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A WLOPOLD V0N MOTTES
gnaden Grwöhltcr UömischerMäyser /

, d zu allenZeiten Mehrerdeß Reichs/ inGermanien/
'
k m Hungarn/Böhaimb/Dalmatien/Kroatien vnd Sela-

4 »onim -c König / Ertz-H -rtz°gzuO -ste « ' ch/H -rtz°gz» Burgund/S .-v,
Karmen / CrainvndWürremberg / GraffzuTyrol / rc . Bekennen öffent¬

lich mit disem Brieffvnd chuen knndc Allermanniglich: Nachdem Vns Johann Iacob Kumcr rn Vn-

rerckänigkeit m vernehmengeben/wasgestalten er mit weitermDruck der neuen peinlrchenHa!s -Ga chts,

Ordnung Vnsers Ektz-HertzogchumbsOesterreich vnter der Ennß / als diser Unserer Neben getreuen Land-

schafft bestellterBuchdrucker / zu cominuiren Willens/vnd dannenhero mit ? roclucirnng Unsers jhme

vorheroertheilcen ? rivüeLij , vmb excenlion aust noch fünffandere Jahr allerrmkerthänrgtst gebenen hat.

Vnd Wir dann gnädigst angesehen solch seine obgedachten Kürners ziemliche Br « / vnd / daßdsse conri-

nuLÜon deß weiternDrucks zu Beförderung der heylsamen ^ Mr vnd den gemeinen Land -Weesm zu gu¬

tem angesehen ist ; SohabenWirdemselbendieGnadgechanvndFrecheitgeben : Thuen auch solches

hiemit in Krafft diß Briests also vnd dergestalt / daß er Johann Iacob Kmner obgeme -te pemllchr Ha >v»

Gerichts -Ordnung UnsersErtz -HertzogthumbsOesterreich von neuemaufflegen in offenen Druck außg -

hen / hin vnd wider außgeben / feil habenvnd verkanffen lassen / auchjhme solche niemand ohne ftlnen con-

seng vnd Wissen innerhalb fünst Jahren / von ägwdiß Briests anzurechnen / weder im H " l . Romrschen

Reich / noch auch in Unseren Erb -Königreichen/ Furstenihumben vnd
^

andcn / weder gantz nochzcn ^
t

nachdruckenvndverkauffenlaffensolle. Vnd gebieten daraust allen vnd seden Unser » vnd deß Hell . Rom.

Reichs / auch Unserer Erb -Königreichen/ Fürstenchumben vnd Landen Unrerthanen vnd Getreuen / M

sondttheit aber allen BuchDruckeren/Buchführern vnd Buchverkauffern ^ bey Vermeydung Llmff

Marck löricren Golds / die ein jeder / so offt er freventlich hierwtderthäte/ Uns halb in Unsere Käyser-

licheCammer / vnd den andern halben Theil mehrbemeldrem Johann Jacob Kurner / oder seinen - rben

vnnachläßlich zu bezahlen verfallen seyn solle / hiemit ernstlich befehlend vnd wollen / daß ihr noch einiger

auß eM selbst / oder jemand von euertwegen obangeregte peinliche Hals -Genchts -Ordnung / weder m klei¬

nern noch grossemFormat innerhalb der obbestimbren fünffJahren nicht nachdrucket / noch auch nachge¬
druckter äittrMrer / feilhabet / vmbtraget oder verkauffei / auch anderenzu thuen mchrgestattetiN keme

Weiß / alles bey VermeydungUnsererKäyserlichenUngnad viwVerliehrung desselben eures Drucks/

- en obengedachten Johann Iacob Kürner / oder seine Erben / auch deren Befelchshabern mttHulffvnd

Juchuen eines jeden Orths Obrigkeit / wo sie dergleichen bey euer jeden finden werden / aho gleichauß etge-
nemGewalt / ohne Verhinderung männiglichszusich nemmen / vnd darmit nach ;hrem Gefallenhandlen
vnd thuen mögen : Doch solle er von mehr angeregter peinlichen Halß - Ger,chts -Ordnung wemgist vier

exemvlari. zuVnser Kayserlichen Reichs -Hoff-Cantzley zu liefern vnd dlses Vnser Käyserliches krivlle^
Num voran drucken zu lassen schuldig seyn. Mir Urkundt diß Brreffs bcsigch mit Vnserm Kayftrllchen

austgedruckien LecrecJnsigl / denfünfften^ arrij , /^nno SechzehenhundertNeun vnd Achtzig / Vnftrer

Reiche / deß Römischenim Em vnd Dreyssigsten / deß Hungarischenim Vier vnd Dreyssigsten / deß Bo-

haimbischen im Dreh vndDreyssrgsten.
^ ' . .

Vc.

Sebastian Wunibald Erb-
Trucksäß Graffzu Zeyk.

/zö 8ac . Lsek.
Najeliacispro^rium^ )

E. k. Lombruck.



ur-
Sund / Meyer/ Märndten / Urain/ vnd Würtenbcrg / m
ober : vnd niderUchlesien/ Warggrafe zu Währcn/in obert
vnd nider Uaußnitz / Braf zu Kabspurg / Kyrol vnd
Mörtz / W. Bekennen / vnd thüen kundt Allermänni-
glich fürVns / Vnsere Erben vnnd nachkomment : regie
rmdc Lands- Fürsten dises Ertz - Hertzogthumbs Oester
reich vnter der Ennst . Demnach Vns die getreu -, ge-
horsambste Land-Stände gemeltes Vnsers Ertz-Hertzog-
thumbs Oesterreich vnter der Ennß / ein Landgerichts-
Ordnung so von Vnfern hierzue deputierten Rächen
vndLommillurienin beyscyn der Drey Obern Ständen
gcvollmächtigtenAußschiessen auffgesetzt / vnd von Unse¬
rer N . Oe . Regierung durchsehen worden/fürgebracht/

Als haben Wir dieselbe gnädigist ersehen / in nach¬
folgender Form mit zeitigem Rath / rechten Wissen aust

X 2 Lands-



Lands-Fürstlicher Macht vnd Vollkommenheitauff Vn-
scrvnd Vnsere Erben Wollgcsallen/ gnädiglich bewilliget /
verbessert / erleutert/ vnd bcstättet.

Bewilligen / verbessern / erleukern / vnnd besiät-
ken die auch hiemit wissentlich / in Maaß / Weise / vnnd
Gestalt / wie die von Articul zu Articul hernach fol¬
get.

Befehlen aber darbey allen vnd jeden ernstlich / vnnd
wollen / daß sie in allen peinlichen Erkantnuffen sicher
gehen / vnd der Sacken weder zu wenig / noch zu vil thucn /
noch auch sich einiger widerrechtlichen Schärpff / oder
Güttigkeit anmaffen / sondern mit wolbewogcnem Rath/
vnnd absonderlichem Bedacht solcher Gestalt verfahren/
vnd vrtheilen / wie es die Vmbständ der That / vnd dise
Vnfer peinliche Landgerichts-Ordnungan die Hand gibt/
vnd außweiset.

Vnd damit hierinnen im gantzen Land ein durch-»
gchmtgleichs Recht ssye / auch nicht ein oder das an¬
dere Landgericht aigene der Rechten zuwider lauffende
Gewonheiten mache/oder den solcher Gestalt gemachten
Nachfolge / vnd also vilmahl vnschuldiges Bluet vergies-
se / oder den Schuldigen auß Ainsalt / oder gefährlicher
Weiß vngestraffter hingehm lasse / so beedcs wider Gottes
Gebott lausten.

Als haben Wir alle diser Vnserer peinlichen Land¬
gerichts-Ordnungzuwider lauffende Gebräuch / Herkom¬
men vnd Gewonheiten allerdings auffhöben wollen:
Vnd verbietten darbey Männigltch / vor sich selbsien kein
andere Ordnung / als was etwo zu besserer Vollziehung
diser Vnserer Ordnung beschehen möchte / zu machen/

Ion-



sondern in allweeg dem jenigen / so Hernach folgt/ oder was
Wir sonsten in einem/oderandern vorkommenden Fall ge-
wetten möchten / nachzuleben.

Insonderheit aöer/ sollen die Landgerichte zu Ver¬
waltung der peinlichen Sachen gueke verständige Leuth /
benedens ordentlicheGerichts-Bücher / worein alles vnd
jedes auffgeschriben werden / vnnd zu künfftiger Fach¬
richtung öeysamen veröleiden möge / halten/ auch mit
nothwendigen Gerichts - Dienern vnd Gesängnussen ver¬
sehen seyn/ damit in gählingen Iuefällen kein Mangel er¬
scheine / vnnd die bösen Leuth wegen übel bestellten Land-
Gerichts nit entrinnen.

Sie sollen auch hierinnen/ schleinig verfahren / vnnd
die arme Leuth auch nit einen Tag vergeblich / vnd ohne
wichtige Vrsach in dm Gesängnussen ligen / vnnd leydett
lassen.

Vnnd in Summa alles das jenige thum / was zu
Bcfürderung der GOtt - liebenden Gerechtigkeit / Schütz
derFrommen/StraffderBösen/Erhaltungguter Manns¬
zucht / vnnd endlicher Außreuttung alles Vbels gerai-
chen mag.



Articul. Blat.
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2 .

4.

z
-

.

i-
9.

iv.
N.
12 .
IZ.

14.

15.
16.
I? .
18.
19.
20.
21 .
22 .
2Z.
24 .

25 '
26.

L
29.
Z? .
?r.

Von dem Landgericht ins gemain . 1.
Von Landgerichtsmassigen Fallen . 1.
Von Kirchtag Behuet : vnd Panthaydungen . 2:
Von Einziehung der offnen Thater . z.
Von Einziehung der Thäter , die nit auffoffener That ergriffen worden . z.
Von Schiebung der Thater . 5.
Von der Thater bey sich habenden Gutt / vnd derselben Liferung . 5 -
Von Erkundigung derTyater . ^ 6.
Von ordentlicher Klag . 6.
Von deß Klagers caucion, oder Versicherung . 7.
Von deß Beklagten Verantwortung . 7.
VondemBeweißthmnb . ^ 8.
Wann der Klaget von der Klag abstehen will . 9.
Etliche Reguln / welchedey der Beweisung in peinlichenSachen m Acht zu nem-

men . 9.
Von halben Beweißthumb . 10.
Von Verhörung der Zeugen . n.
VonfchrifftlichenBeweiß . 11.
Von der Erkantnuß über außgeführten procetr . . n.
Von kur^ rion , oder Entschuldigung der That . - 12.
V0N äävOcsren.
Von OLnunciarion.
Von der inc;ui5mon, oder Nachforschung . 15 .

*

Von denen gemainenAnzergungenzuderlnqmllcion . 17.
Von der Nachforschung / obdieThatwürcklichbeschehensepe / vnd sich mWarheit

also befinde ? 18.
Vom Beschauen . *

19.Von der gesanglichen Einziehung nach der inguilmon. 19.
VonderGefangnuß . 20.
Von sicheren Glaidt . 21.
Was nach der Verhafftung zu thuen . 22.
Von deß Beklagten csmion , oder Versicherung . 22.
Von ^ surjvn für Gewalt / D lakein öenonollenäenciv genant . . 2Z.

> ZL. Von



Blat.
2Z.
26.
27.
27.
zo.
Zr-
33-
34-

36.
39-
40.
42.
44.

*»Z( 0 )L«»

Articul.
22 . Von der gütigen Befragung vnd Fragstucken,
zz . Waszuthuen / wann der Thater laugnet.
24 . Wann der Gefangene die Anzeigungen m Schrlfftenm haben begehti t.

85 . Von genuegsamen Vrsach : vnd Anzeigungen / zur pemltchen Frag.
z6 . Von der controncarion , vder Gegenstellung.
27 . Von der peinlichen Frag . , . ^ . ..
gs . Welche Personen Nit an die strenge Frag gelegt werden können.
Z9 . Wieofftdieiol -mrzugebrauchen»
40 . Von Bestättiguna der Bekantnuß nach der Pem.
41 . Von Besetzung deß vnpartheyischen Gedings.
42 . Von dem Vrtl.
43 . Von Verjährung derMissethat.
44 . Von denen Vmvständen / welche ern Straffmtldern.
45 . Von denenVmbständen , so die Straff schwarer machen -
46 . Wie sich in dem Vrtl zu verhalten / wann einer vnterschidlicheVvelthaten begangen

hat»
47 . Von Verfassung der Vrtl.
48 . Von den Lebens -Strassen.
49 . Vrtl in Leibs - Strassen.
50 . Vonder ^ ppellacion.
51 . Von Vvllziebnng der Vrtl.
52 . V0N excra orcÜnari VNd wtUkurltchettStraffen.

VonBegtradungen.
^4 . Von Landgerichts Vnkosten vnd Atzung.
55 . Von der Vbelthater verlassenen Gutt.
56 . VonVrpheden . . - .

VomScharpfrichrer . ^ ^ ^ ^ ^
58 . Von dem Hochgericht / oder Galgen / vnd dessen Erhöhung.

Ändertet Theil / diser peinlichen Landge¬
richts -Ordnung.

59 . VonderGottslästenmg . ^
L Von

^
dem

'
Lastcr^ er beleydigten Majestät/ ^ Uion: c ° o !i-E °n . LandsDerra .

'

tberev / vnd Lands -Frid : oderGlaidsbruch . 7^
6r . Von dem Todtschlag / Verwunde : vnd andern thätlichen Handlungen . 72.

6z . VonderNothwohr.

L tz
6^ Von dene^ sozhrLechö

'
Frucht mit Fleiß abtreiben . 9°-

68 . Von Hinwegklegung der Kinder.

7 ° .
'

Vondmm/w ^ oder sich bestellen lassen / ins ge-
main ALM -' ium genant . > »-

71. VonMeichel vndStrassenMord.
7 - . Pvndenen / so mitG ' fftvergeben.

45.
46.
46.
50.
§2»
52.
54 -
56.
57 .
58.
59.
60.
6 1.



v )sv»
Blat.

7Z . Vnkeuschheit widerdieNatur / oder8oäom». .
74 . VonderBluetschand.
75 . Von der Nochzucht.
76 . Von dem Ehebruch.
77 . VonzweyfacherEhe / zu latem etzam !» genant»
78 . Von gewaltthätiger Entführung der Jungfrauen vnd Eheweiber

107.
HO.
H2.
Hs.
H9»
122 .

79 Von heimblicher Ehebered : vnd Entführung der Töchter / ohne Vorwissen der El¬
tern / oder Gerhaben . 125-

80. VonderKupplerey . 127-
81. Von gemamen Huererey : vnd andern vnzimhlichenBeywohnungen . . izo.
82» Von der Bluetschand / Nochzucht / Ehebruch / vnd andern fleischlichen Sunden/

so sich zwischen Christen vnd Juden / Lürcken / oder andern Vnglaubigen zue-
tragen . rzo.

8z. Von den Mordbrennern . 2Z2.
84 . VomDiebstall . iZ5.
85 . VondemKirchen -Diebstall . rZ9.
86 . Von Stmssenrauberey . 14? .
87. VonMüntzfalschern. 146.
88 . Von denen so falsche Sigel / Brieff / vnd dergleichen machen. -49»
89 . Von denen / welche Waag / Gewicht / Ellen / Maaß / Kauffmanns -Waaren / vnd

andere Sachen verfälschen.
Von Verrückung der March/zu latem clerermmomow. 152.
Von demMamaydt . 152»
Straff deren / so geschworneVrphede brechen. 154.
Straff der jemgen/so Schmach - Karten wider andere machen / vnnd außbrai-

ten . ^ . 454.
Von dem sonders hinterlistigen / fortlhafften Betrug / welchen auch em Ver¬

ständiger nie Ml fürsehen / oder verhütten kan / zu latem 8ceHion3ru § ge¬
nant . 156.

^ . Von Leuth -Auffangern / vnd lateinpl3A2r!j8. 157.
96 » Von denen / die auß der Gefängnuß vnnd Eyfen brechen / oder entlauft

fen. v 157-
97. Von dem Huetstock / vnnd Gerichts - Dienern / welche die Gefangene außlaft

^ - stn . . . ^ . . . 158.
98. Mas einem Landgericht / zur Zeit eines xrslllerenöen Übels / als da die Zigeuner/

Brenner / oder andere schädliche Leuth / im Land vermerckt werden / zu thuen
seye . 159-

99 . Wie es mit denen Lastern / so allhie nicht ordentlich außgeführt / solle gehalten' - werden . 160.

90.
.91.
92
9Z.

94

95

Jos. Beschluß diser peinlichen Landgerichts -Srdnung. 160.



Won dem Mandgericht/ vnd wie man in peinli¬
chen Malkfitz Sachen ins gemein verfahren soll.

on dcmWandgttichtmsgemein.
In Landgericht ist das Recht vnd Macht in

H denen peinlichen Sachen/über Leib vnd Bluet'
derMenschen zu richten. Vnd zu solchemEnd kan
ein jedwederer Landgerichts - Herr / auß Vnserer
Macht in seinemLandgerichts-Gezürck/Stötzholtz
( so manvor disemKreutz genant/ dergleichen aber

Pranger vnd Galgen an gezimmendcn Orthen / jedoch auff seinem
Grund vndBoden ( erwäredann von alters hcrobefreyet vnd berich¬
tiget : dergleichen auff einem frembden Grund zu setzen ) haben : vnd
erhöben / auch in denen peinlichenSachen denen Vbelthatern nach¬
stellen : jhnennachforschen: fieergreiffen/gefanglicheinziehen : güt:
vndwo es vonnöthen / peinlich fragen / in solchen Sachenvrtheilen/
vnd die
hernach folget.

Aer Änderte Altticuk.
!on WandgerichtsmäffigenMüllen.

ber nit anstehe / haben Wir dieselben nachfolgents im Ander¬
ten Theikdiser VnsererLandgerichts Ordnung meisten theilö

außgeworffen ! Wollen aber auch alle die jenigen / so denselben vnge-
fährlich
haben. A er



ki / der
er

on Wrchtägbehuet : vnd
Panthapdungen.

nenKirchtägbehueten vndPanthaydungen vorkommen/zwi¬
schen denen Landgerichts : Dorff : vnd Grund -Herren vnter-

schidliche Strittigkeitcn Vorkommen : Als lassen Wir eszurNachrich-
tung bey der vorigen Landgerichts -Ordnung verbleiben : Daß nemb-
lich der jenige / er sey Landgerichts : oder Dorff - Herr / welcher die
Kirchtägsbehuetim Pan : oderandern Dörffernhat/ die Zeit dessclbi-
gen Kirchtags zu wandlen habe/ wie eines jeden altes Herkommen

s i . DochwasMalefitz .' vndLandgcrichts -Handl seynd/diege-

handlen : sonsten ausserhalb der Kirchtagbehuet / sollen die Wandel
zuestrhen vnd folgen einem jeden / der die vonAlters gehabt hat / vnd
wie Herkommen ist : dochdaß dieselben nach gestalt derThat/auffgr¬

ober dessen Beambten zu solcher Verhör vnd Erkundigung verkündt
werde / der mag darbey erscheinen/vndsolcheStraff anhören.

§ 2 . Deßgleichen soll es in den Panthaydungen mit denen Wan¬
deln / nach Gestalt vnd Herkommen einer jeden Chat/ ehrbarlich/ ge¬
treulich vnd zimblich gehalten / vnd wider Biliichkeit Niemand bc-
schwärdt werden: Wie Wir dann auch die / in etlichen alten Panbü-

del vnd Straffen : als daß einer/welcher heimblich vor einem Hauß
loset/ohneBestraffung todt geschossenoder gestochen : Ztem daß einem
Wegen eines abgehackten fruchtbahren Baums die Hand abgehaut
werden solle vnd andere dergleichen unrechtmässige Wandl vnd

s z . Aber in andern bey Kirchtagbehuet vnd Panthaydung vor-



g

miß entstanden/erkennttverden.

Wer Vterdte Amcul.
Mn Winziehung der offenenWäker.
Annnun ein Msjethäter / er sey angesessen odernit/
gleich alsobald in öffentlicher wahrenThat ergriffen wird/kan

ond foll jhne der Landgerichts - Herr gefänglich einziehen / vnd wcg-
führen / jedoch hernach deß Gefangenen Grund : Dorff oder Vogt-

§ i . Wann aber der Grund . Dorff : oder Vogt -Herr den Thäter
ehenderauff seinen Grund erfahren oder bekommen kan / sollerjhn
also bald gefangen nemmen/ doch hernach dem Landgericht solches
ankündten/vnd längist jnner Drey Tagen mit allen habendenAnzai-
gungen lisern/ an Orth vndEnd/ wie es zwischen beedenTheilen son¬
sten Herkommen ist.

§ r . Oder daman derLiferunghalber/ wo / oder wie dieselbe be-
schehen solle/streittigwäre : soll man gleichwolden Thäter mitVorbe¬
halt eines jedwedem habendenRechtens in das Landgericht lisern/
vnd hernacher dieStrittigkeit gehöriger Orthen außführen.

§ z . Warben Wir den widerrechtlichenMißbrauch / da man an

alle andere dergleichen Anordnungen/ bey VnsererStraff vnd Vn-
gnad allerOrthengäntzlichauffgehöbthabenwollen.

§ 4 . Betreffendtaber Vnsere Land-Leuth / wann sich dieselben in
Malcfitzsachenvcrgriffen/vnd in offenbahrer wahrer That betretten
werden/ wollen Wir / daß es mit jhnen nach Außweisung deß von
Vns jhnen/ vnterm äLto Preßburg den Dritten Oeccmbris.
ScchszehenhundertSibcn vnd Dreysttg ertheilten Lrimmul -? ri-
vilcZij , gehalten werde.

>er
0Ni

Ä2



4

oder in
von dem Landgericht befreyten Orth sich befindet/ kan der Landge«
richtS-Herrohncdeß HerrnBewilligungauff jhne nit greiffen / weni¬
ger daselbst einsallen/ sondern wann der Thäter angesessen / oder eines
angesessenenKind oder Dienstbott ist/ soll er die Thar vnd deren An¬
zeigungen demDorff : Grund : oder Vogt -Herrnvortragen/vnd Hier¬
über dieStellung begehren/ welches dann auch der Vnangesessenen
halber/wann fie nit in offenemLandgericht/sondernvntcr demDach-
tröpffen oder anvorermelt r befreytenOrthen anzutreffcn/also zu hal¬
tenist.

§ r . Findet nun der Grund : Dorff : oder Vogt - Herr die Anzei¬
gungen für erhöblich/ift er den Thäter alsobalden / oder langist jnner
Drey Tagen : Den Angesessenen zwar Anfangs bloß in der Person

benden Haab vnd Gutt (eö wäre dannein : oder anderer derentwegen

vnd folgen zu lassen schuldig. Was den LandgerichtS- Vnkosten der
Angesessenenbetrifft/ derentwegen ist hernacher im Vier vnd Fünff-
zigistenArticulVerordnungbeschehen-

§ 2. Hielte aber der Grund -Herr dieAnzeigungen nit für erheb¬
lich/ solle er solche Vnserer N . Oe . Regierung vnversaumbt einiger
Zeit vortragen/ vnd sich derentwegen Beschaidtö erhollen . Was sie
nun solcherStellung halber verordnet / bey dem soll es verbleiben/

? z . Da auch der Grund - Herr mit Einreichung der Bedencken
faumbig wäre/ kan jhn der Landgerichtö -Herr vermittels Vnserer
RegierungGerichtlich darzue treiben / vnd ist entzwischen demselben
nitverwehrt ( woferneöderGrund-Herr selbst nit thäte ) ausser dH
Dachtropffens oder sonsten/ sich deß Thäters mit Wacht vnd guter

s 4 . Wann aber der Grund - Herr keinen Richter oder Ampt-
mann der Orthen hätte/ «roch denThäter anderwertöversicherte/vnd
also die Gefahr deß Cntrinncns verhanden wäre/ kan der Landge-

a

.Ber



/ §
ierGechsteArttcul.

Don Wchiebung der Uhäkek.
M auff erfolgende Erörterung der / zwischen der
Logt : Grund : oder Dorff : vnd Landgerichts - Obrigkeit et-
jvo fürkommenenStrittigkeiten/solle der Grund i Dorff : oder

Vogt -Herr denThätcrwolverwahrlichhalten : Denselben nitgefähr-

noch auff einige weiß schieben ; dann wer solches gefährlichoder nach-. ... . . . . . —
ben
gefallen / welcheWir nach Beschaffenheitder Sachen vnd drß Ber-

vorzuncmmen/ Vnö Vorbehalten.
§ i . Ebener Massen ist einLand,

son wol zu versichern verbunden / dann wann er dieselbe gefährlich:
odernachlässiger weiß hinkommen liesse/ oderdieLebens : in Leib oder
Gutt -Strafffür sich selbst verändern thäte / es entstehe dem Grund-
Herrn hicraliß ein Schaden oder nit/ ist er demselbenVier vnd Sech¬
zig Gulden zu erlegen / benebenö allen etwo entstehenden Schaden
aut ru

er
on derUhäter beysichhabenden Zutt

, 5

lN
tnicoenensclben : einFrembdervndStreichenderaber/MltLeib vnd
allem Gutt gelifert : vnd hievon die gestollene Sachen dem rechten
Herrn/demsre derDieb seiner eigenen

" '

m küpplcmenruw Mit seinem Aydt darthuen kan / daß sie jhme zm
WZe

sten ohne einig weitern entgelt/ erfolgt werden.
Az § l. Von



6 Erster Theil/der
r i . Von dem übrigen Gutt / darumbcn sich Niemand anmeldet/

hat der Landgerichts -Herr Macht den Landgerichts - Vnkosten / so
auffdeßThäterSEinzieh : Azung/ ? roccirvnd Vrtl ergangen/ abzu-
ziehen : Was aber noch verbleibt/das soll er Dre ») gantzer Jahr von
Zeiten deß volzogenen Vrtls an / vnverkehrt -, oder aber da es solche
Sachen wären / die ohne Vnkosten oder sonsten nit erhalten werden
kundten/ verkauften /vnd den Werth darfür/ bey sich behalten/ auch so
sich Gläubiger/oder Erben/ vnd zwar die im Land anwesende jnner
Zwcy : die Ausländische oder Abwesende aber in Drey Jahren hier-
zue legitimieren/ solches jhnen erfolgen lassen / vorhero aber jhme
selbsten solches nit zuaignen/ es wäre dann ein solcher Fall / in wel¬
chem Wir vnd Vnsere Vorfahren/Vnsern getreuen Ständen die
Einziehung der Gütter hie bevor vnd in diserVnsererLandgerichts-
Ordnung nochmahlenaußtrucklich zugeben.

Wer Achte Umcul.
Won Erkundigung der Wäler.

MMVsscr obgemelter Einzich : oder Aferung wird M
WWMTHäter entweder erstlich durch Klag -, oder änderten durch
^AMZOcliunciLtion kundtbar : oder Drittens / kommen solche
Warzeichcn / Argewahn vnd Vermuettungen für / über welche der
Landgerichts -Herrvon Ambtswegen nachzuforschen schuldig ist.

Recht hat/vor der Landgerichtlichen Obrigkeit zu beklagen
bevor.

§ i . Doch hat ein Kläger hiebey zu wissen / daß er ein ordentlich:
: die

begangene That mit allenVmbständen/ sonderlich der Zeit vnd deß
Orths in sichhaltet/ in doppelter Schrifft / eine zu Händendeß Rich-
ters/dieanderezuHandendeßBeklagten/fürderlicheinrajche/vndsok-
che wie sich in peinlichen Sachen gebührt/ klar vnd volständig be¬
weise.

82 . Wann



? r . Wann der Kläger in seinerKlag / denBeklagten gefänglich
zu setzen begehrt / solider Landgerichts-Herr erwögen / ob die vorge¬
brachten Anzaigungen zurGefängnußerhöblichoder nicht: seynd sie
niterhöblich/sokaner jhnnitgefänglicheinziehen lassen : wo sie aber
erhöblich / kan vnd soll ers thuen.

DerFehendeArttcul.
on deß Wägers Lamion , oder

Versicherung.

^ klagten / das Landgericht/ vnd jhne Beklagten (sonderlich
wanndie Klag auffs Lebengehet) durch genurgsameBürgschafft oder
Gütter dahin zu versichern schuldig / daß er seiner angefangenen
Klag / biß zuEnddrr Sachen Nachkommen/ außwarten / vnd bene-
bens alles dasjenige/ was jhme im Vrtl vndRecht aufferlegt wird/
vollziehen wolle / widrigenfalls/vndda er mitgcnuegsamer Versiche¬
rung nit auffkommen kan/ soll er auch in guter sichererVerwahrung
angehalten werden.

§ l . . Es wäre dann die Thalmänniglich offenbahr/vnd anSeiten
deßBeklagten kein Entschuldigungverhanden / in solchemFall ist es
an dem genueg/daß der

""

§ 2.

der Kläger mueß wie hievor gemelt/^ den Beklagten / jhme alle
Schmach/Schaden/^
zu machen/versichern.

on deß Mektagten Verantwortung.
Äcddem man nun dem Beklagten die Klag zu seiner

«entwederdurchgehcntgestehet/vndalso hat der Landgerichts-
Herr nichts anderszu thuen / als die Erkantnuß der Ordnung nach
vorzunemmen. Ân-



8 Erster TW/der
- Anderten/ oder aber durchgehent laugnet / auffwelchen fall dem
Ankläger gleich alsobalden der Beweiß auffzutragen.

Drittens/ oder derBeklagtegestehet die That/laugnetaber et¬
liche crhöblicheVmbständ / vnd bringtzu scinerEntschuldigung ein:
oder mehr in den Rechten gegründte Einreden vndEntschuldigungen
vor/ so dann Beklagterdieselbenzu beweisen schuldig.

§ i. Es komme nun die Sachen auffeinen/öderden andern Weeg
der Beweiß / soll der Landgerichts - Herr nit allererst einen proceä'
vor der Beweisung anordnen/sondern wann manschet/daß die Sa¬
chen doch auffWeisung gehen muß/ gleich alsbald nach der Klag vnd
Antwort durch Bey-Vrtl/ einem oder andern Theil nach Beschaffen¬
heit der Sachen/vnd Außweisung derRechten/denBeweiß aufftra-
gen vnd dem Gegentheil die GegenweisungVorbehalten.

»epAwölffteArticul.
on dem Ueweißthumb.

»Arauff nun der weisende Theil / seine Articul eigen-
_ Händig/ oder imFall er Heß schreibenS vnkündig/ durch Zween

vor Gericht hierzue erbetteneMänner vnterschribener mit Benen¬
nung der Zeugen/einreichen:

§ i . DerLandgerichts - Herr dieselbe dem Gegentheil vmb seine

^ I . W . „ . . . . . . oderwann fievn-ter andern Iuri5äiL«lien oder Landgerichtcrn wohnen/er solche
Obrigkeit durch Lompaßbrieffmit Einschliessung der Articül vnd
Fragstuck die Zeugen darüber verhören zu lassen/vnd jhme deren Aus¬
sagen durchkemitlverschlossenerzu überschicken / ersuechen/vnd sel¬
bige sodannmitbeederTheilVorwisseneröffnensolle.

§ 2 . Nach eröffneter Weiß : vnd Gegenweisung / kigt dembewei-

- - - - : dft
fe muß er auch dem Beklagten vmb sein ImpuMLtlOli-Schristt/so er
langist jnner vierzehen Tagen einreichen solle / zuekommen lassen:darüber ist noch mit einer ?rok>Ltion : vnd ImpuZnEon. SchriffL
von Vierzehen zu vierzehen Tagen zu verfahren / vnd hierdurch zu^ schlief-



Messen / auch mit derGegcnweisungfolcherGestalt zu halten / wie
sonsten in Weifungs-proceLn in disemLand Herkommenist.

§ z . Wo auch ein oder anderer Theil mit Vollsührung der Wei¬
sung / oder Einlegung seiner Schrifften Verzüge/soll jhne der Landge¬
richts-Herr nach Versiüssung der obbenanten Terminen / noch zum
Vberfluß durch zween Dreytägige Termin hierzue anhalten/ auch
endlich wider den saumseeligen von Ambtö wegen in Sachen ver¬
fahren.

»er Nrepzehende Atttcul.
;ann der Wäger von der Klag

abstehcn wll.
lOch wannder Kläger von seiner Klag vnd Beweist-
-thumb darumben abstehen wil / daß er die Klag auß Zorn/
Gächheit / Trunckenhcit oder boßhaffter Anlehrung einge¬

wendet/soll er/wann sich die Sachen also verhält / weiter nit/gleich-
wolaber zu Erstattung deßehrlichenLeinmuetö/ auch aller Schäden
vnd Vnkosten angehalten / benebens nach Gestalt der Sachen von
Ambtswegen gestrafft werden.

s i . Wurde er aber ohne einige genuegsameVrsach/oder etwo
wegenMüthe/Gaab/oder auß haimblichenVerstand abstehen / soll
er über alle obgemelte Erstattung ebenfalls/ vnd nach Gestaltder Sä¬

ger
ner Entschuldigung angehalten werden.

Aer Vierzehende Atttcul.
Etliche Keguln / welche bey derWweisung m

peinlichen Sachen m acht zu nemmen.
Jeweil in peinlichen Sachen die Weisungen mei¬
sten Theils durch Zeugen geführt werden/ vnd aber hierzue
tauglich : vnd vnverwerffliche Zeugen erfordert werden .- Als

seynd hicrbey nachfolgende Reguln in achtzu nemmen.
§ i . Daß ein Missethat iveniB durch zween vübemürffliche vüd

vntadelhaffte Zeugen ( darunter auch die Weibsbilder/ wann man
B keine



rc> Erster Thal / der

dannenherowann der BeklagtedemZeugen ein Laster vorwierfft/vnd
solcheszugleich in etwas bescheinet/ist er mt tauglich.

§ 2. Es müssen auch die Zeugen von ihrer eignen Wlssenschafft

s 2 !
"

DievnbekantenZeugenscyndauch vngiltig / es werde dann
absonderlich erwisen/ daß sie ehrlich / vntadlhassteLeuthvnd nicht ver¬
dächtig seyen . ^ ^

§ 4 . In peinlichen Sachen muß der Zeug Zwemtzig Jahr völlig

zubeweistnhat/werdcn dieThadlderZeugennichtsoeigentlich in acht
genommen/ vnd bißweiln auch Haußgenossenzu Zeugen zuegelaffen.
WiehernachArticulo19 . Z. auch gemeldet wird.

§ 6. Vndkönneninallen peinlichenSachen/ dieZeugenzujhrer
Aussig g^wungenwerden .

n^re ^ ^ Zwey Stände/von Herrn
vnd derRittcrschafft von alters hergebracht/ auch Wir vnd Vnsere
Vorfahrenhiebevor gnädigist bestättiget / daß sie in Ablegung jhrer

_

mögen : Ms lassen Wir es auch diß Orths gnädigist dabey blei¬
ben.

on halben Meweißthumb.
ge¬

ben kan / vnd istsolch halbe Weisung zur pemlichenFrag ein
. imeneAnzeigung/wie auch zu dem/daßdem Beklagtenin?ur-

Zsüvn«-Proceikendas? urZLü0N8Aydt/wann die Sachendarnach



Landgerichts-Ordnung. u
scr SechzehendeArttcui.

Mrhörung der Mugen.
Mmnach an Verhörung der Zeugen vil gelegen : Als

^ sollen dieselben beyhiegigen Stadt -Gericht/ auch in Stadt:
— - VyndMärcktenvon dem Stadt -Richter / Zween Besitzern/
vnd Gerichts-Schreiber selbsten verhört/oderbey denLandgerichtern
hierzue taugliche vnd solcheLeuth/welchedie Wichtigkeit deß Wercks
verstehen / bestelltwerden/mit absonderlicher Verordnung/ daß sie die
Zeugen deß MainaydS recht erindern/die Kundtschafft mit allem
Fleiß anhörcn : bevorab aigentlichauffmercken / ob sie den Zeugen in
seiner Aussag wanckelmütig vnd vnbeständig befinden / auch was sie
für absonderliche Vmbständ in seinen äußerlichen Gebärdten ver-
mercken/vnd dises allesauffs flcissigstebeschreiben/vnd vortragen.

Der SibenzehendeArticul.
Don schriffttichem Ueweiß.

:^ c schrifftlicbm Brkundtcn/ ob sic auch gleich desi
Beklagten eigene Handjchrifft waren/ machen keinen völli¬

gen Beweißthumb/ sondern allein ein starcke Anzeigung : Da-
hero dann auch ein ausser gerichtliche Bekantnuß Vergleichs : Abbit:
vnd dergleichen Schrifften/wann nitandere Vmbständt / oder die ei¬
gene mündliche Bekantnuß darzue kommen / nichts völliges er¬
weisen.

NerAMchendeMicul.
on der Wrkantnuß über angeführten

? rocei8.
'Ann NUNdie Weisung / vnd der darüber vollführte

^ ^ proccls geschlossen/ soll der Landgerichts -Herr durch Bese¬
tzung eines vnpartheyischen Gedings / von tauglichen verständigen
Leuthen/wie hernach in dem Ein vnd Vierzigisten Articul mehrcrs zu
sehen/mit der ordentlichenErkantnuß jolchcr Gestaltvorgehen.

s i . Entweder hat derMäger sein Klag vollständig vnd klar/ wie
r sichs
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sichsin pefflichenSachen gebührt/erwisen vnd auffsolchenFallmuß
dasVrtl nach der Aigenschafft deß Verbrechensgestellt seyn.

§ 2. Oder er hat dieKlag zum Theil/vnd solcher Gestalt bewisen /
daß man den Beklagten an die strenge Frag legen kan / alsdann soll
man jhn mit derselben auff die weiß/ wie hernach von der strengen
Frag gemelt wird/ belegen.

§ z . Wann abcrderKlägergantznichts beweisen / auch derLand-
gcrichtS-Herrvon Ambts wegen über jhn nichts beybringcn kan : in
solchemFall/ soll er durch End-Vrtl von aller Straff ledig vnd muffig
gesprochen/ der Kläger auch inAbtrag der Schmach / Schäden vnd
Vnkosten nach Mäßigung deß Gerichts erkennet / vnd zum Fall die
Klag so gar vnbedachtsam/ oder boßhafftia gewesen wäre/noch abson¬
derlichnach Wichtigkeit der Klag vnd der beklagten Person darzue ge¬
strafft : Hette er aber etliche scheinbare/nochzurpeinlichen Frag nicht
genuegsamebcwiseneVrsächen / soll erweder gestrafft / weder in die
Vnkosten erkennt werden.

Wer Neunzehende Articul.
0N kurgatio tltschuldigUNg

WKOrgemclter ?rocei8 ist also zu halten/wann ein Klä-
ger verhandcn : Wann aber kein Kläger/ hingegen die Thal
selber/vndgenuegsameAnzeigungenvorkomen / darwider der

Thäter/oderVerdächtigezu seiner Entschuldigung solche Behelfffür¬
wendet/welche/wann sie erwisen wurden/jhne von aller Straff entle¬
digten / oder dieselbe münderten / soll man jhme neben Zuestellungder
widcrjhnefürkomenen Anzeigungen/aufferlegen/daß er sich von sol¬
cher MissethatvndInzüchten gegen demGericht/wie sichs zu rechtge-
bührtpurzicren solle.

§ r . Welchepui ZÄüolinun in ordentlichenprocelLn solcherge¬
stalltanzustellen / daß derpurZant seine weißArticul in der Form/ wie
oben im Zwölfften Articul gemeldet/ einraiche / vnd hierüber die Zeu¬
gen / so er darinnen benennt / Aydtlich zu verhören begehre.

§ 2 . So dann mueß das Landgerichtvon Ambtswegen Fragstuck
hierauff verfassen/vnd die Zeugendarüber / wie im erst angezogenen
Zwölfften Articul / angedeuttct / verhören lassen.

§ z . Der

'i



I
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§ z . Der Zeugen halberistzuwissen / daß in ? urZationen / vmb

Willen dieselben zu natürlicher Rctt : vnd Darthueung eines jedwe¬
dem Vnschuld angesehen / die Aigenschafft der Zeugen nicht so genau
in acht zu nemmen/sondernwann dem Richter keine absonderlich er¬
hebliche Bcdenckev verkommen/ auch die Brod : vnd Haußgenossen/
ja die Eltern zu jhrer Kindern/vnddieKinderzu jhrer Eltern Verchä-
tigung zuezulassen.

s 4 . Nach beschlossener Weisung ist dieselbezu eröffnen/vnd dem
BeschuldigtenAbschrisstenhiervon zu ertheilen/welcher so dann seine
erste ? urZarionschrifft jnner VierzchenTagen xemmpcorie einrel-
chen solle. -

§ 5. Warüber allhie vnd in andern Städten durch ordentlich be¬
setztes Gericht : auffdemLand aber / durch vnpartheyisches Beding/
jedoch in allweeg nach vorhergehender Vernemmung derRechtöge-
lehrten/zu erkennen/vnd wann selbe für genuegsam vnd erhöblich be¬
funden wird/ derBeschuldigt ledig vnd loß zu sprechen : Im Fall sie
aber nicht erhöblich / solcher Gestalt zu erkennen.

Die purZLtion seyevnerhöblich/vnd derentwegen der Beclagte
sich mit mehrern zu purgieren/auch solche stinSchrifft jnner Vierze¬
hen Tagen perempcoric einzuraichen schuldig : Bringt er nun zum
andernmahlkeinenmehrern Behelfs für / so gehet die ordentlicheEr-
kantnuß fort/wie gebräuchig. .

§ 6. Wann nun aber ein so schwär / wichtig / vnd verwurrte Sa¬
chen fürkäme / welche der Richter auß der blossen pur §LCloli8schrifft
nit erörtern könte/ligtjhme ob/ ein ^ ävocsten zu bestellen/derwider
solchepurzÄClonvonAmbtswegendiegebürendeNotturffthandle/
vnd also em völligerprocek mit Zway ? urZaüon : vnd Zway lm-
puZnaüonschrifften in obbestimbten Terminen peremxwrie außge-
führt/ vnd darüber erkennt werde. „ ^ „ . .

§ 7 . Es kan zwar auch der purZani : , wann er halbe Weisung für
sich hat/zumpurZaclons -Ayd/nachBeschaffenheit dcßVerbrechens/
oder andererVmbständ/ gelassen/ vnd dasselbe von ihm auffgenom-
mcn / erst» dann hierüber gäntzlich loßgesprochen werden/ Anfangs
zwar durch Bey -Vrtl aufs solche Form. ,

Schwöre der N . daß er ( wie es das kaÄum mit sich bringt) so
seyederselbevonallerKlagvndStraffledigvndmüstig . ^ ^

Wann nun der ? urZant disenAyd würcklich abgelegt / so folgt
sodanndasEnd -Vrtl . ,B z Der



i4 Erster Theil/der
Der N . habe sich wie sichs zu rechtgebührt ( das Verbrechen zu

setzen ) genuegsam xurZicre, seye demnach von aller Klag vndStraff
ledig vnd muffig.

er IweilWgste Articul.
0N ^ ävocaten.

Vsscr der ordentlichen Klagen vnd ? urZ3ti
'on8-

proceüen . oder wann der Gefangene zu Darthueung seiner
^ MVVnschuldtzuezulaffen/ soll man sonsten keinem Vbelthäter/
bevorab in klaren offenenThaten einigen^ ävocaecn zuegeben.

§ i . Vnd wann es ja auß erheblichen Vrsachen beschicht / soll der
^ ävocnr angeloben / daß er dem Gefangenen nit etwas böses / so zu
Unterdrückung der Warheit geraicht / an die Hand geben / sondern
allein auffdises sehen wolle/ ob nit villeicht der Gefangene etwas zu
seiner Entschuldig : oderRingerung derStraff dienstliches / anzuzei¬
gen / vnd außzusühren / vnterlassen hctte.

>er Ein vnd AwemtzigtsieAtticul.
!l)N Oenunciarion.

Er andererWeeg die Thäter zu ersahrm / ist die V e-
- '^ nunLiLtiori, dann nachdeme gemeiniglich der Vnkosten/

Gefahr/vnd anderer Beschwärnussen halber nicht leichtlich
jemand klagen will / vnd aber derentwegen die Laster nit vngestrafft
bleiben : Als sollen die OeriunciLüones von denen Landgcrichtern
angenommenwerden/ doch istdabeyzu beobachten/daß sie:

§ i . Erstlichen von Leuthen die eines ehrbahren Thuen vnd
WandlS scynd : Mit dem angegebenen nit inFeindschasttstehen ; Und
also auß rechten guten Eyfer Herkommen: Dahingegen die falschen
Vcnunci3üolie8 , die auß Vn -Lhristlichem Neyd / Haß / vnd Rach-
gicrigkeit / oder schlechten verleumbten Leuthen herrühren / seynd nit
allein nit anzunemmen / sondern noch darzue der venunciLnr nach
Beschaffenheit der Sachen vnd zuegemessenen Anrechts zu be¬
straffen.

r 2 . Anderten/muß dieOenunciation glaubwürdigeAnzeigun-
gen in sich haben/ dem Landgerichts -Herrn auch alle Vmbstand der

began-
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begangenen Missethar / deß Orths der Zeit / vnd dergleichen an die

Hand geben/damitdieselbe/wann dieThat nit kundtbar rst/Anfangs

iveituna oev solaenomx)^
auck ftrrers der Ocliuncierten Person nachforschen kan / me wann
jedwedererLandgerichts-Herr auff einkomment : gründlicheVenun-
ciaeion solches alsobaldenzu thuen schuldig ist. . . .

^ 2 . Kommen nun Drittens auß der Oenunciauon . oderlnE-
6üon solche Vcrmuettungen herauß / welche zur gefänglichen Ver¬
kässt genucg seynd/ soll der Landgerichts-Herr darzue schrettten / vnd
mikllberilkiekunader OLliuneiaüori vnd llicllclLn , die Eiellung be-
ÄMründ -Herr
Kält/die anaezcigtrvnd bcgehrtePersonfolgen lassen / oder wann ers
nichterhöW zu ftyn vermeint/Vnserer N . Oe . Regierung/ w .e
obenimFünfftenArticulvermelt/alsobaldenvortragcn.

V 7 Aber solche OenuliciLtion vnd Anzeigen / sollVierdtenS
derLandgerichts - Herr den gelifertenBeschuldigten ernstlich befra-
aen/vnd unFall er der That beständigist/ nach diserVnsererOrdnung
weiterverfahren/ wo ers aber gantz/oder zum Thei l widerspricht/vnd
nichtgcnuegsame Vrsachen zurpeinlichen Frag verhandmwaren/,h-

ist mdlichenauch dervenunciLnr schuldig/auffdcßLand-
aericbts-HerrnBegehrnjhmeinderlnquilitionmitguterNachnch-
tunq an die Hand zu stehen/ Massen er sichs auch m der Oenunc iauon

rrbktrn / vnd sich öffentlich vor einen venunciLnten außgeben kan/

wann er dises nit ihuet/sondernseinPersonverschwtgen zu halten be-
. auffVerlanaen deßBeschuldm-

er Awep öndIwemzigtsteArttcul.
9N her Inquisition l)herM

? .
^

DWst el .ned ^ einkommene erhöbtiche
Anzeigungen/ob schon fonstenkeinKlag oderOcnunciMon surka.
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me/auch vngehindertsich der Thäter mit denen Interessierten etwa
verglichenhaben möchte/von Ambtswegen darumben zu thuen schul¬
dig / damit die Frommen in Sicherheit/ vnd die Bösen in Forcht der
Nachstellung vnd Strafferhalren/daSLand auch von schädlichenLeu-
thengereinigetwerde.

§ r . Die solle nun nach Beschaffenheit der Sachen / entweder
Lummurie VNdOcneruliter , oder8pecmliter bkschehen : OcuerA-
liter , da man ins gemein auffeinfürgangene böse That/vnd deren
Vmbständ/ ohne Anzeig : vnd Argwohn auff ein gewisse Person/
nachforscht : Als / wann jemand in einem Landgericht vmbgebracht
wird/ vnd man keinenThater weiß/ daß man nach Anlaittung deß fol¬
gend Fünffvnd Iwainzigisten Articuls durch geschworneWundärtzt
den Tobten beschauen last/ ob er vil oder wenig tödtlicheWundenhat?
mit was Waffen die Entleibung beschehen seyn möge ? vnd derglei¬
chen / damitwann etwo derThäter einkombt/ man desto sicherergegen
jhme verfahren möge.

§ z . Die Spscial - IngussitinnWider ein oder mehr verdächtige
Personen/beschicht solcher Gestalt/daß man Erstlich Lorpors äe-
liLi , das ist der bcschehenenwahren That/ eigentlichversichert seye.

Anderten / daßmanwider einen oder mehrgenuegsameAnzeigun¬
gen hat.

Drittens / sichderThatgegenjhme versehen mag:
Vierdtens / auffsolche Anzeigungendie jcnigen Personen / so hicr-

umbenWissenschafft haben/ befragt vnd vernemme - -
? 4. Bey derInquisitionist auch dises zu erindern/ daß ein recht«

licheAnklagvndInquititionvon Ambtswegen/einanderNit hindern
seitemahlen der Richter neben demKläger / jederzeit das jenig thuen
kan vnd soll/ was zu Erkundigung der Warheitvnd Bestraffungdeß
VbelS am nützlichsten ist.

§ 5. Wann auch ein Kläger von seiner angefangenen Klag auß
gcnuegsamen Vrsachen abstehet / vnd allesdeßRichtersAmbtheimb-
stellet/so solle er dochdem Richter zu besserer Fortstellung derInquisi¬
tion alle habendeBehelffvndNachrichtungen an die Hand geben.

8 6. Demnach aber wiegemelt/genuegsameAnzeigungen hierzu
erfordert werdest/ damit nit etwo ein ehrlich unschuldiger in einIn¬
quisition gezogen/ vnd hierdurchsein Ehr angegriffenwerde : Als ha¬
ben Wir die jenigen Anzeigungen/ welche Erstlich zur Inquisition:
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Anderten zur Gefängnuß : Und dannDrittenSzur peinlichenFrag/
nichtallein insgemein/sondernauch zu/vnd beyjedwedererMalefitz --
That/ genuegsam vnd erhöblich scynd/an seinem absonderlichen Orch
außgeworffen.

>rep önd FweiritMe Arttcul.
Don denen gemeinen Anzeigungen zu

derInquisition.
^W^Nfangs ist zu wissen / daß zurInquisition, sonderlich
WMgegcnfahrenden schlechten Leuthen/ so gar starck vnd nahende
Änzeigungeit nicht vonnöthen / sondern gemeine Vermuettungen
genueg seynd.

§ i . Als da ist/auch eines einigen Zeugen Aussag / ob gleich son¬
sten widerjhne Bedencken fürfielen.

§ r . Das gemeine Grschrey/sovon etlich vnverdächtig : ehrlichen
Leuthenherkombt/vnd öffters widerholt wird/ gibt auch ein gute An¬
zeigung/bevorab wann der Verdächtig ein solche Person ist / zu wel¬
cher man sich der Thatwolversehen kan / welche auch dergleichen vor
disem mehr begangen hat / oder derentwegen sehr verdächtig gewe-

? z. Wann ein Thäter auff einen andern ohne Frag / gut : vnd
freywillig ausser der Pein bekennet.

§ 4. Hieher seynd zu ziehen alle nachfolgende Warzeichen vnd
Vermuettungenzur GefangnußvndPcinlicherFrag : dann einVer-
muettung so zu der Gefängnuß vnd tormrgenueg/ ist vilmehr zur In-
Huilmonerhöblich.

§ 5. DaßalleineinWahrsager/oderandere/somitAberglaubi-
gcn Offcnbahrungen vmbgehen/ auff einen aussagen / gibt gar kein
redlicheVermittlung/ auch so gar nicht zum nachforschen : ja es solle
ein dergleichen vermcindter Wahrsager eingezogen / seiner verbotte-
nenKunst halberwol befragt / vnd nach BeschaffenheitderSachen/
er / vnd der seines Wahrsagensbegehrt / gestrafft werden.
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Der Vier bnd Iwemzigiste Artimk.

on der Nachforschung/ ob die Uhat würcklich
beschehen sep / vnd sich in Wachen also befinde k

Cmnach so wol bey einer Inquisition, als auch der
.^ peinlichen Frag/sonderlichaber vor der Straff/vor allem zu wis
sen vonnöthen ist / ob sich dieThat angezeigterMassen zuegetragenha¬
be / vnd fich in Warhcit also befinde ? Al6 soll ein jedweder Landge¬
richts-Herr in dessen Gericht ein oder mehr Thaten beschehen/alsobal-
den/ ehe er zuweitcrerErkundigung schreittet/vngeachtetderBeklag-
te selbstcn sich angebe/vnd alles frcywilligbekennete/dochglerchwol/
wie mans zu Latein Heist/ in Lorpu8äeliäi mguirleren / vnd gewisse
Nachrichtung einzichen / ob sich die Chat in Warheit also befinde:
Nemblich/ ob diser oder jener vmb ein solcheZeit / selbigerOrthen seye
ermordet worden ? Ob einer dergleichen Vieh : Gelt/ vnd andersve»
lohrenhab? vnd also fort . , . , . .

§ i . Oder wann die That ausser Land : oder Landgerichts besche-

Thal befragen: Als auch dieMithelffer/ so sich etwan selbigerOrthen
auffhalten/namhafftmachen/damit man sich dcrselbigen beyZeiten/
auch in andern Landgerichternvnd Gebietten versichern möge.

§ 2. Kan also wider ein gewisse Personin checic ehender nicht m-
ouiriert , noch jemand! an die strenge Frag gelegt/weniger verurcheilt
werden/ es habe fich dann vorhero dieMissethatwahr/ oder durch sol¬
che vnfehlbareZeichen glaublichbefunden/daß hieran kein vernünss-
tigerMenschzuzweiflenUrsachhabe.

§ z. Es wäre dann ein solchesLaster / welches gar hermblich be-

Zeichen solcher That verbleiben thuet : Als Ehebruch/Blutschande/
Loäomm , Zauberey vnd dergleichen.

§ 4. So ist auch bey beschrayden Land-Dieben / Beutlschney-
dcrn/ Strassenraubernvnd Mördern / so gar alle schlechte Diebsställ/
Raubcrey/vnd alteMördereyen zuerkundigennicht vonnöthen / be-
vorab wann mans/ länge der Zeit halber / nichtwol erfahren kan/vnd
man sich ohne daß der maisten vnd grösten Thäten berait erkundigt
hat. Ŝer
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rer Kliff ßnd IwemyrgsteArticuk.
Won beschauen.

Mägt sich ein Rauffhandl/ oder Todtschlag zue / soll
x^ Aman alsobalden durch geschworneWundärtzt denBejchädrgt:
oder Tobten beschauen lassen/ob dcrselbvil oder wenigWundenhabe?
welcher Orthen ? von was Waffen sie vermuethlich beschehen ^ vnd
ob sie alle / oder welche hierauß tödtlich seyn ? Ehender dergleichen
Beschau Vorgängen/solleder Leichnamb nicht begraben/ja wann er
neulichbegraben wäre/ wider außgegraben / vnd ordentlichbeschaut
werden.

Aer Seche vnd IwemhigisieArttcul-
on Der gefänglichen Einziehungnach

derInquisition.
Vff die Inquisition folgetdie gefängliche Einziehung/

l^ bey welcher sonderlich Zwo Sachen inachtzunemmen.
§ i . Erstlich/daßein Unterschid zwischenden Personen zichalten:

Dann die Adelichen vnverleumbdenPersonen / vnd die vonManm-

auch das Laster sehr groß ) nit alsobaldengleich in wurcklrcheGefang-
nuß gelegtwerden.

8 2 . Wasabergemeinc/sonderlichvnangesessenstreichendeLeuth
seynd / wo man sic auch deß Außtrettens zu besorgen / deren kan man
sich wol / auch wo man noch in Zweifelstehet / versichern.

8 z . Ferrer wird erfordert/daß man hierzue gnuegsameAnzei¬
gungen habe : Als nemblich : ^ _

§ 4 . Wann der verdachte ein solch verwegen/ oder leichtfertige
Person / von bösen Leunmuct / vndgerüchtist / daßmansich derMis-
sethat zu jhmc versehen möge.

8 5 . OderoberdergleichenMissethatzuubensichvormalsvnter-
sianden/ oder würcklich geübt/vnd man jhn deren glaubwürdig bezige.

8 6 . Wann er an gefährlich : vnd zu der That bequemlichen Or¬
then oder Zeiten gesunden worden . .Kr § 7. Wann
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§ 7 . Wann ein Thäter in der That / oder dieweil er auffdemWeeg

danue/oder davon gewest / gesehenworden / oder ein solche Gestalt:
Kleyder : Waffcn :Pferd / vnd anders habe/als wie der Thärcr bc-
melter Massengesehen worden . „ . ^ ^ .

§ 8. Wann der Verdachte bey solchen Leuchen / drc dergleichen
Miffethat üben/ Wohnung oder Gesellschafft hat.

? 9. Wann er / wie hernach vom Todtschlag gemeldt wird/ deß
entleibten Feind / vnd grosserMüßgünner gewesen / jhme vorher ge-
trohet / oder aber ein grossen Nutzen an der Miffethat zu gewarten
^

§ 10 . Wann ein Vcrlößter/oder Beschädigter/außetlichen Vr
fachen / jemandt der Miffethat selbst zeyhct / darauff stirbst / oder es
beyseinem Aydt betheuret. .

s i, . Wann jemand einer Miffethat halber fiuchügwird.
§ i2 . Wann ein Ubelthater auff einen andern in : oder außer der

güt : oder peinlichenFragbekennet / von welchen dieUbelthat wol zu
vrrmuetten/ er auch derentwegen in Verdacht/ oder Geschrei) ist.

8 iz . Was nun in einer jedwedem peinlichen Sachen für abson¬
derliche Anzeigungen zur Gesängnuß erfordert werden / ist hernach
an seinemOrth zu finden . ,

814 . Im Fall ein Landgerichts -Herr noch nicht gar gnuegsamc
Anzeigungen zurVerhafftunghat / doch deren jnnen zu werden »er¬
hofft/ soll er / sonderlich bey solchen Leuchen / denen der ai-rett , oder
Gesängnußan jhren Ehren verklienerlich ist / von weiten auff die¬
selben fleißige Achtung geben lassen / damit fie mitler Ieit nicht ent¬
rinnen.

-er Gtben vnd Awemtzigiste Arttcul . > '

M Ver Mefängnuß.
Eilen die Gesängnuß allein zur Versicherung/ vnd

^ ^ ( ausser gewisserFäll) nicht zur Straff angesehen ist : Als sollen
die Gefangenen nicht in stinckende / zur Straff angesehene Kotter/
nvchin die alten tieffenThurngeworffen / sondern in solchenGefäng-
nussen auffbchalten werden / wo sie ohne Gefahr deß Lebens vnd der
Gesundheit verbleiben können.

81 . WiemanjhnendannauchdienothwendigeAzunggeben/vnd
den ^

in



Landgerichts-Ordnung . 21
in Lebens Gefahr an saubere Orth / doch wohlverwahrter bringen

s
'
r . In ein Gefängnußsoll man nicht zwccn Thätcr legen/ damit

sie nit einander zum außbrechenhelffen/ sie sollen sich auch nut einan¬
der nit vnterreden können . ^ . , . , . ^

s z. Sobald einer in die Gefangnuß gebracht worden / soll man

Kn dchchm, °b -, mch.

ibme auchkemMe er/ooer
laßen / damiter sich nichtentleiben/ oder durch Mittel derselben auß-
brechenmöge -

n denen Gefangenen außhelssen/ ist her¬
nach zu finden.

-er Acht Snd Iwein ^igisteArticul.

Won sichern Waidk.
»ErabervonÄns / odey Vnserer ^ .O . Regierung ein

sichersGlaidthat / der kan / solang der Terminwehret / von
niemanden gefänglich eingezogen werden / vnd wer ilch dkfien wider

Vnser Lands -Fürstliches Glaidt freventlich vnterstun ^ soll
gleich einemLands -Fridbrüchigen/mVnser^

§ i. Kein Landgerichts - Herr kan em sichers Glmdt ertheilen/
weilenWirVns / vnd VnsererN . O . Regierung allem solches vor-
behaltenhabm .

Regierungauß/ keinem derschon verhasst /
oder leichtlich zu bekommen ist / ein sichers Glaidt ertherlt werden.

§ 2. Wann jemandvmb ein sichers Glaidt anhaltet / mueßerdas
Anbringen / oder den Gewalt / darumb aigenhändig vnterschrciben/
dieweil er sich zuctlichen Sachen darinnen verbindlich machet/ welche
in nachfolgenden bestehen. ,

Erstlich/ daß er sich glardtlichverhalten:
Andertens/ von seinenGütern nichts verändern:
Drittens / kein Wöhr vndWaffentragen:
Vierdtens / den sichernGlaidtö-Befelch demRlchteraljobal-

^
Wnffttns seinerk 'urZLüolifürdcrlichstnachsetzen/vndsichhie-

K'
2 Viuukl»
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rinnen keiner Verlängerung/ oder vnbillichen Auffzugs gebrauchen
wolle : Dann wann er wider eines / oderdas ander thuct/ Haler das
Glaidt verwürckt.

§ 4 . Ferrerö ist zu wissen / daß ein jedes sichers Glaidt nur biß
zum End -Vrtl wehret / dann wann die Erkantnuß wider den V er»
glaidten ergehet/hörtdasGlaidtauff/vndmueß derselbe inVerhaff-
tung genommenwerden.

Die ersteGlaidts-Verwilligung hat gemeiniglichDrey : Die
Erströckungabcr / jede zweyMonathTermin / vnd lausten in -denen-
selben allekcrien.

der Neun sind Awemtztgisic Arttcul.
Mas nach der Mrhafftung zu thuen.
O derjenige/ welcher in die Klag / oder Inquisition,
vnd darüber in Verhasst gezogen worden / die Mlsserhat ver«

mainet/ soll jhm fürgehalten werden / ob er anzeigen könte / daß er
der Missethat vnschuldig / vnnd man jhn sonderlich erindern / ob er
könte weisen vnd anzeigen / daß er zur Zeit der begangenenThar bey
Leuthen/EndenvndOrthen gewesen / darauß abzunemmen / daß er
dieMissethatnichtgethanhaben könte/welcheErinderungdarumben
noch ist : daß mancher/ ob er gleich vnschuldig / auß Ainfalt / oder
Schröcken nichts fürzuwenden weiß / wie er sein Vnschuldt außsüb-
ren solle.

§ i . So nun der Gefangene berührter Massen / oder sonsten sein
Vnschuldt anzeigt / solcher Entschuldigung soll sich alsdann der
Landgerichts-Herr/oder Richter/auffdeß Beklagten/dessen Frcund-
schafft / oder wann sie eö nicht haben / auffdeß Landgerichts aigenen
Vnkosten / zu demEnd auffs fürderlichist erkundigen / damit der Vn¬
schuldig nicht leyde / vnd doch dasVbel nichtvngestrafft bleibe/oder
wann der Gefangene / oder seine Freund / hesthalben Zeugen stellen
wollen / soll manswie sichs gebührt / verhören lassen / findetsich nun
die angezogene Vnschuldt nit / so verfahrt man weiter / wie hernach
vermeldet wird.

Der DrepsiiWe Amcul.
on deß UeklagtenKaution oder

Versicherung.
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?On der Versicherung deß Klägers / ist oben im Ze-

» r-M^ henden Articul gemeldtworden : KeinBeklagter/ welcher auff
Leib vnd Leben sitzet / soll gegen cLuüon , oder Versicherung / es Hab
dieselbe Namenwie sie wolle / loß gelassenwerden.

§ i . Ob auch gleich die Thal etwas gering / vnd vmb Gelt zu
straffen / doch der Gefangene deren überwunden / oder es sonsten kun¬
dig wäre/sollman bevorab nahe vor dem Vrtl niemanden auff cau-
tion außlassen . .

§ 2 . Wann aber in dergleichen geringen Verbrechen / sich der
Processi » die läng verziehen möchte / kan man den Gefangenen ge¬
gen genuegsamerBürgschafft vnnd Stellungs -Versicherung blß zu
dem Urtl auß der Gefängnußlassen.

Aer Em bnd Meysstgste Arttcul.
WoncautionfürKwatt / zuMkein

cke non osienckenckogenannt.
(WS kan auch ein ehrlicherMann vor sich vnd die feint-

gen/von einem betrohenden / bevorab der die Trohungen
ins Merck zu setzen pflegt / vnnd thuen kan / nach Gestalt vnd Be¬
schaffenheit derBetrohung/Versicherung für alle Wlderwertlgkert
vnd Gewalt begehen/ welche ein solcher auch mit Bürgen oderPfand-
ternzulaisten : oderin die Gefängnußzu gehen schuldig ist.

r i . Ein Armer so mitkeinerBürgschafftauffzukommen werß/kan
die Versicherung mit seinem Aydt thuen . ^

§ 2 . Der Richter kan auch bißweilen von Ambts wegen derglei¬
chen Versicherung vor Schaden sechsten begehren / oder einen / von
dem Land vnd Leuth ein Gefahr zu gewarten haben / biß zu Lai-
stung gebührlich : vnnd genuegsamer cauüon in die Gefängnuß
setzen.

Ser Awey vnd Dreyssigsic Articul.

!on der gütigen Mefragung vnnd

-L^ ne nit lang vergebens ligen lassen / sondern so bald die Ver-
lucttungcn beysamen / vnversaumbt einiger Zeit / der

dichter
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selbst/neben ztveengeschwornen Beysitzern/vnd einemGerichtsschrei-
ber oder auff dem Land der Landgerichts-Verwalter / neben zween
verständigen Männern/ vnd einem Gerichts - Schreiber / an einem
Vormittag/ den Gefangenen Gerichtlich befragen.

Anfangs insgemein:
Erstlich/wie er haisse?
Andertens/ vonwannener gebürtig/vndwcrseineEltern?
Drittens/wie alt?
Vierdtens / ob er verheyrat/vndKinder Hab?
Fünfftens/ was sein Handtierungk
Sechstens / wo er sich ein Zeit vorhero auffgehalten?
Sibendens/ beywas fürGesellschafft?
Achtens / waöReligion?
Vnd was etwo sonsten die Gelegenheit der Personan dieHand

gibt.
§ 2. Hierauff jhme die Urfach seiner Gefängnuß fürhalten/ vnd

jhnevmb die That/derentwegen die Anzeigungenverhandln/ befra¬
gen/benebens/ daß er dieselbe warhafftig erzehlen solle/ernstlich/
doch ohne Betrohungen/vermahnen.

§ z . Bekennet ers / so soll mans fein klar/ vnnd wie ers sagt
ohne Veränderung eines einigen Worts auffschreiben / vnnd wann
er die Umbständt selbsten nicht / oder gar vnordentlich sagt / jhn
außführlich auff gewisse Fragstuck darumben befragen : Als zum
Exempel.

Erstlich/ was jhmezu solcher That bewegthabe / vnnd wie er
darzue kommen?

Andertens/ wo dieselbe beschehen?
Drittens / zu welcher Zeit?
Vierdtens/durchwasMittel/vnd auff was Weiß dieThat be¬

schehen?
Fünfftens / wer jhme darzue geholssen?
Sechstens / Wieste haissen?
Sibendens/ wo sich dieselben auffhalten?
Wie danir die absonderlichen Fragstuck / so bcy einem jedwe¬

der» Verbrechen / auß gewissen Vrsachen in acht zu nemmen / in
dem AndertenTheil diserLandgerichts-Ordnung an seinem Orth zu
finden styn werden.

§ 4. Und ist hiebcy jnsonderheitzu mercken / daß der Richter dem
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Gefangenen die Vmbständ der Missethat nit vorsage / vnd also
gleichsamanlehrne/sondernallein / wie obgemelt / die Vmbständ zu
wissen begehre. . ^ . . . . . . . ^
, § 5. Wenigerden Gefangenen gut : oder peinlichvmb ern anders
Verbrechen frage/ als derentwegen die Anzeigungenverha,»den/oder
was auß derThatselbstennothwendigfolgt/ vnd derselben anhängig
ist : Wannaberder Thätcr vngefragter ein andere That/oder Laster
bekennt / mueßmans beschreiben/ jhne hernach vmb die Vmbständ/
wie obgemelt/ befragen/ vndsolgentöauchauffselbige in^uiriren.

8 6. Wo man aberStraffenrauber vnd dergleichen/ in wahrer
Amt begreifst/vnd sonsten kein andere Erfahrung entziehen kan/
ausser daß sie wissentlich schädlicheLeuth seyn/ soll man dannoch zrag-
stuck machen/vnd sie nicht allein auff ein That / sondern auffalles/
was gemeiniglich solche öffentlich beschreyte/schädliche Leuth zu thun
vnd zu stifften pflegen / wie auch auff jhre Gesellen vnd Mithelffer /

§ 7 . KeinRichter soll sonsten den Gefangenen auffeinen gewissen
mitNamen benennten Mithelffer : sondern allein ins gemeinfragen/
wcrjhmedarzuegeholffenhat; Macht er nun einen / oder mehr selb-
stennambhafft / alsdann jstweiterzu fragen / wo er anzutreffen/wie
erhaisse / wieergestalt/ vndbekleydtseye? Wie/wo/wann/vnd wre
offt / auchwelchergestalterjhmzuderThatgeholffenhabe? Sagter
aber von niemand / soll man jhm auch keinen andieHand geben / es
wäre dann wider einen / oder mehr Mithelffer genuegsame Anzerg:
vnd Vermuettungen verhandelt / alsdann kan mans wol benennen/
vnd insonderheit auff einen vnd andern fragen. . . ^ ^
- / 8. WelcheMithelffer so dann/wann sie m eben dem Landge¬
richt sich befinden / einzuziehen / oder dem jcnigenLandgerichts: oder
Grund -Herrn i vnter welchem sie vermuethlich anzutreffen / neben u-
berschickung der lnälcien , vndAussagen/ namhafftzumachen seynd/
vnd zwar alsobaldcn / damit die Beschuldigte / wann sie ihres Mrt-
iqespanS Einziehung vernemmen / nit / wie gemeiniglich beschicht/
entfliehen / sondern auch dem Verhasstennoch in seinen Lebzelten ent-
gegen gestellt werdenmögen. .

8 s . Ferrer soll man keine überflüssige Fragenmachen / sondernal¬
leswas zuErfindung der Warheit nit dienstlich außlassen / vnd dero-
halben die Fraqstuckvorhero wol erwögen vnd berathschlagen.

8 io . Eben sowenigsolleinRichter demGefangenenversprechen/
D tvann
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wann er die Thal bekennen werde / daß er jhme Milderung erzeigen
wolle / ingleichen auch nit mit Vngrund fürsagen/ daß sein Verbre¬
chen von andern wider jhne allbereit bekennet / oderaußgesagt worden
sey / dann solches ist ein bctrügliche Verführung / welche der Richter
nicht halten noch verantworten kan.

SerNrep vnd AreysstgisieAmcuk.
zu thuen / wann der Uhäter

laugntt.
Annaber der Verhaßte die Thal durchgehende laug-

_ ^ net / vndin derGütt auffernstlicheErmahnungnichts beken¬
nen will / mueß der Richter die Anzeigungenwol beobachten/auchse¬
hen / ob sie zu peinlicher Frag genuegsam seynd? vnd hierinnen nit sei¬
nem eignen Gutgeduncken folgen/ sondern erstlich die Vrsachvnd Ge-
legenheitwie die Malefitz-Person einkommen : Andertens/ die vnter-
schidlichcnAnzeigungen: Drittens / die gütigenLeneral .- viid
ciLl-Fragen : Vierdtens / die hierüber gethane Aussagen fleissig zusa-
men verzaichnen / jnsonderheit Fünsstens berichten / was der Ver¬
hasste für ein Person/ ob er ncmblich starck / oder schwach/ kranck/odcr
gesund/einfältig / oderlistig/vndverstocktseyc : Hierüber ein vnpar-
theyisches Beding besetzen : Dises alles / vnd zwar in schwären vnd
zweifelhafftigenFällen / sambt derRechtsgelehrtenMainung / dem¬
selben vortragcn/ vnd hierüber ob / vnd was für ein Grad der 1ortur
fürzunemmen/ erkennen lassen . Vnd hierüber das Bey -Vrthl mit
allen/^Lis in denen im Ein vndViertzigisten Articul § 6. benennten

N . Oe . Regierung übergeben.
s i . Vnd sollen alle Landgerichterwissen/daß bey Vnserer hohen

Straff niemand mit peinlicherFrag angegriffenwerde / es seyen dann
vorheroredlich -, vnd derohalben genuegsame Anzeigung : vndVer-
muettungen von wegenderselbenMissethat / auff jhne glaubwürdig

§ 2. Ob auch gleich einMissethat auß Schmertzen bekennt/ja gar
dmchlrcversvnd Urphedt bestanden wurde/jedoch wann nitgnuegsa-
me Anzeigunge/nebender nachrichtung äeLorpore äeüLi verhande/
sol der bekantenThat nitgeglaubt/sondern an die benante Orth/allwo. . - - -- - - - . . . .

er?

klm-
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kundigungeingczogen : vorhero aber nicmands vcrurtheilt : widrige-
fallsderRichter / nachdem ers gefährlich/oder vnverstandigerwcrß
gcthan / nach Beschaffenheitder Sachen anLeib vnd Gutt gestrafft/
vnd noch darzue dem gepeinigtenalle Schmach/Schmertzen/Kosten
vnd Schaden gutzumachen/ angehalten werden.

Mer Bier vnd Areyssigtsic Articul.
rann der Gefangenedie Anzeigungen in
'

tzUnistm zu habm^ gchtt.
s-Ann der Befragte weder bestehet / noch laugnet/ som

. ^ »Ndern ihme die Anzeigungen zu seinerVerantworttung zu eröff¬
nen begehrt/ seyndjhm dieselben/wanner ein öffentlich beschreyter
Missethater/vnd darzuefahrend / gar nicht schrifftlich zuertherlen/
sondern allein in die Fragstuck zu bringen / vnd er damber zu befra-

kan / vnd soll mans jhme zu seiner Verantworttung m Abschrrfften
hinauß M >em

^ seinem ordentlichen? roce5s
nichts hindern / sondern er / wann der Beklagtemit seinergrundlichen
Verantwortung nichtauffkommen kan / nach Auffweiß discr Vnserer
Landgerichts -Ordnung ohne Verzug weiter verfahren.

Mer Kuss vnd Mrepssigiste Articul.
! on genuegsamenUrsach ^ vnd Anzeigun¬

gen/zur peinlichen Kag.
:Ms nun aber für Ursachen vndAnzeigungen zur pcin-

lichen Frag erfordert werden / scynd alle zu beschreiben mt
wolmöglich / doch haben Wir zu besserer Nachrichtung hterbey et¬

liche gemaine/ vnd solgendts bey jedwedem Verbrechen die son¬
derbare Vermuettungenaußtrucklichzu benennen / für em Notturfft

§ i . Als erstlich ist ein gcnuegsame Vrsach zur peinlichen Frag /
wann dieThal mit einem vntadelhafftcnZerMN/ welcher fernes Wis¬
sens genucgsam : vndzurSachen tauglicheVrsachen glbt / auff jhne
erwisen ist. ^
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z 2 . So jemand auffoffenbahrerChat ergriffen wird/solche doch

freventlich laugnet / vndanderwartig nitgenuegsam überwisen wer¬
den kan / der soll peinlich darumb gefragt werden.

§ z . Wannmehr/odernureinüberwundenerMissethätcr/derm
seiner ThatHelffer / Hehler/ Rathgeber / oder Mitgesellen gehabt/
auff jemanden in vergüt : oder peinlichen Frag außgesagt/der jhm zu
seinen geübt : erfundenen Missethaten mitRath/oderThat gcholffen/
oder Gesellschafft gelaist Hab ; so kan man einen solchen wol einziehen /
vnd peinlich fragen ; doch anderst nicht / als wann sich nachfolgende
Vmbständ bey der Aussag finden.

Erstlich/ daß dem Auffager die Personen in : oder ausser der
peinlichen Frag mitNamen nicht fürgehalten / er auch auff dieselbe
nicht absonderlich / sondern nur ins gemain gefragt / vnd doch sol¬
che Person hierauffvon dem gefragten selbstcn benennt/vnd ange¬
zeigt worden.

Andertens/ daßdieAussag alle Vmbständ/ welcher Gestalt/
wie/wo / wann/ vndwieofft ermitgeholffen/ oder darbey gewesen/
in sich halte.

Drittens/daß der Auffagerwider den/auff welchen erbekennt/
keine sonderbahre Feindschaffr / Vnwillen/ oder Widerwertigkeit
krage.

Vierdtens / daß die bekennte Person also argwohnlich seye/
daß man sich der Missethatzu jhrwol versehen möge.

Fünfftens / daß derAussager auff seinerSag ohne Widerrueff
beständigverbleibe.

Sechstens / daß der angezeigtevorhero dem AuffagerPersön¬
lich vorgestcllt / vndmitseinerGegensag vernommen werde.

§ 4 . Wanneiner inUbungderThatetwas verliehrt / auch hinter
jhm ligett/ oder fallen last/ als seinenMantl/ Degen Huet/ Schuech/
vnd dergleichen/ oder man auch auß der Spur im Schnee/ Kott/ oder
Staub Hernachmals finden/ vnd ermessen mag/daß die Sachen vnsel-
bar deßThäters/vnd nechstens vor demVerlust in seinerGewalt/oder

ist erpeinlichzu fragen / erwürbedann wie obgemelt etwas dargegen
fürwenden / welcheswann es sich erfunde / oder bewisen wurde/ daß er
bemeltenArgwohnablaint: ( alswann er erwise / daß er die Sachen
kurtzvorheroverkaufft/ weckgegcben / verlohren / oder daß er selbiger
Zeit an einem andern Orth gewesen / re. ) Alsdann soll dieselbe

Enk-
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Entschuldigung vor allerpeinlichen Frage zu erfahren fürgenommcn
werden.

Anzeigungen zur T'ormr . seynd dahin M verstehen /
wann der Beschuldigtewider dieselben nit etwas solches furwendet/
welckes/wannerserwise/ dieAussag/ oder den Argwohnablainele/
derentwegen soll man jederzeit dieLntMldlgunghoren/vnd obste
sich also verhält/ vorhero nachsorschen : Dann wo deß ThatersEnt¬
schuldigung mehrern Glimpfen vnd Grund/ -dann die vortommene
Iliäicm auff jhnen tragen / soll die peinliche Frag ohne mehrer : vnd
bessereEr^ lMngmtb^

naclMschen lassen / ob sich dieThat anOrth vnd End solcher Gckatt/
wie er sich berühmet / mit allen Vmbständenzuegetragcn ; findet ftchs
knaLalso/ sokan ein solcher / wann er dieThat hernach Mdcrumb
'EM- sMchS

muetvnd venunciLtlon , wie obgemeldet/ Nichtvon Feinden/
oderleichtfertigen/ sondern vnpartheyischen : redlichenReuthenher-

Wann die verdachte Person an solch : gefährlichen Orthen/

darme / oder darvon gewest / in solcher Gestalt / Massen / Kleydcr/
Pferd / oder andern / gleich als wie derThäterbeschuhen/gesehen

Wann di« « ,dach -- P -ks-n -In Z-Ich.- /b.» M » iA»

gen/oder



ZO Erster THeil/der
nommen haben möchte : Sonderlich geben die Betrohungen einstar-
ckeS / vndofftmahlen alleineingenuegsamesAnzeigen/wann der Be»
trohende ein solcher Mensch ist/ der die Wort inö Merck setzen kan : der
vor disem auch jemandengetrohet/ vnd an jhm vollzogen : Oder wann
man schon in etwas / alswie bey denen Zauberen / dieWürckung der
Betrohungen erfahren hat.

Wann der Verletzte auß gewissenVrsachen jemandt die Mis-
sethat srlbsten zeyhet / darauff stirbt / oder es bey seinem Aydt beken¬
net.

Wann jemandt einer Missethat halber flüchtig wird/ vnd wa-
rumben ergeflohen / kein vernünfftigeVrsach geben kan.

ES kombt auch darzuedie Veränderung der Gestalt/Wanckel-
müttigkcit vnd Falschheit im Reden / die in wehrender Gesängnuß
geübte prLÄicen : ein heimblicher Vergleich über das angegebene
Laster : die beständige Bekantnuß eines andern Vbelthärers / so sein
Gespan gewest / oder auch die Bekantnuß/welche einervorherowie-
wol vor einem vnrechtmässigen Richter gethan hat / vnd dergleichen.

§ 8. Wann nun so vilfältig gemaine Vermuettungen zusamen/
vnd etwo auß der bezügenen Chat selbsten / noch andere absonderliche
Warzeichen hcrfür kommen / kan man obangedeutter Massen zurpein¬
lichenFrag schreitten : doch sollehierübervorhero ein vnpartheyischcS
Geding/ wie der Drey vnd Dreyssigiste/ vnd Ein vnd Viertzigiste
Articulaußweiset : besetzt/ vnd in demselbenerkennet/vnd gesprochen
werden/ ob die lnäwia zur peinlichen Frag genueg ? Auch ob/vndauss
was für ein weißder Bezüchtigte gepeiniget werden solle ? vnd wann
dergleichen ErkantnußNicht vorhero gehet/ kan ein Richter einen Ge¬
fangenen mit der Hwr auch so garnit bertrohen / vil weniger jhm
dieselbewürcklich anthuen.

§ 9 . Schließlichistzuwissen/daßein jedwedereAnzeigung/da¬
rauffpeinliche Frag zu erkennen / wann sie widersprochen / oder in
Zweifel gezogen wird/ wenigist mit Zween Zeugen erwisen werden
mucß.

Aer Sechs vnd ArepfftgisteArttcul.
l)N her (üonfrontLtiorr , Me-

genstessung. O
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JeGegensttllunggcschicht bißweilenvor der peinlichen
'

Frag zu dem End / daß man entweders die Michelster / so we¬
gen einer Vbelthat zugleich verhasst seynd/dem Thaler : oder den
Thäter denen Mithelffern vor : vnd vnter die Augen stellet / wann
ncmblich einer allbereit die That bekennet / auch die Benennung deß
Thäters Gesellen / oder Helffers/ vor / oder in der peinlichenFrag be-
stattiget hatte : oder sie geschieht / wann man dem Gefangenen einen/
oder mehr Zeugenvnter Augenstellet / vnd jhnewasdie Zeugen sagen/
selbst anhören last.

§ l . Solchecoufiontnüon lstin einem/oderandern FallzuErfin¬
dung der Warhcit offt nutz / vnd offt schädlich / dcrohalben kan diß
Orths kein gewisse Regel fürgeschriben werden / sondern der Richter
mueß auß Beschaffenheit der Person / vnd allen Vmbständen selbst
erwögen / ob solche Zusammenstellung zu Erkundigung der War-
heit/vnd daß der Vbelthäter desto ehender zur Bekantnuß ge¬
brachtwerde / nützlich vnd dienstlich seyn möge.

er Wben vnd
on der peinlichen Urag.

inetwird / sollderRichternachfolgendsin achtnemmen.
§ i . Daß er vor allen Dingen der beschehenen That vergwisset

scye.
§ 2 . Daß er noch vorhero auffeines/oder mehrVerbrechen ( wie

es die Anzeigungen an die Hand geben) kurtze/ wol erwogene vnd be-
rathschlagte/nach der Ordnungauffeinander geeichte Fragstuck stelle/
damit derarmeMensch in der peinlichen Frag nit derentwegen auss-
gehalten werde.

§ z . Daß er / wann es kein streichender Thäter/ seinem Herrn/
oder dessen Beambtcn darzue vcrkündte.

84 . Daß diepeinlicheFragankeinemFeyertag/ auch sonsten je¬
derzeit/Vor : vnd nit Nachmittag angestelltwerde/wann es aber ja
außerhöblichenVrsachen Nachmittag seyn »rüste/ soll man demThä-
ter aussereiner Labung vorhero nichts/ oder dock gar wenig zu essen
vnd zu trinckrn geben.

§ 5 . Daß
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§ 5. Daß kcinRichter / oder Landgerichts -Verwalter allein/son¬
dern neben jhmIween hierzue geschworne : oder sonsten verständige
ehrliche Männer / darzue auch ein beaydigter / oder tauglicher Ge/
richtsschreiber/bey der Frag seyn.

§ 6 . Daß der Richter dem Beschuldigten / wann er zur Pcm ge¬
führt wird / vorhero nochmahlcn mit scharpfen doch beschaidenen
Worten zuspreche/ er wolle dieThaten bekennen / vnd zur scharpfen
Frag nicht Vrsach geben : Wann er dann guetwillig alles bekennet/ ist
man der peinlichen Frag überhoben/ kan auch solche / wann er bestän¬
dig darauffverharret/ weiter nichtvorgenommen werden.

8 7 . Wann jadcrVerdächtige durch keineWortzubewegen/soll
- er Richter einen grad nach dem andern vnterschidlich vornemmen.

Als Erstlich / anfangs den Thäter durch den Scharpfrichter
angreiffen / vnd die Kleyder außziehen.

Andertens / jhne ( waran vil gelegen ) starck binden:
Drittens / auff das Reckbänckel setzen:
VietdtenS / einmahl auffziehen:
Fünfftens/dasReeksail anschlagcnlaffen/vndjhme bey jedwc-

dernAbsatzvmbBekennungderWarheitzuesprechen: Wie dann in
disem meisten theils die Vernunfft eines Richters zu gebrauchenist.

Sechstens / man kan auch gegen hartnäckige Leuth / so mit
starcken Anzeigungen beschwärt/ die loreur in einem solcher
gestalt abtheilen / daß maneinenzumandern : auch zum drittenmahl
auffziehen läst / vnd diß wirdnur für ein Tortur gehalten.

§ 8. Wie dann durchgehent / wann die Person gar starck/ oder
hartnäckig/ nicht lindanzufangen / sondern die Pein etwas schärpfer

len/vnd der Gepeinigte zur Vollziehung deß Vrthcils bey Kräfften
erhalten werde.

§ 9 . Zum Fall aber die Person schwach / so ist das auffziehen
nicht gleich Anfangs vorzunemmen / sondern nach Gelegenheit der
Sachen:

Erstlich/dieBetrohung deß Scharpfrichters:' Andertens/ die Vorstöll . vnd Vorweisung seiner Werckzeug r
Drittens / dieAnschrauffung derDaumbstöck:
Vierdtens / der SpänischenStifel zu versuechen.

§ io . Hiebey ist zu beobachten/daß inSachen welche keine schwä¬
reLeibsstraff auffsich trage»/ auch kein starcke Frag - sondernnachBe¬

schaffen-



schaffenheit der Vbelthat vnd Straffen/die Pein linder/ oder schwa¬
nk gebraucht werde/ damit die Tortur nicht schwank seye als die
Straff.

8,,. Wann ein Weib / vnd ein Mann ; oder ein schwacher vnd
ein starcker / vmb eines gleichen Verbrechens willen peinlich zu fra¬
gen / soll man allzeit vom Weib / oder Schwacher» / oder welcher
allen Vermuettungen nach die Wachkit chunder bekennen / vnd hier¬
durch sein Mitthäter ctwo ohne weiterePein überwisenwerden möch¬
te / den Anfang machen.

§ 12 . HiebeywöllenvndverordnenWir/daßeinLandgerichts-
Hcrr/ oderRichrer/ kein andere Mittel als obgemelt / oder die in di-
sem Land üblich/zur Pein gebrauche. »

§ iz . Nicht weniger in der Tortur fleißig achtung gebe / wann/
vndwiederThatcrseinGestaltverändcrt / vnd wie leicht er diePein
außstehe/ solchesderAussagbeysetze / entzwischen auch nichts anders
thue/ vnd fürncmme/ weniger so lang die s ortur wehret/vondem ge¬
peinigten hinwegkgche.

§ 14. Daß der Gcrichtsschreiber alle Aussagen auffs fleifllgist
auffmercke/vnd weder zu Gefahr/noch auß Nachlässigkeit das ge¬
ringsteWort außhrsse/ oderzuesetze.

§ 15. Doch soll die Sag deß Gepeinigten so er in der peinlichen
Frag bekennet / nit angenommen werden / sondern das / was er aus-
fagt/ wann er von derstrengen Frag gelassen iss / allererst von neuem
auffgeschriben vnd vor gültiggehalten werden.

er Acht ßnd Brepstigrste Arttcul.
selche Wersonen nicht an die strenge

Mg gelegt werden tonnen.
-Sseyndm demRechten gewisse Personen außgcnom-

^ mcn / welche man nit torquieren kan.
§ r . Als ein Knab vnter Vicrzehen : vnd ein Weibsbild vnter

Sechzehen Jahren / kan ausscrBetrohung/oder endlich Anthueung
eines Ruettenstreichs/ schärpfer nit gefragt werden ; Es seye dann/
daß die Boßheit das Alter übcrtreffe / welches zu deß Richttrs ver-
nünfftigenNachdenckenvndErkantnuß anheimb gestellt wird.

8 2 . Jngleichen ein schwangerWeib/oderKindlbetherin : aber nach
E der
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derKindlbcth/ soll man dem Kind ein Ambßzustellen/ so dann karr
mans auch / doch etwas leichter / peinlichfragen.

; z. Ein alter Mann von Sechzig Zähren / vnd weiter/ er seye
dann so frisch / daß er die 5orrur ohne Verlust seiner Gesundheit
außstehen mag / so gleichsals zu deß Richter Erkantnuß anhaimb
gestelletwird.

s 4 . Eingebrächlich : gefährlich verwundter/ oder sonsten kran-
cker Mensch / bey welchem zu besorgen / er möchte sterben / kan durch
nichts schärpfers angestrengt werden / als was er ohne mehrereVer-
zelung außstehen kan.

; 5 . So hat auch bey einem vnsinnig : aberwitzig : Item einen
solchen stummen/ von deme man dieWarhcit durch gewisse Zeichen
nicht haben kan / wie auch gar einfältig vnd blöden Menschen/kein
lortur stak-

; 6 . DiewürcklichenLandS - Mitglider dlses VnserS Ertz - Hcr-
HogthumbSOesterreich/wie auch VnsereRäth / OoÄorss vnd ^ 0-
bilitierte . sollen ausser deß Lasters der bclaydigten Majestät/LandS-
Verräthereyen/vnd andern dergleichen schwären Verbrechen/nit
rorc^uiret werden.

Wer Neun vnd Wrepsstgisre Arttcul
We offt dieIormr zu gebrauchen.

ENs gemein sollNiemand übereinerleyAnzeigungen/
einmahl peinlichbcfragtwerden.

§ r . Ausser in grossenLastern / als in der belaydigtenMajestät/
vnd dergleichen.

§ r . Oder wann nach der ersten außgcstandenen Pein erhöbliche
Anzeigungen herfür kommen.

Z z. Wie auch wann einer nur gering / als mit dem Daumbstock /
oderdergleichen/ wärcdarumb wr -^uirecworden/ daßman gehofft/
erwerbe die Warheit sagen/er aber solche nit bekennen wolt / so dann
kanmanjhn noch einmahl schärpfcr angreissen lassen.

5 4 . Wann einerdie Bekantnuß/ so er in der Pein außgesagt/ vnd
nach der ablassungbestetigethat/einzeit hernachwiderruefft/kan man
jhn zum andernmal peinlichfragen : Bekennete er so dann die Ubelthat
in solcher andernstrengen Frag widerumb / vnd laugnethernach aber¬
mal/ so kan man jhn/wann dieAnzeigungen starck/ gar zum dritten-

mahl



Landgerichts-Ordnung. 35
mahl wrquireki : erbrächte dann gute erwcißliche Besuchen einer
irrigen Bekäntnußvor/sollmanjhndamithören.

§ 5 . Wannes auch sehr starcke vndsolcheLeuthseynd/welchedie
Pein der ^ ortun , sogar hoch nitachten / oderempfinden / alswiedie
Zigeuner/ Zudenvndandere leichtfertige Leuth/ können sie auß erheb¬
lichen Anzeigungen/ wol zwey / oder dreymahl / nach vernünfftiger
Ermessungeines Richters wimmert werden.

§ 6 . Aber über dreymal soll der Richter keinen torquiren lassen /
sonder denselbender diePein dreymal außstehet/loßvndledig spreche:
Weil er sich von denvorigen lnäleij s durch außgestandene ! «rwr ge¬
nueg p u rZicrt hat. Doch kan er gleichtvol Nit sagen/ daß jhmevnrecht
geschehensey/ weilen der Richter dieAnzeigungenfür sich hat/ vnd de¬
rentwegen mueßder ror ^merce auch dieAtzung / wann ers vermag/
bezahlen / hetteaber der Richter nitgnuegsameVrjachenvnd InLM
barzuegehabt/sonderndcnArmenvnrechkpeinigen lassen / ister / wie
oben in demDrey vnd DreyssigistenArticulgemelt/ straftmäjsig.

§ Die vnterschidlichen ^ orturn sollen auch nitauffejnenTag/
sondern wann sich der Gefangene wider erholt/ vnd derSchmertzen der

!er Viertztgiste Articul.
!on Uestättigung der H

nach der Pein.
Annnundie pemlicheFrag Verordnungnachvorgaw

^ ^ i!g-n/vnd hierüber die Aussag fleissig vnd deutlich befchriben ist/
soll der Richter Zween / oderDrey Tag nach der 7 orwr den Gefan¬
genen auß der Gefängnußführen / jhme in beyseynderjenigen/so der
lortur beygewohnt / die Bekantnuß durch den Gerichtsschreiber ab-
lesen lassen / vnd darüber bcschaidentlich fragen / ob dise Bekantnuß
in allem wahrseye/vnd ob erdarauff zu leben vndzu sterben begehre?

§ 1 . Bekennetsich derThaterfreywilligdarzue/oder erindertvn-
gefragter noch etwas darbcy / soll mans fleissig zu der Aussag ver-

r? Widerspricht ers aber / vnd wäre doch der genuegsame Arg-
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/ 2 . Wann der gepeinigteauch in diserBestättigung auffeinen/

oder mehr Mithelffer bekennet / vnd selbige benennet hat / soll man
das jenige alsobald vornemmen/ was oben im Zwcy vnd Dreyffigr-
sten Articul von gütiger Befragung gemeldtworden.

Mer Lin ßnd Vlertztgtsie Amcuk.
!on UesäHung deß vnpartheyischm

Gedinge.
LAch beschehmer Bckantnuß muest man fürderlich zu

« rsESchöpfung deßVrtl schreiten : Das geschichtnun in denStäd-
te

'
n vnd Märckten / durch Vnsere Stadt : vnd Landgerichter / auff

Art vnd Weiß wie das von alters Herkommen/ vnd in diser Vnserer
Ordnung von neuemgesetzt ist. „ . ^ » . .

Auff dem Land aber / stehet dem Landgerichts - Herr sur sich
sechsten/ oderdurch seinenVerwalter bevor/ mit Zueziehungverstän¬
diger Leuth in genuegsamerAnzahl (deren wcnigistSechsseyn sollen)
das Vrtl zu verfassen / oder aber ein vnpartheyischeö Beding / wie
hernach folgt zu besetzen. ^ ^ -

r i . Zu deme gehört ein Richter / ZwwvlffBeysitzer/vnd cm
GedingSschreiber/welchealle fromme / ehrbare / verständige vnd er¬
fahrne Personenseyn sollen / auffs best man dieselbejederOrthen ha-
benvnd bekommen kan/welche ihnen auch dergleichen grosse Sachen/
so Heß Menschen Ehr / Leib / Leben/ Gutt vnd Blut belangen / mit
dapfernwolbedachten Fleiß angelegen seyn lassen : Wie Wir dannzu
sicher : vnd besserer Besetzung der vnpartheyischen Beding dahin ge-
dacht seynd/ auß denStädt : vnd Märckten/ auch hin vnd wider auff
dem Land tauglichePersonenzu erküsen/welche sichVnlerebefreyt:

richtervor andernhierzue berueffen.
§ 2. Wann nun dieselben übervorgehcndt schrifftlicheErsuechung

auffeinengewissenTag zusamen kommen /wird durchdas Landgericht
Erstlich auß ihnen einGedingsschreiberbenent : Und jhme Andertens
derLandgerichtö-Staab : Drittens die Klag/wann eine verhanden/

hörig : glaubwürdigenNotturfften: Widrigenfalls aberVicrdtens
alleAnzeigungen/Fünfftens / auch ob vnd wie man der That / auch
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denen bekantrn Verbrechern vnd Michelstem nachgeforfcht : Sech¬
stens / dieFragstuck: Sibendens / die darüber abgelegten gut : Und
Achtens / wannein Thäter zurstrengenFrag erkennetworden/neben

Dann Neundtens/ welcher gestalt dieselbenderThäter nach der7 or-
tur Inhalt deßVierzigisten ArticulS bestättiget hat / eingehändigt.
DiserGcdingsschreiber erindertsodanndieBeysitzer/ daß er darzue
bestellt worden / macht benebensZwcen / oder DreyGedings -Rich-
ter nambhafft / fordert derentwegen eines jeden Mainung ab / wer
nun diemaisten Stimmen hat / der ist GedingS -Richter / vnd deme
wird der Staab neben allen erstangedeuten Schrifftcn übergeben/
diser setzt sich nun oben : vnd derGedingSschreibervntenan/zwischen

§ z. WanndasGedingalsobesctztist/auchderGedingsschreiber
die Namen aller beywesendenbeschribcn / vnd man jhnen dieVrsach
der beschehenenErsetzung/auch welchePerson es betrifft/vorgetragen
hat / so fragtderRichter die Beysitzer.

Erstlich / ob sie vermachen/ daß das Gedingsrechtmitgenueg-
sam : vnd tauglichen Personen besetzt?

Andertens/ ob keiner auß jhnen dem Kläger / oderThäter mit
Frind : Freund : oderSchwagerschafft zugethan/oder sonst der Sa¬
chen theilhafftigsey?

Drittens / ob auch Tag / Stund / vnd Weil seye über Men¬
schen Bluet zu richten?

§ 4 . Wann ditesalles acbübrendtbeantwortet wird/ so soll der

Richter den Gefangenen erfordern / jhne von k>unLen zu punLen
vernemmen/ vnd wann ers besteht/ wider hinwegk führen/ so dann ü-

der für einVrtl / den rechten / vnd disetVnseker Landgerichts -Ord¬
nung nach/zu fällen erachtet/ ablegen/auch durch den Gedingsschrei-
ber solches alles mit Fleiß verzaichnenlassen . Der Richter hat Macht
hierauff den Schluß zu machen / vnd der Gedingöschreiberdas Vrtl
auffzusetzen / welchessic alle noch in fitzendemBeding vnterschreiben/
verfertigen / vnd also verschlossener dem Landgerichts - Herrn sambt
allen zuestellen sollen.

s 5. Den Schluß ist jedwedererRichter nach den mehrern Stich-

E z nrgen
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niaen beyfallcn / welche er für büllicher hält / weiß er flch aber gar nit
»u entschliessen / so soll man die Sachen demLandgerichtS-Herrn vor-
traaen / vnd da derselbeauch darüber nit sprechenwolte/ an Vnser N.
O . Regierung/ mitBcyschliessung der vnd beederseits
ven zum entschayden gelangen lassen.

§ 6 . Bey diserhievor zum thci l gebrauchlg gewesten Formdervn-
partheyischenGedings Ersetzung/lassen Wir es auch noch verblewen/
wollen aber dabey / daß alle vnd jede Landgerichte! so wol die Bey:
als End-Vrtl in nachfolgenden Fällen VnsererN . O . Regierung vor
derLxecutioa . zu deren weitern Erkantnuß/ sambt allen zu
übergeben schuldig seyn sollen . . ^ „ .

Als Erstlich in all solchen Fällen / welche mt allein demLand¬
gerichts -Herrn zweifelhafftigVorkommen/ sonder auchan sich sechsten
nit klar seynd.

Andertens/ in denen Lastern derGotts -Lasterung:
Drittens / in der Zauberey:
VierdtenS/ Lands-Vcrrätherey:
FünfftenS / Vergifftung ; auch der Waidt vnd Brunnen:
Sechstens/Lands rMordbrennerey:
SibendenS / wegen falscher Müntzer/ vnd denen / so Vnsere

Sigel Nachdrucken/ die jenigen faffchenMüntzeraber/ so Vnser aigne
Müntz Nachdrucken/ oder Vnser Sigel fälschlich nachstechen/behal¬
tenWir Vns selbsten zu bestraffen bevor : . ^ ^

Achtens / in denen an sich selbsten schwären Lastern^ ssassm^ ,
SoäomiL K kchZij , das ist Menschenvcrkauffen.

Neundtcns / in Sachen welche Zusamen -Rottierung böser
Leuth belangen : vnd endlich in allen denen Laübus wo der Lands-
Fürst / oder das Land/ oder ein Theil desselben interessiert ist : Wie
auch wo die Straff deß Verbrechens ein Lands - Verweisung mit
sich bringt.

Inden übrigenFällen/mögcn dieLandgerichtererkennen vnd die
Vrtl volziehen/vnd seyn nit schuldigwann sie es zu erleichterung jhres

haben/daß sie hierinnen sicher vnd gewahrsam gehen/ jhren Pflegern/

temrei



wie m diserVnsererOrdnung/ in dem letzten Titul mit mehrern auß-
geführtvndbetrohetist.

§ 7. Vnser allhieigcs Stadtgericht aber / wie auch sonsten alle
Vnsere StadtvndMärckt seynd in allenvnd jeden Fallen ohne einige
Außnamb / sowol die Bey : alsEnd -Vrtl vorheroVnsern bestellten
Rechtsgelehrtcnzu ordentlicher Einrichtung der procels vnd förm¬
lich Stellung der Vrtl vmbjhr Information vndGutbedunckenzue-
zuschicken / vnd so dann Vnserer N. Oe. Regierung zu ferrerer Er-
kantnriß zu übergebeninallweg schuldig.

er Iwep vnd Vtertztgiste Arttcul.
on dem

ZEjAmit abergletchwol die jenigen/so in pemlichenSachen
EM nit allerdings erfahren seynd/ wissen/ was bey Fällung eines
peinlichenVrtls am maisten zu beobachten/ haben Wir nachfolgen¬
de Reguln setzen wollen.

§ i. Daß man in Sachen/ wo ein Kläger verbanden / wie auch
inpurZationen , nit ehender zur Erkantnuß schreitte / biß die gantze
Sachenvon beedenTheilen geschloffen / oder ein / oder anderer Theil
der Ordnung nachcontumaciertworden.

s 2. Daß ein Richter vor allen Dingen sehe / ob die torquicrte
Malefitz -Person durch ordentliches Bey-Vrtl / wie erst gemeldt zur
peinlichenFrag ist erkennet worden.

§ z . FerrcrsobmanderSachen/soderThäterbekennet/nemblich
demLorpori äeliÄlnachgeforscht / vnd sich dieselbe inWarhcit also
befunden/oderzuegetragen.

§ 4. Dann obs der Thäter nach der Tortur bestättiget hat-
§ 5. Bey der Erkantnuß ist das vornembste / daß der Thäter

entweder durch sein aigene Bekantnuß / oder sonsten wenigist durch
Zween gantz vntadelhaffte Zeugen der Vbelthat überwisen seynmueß.

8 6 . Dann weder außVermuettungen / sie srycn so starck als sie
wällen : weder außlnäicicn , oder vnvollkommenerProb / kan auch
in haimblichenLastern kein Mensch verurtheiltwerden.

§ 7. Wann aber einer durch Zween Zeugen / wider welche einige
Beschuldigung/oderrechtmässigeEinwürfffürgebrachtwerden mö¬
gen/überwisen wird / ob er schon biß in denTodt beym laugnen ver¬
harret/kan er dochgleichwol verurtheiltwerden.

§ 8 . Daß
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§ 8 . Daß man in dem Vrtl kein linder / oder scharpfer Sttaff er-

kenne / alsdieMissethatauffsich tragt / vnd in diser Vnserer peinli¬
chenLandgerichts-Ordnung außgeworffen ist.

§ y . Wann einPerson vnterschidllche Laster begangen hat / vnd
dieselbenalle wahr : vnd bekantlich seynd / daß man auch wo möglich
mit derStrassaussjedes solcher Gestalt gedeucke / wie im Sechs vnd
Vicrziqisten Articul hernach folget.

s io . Daß kein Landgerichts-Herr/Richter / oder vnparthcylsch
Gedina/das Vrtl Alternative , das ist / auffein/oder andere Straff
zumErempel / Köpfen / oderHencken/von oben herab / oder vnten
yinauffRadtbrechen/rc. stellen / sondern ein eigentlich gewisse Straff
außsprechen solle. , . . . . ^

§ n . Absonderlich aber mueß ein jeder / so in peinlichen Sachen
Stimm vnd Vrtl gibt / ob bepder Person/oder der Ähac solcheBmW
standverbanden/welchedieSachen / vnd also dasDm linder oder
schwärcrmachen : wol vnd fieisslg in achtncmmen/auch solchenVinb-
ständen nach / ein linders/ oder scharpfers Vrtl fallen / jedoch m al¬
len Vrtl / vnd deren Vollziehung/durchgehend darauffgedacht seyn/
damitdie besorgendeVerzweiflung eines armenSünders moglichijr
verhüttet werde. . .

§ i2. Vnd weilen hieran sehr vil gelegen / settemahlen em ei¬
niger Vmbstand die gantze That verändert / vnd einem osst das
Leben geben / oder nemmen kan : haben Wir die linderende / vnd
schärpfende Vmbstand ins gemain in Vier vnd Viertzig : vnnd
Fünff vndViertzigisten Articulen nachfolgentS : die absonderlichen
aber bey jedenVerbrechen / an seinem Orth zu erindern für em hohe
Notturfft erachtet.

Ber Brey vnd VierMtste Arttcul.

Uon Wrjährung decWissethat.
KOS kan ein Thäter vmb kein Verbrechen / so schon

verurtheiltwerden ; Demnachaber bißhero kein
gewisseverjährungsZeit bestimbtgewesen/als setzen vnd ordnenWir/
daß nachfolgende Verbrechen sich in denen hernach gesetzten Zeiten
verjähren.

AlsErstlichalle die jenigenMissethaten/welche zwarMalefi-
kiscd



Hisch seynd/ vnd ein extra oräinLri Leibs : aber kein Lebensstraffauff
sich tragen / verjähren sich in Fünff Jahren / ingleichen auch der
Ehebruch / darbey doch kein Nothzwang / oder Bluetschand vor-
gangen.

Innerhalb Zehen Jahren/ aber verjähren sich die gemainen
Diebsställ/warbey kein Einbruch/nochKirchen : oderStrassenrau-
berey vnterloffen : Jngleichen ein gemeinerTodtschlag/ darinnen kein
Vatter/Mutter / Kinder/Brüder/Schwester/Herren oderFrauen
Mord begriffen.

Fcrrers inner Zwainylg Jahren / verjähret sich das
6mum , da sich nemblich jemandt/ einen andern zu tödten bestellen las¬
sen : Ztem/ein fürsetzlich : vnd bedachte Mordthat : Jngleichen da ei¬
ner auß Neyd / Nach oder Feindschafft / ein schädliche Brunst ver¬
ursacht/ ( jedoch auffer der Mordvnd Traidtbrenner / welche vnter
die Lands -Verräther zu verstehen scynd ; ) ZtemeinNothzwang/oder
Bluetschand/ an der seiten Lim : Wie auch ein Gewaltthätige Ent¬
führung/ehrlicherWeibsbilder/vnd das Laster zwyfacherEhe. Also
daß nachVerfliessungsolcherZeit/ ein jederThäter/durch die Verjäh¬
rung selbst/ von aller peinlichen Klag/Frag vnd Straff sicher vnd le¬
dig/auch wider jhne weiter nitzu verfahren ist.

Doch seynd hiervon außgenommen.
Erstlich/ solche Zauberey/da einer GOttverlaugnet/vnd sich

dem bösen Feind ergeben hctte.
Andertens/ grausame / bedächtige Gottslästerungcn.
Drittens / das Laster der bclaidigten Majestät.
Vierdtens / Landsverrätherey/ darunter auch obberührter

Massen/die bestellteMordrvndTraidtbrenner / wie auch solche kal-
tury , welche dem Land/ oder derObrigkeit/ wie die vorige einen gros-.
sen Schaden zuefügen/begriffen.

Fünfftens / Vatter / Mutter / Kinder/ Brüder / Schwester/
Herren vnd Frauen Mord.

Sechstens / falscherGeburt Unterlegung.
Sibendens/Nothzwang in auff: oderabsteigender Lini.
Achtens / die stumme Sodomitische Sünd/wider die Natur.
Neundtens/die falsche Müntzer.
Zehcndens/ welche Junge oder Alte Lhristen/ den Türcken/

oder Juden verkauffen.



42 Erster Theil / der
Als bey welchen hohen Verbrechen / einige Verjährung nit

statt hac .
^ ^ M bist Verjährungen/auffdie flüchtigen / wider

welche man derentwegenmit der verdienten Straff nit hat verfahren
können / nit : sondern allein aufldiejenige zu verstehen/deren Verbre¬
chen in gehaimb gewest/vnd erst nach solcher verflossenenJett kundt-
bahr worden.

Wer Vier vnd Vtertzigiste Atticul.
on denen Umbständen / welche ein

Strass mildern.
K Bmbständ/ so die Straffeines / oder ändernder-

^ Nbrechenö zwar nit auffhöben/jedoch nach Beschaffenheit der
Sachen in etwas lindern/bestehen gemainiglich in dcme / daß nian
beobachte. . . ^

§ i . Deß Thäters sonsten vorhero geführt gutes Christliches
Leben / vnd ehrbarn Wandl . .

§ 2. Die gar grossenVrsachen vndAnlaittungen / welche emem
zu vvmässigen Zorn/oder VollbringungderThat gegeben worden . ^

§ z . Die Melancholey / oder grosse Traurigkeit eines Menschens
vor : vnd bey der That . ^

§ 4 . Die Vnstnnigkeit : zwar kan ein völlig vnsmniger Mensch
gar nit gestrafftwerden/jedoch wann er gewisse Abwechslungen hat/
vnd derRichter anstünde / zuwelcherZeites geschehen wäre/ soll er
den lindernWeeg erwählen.

§ 5. Die grosse Einfalt / sonderlich bey taub - vnd stummen

§ 6 . DasgarhoheAlter . '
§ 7 . Eines Thäters Jugend / vnd dabcy verspührende Vnvcr-

§ 8. Langwürige schwäre Gefängnuß / warzue der Thäter nit
Vrsach geben / sonderlich bey kalterWinterszeit/ vnd geringerUnter¬
haltung in Kleyder/Speiß vnd Tranck. . . .

8 9 . Schwäre vnd beharrliche Kranckheit vnd Schwachheit deß

810 . Wann fich ein Thäter vor der vcnuvciLüon , oder Inquir
6üon selbstsreywilligangibt/ vnd die Ubelthat gutwillig bekennet.
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; n . Wann einMitübelthäter / vil andere böse Landschädliche

Leuth der Obrigkeit freywillig namhafft gemacht/ vnd zur gesängli-
chenVerhafftungbringen helffen.

§ i2 . Wann einVatter seinenSohn / so einVbelthätcr ist / der
Obrigkeit freywiüig überantwortet.

tz iz . Die vnversehene Trunckenheit / durch welche einer seines
Verstands gäntzlichen beraubet gewesen / vnd sonsten kein Feind-
schafft/Trohwort/ oder anderer rechtmässiger Argwohnvorher » gan¬
gen / ein solcherMenschauch dasVollsauffen nit in Übung hat / vnd
derentwegen nie gestrafft/oder abgemahntworden/ lindert in etwas
die Straff.

§ 14 . SoeinereinUbelthatbekennct/derRichterabernitaigent-
lrchdarauff kommen kan / daß solche würcklich beschehen/entschul¬
diget die oräilinri Strass.

§ 15. Die Vorbitt einer ledigenPcrson vor die andere / vnterm
Vorwand der Ehe/ mildert die Todtö -Straffnit / höbt sie auch nit

§ 16. Hiebey sollen alle Richter wissen/Erstlich/daß je schwärer
ein Laster / je weniger die Straff / auch auß obbemelt : oder andern
Vmbständenzu lindernist.

ß 17 . Zum andern / daß dergleichen Vmbständ die Straffnit
gäntzltch auffhöben/sondernwo Zwo Straffen über eineVbelthat/
als ein schärpsere vnd mildere in diser Vnserer Landgerichts - Ord¬
nung vorgesehen / der Richter die milde der schärpfe vorziehen/ vnd al¬
so die lindere/oder auch nachBeschaffenheitderSachen/ dieextra or-
äiliarl Straff erkennen soll.

18 . Drittens / daß die jenigen Vmbständ / welche anderwerts
beyfallen / als die Verdienst gegen dem Vatterland / vornemme
Freundschafft/ Künstlichkeit deß Thäterö / die beweglichen Vorbitten
vnd dergleichen/ nit bey dem Richter/sondern bey Vns stehen/obWir
in Erwegungderselben vnd anderer Vmbständen/ auffAnzeigung deß
Landgerichts / oder wann es Vns anderwerts fürkommcn möchte/
für Vns sechstenden Thäter begnadenwollen.
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erMiss vnd ViertMste Nrticul. ;

Aon den Wmbständen / so die Mtraff
ftßwärer machen.

Je Vmbständ/ so die Straff nach Beschaffenheit eines/
i oder andern Verbrechens beschwüren / seynd gemainiglich

nachfolgende.
/ 1 . Deß Gefangenen vorher geführt erweißlich böses liederli-

chesLeben. ^
§ 2. Bevorab wann er hievon abzustehen gerichtlich gewahrnet:
§ z . Oder gar derentwegen schon ein/zwey/oder mehrmalen vor-

herobestrafft / oder begnadet worden.
§ 4. Wo auch von einemkeinVerbesserung zu hoffen.
s 5 . Wann einer andere/sonderlichjunge Leuthzu den Mißhand¬

lungen verführet hat.
§ 6. Wann erdieThat gar arglistig / oder gefährlicher weiß an-

griffen / auch etwas ärgersdarauß entstehen können.
§ 7 . Wann einer die Missethat an gcweyhten / befreytcn/ oder

sonst hohenOrthen/ oder inGegenwartfürnemmer/ oder jhme für-
gesetztenPersonen begangen.

§ 8 . DieZeirbeschwärtauchdieStraff/alswanneinerKrancke
vmbbringt / oderzu Pest : vnd Brunstzeiten beschädiget / oderbcstillct.

§ 9 . Deßgleichen wann durch ein Verbrechen/ auch das Vatter-
land / vnd Obrigkeit mercklichbelaidigtwird.
: s io . Wann ein Laster allzusehr überhand nimbt/mueßman biß¬
weilenzu mehrern Abscheu ein scharpfere Bestraffungfürnemmen. ,

8ii. Wann sich etlich Miteinander vereinigt / vnd zusamen ge¬
schworen haben/ vnd gleichsam ein Handwcrck auß den Ubelthaten
machen . / /
! § i2. Wann ein Vatter / Mutter/ Herr/Frau/ oder Obrigkeit/
so die Ubelthathette abstellen/oderverhüten können vnd sollen / noch
darzue geholffen hette. ,

8 1; . Wann ein ^ rseceptoi , Ambl/oder andere dergleichen Per¬
sonen wider jhre vntcrgebene/ ein Mord / oder anders Laster ver¬
üben.

14.
Straff/



Straff / Erstlich/auß der That : Andertens / außdeßThäters / wie
auch Drittens/auß dessenPerson dem ein Vnrechtbeschehen -. Vierd-
tens/außwas für einem Gemüt vnd Vorbereittung : Fünfftens/ an
was für einem Orth : Sechstens / zu welcherZeik : Sibendens / M
was weiß dieselbevollzogen worden/ zu ermessen.

X

Der Seche bndVLertztgisteAmcul.

je sich indem Wtl zu verhalten / wann einer

O einer mehr
, ^ jvnd nothwendig / daßjedweders/ so vilsichthuen läst / abge¬
strafft werde / vmb willen aber hierinnen ein gewisse maß zu finden
schwär fallet/als ist zu mercken . ,

§ i . Wann einer in cinerley Verbrechen / als zum Crcnwel im

solchesnurfüreinThatzuhalten . , . .
§ 2 . Wann einer zweyerley gemaine Thaten begangen hat / so

beededeßTodts-Straffauff sich tragen/ soll man nit alle beede zusa-
mey / sondern nur die jenige Straffnemmen / welche vnter beeden die
schärpfest ist : Als zum Exempel / wann einer ein Dicbstall vnd für-
schliche Mordthat begangen/soll er als ein Mörder durch das Rad

gemacht : Hingegen wann einer ein grossenDiebstall/vnd benebens

trage/ begangen hette / soll derselbe mitdem Strang / vnd nit mit dem
Schwcrd hingerichtetwexden.

8 z. Kombt aber cina' "

grosse.
gen deß kleineren

doch mit grosserAuffsichtigkeit vermehren.
§ 4 . Wann solcheVerbrechen zusamen kommen / deren eines die

sich trägt / so ists allein ander ordentlichen Lebenö -Straffgenueg . ^ .
F z r 5- 3»
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§ JnLeibs -Straffen/wann einer derenetliche verdient hette/

jsts anchaneiner/vndzwar der schärpfesten genueg : Es wären dann
die Verbrechen fthr groß vnd vil/daß einLeibs -Straff hierauff zu we¬
nig / alsdann kan man zwo solche / die sich neben einander wol chuen
lassen / zujamen nemmcn : Als zum Exempel an d.enPranger zu stel¬
len/einen gantzen/ oder halben Schilling geben zu lassen / vnd darne-
bensdeßLandgerichts zu verweisen / rc.

§ 6 . Keine dem Rechten gemäß erkennte Lcibs-vnd zugleichGelt-
Straffkönnen neben einanderseyn/ dann dieLeibs -Straff höbtalle
Gelt -Straff arrff.

!er Eiben 6nd Viertzigisie Articul.
on Mrfassung der Wtl.

^ Verfassung der Vrtl soll man nachfolgendeSachen
Gin acht nemmen.

s i . Daß man in Bcstraffungs-Vrtlen die Verbrechen vörhero
auffs kürtzisterzehle / vnd dasjenige was einAuffruhr/ oder Erger-
nuß verursachen / oder zu deß Nächsten Schand geraichrn möchte/
außlasse.

§ 2. Wann jemand zu einer Widererstattung verurtheilt wird/
daß man deren im Vrtl außdrucklich gedencke.

§ z . Daß man in denen Vrtln / dardurch das Leben nit abge-
sprochenwird/derVnkosten ( nach Beschaffenheit derSachen )nicht
vergesse.

§ 4. Daß man kein neue / sondern solche Straffen außspreche/
welche in disem Land üblich/auch daß / wie oben imZweyvndVier-
tzigisten Articul s » . gemelt / alle Verzweiflung möglichist verhü¬
tet werde.

W er Acht ßnd Viertzigisie Articul.
on den Webens Utraffen.
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Kner.

§ I. Der N . sollediser fernerbegangenenMissethathalberzuwol-
verdientcrStraffan diegewöhnlicheRichtstattgeführt/alldorten mit
dem Feuer vom Leben zum Todt hingerichtet / der Lörper zu Staub
vnd Aschenverbrennct werden.

Hieben seynd nachfolgende Sachen in acht zu ncmmen.
Erstlich/ wann ein flüffendes Wasser dabey ist/ setzt man dar-

zue / vnd die Aschen/ in den N . Fluß geftreuetwerden.
Andertens/ wann beyFeuers-StraffVerzwcrfflung zu besor¬

gen/ pflegt man den armen Sünder bißweilen ein Pulver -Säckl austs
Hertzzubinden/ beywelcherGewonheit Wir es auch verbleibe lassen.

Drittens/oder auch/ wann die Vmbständeein Linderung zue-
geben / kan mansvorhero enthauptenlassen/auff solchenFall lautet
das Vrtl also . »

Der N . solle auff die gewönliche Richtstatt geführt/ alldorten
mitdem Schwerd vom Leben zum Todt gerichtet : Alsdann der Kor¬
per auffden Scheitterhauffen gelegt / durch das Feuer verzehrt / vnd
die Aschen/ re.

Vierdtens / oder man kan in erstgemelten Fällen woman einem
die Straff dcß Feuers auffsetzen mueß / vnd dabey Diebstall mit vn-
terlaufft / einen halbenGalgen in den Scheitterhauffen auflrichten/
den Vbelthäter hencken / vnd darnach verbrennen lassen.

korma Vktlslautet allo.
SM . soll auffdie gewönlicheRtchtsiattgeführt/ vnd
lalldort auff einen sonderbahren/ in dem Scheitterhauffen auff-

gerichtcn Galgen / durch den Strang vom Leben zum Todt gerich¬
tet / alsdann der Lörper zu Staub vnd Aschen verbrennt / vnd die
Aschen/rc.

. 8 2 . DerN . solle auff die gewönliche Richtstatt geführt / aDor-
ten durch seinen gantzen Leib inVierTheil zerschkiitten/vnd also zum
Todt gestrafft / folgends jedes Theil/ an einem absonderlichen Gal¬
gen an den Vier Haubt Strassen zurAbscheu auffgehenckt.

/ vnd der
Kopff auffgesttckt werden. -
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Dabcy zu beobachten/wann dieVmbstand deß Verbrechens

sehr groß/ daß man ( sonderlich wider die Mörder der schwängern
Weiber) das viertheiien auffein solche Weiß in dem Vrtl anbefehle.

Der N . solle auffdie gewöhnlicheRichtstatt geführt/jhmeall-
dorten anfangs wegen der begangenenvnbarmhertzigen Thal sein le¬
bendiges Hertz herauß genommen / vmb das Maul geschlagen / so
dann derLeib in Vier THeil zerschnitten/ vnd die Vier Viertl / an Vier
Strassen/ absonderlich aber das Haupt / Hertz/ vnd rechte Hand zusa-
men/ Männiglich zum Abscheuauffgehenckt vnd auffgestecktwerden.

Badbrechen von vnteii hinauff/ so dasschwäresic.
§ z . Der N . soll auff die gewönlicheRichtstattgeführt/jhmcall-

dorten seine Glider durch den gantzenLeib von vnten auffmit demRad
abgestoffen/vnd qlso vom Leben zum Todt hingerichtet/folgcndts der
todte Körper in das Rad geflechtet werden.

Badbrechen von oben herab / welches linder.
§ 4- Der NM auff die gewöhnlicheRichtstatt geführt/vndall-

dorten mlt dcm Rad von oben herab/ anfangs der Hals / hernacherdas Hertz : Nachwahlen alle Glidmaffen abgestoffen / vnd also vom
Leben zum Todt hingerichtet/folgendö der tobte Körper in das Rad
geflechtet werden.

Zu mercken ist/wann derVbelthater auchzugleichDiebstallbe-
gangen / daß man einen kleinen Galgen auff das Rad zu machen/vcr-ordnet/ mit drsem Anhang/ vnd über den Kopffein Galgen gemacht

jedochzumünterschid dcrKhristen/anein von demGakgenherauß ge¬henden Palcken / oder Schnellgalgengehenckt werden.

dorten



horten mit dem Schwerd vom Leben zum Tobt Hingerichtete
werden. -.

§ 7 . Das Ertrencken/wie auch das Schinden/Lebendige vergra-
ben/vndPfäilen/ jngleichen das Vierthailcn/Radbrechen vndHen-
ckcn der Weiber : weilen dergleichen Straffen in discn Unfern Erb-
Ländern nit gebrauchig gewesen : also soll man sich deren/wie auch
deßSpisscns / ausser inAuffruhren vndLandö-Vcrräthereyen noch
ferrers erhalten.

§ 8. Wann die Verbrechen sehr groß/ oder deren etliche zusamen
kommen / soll mans/jedochauß genuegsamenVrsachen mit nachfol¬
gendenPeinen obverstandner Massen vermehren.

Als Erstlich Schlaipsen / Andertens/ mit glüenden Zangen reis-
sen : Drittens/Riemen schneyden : Vierdtens/Zungen abschneyden/
oder zum Nacken außreissen : Fünfftens/Hand : oder Finger ab-
schlagen/auß welchen man nachBeschaffenheit derMissethaten eines/
oder mehr/ dem armen Sünder / vor der Lebens-Strassanthuen kan/
vngefähr durch nachfolgende Urtl.

Der N. solle von den vnvernünfftigen Thüren zur Richtssatt
geschlaipfft / vnd jhme alldorten anfangs die Zungen auß dem Rachen'
gerissen/ folgents er mit dem Feuer vom Leben zum Todt hingerich¬
tet werden

Oder : der N . solle wegen seiner grausamen / erschrecklichen
Tharen auff einen hohen Wagen gesetzt / darauff in der Stadt her-
umb geführt / vnd zwar anfangs an dem ersten Orth jhme einZwick-
mit glüender Zangen in die rechte Brustgegeben/ alsdann an einem
andern Orth ( kW . das Orth jederzeit zu benennen ) ein Riem auff
der lincken Seiten außdem Ruckengeschnitten / an dem drittenOrth
widerumb ein Zwick an die lincke Brust gegeben : Letztlichcn am
vicrdten Orth abermahlcn ein Riem auff der rechtenSeiten auß dem
Rucken geschnitten : hernach auffein Brett gelegt/ auß derStadt biss
zur Richtstatt geschlaipfft / jhme alldorten die rechte Hand sambt
demKopffabgeschlagen / vnd so dann der Körper insRaö geflechtet
werden : IW. Diseö ist zu verstehen / wann es einMann ist/ wann
es aber ein Weib / sollen so dann beede Theil / als der Kopffvnd die
Hand auff ein Rad/nahend bey der Strassen auffgesteckt/ der todte
Körper aber vnterdem Galgen begrabenwerden.

Item : Die N . solle auff die gewöhnliche Richtstatt geführt / jhr
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beede Brüst mit glüenden Zangen hcrauß gerissen / vnd sie folgents
mitdem Schwerd vom Lebenzum Tobt hingerichtet werden.

er Neun vnd VlerMsie Amcul.
rtl m Meibs -Mtraffen.
Als Jungen abschneiden.

§ i.
Er 7?, solle zu dem Pranger geführt / jhme alldorken

.sseinlasterhaffteZungen/so weitste auß demMund zu bringen/
durch denFreymann abgeschnitten/ selbige an den Pranger gehasst/
vnd er so dann deß Landgerichts : Stadt : oder Burgkfridenö ver-
wisen werden.

Ohren abfchliepden.
r 2. Der N . solle an denPrangcrgestellt / jhme beede Ohren ab¬

geschnitten / selbige an den Pranger gehasst / so dann ( wann es die
Schwäre deß Verbrechens mit sich bringt) ein gantzer oder halber
Schilling gegeben/vnd deß Landgerichts ewig verwisenwerden.

ßarrdAbschlägen.
§ z. Der N . solle zum Pranger geführt/ jhme alldortcn durch den

Freymannsein rechte Hand abgeschlagen/selbigean den Pranger ge-
nagclt/vnd er folgentsdeßLandgerichts ewigverwisen werden.

Uitiger abhauen.
§ 4 . DerN . solle zum Pranger geführt/ jhme alldorten durch den

FreymanndievordernGlider an den Fingern ( mit welchen er denstB
schenAydtgeschworen ) abgehauen/ solche an den Pranger genagelt/
letztlich er deß LandgerichtS auffewig verwisenwerden.

Ruechen außhauen.
r 5 . DerN. solle an die(Richtstart) geführt/jhmealldorr an dem

Pranger durch den Freymannein gantzer ( oder halber ) Schilling ab¬
gestrichen/vnd er so dann auff der Hochlöbl . Regierung ergangenen«> eiüge-

schworne
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schworne Urphet / daß er nimmermehr in discs Land kommen wolle /

Au mercken/ daß erstlich ein gantzer Schilling Dreyssig/ ein halber
^ "E

^ fEAdch bey demRuethen außstreichen man bißweilen
nach Art deß Verbrechens / dcmThater/ wann er etwo noch Mg «st/
vnd doch ein grosses Laster begangen/ auch derentwegen das Mer/
oder ein andere Lebens-Strass verdient hette/ einen Galgen auff den
Rucken brennen soll / vnd das darumben / damitwann er nochmahlen
einkame / jhmeeinStraff zu der andern genommenwerde.

Drittens aber auffdieStiern/oder msGeficht/soll man rei¬
nem ein Mahl brennenlassen.

Noch Vierdtens die Ruethen / mit welchen der Mrssethater
außgestrichen wird/ vergifften / oder solche Strass durch anderwertt-
ge Mitl wider das Urtl schärpfen lassen.

Eands-Perweifung.
Fünsstcns / ausser Uns/ vnd Unserer Lands-FürstlichenRegie¬

rung kan kein Landgericht einem Vbelthäter das Land / sondern
alleindas Landgericht / Stadt : oderBurgksridenverwesten.

Pttl wann einer loßgesprochen wird.
§ 6 . Anfangswann sich kein Kläger anmeldet/vndeiner zurUur.

LÄtlon erkennet wird. ^ i. - - , . ,.
Der N . sey hiemitvon aller KlagerKlag ledig vnd mussig/doch

benebensdahin erkennt/daß er sich gegen dem Landgericht / wie sichs
zurecht gebührt / genuegsam purgieren , vnd derentwegensemUur-
gLLionschrisst jnner den nechstcn Sechs Wochen peremxwrie ern-
raichensoll.

Wann einerEg absolviertWird.
§ 7 . Der N . habe sich / wie sichs zu recht gebührt / genuegsam/

( oder ) Hahr sich durch die außgestandene Tortur genuegsam pur¬
giert , scyFdem

'
nach hiemit von aller peinlichen Straff ledig vnd

^ "^
Hiebcy ist/ wie obgemelt / der Unkosten/ Schmach/ vnd Scha-

dencwann der Kläger dareinzuverurtheilev ) nitzuvergeffcn/eskau
G 2 aucy

Ä



der
auch hingegen einem/ oder andern Theil/nachGestaltder Sachen die
LivU-Klag Vorbehalten werden.

s 8 . Oder wann einer von der oräinan Straff zwar loßgespro-
chen/dochin einextra oräirlLrl Straff erkennet wird/ kan das Vrtl
also lauten.

DerN . seye zwar von deroräinariStraff deßN . ( hie ist das
Verbrechen zu benennen ) ledigvnd muffig / doch zu einerextra oräi-
nari Straff dahin erkennet/daß rc. hie folget dieStraff.

Es ist auch jederzeit dahin zu gedencken / daß man den Abtrag
gegen deßbelaidigten Kinder / odcrFreundschafft/wodervonrechts-
wegen statt hat/ bey dem Vrtl nit außlasse.

HGN peinlichen Sachen so auff Leib vnd Leben gehen / hat
Appellation statt/inBedenckungder Thater entwedermit

genucgsamenBeweißthumben/odereigenerBekantnuß überwisen ist.
§ i . Wann aber ein Gefangener wider dise Vnsere Ordnung von

einem Gericht beschwüret wird / ist es jhm vnverwehrt / solche Be¬
schwar an Vnsere Regierung zurbillichenAbhelffung/ gelangen z»
lassen.

Tag in besetztem Gericht/beywesent deß auffgcführtenarmen Sün¬
dersdaselbe öffentlich verlese/vnd wann der arme Sünder über deß
Richters letzte Frag (welche öffentlich nach verlesenen Vrtl besche-
hen muß ) sich zu denen Aussagen vnd Thaten bekennet / oder deren
sonsten genugsam überwisen ist/ der Richter jhne dem Scharpffrich-
ter zu Vollstreckung deß verlesenen Vrtls übergebe.

Benebens hat der Landtgerichts -Herr/oder Richter auff fol¬
gende Sachen zu gedencken.

§ i. Erst-



§ i . Erstlich/daßer in Beywesen zweycrMännerden armenSün-
der wenigist DreyTag vor der Lxecution, ob er der vorigen Bekant-
nußgeständig seye / befrage/ hierüberjhme mit allerBeschaidenheiL
denTodt vnd Gerichts-Tag ankünde/ vnd jhne zu guter Vorberait-
tungermahne.

§ 2 . Andertens / daßerjhmeyferig vnd embstgKatholischePrie¬
ster zucgeb/ welche jhn zur H . Beicht vnd Kommunion ermahnen/
jhme auch bey dem Äußsühren biß zum Todt fleissig trösten vnd zue-
sprechen : Warbey zumercken/daß man dem armen Sünder nit so
gleich am Richt-Tag / sondern den Tag vorhero das H. Sacrament
raichen solle/

§ z. Drittens/daß man jhm in solcher Zeit/wie auch bey der Lxe.
cuüon nitübrig Weinzu trincken gebe/damit er nit hierdurch an sei¬
nem Verstand geschwächt werde.

§ 4 . Vierdtens / daß derRichter/ nachdem er den armen Sün¬
der / nach Ablesung deß Vrtls dem Freymann übergeben hat / den
Staab zerbreche/ auffstehe / vnd jemands abordne / welcher acht
gebe / daßdasVrtl geschöpfftermassen vollzogen werde; den kan der
Scharpfrichterhernach/ ob er rechtgerichthabe / fragen/vnd derab-
geordnete solches demRichter anzeigen.

§ 5. Wannaber der Thäter bey Ankündigung deßTodts/ oder bey
Ablesungdeß Vrtls/ oder auch an der Richtstatt seine vorigen Be-
kantnuffen laugnete/ hat man sich also zu verhalten ; gcschicht das Wi¬
dersprechen außBoßheit/ allein zu Verhütung der Straff/ vnd wäre
solches klar/ soll sich der Richteran Vollziehung deß Urtlsnichts hin¬
tern lasten Geschichts aber auß andern Vrsachen / vnd er glaub¬
würdige Anzeigungen seiner Vnschuld an die Hand gäb : oder daß
dieThat ein anderergethan habe / zeigete/ vnd wol beweisen kunte:
solljhnderRichter/auchvngehinderter etwo vorhero durch Zeugen
überwisen gewestwäre/hören/ vnd nach Gestaltder Sachen dieVoll¬
ziehung deß Urtls verschieben.

8 6. Tragt sichs zue/daß einThätcraußSchwachheitvorVottstre-
ckungdeßVrtlsinOhnmächtfällt / oder jhne die hinfallende Sucht/
auch anderer dergleichen Zueständ ankäme : also daß er nichtbey sich
wäre / oder aber gar stürbe / soll man in wehrendem Iuestand / oder
Ohnmacht das Vrtl nicht vollziehen / sondern verschieben. Auch
wann er gleich an der Richtstatt dahin stürbe / ohne weitere Straff
jhne an gehörigeOrth / wo dieThäter hmgelegtwerden / begraben:

Gz oder
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oder im Fall dasVrtl noch etwas / so dem tobten Lörper angcthan
werden solle/ in sich halt/dasselbe vollziehen lassen.

s 7 . Daß dieFürbitt einer ledigen Person vor den armen Sünder
vnter demVorwand der Ehe/die Vollstreckungdeß Vrtls nit hinde¬
re / ist hieoben im Vier vnd Vierzigisten Articul / § 15. gemeldet
worden.

§ 8 . Vor Anfang jedwedererLxecutiori so auffs Leben gehet/
soll der Landgerichts -Herr öffentlich außrueffen lassen / daß man an
den Scharpsrichter inFall derMißlingungbeyLeib-vndGuttSStraff
kein Hand anlege. »

§ 9 . Da auch dem Scharpsrichter in Vollziehung der Lxec u tion
derStraichmißlunge/dcrStrangbräche/odcrdurch andere Jucfäll
dieLxecurionverhindert wurde/so solle nichts destoweniger an dem
Thäterdas gesprocheneUrtlwürcklichvollzogen werden.

>er Iwep vnd LünfftziglsteArttcul.
Pliextraorciinari vnd WlRÜk-

lichen Straffen . D
^ denjenigen Vbelthaken/wegenwelcher kein gewisse

VStraffaußgeworffen/ sondern dieselbe dem Richter/seinembe¬
sten Verstand / vnd nach Beschaffenheit der Umbstande zu ermessen
heimbgestelletist ; sollergedencken/daßcsjhmnit in sein blosseWill-
kür / sondern solcher Gestalltübergebenwird/daß er die That vnd alle
Vmbstand mit wolerwogencrVernunfftbetrachte / vnd nach deren
Schwär/ oder Geringheit/ ein schwäres/odergeringes Urtl denRech-
ten nach/nit aber auß seinem aigenenWillen in geringenSachen ein
schwäres/ vnd in schwären Sachen ein geringes Vrtl fälle.

Sonsten seynd dieextra orämm i Straffen so vilfältig vnd vn«
terfchidlich / als fast dieThaten selbst.

? 1 . Darunter erstlich dieVngarWen Granitz AüUser/da-
hin einer von Vnö/ oder VnscrerN. Oe. Regierung/ oder auch von
einem Landgerichts -Herrn / jedoch auffbemelt Vnserer N . Oe . Re-
geierung Bewilligung/auffsein Lebenlan ^/oder auffgewisseZeit vmb-
sonst zu arbeiten/ oder ohne Soldt zu dienen verschafft wird : auff
solche weiß:

Der N . srye auff N . Iahrlang auffder Hochlöbl . N. Oe. Re¬
gierung
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gicrung ergangenen Befelch auff ( das Gränitz -Hauß/oder Stadt¬
graben zu benennen ) hiemit erkennet / vnd alldort so lang in Band
vnd Eysen zu arbeiten schuldig.

§ 2 . Die Stadtgrabens Straff / das ist/ in demStadtgraben/
in der Stadt allhier in den Eysen öffentlich zu arbeiten / bey welcher
in acht zu nemmen / daß kein Landgerichts - Herr vnd vntercr Richter
Macht hat/ einem Thäter die allhiesige Stadtgrabens -Straff auffzu-
seßen/ weilen solches ebenfalls allein in Vnserer vnd Vnser Lands-
Fürstl . RegierungMacht stehet.

§ z . Sonsten in denEysen gewisse Zeit arbeiten.
§ 4 . Ein haimblich : oder öffentlicher gantzer / oder halber

GchMng.
§ 5. An den Pranger stellen-
§ 6. An das Holtz ( so man hievor LmiH genant/ hinfüro aber

nit mehr in kormn eines Areutzes / wie obgemelt auffgerichtet wer¬
den solle) spannen/das Verbrechen auff ein Zetl schreiben/vnd sambk
den gestollenen Sachen an den Halß hencken . ^ «

§ 7 . Vor der Kirchen vnd ausser deß Freythoffs/in die PrWk
stellen/ vnd Ruethen in der Hand haben.

§ 8. Satstepscn tragen.
§ 9 . Öffentlich in Band vnd Eysen kehren.
§ r o . GefangnufZ auff ein benante Zeit.
§ ii . In der Gefängnußgewisse Tag in Wasser vnd Brod fasten.
§ 12. Den Krancken imGpttal in Eysenwarthen.
? iz . Ein öffentlich : oder haimblich Geistltcße Bueß : wel¬

che doch in denen Vrtln nitvorzuschrciben / sondernderselbenBenen-
nung vndGestalltder GeistlichenObrigkeitzu überlassen.

§ 14. DieLandgerichts/Stadt/oderBurgkftidenöPerWetsilNg/
gegen einer gemainen/oder geschwornenUrphet.

815 . Gelt - Straff / welche aber / wo andere Straffen außge-
worffen seynd / keines Weegs vorgenommen/auch maistens zu Erhö¬
hung der Spitäler/Schuelen/Kirchen/vnd zu Gebäuen für das ge-
maineWeesen/sonderlich inStadtvndMarckten / angewendet wer¬
densolle.

M
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rer Arey vnd Zünfftzlglsie Atticul.

on Uegnadungen.
Ae Lebens-Begnadungen nach geschöpfftem Lrtl / ge¬

bühren Uns als Lands-Fürsten allein / dahcro solle sich kein
Landgerichts - Herr/ wer der auch sey / Geist : oder Weltlich / auch
der gleich Güter von VnS / oder Vnsern Vorfahren mit eben denen
Rechten vnd Freyheiten / als sie / oder Wir es gehabt/ an sich ge¬
bracht hette / vnd durchgehent kein Richter vnterstehen / Vns diß
Orths an Unfern Lands - ZürstlichenRechten vnd lreZalien einigen
Eingriff oder Abbruch zu thuen / vnd also keinen verurtheilen / oder
wissentlichen Vbelthäter auß Gnaden/ oder vmb Geldts willen loß
zu lassen / bcy hoher Straff/ die Wir Vns nach Beschaffenheit der
Sachen fürzukehren Vorbehalten.

§ i . Wann aber einLandgerichts -Herr für sich selbst / oder durch
seinmVerwalter/ wie auch in Stadt / vnd Märckten/ ein Richter
mit Beysitzern/ noch vor dem Urtl/ auß allerhand Umbständen be¬
findet/ daß ein lindersVrtl - als sonsten ins gemain auff die That ge¬
hört/ zu fällen / vnd er dessen auß den Rechten/vnd diser Unserer
peinlichenOrdnung genuegsameVrsachen hat/ kan ers wol thuen/
ists auch schuldig.

NachgefälltemVrtl aber / hatweder/ wo ein Kläger verhan-
weiternichts zu lindern / noch von dem Vrtl auffzuhöben.

§ 2 . Da auch ein Landgerichts - Herr mit einem armen Sünder
ein absonderliches Mitleyden hette / vnd Vns zur Begnadung er-
höbliche Ursachen vorbrachte / wollen Wir Uns alsdann in einem
vnd andern Fall / nach Beschaffenheit der Umbständ/ darauff gnä¬
digstretolviercn.

§ z . Wie dann auch kein Landgericht auff die jenigcn greiffen/
weniger sic bestraffen solle / welche Wir etwan auß gewissen Be¬
lachen/ durch Patent , oder offenenRueffdergestalltzu begnadenver-
Mssethatm offenbahren wurden.

>ex



Landgerichts-Ordnung.
>er Vier vnd MnffzigisteAmcul.
!on Uandgerichts Unkosten

ßnd Aezung.
Jewctl jederzeit auff die Vollziehung deß VrtlS ; aust

«nö-Dden ?rocess , peinliche Fragen / vnd Atzung / rc. einzimlicher
Vnkostcn gehet/ vnd nunjedwedererLandgerichts-Herr wisse/ woher
derselbe zu nemmen.

§ i. AlswollenWir/ daß erstlichen/wo kein Klager verbanden/
derThaterauch überBczahlungderSchuldengantz nichtsinVermö-
gen hat/der Landgerichts -Herr vnd Richter alle Atzung vndLandge¬
richts Vnkosten außzustehen : aber dannoch jederzeit allen verdäch¬
tigen Vbclthätcrn embsig nachzustcllen . Nicht weniger wegen der
Mithelffer/vndwas zu Nachforschung der begangenenThal : Verhö-
rung der Zeugen/ Bottenlohn / Gerichtsdienernvnd dergleichen auff-
gehet/von dem seinigen herzugeben schuldig seyn : vnd keineAnlagen
oderLandgerichts Vnkosten auff seine Grund : oderLandgerichts Ün-
terthanen machen.

§ 2. Eben so wenig einigen Vnkostcn von dem gestollenen Gutt
abziehen / sondern solches gegen Erlegungdeß Fürfangs derZwey vnd
SibentzigPfenning / seinem rechten Herrn / so guet es in das Land¬
gericht kommen / ausser deren Sachen / so nicht ausszubehalten/ dar-
fürer doch gleichwol den Werth/sovildarumben eingenommen wor¬
den/folgen lassen solle.

§ z . HingegenwannderBeklagtezudemTodtverurtheilct/oder
sonsten in eineextra oröiliaripeinliche Strass erkennet wurde / vnd
etwas von Göttern im Vermögen hinter sichverließe/so ist der Land¬
gerichts-Herr/es seye gleich ein Kläger verbanden odernicht/befuegt/
seinen austgewendtenbillichen Gerichts Vnkostcn/welchen er bey sei¬
nen guten Thrauen vnd Glauben lpeciticiercri solle/ bey deß verur-
theilten hinterlassenen Vermögenzu ersuechen.

s 4 . Im Fall aber der Beklagte über die/wider jhne fürkommene
Anzeigungen/ sich asopurZierte , daß er von derMissethatvnschul-
dig/vnd die Klag fraventlich / oder ohne Grund befunden wurde / so
solle alsdann der Beklagte nichtallein in der Haubksachvon der Klag/
vndallemVnkostenvndAtzungloßgesprochen/jondern auch derKla-

> H ger
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ger dem Landgerichts-Herrn die Atzung vnd Gerichts-Unkosten/wie
nicht weniger dem Beklagten alle Schmach/Schäden/Gefängnuß/
vnd Unkostenzu erstatten vndguetzu machen erkennet werden / aller¬
masten oben bey dem ZehendenArticulvorgesehen ist.

§ 5 . Wann der Beklagte/über die wider jhnefürkommeneAnzci-
gungen / vnd außgestandeneTortur loßgesprochen wurde/mueßjhm
derKläger seine auffgewandteUnkosten selbst zumessen / der Beklag-
tedieAtzung von dem seinigcn bezahlen / vnd derRichter dieAmbts-
Unkosten über sich nemmen.

§ 6 . Doch damit sich die Landgerichts - Herrn jhrcr Unkosten in
etwas bester erholtenmögen/ wollen Wir jhncn auch diseszuegclassen
haben / daß sie von der einhaimbisch : oder angesessenenVerbrechern
Gutt / wann dasselbe von Uns bey denen Stadt : vnd Marckten/ oder
auff dem Land von denen Grund -Herrn/als Erbloß eingezogen wird/
den gebührenden Landgerichts - Unkosten vnd Atzung begehren / vnd
einfordern mögen : Doch denen Grund -Obrigkeiten / so darwider in
lpecie befreyet seynd/ an ihren üblich hergebrachten Freyheiten vn-
prLjuälcicrlich . , , /

s 7 . Ein von Uns begnadterThäter mag auch ehunder nicht ent¬
lassen werden / biß er dem Landgericht allen Unkosten vnd Atzung
( wann ers anderst imVermögen) erstattet hat.

er Kliff vnd Münfftzigtsie Micut.

Em der Ubelthäkec verlaffeneu
Gm.

;S haben sich ein Zeit hero etliche / sowol Landge
,^ > richts : als Grund - Herrn vnterstehen wollen/ ein jedweder
das jenige/ was von deß Hingerichten ThätersGüttcrn vnter jhme
gelegen / es scyen Gläubiger / oder Erben verbanden gewesen / oder
nicht/ ob schon auch die Straff deß Verbrechenssolches nicht mit sich
gebracht/einzuziehen/ wann es aber allen Rechten / vnd derBillich-
kelt entgegen ist.

Als setzen vnd wollen Wir / daß kein Landgerichts : oder
Grund - Herr / einiges Thäters hinterlassenes Gutt einziehe / weni¬
ger jhmezuaigne.

§ i . Es
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§ i . Es bringe dann erstlich das Verbrechen neben der Lebens-

Straffauch zugleich die Einziehung deß Gutts/in diser Unserer Land¬
gerichts Ordnung außdrucklich mit sich.

Andertens/ oder es verließe der Thäter keine Erben/ biß in den
Zehenden Grad mcluLve , vnd stürbe ohne Testament / in welchen
Fällen in VnsernStadt : vnd Märckten der angesessenen/oder vermö-
gigcn UbelthäterHaab vndGütter Unserer LandS - Fürstlichen§ am-
mer : Der andern Vnterthanen aber fahrende Haad dem Landge¬
richts : die ligenden aber jedwedernGrund -Herrn/darunter sie gele¬
gen/zufallen sollen / doch denen jenigen/so c wievorgemelt ) absonder¬
lich befreyt seynd/ohneNachtheil.

§ 2. Wann derThäter flüchtig ist / soll der Landgerichts - Herr/
oder da er angesessen dessenGrund-Herr / in grossen Verbrechen / da
manauch wider einen abwesenden verfahren kan / scin Gutt beschrei¬
ben / vnd biß zu Außtrag der Sachen niemand nichts darvon erfol¬
gen/oderverwenden lassen / ausser der nothwendigen Vnterhaltung
deß Weibs/Kinder vnd Dicnstbotten.

Von dem Gutt der jenigen/ die sich selbst entleiben / ist hierun-
ten zu finden:

ler Sechs sind KnffWtste Atttcul.

on Kpheten.
'Ann einer nicht genuegsam überwiscn ist / oder wann

- ^ «Mncr nicht sovil in der ! oreur bekennet/ daß er gerichtet werden
könte/oder wann er deß Landgerichts verwisen/ in ein extra oräi-
nari Straff verurtheilt/oderauch vonVns begnadet wird/ soll der
Landgerichts - Herr jhne nicht ehender entlassen / oder deß Landge¬
richts verweisen / er habe dann schrifftliche/ auch wann es die schwäre
deß Verbrechens erfordert/einmit einem Aydt bestätigte Versiche¬
rung hinterlassen / daß er wederfür sich sechsten/ noch durch andere/ge¬
gen dem Landgerichts : Grund -Herrn / deren Beambten/Vntertha¬
nen/dessen Grund vnd Boden/re . zu keinerZeit das jenige / was mit
jhm vorgenommenworden / auffeinigeWeiß / wie die jmmer erdacht
werden möchte/ rächen/sondernin allem dem Vrtl Nachkommen solle/
vnd wolle : DicForm der Vrphet kan beyläuffig also lautten:

H r Form



6o Erster Theil/der
Worm einer geschwornen Vrphet.

W § h 7r . N . bekenne hiemit Krafft diser gcschwornen
MZVrphet / daß nachdem ich in das LandgerichtN . gelifcrt / auch
wegen der / wider mich verkommenen Anklag / Inzucht / vnd star¬
ken Vermuettungen mit mir LandgerichtSmässig verfahren / vnd

Vrtls zu setzen .) . . .
Als gelobe / versprich/vnd zuesage ich / bey meinemKörperli¬

chen Aydt/daß ich weder an der Grund : noch Landgerichts -Obrig¬
keit/ dero Vntcrkhanen/ Angehörigen/ oder sonsten jemands andern /
wer der auch seye/auff keinerleyWeißnochWeeg/einigeGewalt/noch
Rach / wederdurch mich/noch andere meinetwegen/der mit mir vor¬
gehabten gerichtlichen Handlungen halber/ furchen/selbstüben/ Vr-
sach geben / noch darzueauffeinigc Weiß behelff thuen/sondern alles
jo wol bey mir / als bey den meinigen in ewige Vergessenheit stellen
wolle.

Zum Fallaber ich für mich selbst/ oder jemands andern meinet¬
wegen obbesagtcr gegen mir rechtmässig vorgenommenen Handlun¬
gen halber / das geringste / sowol gegen der Grund : als Landgr-
richtS-Obrigkeit/ oder jemands andern / äffern / rächen / oder auch
desthalben tröhlich seyn wurde / solle gegen mir/ als gegen einen mai-
naydigen Vrphetbrecher ohne alle Gnad / nach Außweisung der
Landgerichts -Ordnung verfahren werden.

Vrkundt dessen / habe ich dise Vrphet mit meinem Kör¬
perlichen Aydt bekrgfftiget / auch solche mit Hand : vnd Pettschasst
verfertigter der Grund : vnd Landgerichts - Obrigkeit zuegcstellt.
HÄum auff dem Schloß N . denN . Tag / deß N . Monats / in dem
N . Jahr.

Dises ist nur ein beyläuffigeForm / welche nach Beschaffenheit
vnd Vmbständ/der Thal vnd der Thäter zu ändern/vnd einzurichten.

Von derVrphetbrecherStraff/ist hernacher an seinem Orth
bey den Neunzigisten Articul zu finden.

ser Eiben vnd Wnfftzrgtsie MicA

lom Ucharpfrichter.



Landgerichts-Ordnung.
WMeweilen die Scharpsrlchter ms gematn vnbarmyer-

tzige Leuth seynd/ soll der Richter / sonderlich bey der pein¬
lichen Frag acht haben / damit die rechte Maß/ durch sie nicht über¬
schritten werde.

§ i . Wie auch / daß er gewöhnliche / vnd nicht neu erfundene
Werckzeug für sich selbst / ohne Bewilligunggebrauche.

§ 2 . Daß er das geschöpffteVrtlrechtmercke/vndvollziehe/auch
die armen Sünder nicht übereyle/nochan derGeistlichenZuesprechen
verhindere/wknigerzurVerzweiflungVrsachgebe.

§ z. Obwollen jhm ein sichere Freyheit außgerueffen vnd gehal¬
tenwird / soll er doch / wann er vnrecht richtet / nach Gestalt der Sa¬
chen vnd Richterlichen Erkantnußgestrafftwerden.

Mn vem MochgmHt / over Walgen/
Snd dGn Echödung.

SWAnn ein Landgerichts- Herr ein Hochgericht auff-
MMetchtct/muß ers wenigistVier vnd ZwaintzigEllen weit/von
seines Nachbarn Grund setzen / damit der Schatten denselben nicht
berühre.

§ i . Ob zwar ein Landgerichts -Herr derentwegen das Landge¬
richt nichtverwürckt/daßer keinen Galgen auffgericht/oder daß der¬
selbe eingefallen / vnd von langer Zeit hero/weilen sich kein Fall zuege-
tragen/ daß man dessen bedörfft hette/ nichterhobt worden ist/ so sollen
doch die Hochgerichter zum Abscheu / vnd darumben jederzeit erho¬
ben scyn/damit wann sich ein Fall eraignet / der arme Sünder in der
Gefängnuß biß auff die Erbauung dcß Gerichts nicht warten vnd
leyden dörffe.

§ 2 . Wo sich auch die in dem Landgericht/ oder in den nächsten
Stadt : vnd Märckten verhandleHandwcrcks-Leuthder Erhöhung
verwaigcrn wolten / soll man es Vnserer N . O . Regierung zu ge-

Z M-
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kr GOTT den Allmächtigen/MARIAM
die allerreineste Jungfrau/oder andere Heiligen
G -Ottes / schmählich lästert / auch mit Worten/
oderThaten GOTTetwas zuemesset / so sich nicht
gebührt/ oder hingegen GOTT etwas bcnimbt/
oder abbricht/ so jhme zucstehet : Jngleichen auch

derjenige/dcrdieGottslästerunganhört/vnd den / deralsoGOTT
lästert ( da es seinerEhr / Leibs vnd LebensGefahr halber seyn kan)
nichtdavonabmahnet/ sondern durch sein Anwesen gleichsam darein
williget:

Oder aber dasselb / wann der Gottslästercr über die beschehene
Abmahnung/davon noch nichtabstehenwolte/gefährlicherweißver-
halten / vnd nichtanzeigen wurde:

Nichtwenigerauch / wer bey denen H . Sakramenten / Wun-
den / Kreutz vnd Leyden vnscrs Erlösers fürsätzlich vnd wolbedächt-
llch fluecht/ der ist Landgerichtlichzu straffen.

Bey
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einer bösen Gewonheit/ als Vorsatz herfliesset/ist jedes Orths Obrig¬
keit dieStraffsürzunemnM befuegt/vnd schuldig.

§ i. Und demnach ein jeder auß .ChristlichenEyfer/ GOttes Ehr
zu retten schuldig ist : Als sollen die Obrigkeiten nicht allezeit auffAn-
zeig : oder Anklagenwarten / sondern vor sich sechsten allen möglichen

Straffen zu bringen.
z 2. Die Anzeigungenzu dem erkundigen/seyndvngefährlich dise.

Anzeigungen zum Nachforschen.
Erstlich/wann die gemeine Sag hcrumb gehet.
Andertens / wann diePerson ohne das derentwegen verdäch¬

tig / vnd dessen etwo vorhero schon berüchtiget vnd bezüchtigetwor-
'

Drittens/wan sic sonsteneinGott-vnd rucchlosesLeben führet.
Vierdtens / dem Fressen/Sauffen vnd Spillen / wie auch dem

Zorn/Neyd/vnd böserGesellschafft ergeben ist.
Fünfftens / selten/ oder nie in die Kirchen kombt.
Sechstens/von den Haußgcnösscn/oder Nachtbahren derent¬

wegen angeben. - . .
Sibendeirs / oder auch von bestellten Aüssstechern / verrathen

wird. Die Juden seynd in der Gottslästerung absonderlich ver-

Inguiütion , oder Nachforschung.
8 z. Und ist hiebeyzüwissen/ daßman in disem abscheulichen La¬

ster nicht alle Ordnung / so sonsten in Nachforschungen gewöhnlich/

mainen / vnd in gleichem Laster ergriffenen Personen (ausgenommen
es wäre ein Feind ) glauben darff.

Anzeigungen zu der Gefängnusz.
§ 4 . Wann sich nun eine/ oder mehr der obgemelten Anzeigungen

würcklicherfiiiden/vilmehrwann einer in frischerThat ergriffen/oder
von jemanden so die Gottslasterung gehört/ angezcigt worden / soll
derGottslästerer alsbaldengefänglich Ungezogen werden : Wie dann
allhikrderRumormaistcrvndProfosen/indcnStädten/oderanffdenl
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Land die Richter / oder Gerichtsdiener/ wann sie jemanden in der
Gottslästcrung betretten / denselben alsobalden ergreiffen / vnd in
sichere Verwahrungzubringen / befelchtseynd.

Anzeigungen zu der peinlichen Krag.
§ 5 - Wann der Gefangene so dann die Gottslästerung laugnen

will/eraber dessen durch einen vntadelhastten Zeugen überwisen ist.
Wie auch / wann der Zeug gleich tadelhafft/ doch sonsten die

vorangezeigten gemainen/ oder absonderliche Vcrmuettungendar¬
neben verbanden : Sonderlich wann man in derNachforschungsicht¬
bare Zeichen : als das verletzte Lrucifix : durchstochen : zerschnitten:
oder durchschossene Bilder/ vnd dergleichen befinden thäte : solle der
Thätcr zum Überfluß mit dem Zeugen / oder wenuncianteli con-
kronüerL, vnd so er dannoch im laugnen verharret/ dem Bey - Urtl
nach/ an die peinliche Frag gelegtwerden.

; 6. Die absonderliche Fragstuck können vngefähr in nachfolgen¬
den punLen bestehen.

Kragstuck.
Erstlichen/ ob er nicht ( nachAußweisungdessen/ was die vc-

nuncmtion , oderInciuiüüon mit sich bringt) GOTT gelästerthabe?
Andertens/ mitwas Worten/oder Thaten/ welche alle auffs

sieissigist zu beobachten.
Drittens/wie offtsolchesbeschehen?
Vierdrens / an welchen Orthen?
Fünfftens/zu welcher Zeit?
Sechstens/wersonsten dabey gewesen vnd cs gehört / dise alle

zubenennen.
Sibendens / ob jhne niemands abgemahnet habe t
Dann wann jhn die anhörenden nicht abgemahnet / seynd sie

nachGestallt dcrSachen/vnd mitvnterlauffendenUmbständen/durch
jedes Orths Obrigkeit/ wie obgemelt/zu bestraffen.

Achtens / ob er nach beschehener Abmahnroder Bestraffung
Slerchwol fortgefahren?

Neuudtens/ ob er gewist / daß er GOTT hierdurch lästere:
Zehendens/wasjhnehierzuebewögt?
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Ailfftens / auß wasGemüts -Mainungers gethan?

End-Vttl.
§ 7 . So nun der befragte die Gottölästerung bekennet / selbige

hernach bestättiget/ oder aber noch genuegsame Zeugenüberwisen ist /
solle er nach Gelegenheit der Umbständ vnd Schwäre der Gottöläste¬
rung/schwärer/ oderlindergestrafft : Als nemblich/wann es ein ver¬
letzlich wolbedächtliche Gottslästerung in höchsten Grad ist / mit
glüenden Zangen gerissen : Riemen auß seinem Leib geschnitten : zur
Richtstattgeschlaipfft : dieHand / welche eretwo hierzue gebraucht/
abgehauen : Die Gottölästerliche Zungen/ so weit sie auß dem Mund
zu bringen/abgeschnitten vnd der Leib lebendig zu Staub vnd Aschen
verbrennet werden.

; 8. Ist aber die Gottslästerung nit mit so gar schwären Vmb-
ständen beladen/doch aber gleichwol vnmitlbar wider GOT T vnd
dessen reinesten Mutter / oderandere Heiligen / entweder mit vnehr-
lichen schmählichen Worten/oder Thaten beschehen/so soll der Gottö«
lästcrer durch das Schwerd vom Leben zum Todt gerichtet : jhme
aber vorhero dieZungen/Hand / oder daö jcnige Glid / dessen er sich
zur Gottslästerung bedient/ außgeschnitten vnd abgehauet werden.

? 9 . Die Straffdcß gemainen Fluches / oder GottSlästerns be
treffent / wollen Wir / daß nemblich die gemainenLeuth/ wann sie zum
erstenmal ergriffen worden / in Gefängnuß mit Wasser vnd Brod/
auffAchtTäg/oder aber so lang inBand vndEysen zur öffentlichen
Arbeit angehalten : Zum andernmal an daö Holtz ( so man ins ge«
mainLreutznennet ) oderHalß - Eysen : Zum drittenmal Drey Tag
lang nacheinander an den Pranger gestellet/ vnd das Verbrechen
jhmeSchrifftlich an die Brust gehofft : DannzumVierdtenmal/wo
kein Besserung zu hoffen / vnd die Flüch der Gottslästerung wölbe-
dächtigbeschehen / nach vorhcrgehenderDurchbrennung/ oder auch
garAußschneidung derZungen/deß Lands verwisen : Dasgcmaine
Schwören aber solle von jedes Orths Obrigkeit nach Gestallt der
Sachen in gebührendeStraff gezogen werden.

Die Adelichenvnd höhern Stands -Personen aber / nachdem
sie vorhero davon alles Ernsts / vnd mit scharpfen Verweiß abge-
mahnet/vors Erste auffAchtTag lang in den Hauß -Arrestverschafft:

Z Das

«



66 Ändertet Theil / der
Das Andertemal jhrer habenden Dienstbeurlaubt : Das Dritremal
amLeibmit würcklicherGcfängnuß / oder in andere schärpfere Weeg
nach Beschaffenheitdcß Verbrechensabgcstrafftwerden.

s io . DieVmbständ so die Gottölästerungen schwärer machen
seynd:

Beschwäpende Vmbständ.
Erstlich / wann die Gottslästerungen nichtgleich auffeinmal/

sondern zu vnterschidlichen Zeiten wolbedächtlich beschehen:
Andertens/ wann es einer offt thuet/ vnd macht ein Gewonheit

darauß:
Drittens / wann einer über vorhergangene Abmahnungen

gleichwol imLastern fortfahret:
Vierdtens / wann es mitFleiß erdacht : vnd gar sondcrbahre

außgesuechte Gottes -Schändungen seynd/ oder mit absonderlichen
Fravel / oder Vermessenheit beschehen:

Fünfftens / wann einerGOtt lästert / der in grossen ansehen/
vnd groß geachtetist/dann er gibt hierdurch desto grössereErgernuß:

Sechstens/ wann sie an einem Orth beschehen / wo das Gotts-
lastern nichtalso im bösenBrauch ist/daß man also durch ein scharpfes
Exempel / der bösenNachfolg Vorkommen mueß:

Sibendens / die Juden/vnd dergleichen leichtfertige/lasterhaff-
te Leuth / sollen auch schärpfer als anderegestrafft werden :
. Achtens / wie dannauch die Gottslästerung so mitder That be¬
schicht / schwärer ist/alsdieLästerungderZungen.

§ u . HingegenerleichtertdieStraffdises:

Erletchterende Vmbstand.
Erstlich / wann einer die Lästerung alsobalden bereuet vnd

widerruefft:
Andertens/wann einer Lästcrwort außspricht in einer fremd-

den Sprach / deren er nicht kundig ist/ vnd nicht weiß was die Wort
in sich haben:

Drittens diejenige / so keinen/oder wenigerVerstand haben/
sollen allein nach dem / als jhreAlter vnd Verstand mit sich bringt/
gestrafft werden.

Vierdtens/die Trunckenheit vndZorn entschuldigen in disem
La-



Laster zwarkeinen/jedoch können dergleichen nach Beschaffenheitder
Sachen ein Milderung nach sich ziehen:

Wie dann auch sonsten in disem abscheulichen Laster keine
blosse Entschuldigungengelten/sondern in denen schwarerndieLand¬
gerichts -Herrn auffs schärpfeste : in denen geringer» aber jedesOrthS
Obrigkeitder Gebühr nach mit Straffverfahren sollen ; damitGOtt
der Allmächtige die nachlässigen Obrigkeiten / vnd das gantze Land
außbillichen Zorn nicht sechstenstraffe.

Vcr Scchtzlglsce Artlcul.

on der Kauberey.
AEr Jauberey treibt/ist Landgerichtlich zu bestraffen.
A § i . Die Anzeigungenzur Nachforschung seynd vngefähr-

lich dise:

Anzeigungen zum Nachforschen.
Erstlich / wann ein Zauberer/ oder Zauberin auffdie andere

bekennet / vnd dessen glaubwürdige Vermuettungen vnd Wahrzei¬
chen vorbringet:

Andertens/wann die gemeine Znzücht über ein Person/ daß sie
den Leuchen vnd Dich schade : derSchaden auch amTag : die verdach¬
te Person auch darnach beschaffen / daß man sich dergleichen zu jhr
versehen mag.

Drittens / wann vnterschidlich : vnverdächtige Leuth außsa-
gen / daß sie m itverbottenen Künsten vnd Wahrsagenvmbgangen.

Smzichung der verdachten Persohn.
§ 2 . Wann nun in dcmNachforschenhcrauß kombt / daß sich die

That/derSchaden / vnd andereVmbständ/ derentwegensie beschreyt
worden/in der Warheit also befunden/mag derRichter ein solch ver¬
dächtige Person gar wol gefänglich einziehen ; doch mueß er dabey
zugleich in acht nemmen.

Erstlich / daß er alsobald mit der Einziehung / jhre Kleyder/
HaußvndWohnungdurchsuechen/vndsehen lasse/ ob sie nicht Zau-
berischeSachen/alsOel/Salben/schädlichePulver/Püchsen/Hässm

Z 2 mit
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mitVnzifer angefüllt/Menschen Bainer/zauberische Wachxliechtl/
oderwäxscne : mitNadl durchstochene Bildl / Hostien / Khristallen/
Wahrsagspiegl/ Verbindnuß-Brieffl vom bösenFeind/Zauberkunst-
Büchl / vnd dergleichen vmb vnd bey sich hat.

Andertens/ findeter dergleichen/kaner weiter gehen / vnd die
Person durch dcnScharpfrichteramLeibbesuechen vnd sehen lassen/
ob sie nicht an heimblichen Orthen verborgeneSachen / oder sonsten
wahreTeufels Zeichen an jhrem Leib habe?

Anzeigungen zu der peinlichen Krag.
§ z. Erstlich/ wann sich nun dergleichen Sachen / oder Zeichen

im Hauß / oder am Leib befinden.
Andertens/ wannBeweißdaist / daßsiestch andereZaubercy

zu lehrnen erbotten.
Drittens / oder jemands zu bezaubern betrohet / vnd dembe--

ttohetendergleichen beschicht.
Vierdtens / auch sonderliche Gemcinfchafft mit dergleichen

Zaubcrs -Leuthen hat ..
Fünfftens / oder mit solch verdächtigen Dingen / Gebärden/

Worten / vnd Weesen vmbgehet/ welcheZauberey auffsich tragen/
vnd dise Person desselben sonsten berüchtiget ist.

Sechstens/oder die PersonzuNachts/zugewissen Zeiten bey
verspürter Thür bey Hauß nichtanzutreffen/ von jhr hingegen nicht
zu erweisen wäre/ wo sie sonsten vmb selbigeZeitgewesen.

Alsdann kan der Landgerichts -Herr über vorgehend eingczo-
gene Erkundigung / ob sich denen einkommenen Anzeigungennach/ in
derThatallesalso befindet/vnd das darüber geschöpffteBey-Vrtl/
zur peinlichen Frag schreitten/vnd darbey ungefährlich nachfolgende
Fragstuck brauchen.

Andertens/ welcher Gestalt?
Drittens/wann dieselb beschehen?
Vierdtens/ausswievil Zeit?
Fünfftens / obsSchrisst : oder Mündlichbeschehen?
Sechstens/anwelchemOrth?

Siben-
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Sibendens/durch was Gelegenheit?
Achtens/ob jemand dabey gewesen?
Neundtens/wo die Verbindnuß seye / oder was sie hrevonfur

einWarzcichcn habe.
Zehendens / wassiehierzu verursachet?
Ailfftens/ob sie Zauberey getriben? ^ ^
Zwölfftens / welcher Gestallt/vird auffwasWeiß?
( Hiebcy zu mercken / daß man die Person vorhero sechstenauß-

sagen lassen solle / wann sie aber über die verhandenen Anzeigungen
nichts sagt/ sie hicrauffvmbstandiglich fragen mueß. )

Dreyzehendens / mit was Worten/ oder Wercken solches alles
beschehen / ( wann diePersonetwas anzcigt/daß sie etwas eingraben/
oder behalten hette/ das zu solcher Zaubere ») dienstlich / soll man dar¬
nach suechen / ob man es finde : )

Vierzehendens/wie offt?
Fünsszehcndens/anwasOrthen?
Sechzehende »rs/wann/odcrzuwelcherZcit?
Sibenzehendens/ gegen wem ? ( die vnterschidlichen Personen

fleisiig zu beschreiben/damit man mc^un iren kan . )
Achtzehendens/ wem sie hierdurch geschadet / vnd wie sehr?
Neunzehendens/ ob sie der verzauberten Person wider helffen

könne ? ( hiebe») zu mercken / daß allein die jenigc Hülst / welcke obne
fcrrereneue Zauberey beschehen kan/ zuelässig ist : )

>jwe »nnlglnenö/von »vcinsikvlr r .v.v
sie darzuekommen ? ob sie es nichtwiderumb andere gelehret ? wem?
welcher Gestallt ? vnd was etwo ionsten die Thaten/vndderenVmb-
ständ für nothivendigeFragen an die Hand geben:

Nach beschehener Außsag / mueß sich das Landgericht also-
balden eigentlich allerOrthen erkundigen / ob sich die Zeichen vnd ver¬
graben : oder verborgeneSachenalso befinden ? auch obsich dieThar
vnd der Schaden so dem Menschen/ oder Dich durch Zauberey bekan-
terMassenzuegefügt worden / also verhalten : dann auff blosse Be-
kantnuß / die sich in der That nicht erfindet / ist nicht zu bauen . ES
soll auch die Erforschung durchdas kalte Wasser/ als ein vngewlß:
betrügliches Ding nicht gebrauchtwerden.

-M
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Mann soll vor : vnd bey der Erkantnuß wol in acht nemmen/

ob alle bekandte Sachen Jauberey auff sich tragen?
Jngleichen / obdarbey ein öffentliche Verbindnuß mit dem bö¬

sen Frind verbanden?
Oder / ob sie es ohne öffentliche Verbindnuß von andern / zu

dem End/ daß sic den Leuchen hierdurch schadenmöge / gelehrnet vnd
getribent

Oder/obsie ohneSchaden/jhresGewinß halber/ auß § hri-
stallcn/Glaser/Spiegeln vnd dergleichen / denen Leuthen Wahrge¬
sagt?

Oder nurverbotteneabergläubischeSeegen gebraucht ?
Oder die Leuth auff dem Bock/Mantl vnd Schiff herbringen

können?
§ 5. NachBeschaffenhcitnuneines/oderdeß andern Verbrechen/

müssen auch dieStraffen gerichtetwerden.

End-Prtl.
Dann auffrechteJauberey/ sie geschehe mit außdrucklich : oder

verstandenerVerbindnuß gegen den bösenFcind/ dardurch den Leu¬
chen Schaden zugefügt wird/ oder auch auff die jcnige / welche ne»
ben Verlaugnung deß Lhristlichen Glaubens sich dem bösen Frind
ergeben ? mit demselben vmbgangen ; oder Fleischlich vermischt ; ob
sie schon sonsten durch Jauberey niemand Schaden zuegefügt/ gehört
die Straff deß Feuers/ welche doch auß erhöblichen Vmbständen/
vnd wann der Schaden nichtgroß / bey bueßfertigenLeuthen/ durch
die vorhergehendeEnthauptung gelindert werden kan :

Die Wahrsager : abergläubischeSeegensprecher : vnd Bock¬
schicker aber / mögen nach Erhöblichkeit deß Verbrechens zum
Schwerd verurtheilt/ oder wannderSchaden vndVmbstand nicht
gar groß/oder bewöglich/mit einem gantzen : oder halben Schilling
abgefertiget/ vnd zugleich deß Landsverwisen werden.

Es solle auch jedes Orths Obrigkeit diejenigen / so sichderglei-
chenLeuth/ oder Künsten gebrauchen/ in gebührendeStraffziehen.
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Drittens / der grosse/ sonderlich armen Leuchen/ der Obrigkeit/

Eltern / oder Herrn zugefügte Schaden : ,
Vierdtens / wann jemandS vil andere darzue gebracht / vnd

verführet hat : . . ^ . . . . ^ -r.
Fünfftens/vnter die Zauberergehören auch die zenigen / so ih¬

nen die H . Hostien/ sich damit gefrohren zu machen / oder daß sie nicht
außsagen sollen können / einhailcn.

Etnderutigs-Vmbständ.
Dahingegen mildert über vorige m Zencre angezaigteVmb-

ständauchdises/wanneinZauberernochvorhero / ehunderer ange¬
klagt : vnd in Verhasstgebracht wird/ wahreBueß thuet.

Wer Lin vnd SechtzigisteArttcul.
ondemM ^ r der belaidigtenWajestät/Re¬
bellion , Lonspirntion , Landöverracherep / vnd

Eandö-Lnd : oder Slaidbmch.

KNwett disc Laster vnmittelbahr zu Unserer Oe.
^ Regierung Erkantnuß gehören ^ Als M sonsten keinLand,
gerichts -^ err / oderRichter / wie derNamenhaben/oder sonstenbe-
fteytseyn mag/ in dem Laster der belaidigtenMa -estat/ Lands-Ver-

rätherey/l^ehellivnen , schädlichen LontpirLLionEn. ^ nds-Frld.
vnd Glaidbruch/ ichtwas zu erkennen/ oderzu sprechensich anmassen:
Sondern wann einer : oder mehr indisemLaster verdächtig ist / den/
oderdieselben/ alsobaldwieerkan vndmag/ gesanglichen etnziehen/
Vnserer Regierung anzcigen/vnd deroselben auffwertere Verord-
"°

7
°"

3 "WnaLwL b.» d-nm nE -M .nOb .IM « »
in LivU - oder ei -iMinLl -? rocetten solche Sachen surkamen/ welche
dergleichen Laster auff sichtrügen/ dieselbe ebenfalls VnsererN . Oe.

Lands-Fürstl .Müntz/ wie auch die jenigen/ soVnserer Kayserl . oder
Lands-Fürstl . Znsiglnachzustechcn sichvnterstehen.

OWäLwrcg , öder Absager:

gleichen.
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!er Awep vnd Gechtzigiste Atticuk.

-om Wdtschlag/ Mrwundt : vnd andern
tödtlichen Handlungen.

§r den andern beschaffter Weiß tödtet/ vnd also Men-
VM fthcn Bluet vergiest / dessen Bluet soll widerumb vergossenwerden.

§ i . Demnach aber die Todtschläg nicht einerley / in dcme etliche
boßhaffter : etliche vnversehener Weiß beschehen / dann abermahlen
die Boßhasst .- vorsätzlichen Todtschlag entweder wegen der nahenden
Verwandtschafft / oder der darbey fürgehenden all zu grossen Boß-
hafftigkcit schwärer/ vnd der Straffen halber voneinander vntcrschei-
den seynd.

§ 2 Also ist Erstlichen zu wissen / daß / wann jemand ins gemain
einen Menschen auß Zorn/ oder Gächheitvmbdas Leben bringt/ vnd
er auff frischerThat ergriffen wird/derselbe ob fürgeschribener Massen
gefänglich einzuziehen.

Anzeigungen zum Aachforscßen.
§ z . Wann man aber allein von dem Entleibten/ vnd nicht von

dem Thäterweiß/ soll der Landgericht-Herr/ den tobten Lörperdurch
erfahrne Wundärtzt beschauen : Benebcns alsobald an dem Orth /
dadieThakbeschehen/vnd bey denen jenigen / so es etwo gesehen/
fleissig nachforschcn / wer ctwan solche That gethan haben möchte?
auch wann der tödtlich vcrwundte noch ein Leben in jhm hat/jhnc sech¬
sten vmb den wahrenThäter befragen lassen.

Anzeigungen zu der Gefängnuß.
§ 4. Wann der Beschädigte auffein gcwissePersonaußsagt/oder

einer/der es vermuethlich möchte gethanhaben/ssehen wil/oder schon
in der Flucht ist.

Item/ wann einer an dem Orth / wo die That geschehen / er¬
griffen / oderjemandensblosserDcgen / oder andereWassen daselbst
befunden wird.

Deßgleichen wann einer von deß Entleibten Sachen / etwas
bey sich -, oder solches verkaufst hat.

Nicht
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Nicht weniger wann jemand einen tobten Körper haimblich

vertuschen/odervergraben will. . _
Auß disen vnd dergleichen Vrsachen soll der Landgerichts-

Herr einen solchen gefänglich einziehen.

Anzeigungen zu der peinlichen Kag.
s5 Kamenaberauß der eingezogenenlnciul5iüon,alleerstbe-

melte/ oderhierauß dievornembsteninälcch, vnd noch anderegemar-
ne darzue/ als daß einerbey sürgangenem Rauffhandl/vnd hrerauff
erfolgtcnTodtschlag mit dem Entleibten gezanckt : sein Wohr / oder
Messer genommen/ vnd auff denEntleibten gestochen/gehauen/ oder
sonst mitgefährlichenStraichen geschlagen : Sonderlich wann man
auch deß verdächtigenWöhr / Messer/ oderKleyderzurZeit der be-
tchehenen Entleibung bluetig gesehen/ oder wann er deß Entlelbten
Haab genommen/ verkaufst / hinwegk geben/ oder noch bey chmhetter
vnd solchen Verdacht mit glaublichen Gegenanzelg : vnd Bewessun-
gennichtablainenkönte/ soll derRichter zur peinlichenFrag schrei ¬
ten / vnd jhne nach den gemainen Fragstucken vngefahr auffnachfol¬
gende Puncten befragen:

§ 6. Erstlich / ob er nit disenTodtschlag begangen?
Andertens/ welcher Gestalt es beschehen/ von Anfangbißzu

demEndzuerzehlen ? ' N
Drittens/anwelchem Orth? ^
Vicrdtens/ zuwelcherZeit / TagvndStund?
Fünfftens/ mitwasMirtl vnd Waffen ?
Sechstens/wasjhnzudiserThatbewogen?
Sibendens/objhmejcmandsdarzuegeholffen?
Achtens / wer derselbe gewesen ? wie er heO ? vnd wo er sich

^ ^
Neundtens/woer den Tobten hingethan/odervergraben?^
ZehendenS/ wasder Entleibtevon Gelt/oder andern Sachen

bey sich gehabt?
Ailfftens/was er chme genommen?
Zwölfftens/wo er solches hingethan ?
Dreyzehendens / wie theuer erö verkaufft/ oderwohinverbot

g-nhab-i „ « «-



Anderter Theil/der
Vierzehendens / ob er nit mehr Todtschlag begangen?

§ 7 . Wofernder Befragte bekennet / oder überwisen ist / fo folgt
das Vrtl vndStraff : die ist/

End-Vttt.
In gemainen Todtschlagen/ das Schwerd / doch hat es dabey

vil Absatz / indeme nemblich bißweilen ein Todtschlag gar nit / biß¬
weilen nit am Leben/bißweilenauch schärpfer als durch das Schwerd
zu straffen ist :

§ 8 Die Todtschlag/ welche gar nit gestrafft werden/ seynd vor-
nemblichdise:

Erstlich / welcher einen andern auß rechter Nothwöhr vmb-
bringt/vnd solches beweist / der ist vnsträfflich : was aber ein rechte
Nothwöhr seye / folgt im hernachgehendemArticul:

Andertens/ ingleichcn ein vnsinniger Mensch? oder ein Kind
vnterZrhen Jahren / es wurde dann ein absonderliche Boßhafftig-
keit dabey verspührt:

setzt/ vnd darüber erschlagen wird:
VierdtenS / der einen Nachtdicb/sosich M Wöhrstellet/vmb-

Fünfftens / wann ein Ehemann einen Ehebrecher / den erbey
serncm Weib im Ehebruch ergreifst / oder das Weib in der That / auff
solche Weiß/ wie es die gemainenRechten zuelassen/ vmbbringt:

Sechstens / wann einer zu Rettung eines andern Leib/ oder Le¬
bens jemanden erschlägt / vnd sonsten der Angegriffene anderer ge¬
stalt nitwol hette errettet werden können:

Sibendens / soinbauen/oderandernFälleneinMensch/über
gethane Warnung vnter den Wurfs gangen / vnd vngefähr daselbst
vmbkommen:
- Achtens / so einer den andern in zuegelassenenRitterspillen/

dderFechtschuelenvmbbrachte: /
? 9 . Die gemaineTodtschlag / so nit dieLebens / sondern andere

Straffe auff sich tragen / seynd die jenigen/ bey welchen ein/oder

Als nemblich :



Underringö-Vmbständ.
Erstlich/wann einTodtschlag ohne boßhafftenFürsatz/vndwi¬

der deßThäters Willen beschicht:
Andertens/ die übermässig vnd all zugrosseTrunckenheit/so

dem Thäter ungefähr zugestanden:
Drittens / die vnleydentliche Schmächwort/soden Thäter

zum billichenZorn angetriben:
Vierdtens / wannsich einer selbsten bey der Obrigkeitangibt:
Fünfftens / wann ein VatterseinenSohn/ der sonsten kein ver¬

wegener böjer Mensch ist / wegen eines Todtschlagö / auß Lieb der
Gerechtigkeitdem Richter selbsten übergibt:

Sechstens/ wann einer seine Mitthäter der Obrigkeitanzeigt/
vnd zur Gefängnußbringt:

Sibendens/ wann ein Vatter seine Tochter in würcklichen
Ehebruch ergriffe / vnd solche an der Stell vmdbrächte.

Dahingegenwerden dieTodtschläg bcschwärt.

Veschwärende Pmbständ.
§ 10 . Erstlich/durch den leichtfertigr boßhafftenVorsatz r

Andertens / durchdie Vnbarmhertzigkeit:
Drittens / durchdie boßhafftig : arglistig : vnd erfundenevoll«

brachteWeißdeßTodtschlags : . . ^ ,Vierdtens / wann die vmbgcbrachte Person emes hohen
Stands ist : .

- .
Fünfftens/wann einer fernen argnen Herrn/Frau/ oder ande-

rePersonen/sojhmeGuetthat vndTreu erzeigthaben ; oder jemand
vntcr dem Schein der Freundschafftvmbbringt/rc.

In disem vnd dergleichen Fällen soll es nichtbey der Orämari-
Straff deßSchwerdsverbleiben/ sondern dieselbe mit vorhergehen¬
den Leibs - Straffen / als mit Zangen reisten / Hand abhauen vnd
schlaffsten vermehrt / oder aber der Thäter an statt deßSchwerds/
Geviertheilt/ oder mit dem Rad hingerichtctwerden.

s 11 . Ein absonderlich schwärer Todtschlag ist auch der jenige/
wann ein Bettler vnter dem Schein deß begehrendenAllmosen / oder
auffandere Weiß die raffenden Leuth ermordet / oder ein Würthdw

2 ^)äst



76 Ändertet Theil / der
Gast grausamlich erwürget / vnd etwo noch darzue andern Gasten
verspeiset : Dergleichen Mörder sollen geviertheilt / oder gcrad-
- recht / vorhero auch / nach Gestallt derVmbständ mit Zangen ge¬
zwickt/ oder Riemenauß jhnengeschnitten werden.

§ 12. Wann jemand einen bösen Vorsatz hat/ einen vmb das Le¬
ben zu bringen / daran aber durch andereverhindert wird/ der solle mit
einercxtrL orämnri Straff belegt : Da aber einer auß bösem lang
bedachtemVorsatz/jemandenfürgewartet i denselben würcklich an-
gegriffen/vndseinerSeitö «»Verbringung derMordthat nichts hätte
erwinden lassen ; obgleich derTodt/deß angegriffenen hierauff nicht
erfolgt / der solle nichts desto weniger mitdemSchwerd/von dem Le¬
benzum Todt hingerichtet werden.

§ iz . Was anlangt dieVerwundungen/ vnd andere fräventliche
Gewaltthätigkciten/ die ohne Todtschlag bcschehen / wollen Wir zu
AbschneydungvilerStrittigkcitcn/ so sich derenthalben zwischen de¬
nen Langerichts -. Grund : vnd Dorff : oder Marckt - Obrigkeiten

ten werde:
Erstlichen/wann jemand mit einer verbottenen Wöhr / als

Degen/Spieß / Hacken/Stecken/ oderPrügl verwund / oder ver«
letzt/auch solche Verwund - oder Verletzung durch beaydigte Bader
vnd Wundärtzt für tödtlich erkennet wurde ; solle allein die Land¬
gerichts -Obrigkeit hierinnen / was recht ist zu Händler,/ der Thäter
auch vnverzogentlichauffMaß vnd Weiß/ wie oben von Liferung der

Andertens/ da aber die Verwund : vnd Verletzung nicht für
tödtlich erkennetwurde / ob sich gleich selbige vnter/ oder ausser deß
Dachtropffenzuegetragenhettc/solle in disem Fall/wie auch in andern
gcmainenSchlagereyenvndRauffhändlen / wo kein tödtliche Ver¬
letzung beschicht/ dieMarckt -oderDorff-Obrigkeit (zum Fall kein Kla¬
gen verbanden ) diegebührende Straff ( doch nit an Gelt ) nach Be¬
schaffenheit derSachen vnd Vmbständ/ gegen dem Verbrecher von
Ambtswegen vornemmen/vndwann der Verbrecher in deß Grund-
Herrn / oder anderer ObrigkeitHändenvnd Gewalt sich befindet/ sel¬
bige der Marckt : oder Dorff - Obrigkeit alsobalden gelifert werden:
Wo aber keinKlägerverhanden/demselbennach Befundt derSachcn

der-



»
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dermassen Außrichtung thuen/ damit jhme neben Abtrag aller Ko¬
sten/ Schaden/ vnd Versaunmuß/durch den Beklagten em satsames

M Ware betrettenworden/ icyarpffer gcjlld wrrvri».
Drittens / jedoch wollenWir diseö von denen Verletzungen/

so durch Schießen / Messer : vndStilletstich / vnd andere verbottene
Wöhren sichzuetragen/ vndallerVermuettungcnnach/außmsrdett-
schen Vorsatz beschehen/ sie werden gleich tödtlich / oder mterkennet/
keines weeqs verstanden / sondern hierinnen ohneMrttl / denen Land¬
gerichts -Obrigkeiten die Erkantnuß vnd Bestraffnngallein voroehal-
ten ^

dierdtens / wie dann auch da einDienerfraventlicherWeiß/
( ohnevnd ausser der Nochwöhr ) über seinen Herrn dre Mohr/oder
Püchsen ruckete / oder gar Hand an jhne legte / selbigm verwundete /
oder sonsten übel trauerte , solle die Landgerichts - Obugkelt gegen

Haltung M Arbeit in BandvndEysen / oderauch gar ( da dieVer<
.chUNgM^

halten / verstanden werden.
»er Mey Mi

Don der Kothwöhr.
^ einer rechtmässig „

^ >sm»ciubllch erfordert : daß WMW>
^ i . Erstlich/ derjenige/so sich dero in Rechten bedlrnc» Ml / vou

seinem
'
Geqentheil mit tödtlichen Waffen / oder andernLkbenögesahr-

lichen IiErumLnten angefochten/ überloffen/ oder geschlagen / vnd.
^ ^ ^E ^ A <̂ AWch ?n/Ghrodergueten^ innu,eG
weder mit der Flucht/noch auss einige andere surträgsiche Welß habe-
retten können/ sondern gezwungen : vnd gctrungener jemen Feind/mit
der/damalszurHandgesiandcnerWohr/habevmbbringen/vndalso

K Z lktn
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sein Leib/Leben/Ehr vnd guten Leinmueth erhalten müssen / vnd ist
ein solcher benöthigter/mitseincrGegenwöhr/biß er gcschlageirwird/
zu warten nicht schuldig.

Drittens / daß es gleichan dem Orth / oderPlatz von Stund
an / vnd nitetwo über ein merckliche Zeit hernachbeschche.

§ 2 . Ein solcher / da er dergleichen Nothwöhr wie recht : vnd in
diserVnscrer peinlichen Landgerichts -Ordnung / Artic. 12 . vorgese¬
hen ist/in dcrjhme aufferlegten ? uiZLckori außfindig machet/vnder¬
weiset / ist von aller Straff ledig vnd müffig zu erkennen.

§ z . Vnd hat dises nit allein statt / wann ein Mann gegen einem
Mann/oder ein Mann gegen einem bösen gefährlich bewaffneten
Weib sich einer Nothwöhr zu gebrauchen/ sondern auch da einer sei¬
ner Befreundten/ oder sonsten ehrlicher Leuth Leben zu retten verur¬
sacht wurde.

§ 4. Dieweilenabcr obbenennte/zu einer rechten Nothwöhr ge-
hörigeStuck / wegen entstehenderVerwicrrungder hitzig : vndzor-
nigenGemütcr bcy denen Todtschlägengar selten alle beobachtet/ son¬
dern je zu weilen mercklich überschritten/odervon demThäternitkön-
nen bewisen werden/ daß also demRichterbillich schwär fallet/wieer
sich/bevorab/wann die Nothwöhr überschritten wird / zu verhalten:

Als ist vor allen Dingen wegen der Uberschrcittung in acht zu
nemmen : Ob derEntleibte/oder der Beschuldigte den ersten feindli¬
chen Angriff gethan habe ? Dann so der Beschuldigte den Vmbge-
brachten erstlich angefallen/ vnd allererst im wehrendenKampfszur
Gegenwöhr wäre getrungen worden / kan jhme die Vorgeschichte
Nothwöhr / wann er seinen Gegentheil entleibet / nichts fürtragen/
sondern er ist als ein Todtschlägermitdem Schwerd zu bestraffcn.

§ 5 . Ein anders wäre/wann der Entleibte den Beschuldigten
mit tödtlichcnWaffen/oder sonsten feindlich angetastet/vnd also den
Anfang deß Streitts gemachthette / dann in disem Fall / ob schon der
Beschuldigte nit alles dasjenige / was Wir anfangs zu einer recht¬
mässigen Nothwöhr erfordern / beobachtet/sondern dieselbe ( bevor-
ab wann jhme der abgeleibte Gegentheil an Stärcke Keck : vnd Ge¬
schwindigkeit so weit überlegenwäre/ daß er jhme mit einem Degen /
Messer / oder andern Waffen / kaum so vil als der ander mit der Faust/
oder einem Stecken außzurichten getrauetc : ) in etwas überschrit-
ten/vnd gegen demBenöthigten sich vngleicher Wöhr vndWaffen/
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oder andern Vortheils gebraucht hätte/solle derRichter ohne abge-
fordertcs GuetbedunckendekRcchtsverständigen / niemahlsmit der
Todts -Straffvorbcygchen / sondern je vnd allezeit / nachMaß vnd
Weiß der überschritcenen Nothwöhr / einschärpser: oder lindereex-
tl -L oi äinurl Strafferwöhlen ; vnd solches / wann bekantlich / daß
der Entleibteden tödtlichenAngriff gethan.

§ 6 . Indem es aber an Beweißthum einer rechtschaffenenNoth¬
wöhr/bevorab wann ein Todtschlagbey der Nacht/oder anEndvnd
Orthen/allwo niemand zugegen gewesen / geschicht/ denen Beschul¬
digten vilmahls ermangelt/ vnd sie also weder die Benöthigung/noch
jhregcthaneNothwöhr / vmb besagterUrsachen willen beweisen kön¬
nen / vnd nichts desto minder einer Nothwöhr berühmen / ligt einem
Richter ob/anzusehen/ den guet : vnd bösenStand beeder Personen:
Das Orth/da der Todtschlaggeschehen ist/auch was jeder für Wun¬
den vndWöhrcn gehabt : vnd wie sich jederTheil in dergleichen Fäl¬
len vor : vnd nach der Thal gehalten habe : welcher Theil auch auß
vorgehenden Geschichten / mehr Glauben / Vrsach/ Bewegung/
Vorthcil / oderNutz haben mögen/den andern an dcmOrth/wo der
Todtschlag geschehen / zu erschlagen / oder zu benöthtgen / rc. darauß
dann ein verständiger Richter ermessen kan / ob der fürgewendten
Nothwöhr zuglauben sey / odernicht.

§ 7 . WannnünsostarckeVermuettungenverhanden/welchedem
Richter / der vorgeschutzten Nothwöhr glauben zu geben bewegten/
solle er nach beschehener ? ur§aclon abermahlö willkürlich verfah¬
ren/oder aber/da dieVermuettungen einer halben Weisung gleich
wären / dem Thäter zu Ersetzung dcß völligen Bcweißthumbö / den
Aydt aufferlegen / auch nach gelaistem Aydt denselben allein gegen
Erlegung deß Gerichts - Vnkosten ( wann der Thäter denselben ver¬
mag) gäntzlich ledig sprechen.

s 8 . Zum Fallaber dieVermuettungenwider denThätersehr groß/
vnd derselbe sonsten auch ein Fridhässig : greinerisch : vnd auffrühri¬
sche Personwäre/zu deme man sich eines vorgenomenenMords ver¬
sehen könte / er aber in der Güte dieThat nicht bekennen wolte . Kan
derRichter ben solcher Beschaffenheit/ weder die ordentliche Todts:
noch ein willkürliche Leib : oder GuttS -Strafffürkehren/ sondern sollet
zu Lrktmdigung der Warheit / auffgeschöpfftesBey -Urtl den Thäter



8a Anderter Theil/ der
Kagstuck.

§ 9 . Erstlich / ob er den Entleibten zuvor gekcnnet?
Andertens/wie lang/vnd von welcher Zeit an?
Drittens / ob sie miteinander zu thucn gehabt/ gchandlet/ oder

gewandlet/soll es alles erzehlen?
VierdtenS/ ob sie vnter wehrender Bekantschafft/ oder sonsten

vor dem Todtschlag sich niemal miteinander zerkriegt ? Sagt er sie
hcttensichzerkriegt:

FünfftenS / auß was Vrsach?
Sechstens/ wie läng ste inVnwillen gelebt?
Sibendens/wie sie endlich an / vnd voneinandergerachen?
Achtens/an was für einem Orth?
Neundtens / zuwasStundvndZeit?

Sagt er bey der Nacht.
Zehendms / ob die Nacht sehr finster / oder dunckelgewesen?
Ailsttens/ ob er den Entleibten sehen vnd erkennen können ?
Zwölfftens/ ob derAnlauffende damahls geredt / geschryen/

oder stillschweigendtjhne angetast?
/ Wann er geredt:

DreyzehendenS / was für Wort?
Vierzehendens/ wascrjhmhicrauff geantwortet?
Fünffzehendens/wie lang das Wortwechseln gewähret?
Sechzehcndens/ob er schon mit entblöster Wöhr über jhn

kommen/ oder ob er erst alldorten die Wöhr außgezogen?
Sibenzehendens/ ob beedc / einer/ oderkeinerauß jhnen bezecht

d
Achtzehendens/ ob er seinemGegcntheil nit füglich hette ent¬

weichen können ? oder durch geringere Verletzung?
Sagt er nein:

Neunzehendens / auß was Ursachen?
Sagt er ja / er hette weichen können.

Zweintzigistens/ warumbencrs nicht gethan?
Ein vnd Zweintzigistens/ werden ersten Streich / oder Stoß

gethan?
Zwey vnd Zweintzigistens/wohin?
Drey vndZweinzigistens/ob ergemercktdaß dertödtlichStich

oder Hüb so übelgerathen ?
Vier



FünffvndZweintzigistens / obdamahls gar niemand auff der
Gassengewesen / oder zu den Fensternaußgeschauet?

Solle dieselbige / oder solche Häuserbenennen.
Sechs vndZwcinzigistenS/wannder Entleibtegefallen?
Sibenvnd Zweinzigistens / ob cr ligen bliben/vnd noch leben¬

dig gewesen sey ? ob er jhn noch darüber weiter verletzt habe? oder/
vb er noch weiter gehen können / oderalsbalden gestorben?

Acht vnd Zweinzigistens/ wie er eins/ oderdas andere wisse ?
Neun vnd Zweinzigistens/woer sich alsdann hinbegeben?
Vnd also von allen andern Vmbständen/ welche sich bey den

Todtschlägen sehr vntcrschidlich eraignen / vnd alle an die Hand zu
geben vnmöglich ist/ solle ein Richter ordentlicheFragstuckstellen.

Vrel.
Kann man nunauß seinerAußsag abnemmcn / daß er dem Ent¬

leibten nachstellig , vnd alsoein fürsetzlicherTodtschlager gewcsen/solle
er nach ordentlicherBestattungder Bekantnuß / zumSchwerd ver-
urtheilt : blibe er aber über außgestandene lorwr bey seinervorge-
schutzten Nothwöhrbeständig/ledig gesprochenwcrdcn.

§ ii. Sonsten wirdins gemaindieNothwöhr nichtfürerhöblich
geachtet in folgenden Fällen.

BeschwarendeVmbsiänd.
Erstlich / wann einervon jemand ohneGefahr deß Lebens ge¬

schlagen/ oder angetastet wurde / als da einerden andern ( zum Exem-
pel ) mit einerHand schlüege / oder bey dem Haar rauffete / vnd der
also geschlagen : oder gerauffte erwürgetc seinen Gegentheil mit ei¬
nem Messer/ oder andern Waffen/dermöchtesich keiner rechtenNoth-
wöhrbedienen : Eswäredann / daß derStärcker den Schwachenal¬
so hart nut Fäusten schlüege/vnd nicht Nachlassen wolte ; Derentwe¬
gen der Schwache auß redlichenUrsachen besorgen möchte/ daß er jhn
zu todtschlueg? Inwelchem Fallmann der Schwache denNöthtiger
durchGebrauchungder Waffen entleibt / vnd solche gefährliche Bc-
nöthtigunggenuegsambeweisen möchte / wird er dardmch auch/als



Andetter Theil/der
fürein Nothwöhr entjchuldlget/ -cdoch solle derRichter hierrnnen er-
nenVntcrschaidderPersonen/ deroselben Stands/höhern Würden
vnd Ehren halten:

Andertens/ so einer den jenigen/ der jhme allein mit Worten
trohlich / oder sonsten nurArgwöhnischgewesen wäre/ vmbbrächte.

Drittens / welcher seinen fliehenden / oder allbereit Wöhrloß
gemachten Gegentheil entleibte : ausser wann derselbe sich zu seinen
bessernVortheil in die Flucht begebe / oderalsobalden zu einer andern
Wöhr kommen könte.

VicrdttnS / wann nach dem Grein-Handel bereits eine gerau¬
me Zeit / als etwo ein : oder mehr Stund / oder Tag verflossen/ vnd
doch gleichwol der anfangs Belaidigte den Belaidiger von neuem
hernach angreifft / vnd hinrichtet:

beede Theil von einander gebracht / vnd die Sachen verglichen wor¬
den / jedoch hernach über ein Zeit( die seye nun kurtz oder lang) der an¬
fangs Belaidigte seinenvorigen Gegentheil vmbsLeben bringt.

Zn jetzt erwehnten Fällen / soll mandenThätermitder ordent-
i-Si

" - - - - . - - - .̂ - ^ '

; i2 . Dahingegenwird die Straffgelindert/wann
Erstlich / ein grosse Belaidigungvorher gangen/vndalso allein

Andertens/ wann der Thäter ein Adeliche / oderRittermäffige
Person wäre/ob er sich gleich mit derFluchthette erretten können.

Drittens/wann einWcib einMann / der sie an Ehren / Leib
vnd Leben angegriffen / vmbbringt / da sie doch von der Gefahr/
wolauffandere weiß hette retten können.

Vierdtcns/da einer im wehrendem Streitt einen andern / als
den Retter / oder aber sonsten einen / der jhme an seiner Nothwöhr
verhinderlichwäre / entleibt/vnd noch in vilen andern Fällen / so alle
bcyzubringenvnmöglich / sondern einen vernünfftigcn Richter / wie
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Ser Vier bnd S . a
ondem Wodtschlag/ so von Vilm

begangen wird.
MN Je es mit Bestrafung eines solchen TodtschlagS solle
DMgehalten werden / darbeysich vnterschidliche Personen befun¬
den / iftauß nachfolgenden RechtSfällcnabzunemmen.

r i . Der ersic/wann etlichePersonenmitvereinigten bösenVor¬
satz vnd Willen jemand zu ermordten / ein ander HülssvndBeystand
laisten / habensie alle das Leben verwürckt / obschon an demEntleib-
len nur ein eintzigeWunden / vnd der recht aigentliche Thäter offen-
bahr wäre/ oder nicht : Ztem / ob sie gleich alle / oder nur etliche dar-
von auffden Entleibtenzugeschlagen / oderjhne verwundet Herren.

8 2. So aber für das Ändert/etliche Personen sich vngcfähr in er-
ncmRauff-Handel beysammen gefunden/ einander geholffen/vnd je¬
mand also ohne genuegsame Vrsach vmbgebracht hetten / vnd man
den rechten Thäter waiß/ von dessen Händen die Entleibung gesche¬
hen / dersolle alSeinTodtschlägermit dem Schwerd zum Todt / die
übrigen abernachRichtcrlicherMässigunggestrafftwerden.

§ z . Wäre aber Drittens / in einer gählingen Auffruhr/odek
Greinhandelder Entleibte wissentlich durch mehr dann einen tödtlich
geschlagen / geworffen / vndverwundtworden/ vndmankönte nicht
beweißlich machen / von welcher sonderlichen Hand vnd That er ge¬
storben wäre/ so seynd dieselbe / welche die tödtlicheVerletzung ( wie
obstehet) gethan haben/alle alöTodtschlägervorgemeltermassen/am
Leben : die übrigen aber / so dem EntleibtenkeinentödtlichcnStraich
zugefügt/ nach Guetbedunckendeß Landgerichts zu bestraften.

§ 4 . Ferrerö vnd zum Vierdten / wann in einer Auffruhr vnd
Schlägerey einer entleibt wird/vnd man über allen angewendten
Fleiß keinen wissen möchte / der jhn also gefährlich vnd tödtlich vcr-

§ 5 . Ingleichen / wann in einem vnversehens entstandenen
Grein Handel jhrer etliche / odervil/ einen verwandt : vnd ob zwar
ein jedwedere Wundenbesonder nichttödtlich gewesen/ jedoch alle zu¬
sammen dem Beschädigten denTodt verursacht haben.

§ ä . Nicht weniger / wann man den rechten Thäter nicht erkun-



84 AnderkerTHeil/der
digen kan / ob alsdann / vnd in becden hievor gesetzten Fallen / wider
den Vrhöber vnd Anfänger deß Greinhandels die orcilnari Straff
deß Schwerdö vorzunemmenseye/ oder nicht?

Sollen dieVrtlsprecher mit Eröffnung aller Vmbstand/ so vil
sie erfahren können/sich Raths erhollen.

ser
!on Natter : Minder / vnd der

Eheleuch-Word.
Elcher seinen leiblichen Latter / oderMutter / Groß-
lVatter/oderGroß-Mutter/vnd weiters in demGradhinauff

Verwandte / boßhafftig tödtet/ er seye gleich jn : oderausser deßEhe¬
standsvon jhnen erzogen worden/ der begehet ein Vatter-Mord : vnd
ist ein gleichmassige Missechat/wannVatter/odcrMutter jhre Kin¬
der / auch Eheleuth einander vmbbringen.

§ i . WasnundieIuqui6üon,Einzieh : vndBefragungdcßTha-
ters antrifft / kan solches alles/wie bey dem gemainenTodtschlagan¬
gezogen / vollführt werden.

Elid-Vrtl.
§ 2 . Die Straff einer solchen abscheulichenMordthat ist ins ge-

main das Radbrechen/entwedervon vnten auff/oder oben herab/nach
Beschaffenheit deß Vcrbrechens/oderNähe derFreundschafft : cs kan
auch ein gar boßhafftig : oder grausame vorsetzliche Vatter - Mord/
durch dasVierthcilen abgestrafftwerden.

( Wilderende Pmbständ.
§ z . Dahingegenwird die Straff in etwas gerillgert / wann die

hie oben bey denen Todtschlägen zur Milderung angedeute milderen¬
de Vmbstand darzuckommen.

§ 4. DerMordzwischenSticff-Vatter/oderStieff-Mutter/wie
auch gegenStieffKindern/ingleichen zwischenSchwäher vndSchwi-
ger/gegen Schnuer vnd Ayden/dannauch zwischendenGeschwistrig-
ren/nicht weniger eines Ziech-Vatters von seinem Iiech-Kind / oder
den er anKindsstat angenommen/ ist zwar mit dem Todt zu bestraf-
stn/ jedoch etwas linder : Dann wann nicht schwäre Vmbstandmit

vnter-
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vnterlausten / sollen dergleichen Vbelthäter vor dem Radbrechen mit
demSchwerd hingerichtet/ oder auch ctwo ihnen neben dem Kopff
die Hand abgeschlagen werden.

§ 5. MitBraut-Personen/sonochnitwürcklichzusammengeben
worden / leydet es auch fast gemelte Linderung : Dcßgleichen wann
einerin Meinung einen andern zu tödten / ein verwandte Personvmb-
gebrachthette.

§ 6. Wann einVatter / oder Mutter jhr Kind / oder der Mann
das Weibzu straffen willens/ vnd dieMaß überschritten/ daß von der¬
selbenBestraffungdas Kind/ oder Weib vmbs Leben kombt.

Vnd dann/wann etwann auß Vnachtsam : vnd Nachlässigkeit.
imBethdasKindvondenenEltern erstickt wurde : in solchenFällen
soll man denThäter nicht leichtlich am Leben / sondern nach Gestallt
der Sachenvnd Vmbstandenextra orämarie bestraffen.

§ 7. Wann die Tharnitgar vollbracht / so ist wol zu erwegen/ ob
derThäter wider seinen Willenverhindert/oder freywillig nachgelas¬
sen/ obernahetzuderThatkommen/oder nicht ? Item/obgrosservn-
widerbringlicher Schaden darauß entsprungen : vnd nach befundt der
Sachen/ dergleichen Thater mit zeitlich : oder ewigerLandgerichts-
Verweisung / sambt einen halben/ oder gantzen Schilling : Item/ Ab¬
hauung der Hand / vnd nach Schwäre der Vmbständ gar wol mit
dem Schwerd zu bestraffen.

? 8 . So hatauchdieorämarlStraffnichtstatt/wann mannicht
aigentlich weiß / ob derjenige/ der ein Kindvmbgebracht / der rechte
Vatter scy / oder nicht : nemblich wann das Kind von einem solchen
Weibsbild Herkommen/so einem jedwedemzu Willen worden.

Beschwärende Vmbständ.
§ y . DieVmbständ/ sodises an sich selbst grosse Laster/vnd die

darauffgehörige Straffschwärermachen / stimmen mit denen über¬
ein / welcheTheils im ncchst vergehenden/ theils aber im nachfolgen¬
den Articul eingeführt werden : als da seynd / die öffterS widerholte
That / grausam vnd auff besondere Weiß dem Entleibten angethane
Marter / vnd sonsten darneben noch ander begangene grobe Misse-
thaten.

8 IO . Wann die Kinder sich an ihren Eltern/mit Stößen / Schlä¬

gen / odersonsten vngebührendvergreisten / so ist denen Eltern felbsten
die gezimmende Bestraffung zuegelassen/daß sie aber dieselbig der

L z Obrig-
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Obrigkeit anhaimbs stellen wollen / so seynd dergleichen boßhaffte
Kinder/ nach BeschaffenheitderThatvndVmbständ mit harter Ge-
fangnuß / Arbeit in Eysenvnd Banden / oder sonsten würcklich/ auch
wol gar nach Schwäre deßVerbrechens/ vnd öffterer Verwürckung
mit Abhauungder Hand zu bestraffen.

Zum Fall aber die Eltern entweder wegen jhres Alters / oder
Schwachheit die Straff selbst nicht vornemmen könten/ oder auch ih¬
rer Weichmüttigkeit vnd Nachhängunghalber demRichter nit anzei-
genwolten / solle in denen gcringern Fallen / jedes Orths Obrigkeit /
in den schwären aber das Landgerichtvon Ambtöwegen die gebühren¬
de Straff fürnemmcn.

ier Seche vnd Sechtzigiste Arttcuk.
Hon demMinder verthuen.

B zwar vnter nechsi vergehendem Articu ! von dem
_ ^ ^ Vatter Mord in allweegauch dieMütter begriffen/welche jhre
leibliche Kinder entmderö in : oder gleich nach der Geburt deß Le¬
benszu berauben/vnd haimblich zu verthuen sich vermessen/ weilen
abervil vnterschidliche nothwendige punLen in dem gantzen? rocels
dises Lasters wol zu mercken/so haben Wir zu besserer Nachricht sol¬
che in einem besonder» Articul zu verfassen für nothwendig befunden.

Anzeigungen zu den Nachforschen.
§ r . Wann ein ledigePerson/die für ein Jungfrau gehet/in Ver¬

dacht wäre / daß sie haimblichein Kind gehabt / vnd ertödtet/soll ein
Landgerichts -Herr sonderlich erkundigen.

Erstlichen/ob sie mit einem grossenvngewöhnlichenLeibgesehen?
Andertens/ ob jhr der Leibkleiner worden ?
Drittens / vnd sie bleich vnd schwachgewest seye?

Anzeigungen zur Gefängnujz sind peinlichenKag.
^ ? r . Da nun solches vnd dergleichen erfunden wird/ dieselbige
Person auch also beschaffen ist / gegen der man sich der vergebenen
Thal versehen mag / soll sie in Verhasst genommen/ durch verstän¬
dige Frauen ( so vil zu weiterer Erfahrung dienstlich ist ) besichtiget/

/ vnd



Wd auffbefundene ferrere Vermllettung / wann
nicht bekennen wolle / peinlich befragt werden. -

Doch daß besagte Frauen / oderHebame
'n mitAnzeigung der

VrsachenAydtlich außgesagt/die besichtigte sey dergestalltbeschaffen/
daßsie warhafftig gebohrn haben müsse.

Wann auch ein Kindlein vorkombt / so kürtzlichertodtctwor¬
den/vnd in selbiger Nachtbarschafft ein ohnediß verdächtiges vnd u-

bel beschrierneö Weibsbild wäre / welchebezuchtrgetwurde / daß sie
Milch in den Brüsten hette/ die mag daran gemolcrcn werden/ vnd da
siebrechtevolltommeneMilch bey jl>r ersindt/die hat ein starcteÄer^

muettung zur peinlichen Frag wider sich : vnd da ^ Entschuldigung
vorwendete / daß sie die Milch auß einer andern natürlichen Vr sach
bette / soll dcsthalbendurch Hebamen/ oder sonstenArtzney -Verstan-

diqeweitere Erfahrung beschehen . ^ ^ ^ . . .
- ^ So aber ein Weibsbild ein lebendig: Glidmassiges Kind/

das damals todt erfunden / haimblich gebohrn / vnd verborgen hette/
vnd dieselbe erkundigte Mutter darüber bespracht wurd^/entschul-
diaunas weiß aber Vorgabe / das Kindlein seye ohne ihr schuld todt

von jhr gcbohrcn / ist sie ordentlichen / vnd in diser VnstrerLandge-
Ns -OrdmM zulassen / m Ermanglung
aberdere

^
daruberpeM

ein lebendig Glid-

LL/S
gAn 7 wN^
vorabendeEnschuldigung der todtenGeburt mitnrchten anZuhoren/
nockd^
der l oi'tur würeklich zu verfahren.

« r; Gleichfalls ist peinlich zu befragen / welche furgibt / esscye
Kind vnversehens/vndwider ihren Willen/ rndre Haimblich-

8n « m/
"
bs°»d» > >ch/ « E

^ " l , möglich ,-d°ch

tz 7 . Welchesdann auch statthat an derjcnigen/so sich Mit dement-

auch
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a»ch kein Schuld/ daß jhr das Kind vnversehens in dieHeimblich-
keit gefallen : Doch wäre sie mit derpeinlichenFrag zu verschonen/
wann sie / wie sichs zu rechtgebührt/ erwise/ sie hette sich durch andere
verständigeWeiber/wenigeTägzuvor besichtigen lassen/vnd dise kein
Schwängerung bey jhr befunden.

§ 8. FerrereAnzeigen/vndzwarzurpeinlichenFragseynd/wann
auff die bezüchtigtePersonen dargcthan wird / daß sie sich selbsten in
dieSeiten / oderBauch mitFäusten/ oder sonsten gestossen/dieselbe
zusammengedruckt/odereiygefäscht : in welchem Fall sie sich von der
Tortur nichtbesreyet/ sie könte dann zu rechtdarthuen/ daß dasKind
sonsten natürlicher Meiß todtervon jhr kommen seye.

§ 9 . Schließlichtönten hieherauch gezogen werden/alle die An¬
zeigungen/ so bey Abtreibung der Geburt im ncchst -folgenden Articul
außgeführt seynd.

§ lv. DikFragstuckmögenvngefährlichgestklltwerden/wiefolgt.

Von wem sie geschwängertworden?
Zu welcher Zeit ? / s
Ob sie durchWort/ oder Verhaissung darzue beredt worden/

oder freywillig dahin gerathen seye?
Wann vnd wie es empfunden/daßsie Schwangerseye?
Ob/ vnd warumb sie solches verborgen / vnd in gehaimb ge¬

halten?
Wie lang sie deßVorhabens gewesen/dasKind vmbzubringen?
Ob sie dem Vatter zum Kind vertraut / daß sie von jhm

Schwangerseye/vnd das Kindvmbbringen wolle / auch ob diser jhr
Rath/Anlaittung/ oderHülff zum Vcrthuengelaist?

, WasGestalltt
Ob sie sich selbst in die Seiten gekosten / den Leib gefascht/ oder

gebunden/auffderErdenherumb geweltzt/ von hohemOrthenherab
gesprungen/ Tränckl/ oder andereArtzney eingenommen/vnd mehr
dergleichen LeichtfertigkeitzudemEnd / daßdieGeburtvon jhr kom¬
men möchte/ verübt ? Vnd da sie dergleichen gethan/ ob damahls/
odervorherodas Kind sich in jhrgerühret?

Woher sie die Artzneygenommen?
Ob der Apotecker / oder von dem sie solche erkaufft/ Wissen¬

schafft



Mit! zu jhrem Vorhaben dienlich?
Wie das Kindvon jhr kommen?
Ob jemand/vnd wer dazumal vmb sie gewesen?
Ob sie von andern sey gefragt/oder angesprochen worden/daß

sie schwanger seye?
Ob die Bcywesenden solches wahr genommen:
Ob jhr Mutter oder Befrcundte gewust haben/daß sie

schwanger/oderder Geburt nahend seye?
Ob jhr jemand zu Verthueung deß Kinds/ Rath / Anlait-

tung/oderHülff gelaistet/wie/vndauff was weiß?
Wie es dann aigentlich mit Vmbbringung deß Kinds Her¬

gängen ? mit Erzehlung derVmbstand:
Ob sie kein Reu in wehrend : oder nach vollzogenerThat em¬

pfunden ? . »
Zu wasEnd sie jhr aigenes Fleischvnd Blut vmbgebracht ?
Ob sie eszuvor getaufft / oder darauffgedachthabe?
Ob sie nichtmehr Kinderverthan?

End-Vrtl.
§ n . Nach erhaltener Bekantnuß der Thatcrin / oder sonst ge-

nuegsamerUberMisung / vnd eingeholter aigentlicher Erkundigung
der That / ob schon sonst so wol in gemainen Rechten / als insonderheit
der peinlichen Halsgerichts -OrdnungKaysersLaroli deß Mussten /
dergleichen KinderMörderinen lebendig begrabcn/vndgepsält/ oder
wo dieGelegenheit deß Wassersist/ crtränckt worden ; so wollenWir
doch/Verzweifflungzuvcrhüten/daß ein solche Thätcrin mit dem
Schwerd von dem Lebenzum Todt hingerichtet werde.

§ i2. Der jenigevon dcm sie zum Fallgebracht worden/so er dar-
zue HülffvndRath gelaist/ soll gleichmassig : wo aber dises nicht be-
schehen / sondern er vilmehrabgewöhrt/ oder nichts darumb gewust
hette/nach Gutbedunckendeß Richterö/nur wegenbegangenerfleisch-
licherSünd/ abgestrafft werden.

Llndemngs-Vmbsiänd.
§ i; . Es mildert aber die Strassneben andern in nechstvorstehen¬

den ArticulvermelltenVrjachen auch dises / wann ein münderjahri--
M ges
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ges Weibsbild auß Rath/Hülff/oder AnftifftungjhrcrMutter das
Kindverthanhat/ vndistsolches / wann noch ander iMcia darzue
kommen/ ein Anzeig wider dieMuttcr zur pcinlichenFrag / was ge¬
krallten aber dergleichenMütter/ oder andere/ so darzue geholffen;
Itemdiejenigen/ welche darumbWissenschafftgehabt/vnd dieThat
nicht angezeigt/ abzustraffcn seyn / ist ebenmassig das / was im vor¬
gehenden s i2 . vermeldet zu beobachten.

§ 14. Welche inpeinlicherFrag darauff bestanden / daß jhr das
Kindvnversehens seye in dieHaimblichkejt gefallen / oder sic nicht ge»
wüst habe/ daß sie schwanger seye/ ist nicht am Leben / sondern über
außgestandeneTortur nach Gutbeduncken deß Richters in andere
Weeg abzustraffen.

? 15 . Wie nicht weniger die jenige/ so gleichfalls in der lorrur
auff deme beharret/ oder sonsten behauptet/daß sie an dasKind kein
mörderische Hand angelegt / sondern dasselbe entweders in wehren¬
denGeburtsschwächen / oder auß VnterlassungMütterlicher Hülff
( sonichtauß bösenVorsatz bcschehen ) gestorben / nach reiffer Erwe-
gungvndBefund derAußsag / auch derMahlzeichen an demKind/
willkürlich zu bestraffen ist.

Weschwärende Vnrbständ.
§ 16. Dahingegen beschwart dises Verbrechen / wann es zum

öfftern : oder aber mit einer sondern Grausamkeit beschehen ; in wel¬
chen Fallen dieVbelthatcrin zur Richtstattgeführt/vnd entwedermit
Hand abhauen/ oder aber mit glüendcn Zangen / so vilmal als sie
Kinder vmbgebracht/neben obgedachterStraffdeßSchwerds/ ge¬
zwickt werden solle.

>er Siben sind Gechtzigtste Articul. -
!on denen / so jhr Kids - Wucht

mit LleE abimben.
Elche Weiös - Personen/ entweders jhr selbst aigene

Ueibs -Frucht ( es seye auff was Weiß es wolle ) oder ein an¬
dere Person einem schwängernWeibsbild durch Bezwang / essen /
trincken / Aderlässen vnd dergleichen / ein lebendige Frucht vorsätz-
L '

^ ' lich
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lich abtreibet/oderaber einen Mann/oderWeib vnfruchtbar machet/
wie auch der jenige/ so wissentlich darzueArtzneyen verkaufft/istLand¬
gerichtlich / wie hernach folgt/ zu bestraffen.

Anzeigungen zu der Nachforschung.
tz 1. In discm Verbrechen ist neben denAnzeigungen/so im nechst

vorgehendenArticul vom Kinderverthuen gestellt worden/ wider die
Mutter / wann sie ohne das verdächtig/auch dises zum nachforschen
genuegsamb / wann bekantist/ daß sie einen grossenLetbgchabt/vnd
denselben gähling verlohrn.

§ 2 . Der Gestallt/daß / wann der Richter in der IliqMtioner¬
führe/ daß sich ein solches Weib bemühet hette/ die empfundeneLeibs-
FruchtauffeinigeWeißvon sich zutreibe»: Als wann sie etwas ein¬
genommen/ jhr an verdächtigenOrthen aderlassen / oder lassen wol¬
len ; den Bauch/oderSeiten/starck gebunden/gcfäscht/mitFäusten/
oder sonstenangestoßen / zusammen gedruckt/ oder sich mit einem vnge-
wöhnlichen Last zu solchem Ende beschwärt/ sich auff der Erden he-
rumbgewältzt / von erhöchtenOrthen herunter gesprungen/oderan¬
dere dergleichen Gebärdenverübt/ insonderheit da sie solches haimb-
lichvnd allein gethan hette : Zngleichen so ein Mann / oder Vatter
zumKind das schwangere Weib / vorsätzlich / die Fruchtabzutreiben
mit groben Schlägen übel hielte / soll man besagte Person cinziehen/
die verdächtigeMutter/ wann es noch Zeit/ durch gcschworne Heba-
men beschauen lassen / vnd auffferrers laugnen vnd geschöpfftes Bey-
Urtl mit derwürcklichenTorturbelegen / auch beyläuffig also fragen.

Magstucss.
§ z . Ob sie nit schwanger gewesen?

/ . r Von wcmt
Wie lang?
Ob / vnd wie lang sie lebendige Fruchtgetragen?
Wann sie das schwanger seyn widerspricht / ist sie zu befragen.
Woher sie dann ein so grossenLeib gehabt / auß was Drsach/

oderfüreinenIustand ? soll denselben beschreiben:
Durch wasMitlsie sich deß grossenLeibs so gählingentlediget?

svlls benennen/bekenntsie Artzney/ist sie zu befragen:
Wer jhr dieselbe gereichen/ eingeben : odervorgeschriben?

M 2 Wo
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Wo sie die Sachen gekaufft?
In was für einer Apotecken?
Was esaigentlich gewesen?
Obs jhrs der Apotecker gern gegeben?
Was er gegen jhr vermelt?
Ob er sienit wegen jhresZustandsgefragt/
Mit was Worten?
Was sie jhm geantwortet?
Wie dieselbe heisse?
Wievndwann siedieArtzney eingenommen?
Wie sie sich daraussbefunden?
Wie bald solchesgewürckt?
Wasesvonjhrgetrchen?
Obs nicht ein lebendige Frucht?
Obs nicht zu erkennen/ daß ein Knäbel/oderMägdl gewesen?
Wohin sie es gcthan?

IW . Im Fall es möglich/sollman nachsuechenr
Ob sonst noch jemand darumb gewust?
Wer? sollsnamhafttmachen:
Ob sie nicht öffters die Leibs-Frucht abgetriben ?

§ 4. Alsoauch/wanneinevmbdieZruchtdurchschlvareshöben/
faschen / springen/ schlagen/ oderauff andereWeiß kommen wäre/
seynd die Fragstuck darauff/ wie auch auff alle so zur Abtreibung
geholffen / oderbößlichVrsach geben/nach eines jeden Verbrechen
zu richten.

End-Vrtl.
s 5. Nach erhaltener Bekantnuß / oder rechtlicher Überweisung/

vndallerOrtheneingeholt : genuegsamerErkundigung/solle man die
verhasste / es seye Mann : oder Weibs-Personen/ bestatten / vnd
wann sie darauff verharret / mit dem Schwerd vom Leben zum
Todt hinrichten.

^ ' s» - /

rVtlderendc Vmbftänd.



Andertens/ wann die Leibs-Frucht noch nicht gelebt/ vnd die
Abtreibung noch vor halber Zeit zwischen derEmpsängnuß vnd der
Geburt beschehen.

Drittens/wann die gebrauchte Artzney zur Abtreibung vn-
tauglich / vnd hierzue kein genuegsame Krafft vndWürckung in sich
hette / welches dann ein Richter inallwegnoch vorSchöpffungdeß
Vrtls erkundigen solle.

Vicrdtens/wann die abgetribeneFrucht wider dieMenschliche
GestalltvndEigenschafftgewesen / warübcr ein Richter sich verstän¬
diger Leuth Gutbeduncken/ ob ncmblich das Abgetribene ein Miß¬
geburt seye/oder nicht/zu erhollen hat:

Fünfftens / wann der jenige / so ein schwangcrsWeibgeschla¬
gen/vnd hierdurch/oder auch durch Geschrey/Schröcken/Schiessen/
vnd anderwerts die Abtreibung verursacht / nicht gewust/ daß sie
schwanger ; auch da ers schon gewust / gleichwol aber nicht der Mai-
nung gewesen / die Geburt dardurch abzutreiben.

In welchen jetzt - erzehlten Fällen extra orämaric ein Leibs- .
Straff / oder Geistliche Bucß nach Erwegungder fürkommcnen Umb«
ständ fürzukehren.

§ 7 . Mitdenenjenigen/welchezudergleichcnAbtrcibung/Hülff/
Rath / vnd Thal gelaistet/hat es eben dieBewantnuß / wie bißhero
angezeigt worden.

Beschwärende Vmbsiand.
8 8 . Die Vmbstände/welchedises Verbrechen beschwären/seynd

Hieobenim 66 . Articulvon Kinder-Mord zu finden.

er Acht vnd SeMtgrsie Articul-

inwegklegung der
MNAs gestallten die jenigen zu bestraffen / welche zwar

jhren Kindern sich mit würcklicher Hand - Anlegung nicht
vergriffen / jedoch vorsätzlich : vnd fräventlicherWeißdieselbe / vmb
daß sie jhrer abkommen möchten / in Gefährlichkeit von jhnen le¬
gen / seynd vornemblich folgende Zween vnterschidliche Haupt -Fäll
wol zu betrachten.

M z 8l. De-
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§ i . Deren der Erste / so ein Kind in ein einsames/ vnd vonGe-

meinftbafft der Leuch entlegnes Orth / zu dem End vorsätzlich hinge-
legtwird / daß es daselbsten vor Hunger / oder Hülffloß sterben vnd
verderben solle/vnd das Kind stürbe darüber / so ist dieThäterin mit
dem Schwcrd/wann aber das Kind noch lebendig gefunden vnd
ernährt wird / alsdann nach Gelegenheit der Sach willkürlich abzu-

§ 2
"'

DerAnderte Haupt -Fall ist/wann das Kind nichtaußVor-
haben dasselbig in augenscheinliche Lebens-Gefahr zu setzen/noch auch
in ein einsam : oder weit entlegen : sondern an ein solches Orth / an
welchem die Leuth jmmerzue vnd stäts pflegen vorüber zu gehen / zu
demEndhinwegk gelegt wurde / daßentweders die fürübergehende/
oder der jenige / soVatter zumKind angegeben wird/ sich dessen er¬
barmen / annemmen/ vnd aufferziehen sollen / vnd also die Straff/
auch Spott vnd Schand dcß Ehebruchs/ oderHurerey entgangen
werde.

tz z . In gegenwärtigen Fall / wann das hingelegte Kind ( obö
schon widerWillen derThäterin/oder deß Thaters ) auß Hunger/
Frost/oder andcrerVrsachen also hinläffig stürbe / ist die/ oder dersel¬
be/neben einem gantzen Schilling mit ewiger Landgerichts -Verwei¬
sung zu bestraffen. '

.
§ 4 . Wird aber das Kind noch lebendig gefunden/ ist dem Tha-

teraüeindasLandgerichtauff ewigzu erweisen.
§ 5. Darbeygleichwolzu beobachten / wanndqs Kind gar bald

darauff/ nachdemesgefundenworden/ auß diserHinwegklegung/vnd
sonst auß keiner andern erweißlichen Vrsach verschyden wäre / daß
es alsdann mit der blossen Landgerichts - Verweisung nicht gcnueg/
sondern es ist noch darzue die Thäterin / oder der Thäter entwederS
mit einer Geistlichen Buch / nach Außspruch der GeistlichenObrig¬
keit/ oder nachAußspruchdcrWeltlichenObrigkeit/ mit einem hal¬
ben : wolauchgantzen Schilling/haimblich oder öffentlich / nachGe-
staltderSachen/zubcstraffen.

§ 6 . Anzeigung zu dergleichen Hinlegungseynd/wann dieMut-
ter boßhaffter Weiß jhren schwängern Leib verborgen / oder sonsten
dieGeburtabzutreiben fich bemühet/ auffWeiß wie im vorgehendcn
Articul / § 2, außführltchergezeigt . ^

§ 7 . Wann
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§ 7 . Wann das Kind in einem Wald / frcyen Feld / Garten/

öffentlicher Strassen / oder Gassen : Item / an einemWasser gefun¬
den wird/ vnd in derselben Nachbarschafft ein verdächtiges Weibs¬
bild sich befindet/ welche Milch in Brüsten hctte.

§ 8 . Wann ein verdächtigePersonkurtz zuvor/da das hingelegte
Kindgefunden/ in selbiger Gegent gesehenworden.

§ 9 DieFragstuckvergleichensichallerdingsmitdenen/soinvor-
gehendemArticulsürgemerckt.

Mlderende Vmbftänd.
§ 10. Sonsten ist dises Verbrechen linder zu bestraffen/wann es

zur Zeiteiner grossen Hungers -Noth.
Ztem/ außwissentlich : vnd bekanterArmuet/ Einfalt/ oderall

zugrosserZorchtbcschehenwäre.
Weschwärcnde Vmbftänd.

? n . Dahingegen solches vmbsovilschwärcr wird/ wann keine
dergleichenVrsachen verhanden / sondern die Thätcrin/oder Thäter
gute Mit ! das Kind zu ernähren gehabthctte.

§ i2 . WorbcyWir absondcrlich dises ernstlich gebietten/daß im

ren/vnd zuaunerzieyenveryanven / jrmvevcrv die
nothwendigeNahrungsFürsehung zu thuen schuldig seyn solle.

ser I7eun vnd Gechtzigiste Articul.
der selbst aigenen Kntleibung.

»Er einMörder seines aigenen Leibs wird / es besche-
^ ^ he nundieEntleibung in derGefängnuß/ zu Entfliehung der
Straff / oder auch ausser gefänglicherHasst/ auß bösemWillen/vnd
GottloserVerzweiflung / vngcacht er derentwegen schrifftlicheVrsa¬
chen / vnd protcttationcs hinterlicsse / auff dessen Körper hat das
Landgericht zu greiffen/ vnd ist denselben zu vertilgen schuldig.

? i . Welche Vertilgung dann ( so bald die EntleibungdcmLand-
gcrichts -Herrn von derObrigkeitwie gewöhnlich zu wissen gemacht
wird ) ohne Verzug ( längist aber jnner Drey Tägen ) durch den

Kör-
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Körper miß dem Hauß schlaipffe/ oder herab lasse/ wie es nur ohne
Schaden zum füglichisrenbeschehen kan / hernacherwie einVichauff
einen Kahren lege/ vnd vnter das Hochgericht vergrabe / sich aber
darbey nichtdeß geringstenDings/ so vmb deß tobten Körper ist/oder
ligt / anmasse/ sondern mit seinergemainenBelohnung zu fridcnseye/
das übrige aber alles denen jenigen / welchen es zustehetibeyvnauß-
bleiblicherStrasivnberührt stehen/ vndverblciben lasse:

§ 2 . Vnd obwolleneinem solchen Körper weiter kein Straff an-
zuthuen/ so mag doch ein grosserVbelthäter/ der sich in der Gesang-
nuß/zu Entfliehung der schwären Straff/ entleibt / auß sonderbahren
Vrsachen/bevorabandern zumExempelnachBeschaffenheitdc.ß gros¬
sen Verbrechens/ als todter auff den Scheitterhauffen geworffen/
vnd verbrennt / oderaber auch auffdasRad gelegt/oderauffgehenckt
werden:

§ z . Wirwollen auch denen Landgerichts -Herrn deß Orths / wo
dieThat beschehen/ derboßhafftigen selbstMörder / in dero Landge¬
richt sich befindent: ligentr vnd fahrendes Gurt : wie auch andern
Landgerichts -Herrn/jedwedemdasjenige / so sich in seinem Landge¬
richtbefindet / der Gestallt/wie hernach mit mehrern angezeigtwird/
cinzuziehen gnädigist zu geben : Doch das hierunter die Burger/vnd
Innwohner in Vnsern Lands-FürstlichenStädt : vnd Märckten/wo
WirdaöLandgerichtsechsten haben / nicht verstanden seyen / als de¬
ren Haab : vnd Gütter Wir in dergleichen Fällen VnsererKammer
einzuziehcn Vorbehalten/ denen aber / so absonderlichhievon bcfreyet
seynd/ jhren üblichen hergebrachtenFreyheiten vnbenvmmen.

§ 4. Wann der selbst Mörder ein / oder mehr Kinder verlast / so
solledenenselbennachAußwcisungderRechten/alswann Vier/oder
mehr / die Helffte -, da aber vnterVier seynd / dasDrittl deßvölligen
Gutts/ so vil dessen überAbstattungder Schulden verbleibt/ vnd wä¬
ren keine Kinder/ sondern Bluetsverwandten / dem nechsten biß in
den Vierdten Grad mcluüve , der Dritte THeil besagten völligen
Gutts / das übrige aber denen Landgerichts -Herrn zuefallen / jedoch
denen Grund-Herrn dieAblesungder Grundstuckbevorstehen.

? 5. Die Inventur , Schätz : vnd Abhandlung solcher Verlass'li¬
schafft / solle von der jenigen Grund- Obrigkeit/ warunter der selbst
Mörder seßrvnd wonhafft gewesen/ durch vnpartheyische Benach¬
barte vorgenommen/ vnd denen Landgerichts -Herrn darzue vorhero

vcr-
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verkündet/wie auch im fall sichGrundstuck vnterandernGrundHerm
befinden / derselben Schatzung durch solche Grund -Herrn beschehen/
vnd so dann der Obrigkeit / vnter welcher die völlige Abhandlung sür-
gehet/zuegeschickt werden.

? 6. WannderselbstMördereinTestament / oder andern letzten
Willen hinterlassen/sollderselbe/ausser der Geschafft zu Gottseeligen
Wcrcken nicht gültig seyn ; jedoch daß solches Geschafft denen Kin¬
dern jhren gebührendenErbtheil/wie auch dem Landgerichts -Herrn
an seinem Anfall nichts entziehe.

§ 7. Discs allesaber ist nur von denjenigen zu verstehen/welche
sich / wie gemelt/ entweder auß Forcht der Straff/ oderbösenVorsatz
vnd Willen / entleibt haben : Dann wer sich auß Gebrechen seiner
Vernunfft/ allzu grosserMelancholeyvnd Kranckheit vmbdasLeben
bringet/ mitdemselbensolldasLandgerichtnichtszu thuen / weniger
jemand seine Gütter einzuziehen haben/ sondern er mag durch ehrliche
Leuth bestattet/ vnd Christlicher Ordnung nach auffein geweyhteS
Erdreich/doch ins gemain nicht mit Gepräng/nochanvornehmcOer-
ther begraben/vnd es sowol der Gütterhalber/alssonsten in allenFäl¬
len mit jhm gehalten werden/ als wann er eines natürlichen Todts
verschyden wäre.

§ 8 . Demnach man aber bißweilen anstehet / ob sich einer boß-
hafftigerWeiß/oder aber außManglderVernunfftvmbgebrachthab/
als Hakman in allweg auffdeß Entleibten nechst vorhergangenesLe-
ben/Wandl/verzweifelteReden/vnd Vorhaben/auchauffdieMitl/
durch welche er jhm den Todt angethan i vnd man bey jhm gefunden/
zusehen - Worauß dann jedwedererVernünfftiger / ob die Thatauß
bösen Vorsatz / oder auß Vernunfft beschehen / leichtlich abnemen kan.

L y . Wannaber die Sachen also beschaffen / daß man vernünfftig
rweiflen kan / ist das bessere / ncmblich diseszuvermuethen / daß er
außVnvernunfft/ Vnsinnigkeit/gählingenFall / oder von einem an¬
dern vmb das Leben kommen ; Wie dannauch derjenige/der sich vn-
versehens/ oder derMainung/ als ob er etwo gesrohrenwäre/ersticht/
nicht als ein selbstMörder zu vertilgen/wenigersein Guttvom Land¬
gericht einzuziehen ist.

e io . Wann einer an derThal derVerzweiflung verhindert/oder
durch fleißige Khur noch beym Leben erhalten wird/soll derselbe/

N ' wann
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wann es ein gefangener Vbelthater ist / derentwegen fchwärer ge¬
strafft werden : Wo sich aber einer sonsten ausser der Gcfangnuß vmb-
bringenwollen / vndgleich darauffReu vndLeyd erzeigt / ist solches
nicht Landgerichts massig / solle aber gleichwol von seinerObrigkeit
nach Beschaffenheit der Vmbständgestraffc werden.

§ ii . So sich ein schwangersWeib selbsten boßhafftig ertödtet/
soll man jhr den Leib sovil möglich alsobalden auffschneyden/vnd die
Leibs-Frucht herauß nemmen / damit daö Kind eintweders erhalten /
oder doch nicht zugleich mit der schuldigen Mutter der gewöhnlichen
Begrabnuß beraubet werde.

§ i2 . Warbey Wir dann zum Beschluß dises Articuls außdruck-
lich setzen / vnd ordnen / daß alle Balbierer / Bader / Wundartzt / vnd
dergleichen Leuth/solchen armen Menschenmit Heil : vnd Auffschncy-
dung vnwaigerlich bey hoher Straff / vnd Niderlegung jhrer Kunst
vnd Handwercks/zuHülffkommen/vnd jhnen solches an jhrenEhren
vnabbrüchigseyn solle.

ser

Don denen/welche zur Wordthat andere bestel¬
len / oder sich bestellen lassen / ms gemam

genande.
Cr einen mit Gelt bestellt / oder durch Gefchanck vnd

-Verheissungen dahin erhandlet / daß er einen andern ermor¬
den solle : Wie auch der jenige / so sich bestellen/vndalso erhandle» las¬
sen / seynd beede schärpffer / als gemaineTodtschläger zu bestraffen.

Anzeigungen zu dem Nachforschen.
« i . Wann der Thäter nicht in frischer That ergriffen wird/ soll

der Richter zum Nachforschen/sowol wegen deß Bestellers/ als deß
Bestellten ( neben denen Anzeigungen/von welchen allbereit bey
dem vorsätzlichen Todtschlag Vntcrricht gegeben worden ) in acht
nemmen.

Erstlichen/ ob nicht der Verdachte dem Entleibten/ jhn auff
solche Weiß hinrichten zu lassen / tröhlich gewesen?

len
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len ( als zumPrüglcnder Leuth ) vmbs Geldhabe bestellen lassen/de¬
rentwegen von andern Orthen bLnMcrt .vndalso ein solcherMcnsch
wäre/ zu dem man sich dcrThatwol versehen tönte.

§ 2. Emen solchen / bey welchen mehr als ein Anzeigung zusam¬
men kommen / wie auch denjenigen/ auffwelchen von den Bestellten/
oder Besteller in peinlicherFrag außgesagt worden / vnd man deß be-
schehenen Todtschlags vergewist/ oder aber denThäter auff wahrer
That ergriffen : soll man gesanglich annemmen/ in derGüte befragen/
vnd wann es vonnöthen mit denen hierinnen etwo verkommenden
Personen / wie gebrauchig/ colikronüern , vnd zu Red stellen.

Anzeigungen zu der peinlichen Kag.
§ z . Wann ers nun laugnete/vnd doch auß der Nachforschung¬

oder sonsten anTag käme/daßderVerdachte an demOrth wo dieThat
beschehen / mitvnzuelälsig : vndverbottenenWaffen/nemblichenge¬
ladenen vnd gespantenPistollen/Terzerollen / außgezogenenDegen/
oder einer solchen Wöhr/ mit welcher dieWunden inBesichtigung deß
tobten Körpers gleichförmig erkennet wurde / wäre gesehen oder be¬
treuen worden / oder/so vil denBestellter betrifft/ derselbe den Be¬
stellten stäts bey sich gehabt / vnd jhne vnterhalten/ auch würcklich
Geltgegeben / dessen aber kein andereVrsach anzuzeigen wüste / soll
man gegen einen solchen überergangenes Bey -Urtl diepeinlicheZrag/
wie hernachbeylauffigfolgt/ vornemmen.

Lragsiuck.
§ 4 . Ob er nichtden N . ermordet?

Anwas für einem Orth?
Deym Tag / oder bey der Nacht?
Zu welcher Stund?
Mit was Waffen?
Auß was Vrsachen?
Ob ers für sich selbst/odervon einem andern bestelltergethan?
Wer der sey ? soll jhn namhafft machen:
Wie dieWort / warmit er zur That ersuechtworden/ gelautet.

Solls erzehlen.
Wie auch/ was er darauffgeantwortet?

Nr Wo/
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Wo/ vndinwcssenBeyseyndie Bestellungbeschehen?
Was man jhme destwegen gegeben / oder verhaissen?
Obers würcklich empfangen?
Wievil?
Wo er das Geld? oderBelohnung hingethan?
Wie bald er darauff die That ins Merckgesetzt?
Mit was Gelegenheit?
Wo er dem Entleibten vorgewartet?
Wie er denselben angegriffen ? .
WiesichauffbeschehenenAngriffderEntleibte gegen jhm ver¬

halten?
Wie/ vnd mit wem er sich gewehrt ?
Ob er nicht auch für sich sechsten Feindschafft gegen demselben

getragen?
Warumben?
Ob er sich offt zu dergleichenbestellen lassen? solls ordentlich

außsagen?
Werjhmemkhrdarzuegeholffen/Ralh/oderEinschlaggeben?

Sollsbenennen / vnd beschreibenvonGebärden/Gestallt/ vndKley-
dern / auch wo siesichauffhalten / rc. vnd was etwa« dieln^uilltioli
mehrgibt.

§ 5. Gleicherweiß können auch die Fragen auff den Bestellerge¬
richtet werden / alsnemblichen:

Ob er nicht den N. ermorden lassen?
Durch weme?
Was er jhme Thäter gegeben/ oder verhaissen ?
Ob er jhmswürcklich außgezehlt/oder wicvil er jhm dran gebe?
Wo / vndinwessenBeyseyndieBestellungbeschehen?
Was jhnehierzubewegt?
Wann dieMordthat fürüber gangen?
ZuwasIeit?
AnwelchemOrth?
DurchwaöWaffen?
Wo er sich entzwischen auffgehalten?
Wie der Todtschlagzuseiner Wissenschafft kommen ?
WievndauffwasWeiß / auchanwaSOrthen er demThäter

dieEntleibungzuthuenanbesohlen?



End-Vttl.
? 6 . Aufsdie bekäntlich : oder sonst / wierechtist/ertviseye .That/

soll derThäterbestätiget / so dann / vmbWillen dergleichen bestellte
Mörder/vil argervndboßhafftigerals gemaineTodtschläger seynd/
auch auffalle Weiß zu verhüten / daß dergleichen nicht in disemLand
einschleichen/sowol der Bestellte als Besteller der Scharpffe nach
mit demRadt / vom Lebenzum Todt gestrafft werden.

§ 7 . Kämeauchdisesdarzue/ daß Erstlich einer ein Perfon/dero
ermitFreundschafft / Lieb / Treu/vnd Gehorsam verbundenist / auff
angeregte Weiß vmbbringen liesse : oder aber

Andertens / ein schwangers Weib durch Geld dahin erhand-
lete / daß sie mit würcklicher Abtreibung der Frucht jhme einen Zue-
gangzurErbschafftmachte . .

Drittens / wann der Bestellte die Mordthatvmb ein geringes
Geld/vnd solche offt liederlich vollbracht hette/ dergleichen Bößwich-
ten / solle nach Gestallt der Sachen das Vrtl mit Zwicken/Schlaipf--
fen/oderRiemen schneidengescharpfftwerden.

Mlderende Bmbsiänd.
§ 8. Dahingegenwann einer sich zwar bestellen lassen / die That

auch zu vollbringen sein möglichstesgethan / doch von dem Belaidig-
ten übergewältiget/oder abgetriben worden/oder ctwannderSchuß/
wie ergerngewolt/nicht angangen wäre/ solleer zwar leichter / aber
nichts destowcniger wegen sonderbarer Grausambkeit diseö Lasters/
wenigistmit demSchwerd gerichtet:

Die übrigen so sich zwar bestellen lassen / vnd Geld genom¬
men / der Sach aber keinen Anfang gemacht/ sambt dem Besteller/
vnd ins gemain alle/ so böse Leuthauffandere/ dieselbige zu brüglcn/
vnd übel MitSchlagen zu trainieren , bestellet/ oder sich bestellen las¬
sen / sollen nachvernünfftiger Ermässung deß Richters / willkürlich/
doch mit scharpffen Leib : oder andern Straffen belegt/ vnd hierin¬
nen keines verschont werden.
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Der Em vnd Mbenzrgtste Nrttcul. ^

Don Wichel : vnd Mraffen -Kord.
'Scher einem auffsreyer Strassen / oder auch ander-

, wertö fürseßlichvorwartet/odervnterdemScheinder Freund¬
schafft denselben Gewins halber angreifft/beraubt/vnd zugleich vmb
das Leben bringt/ soll mit schärpffererStraff/ als ein gemeinerTodt-
schläger belegt werden/ warunter dann auch begriffen / der zu dem
End einen entleibt / damit er alsdann zu dessen hinterlassenen Wit¬
tib Heyrathen könte / oder seines vorigen Lasters halben nicht ver-
rathen wurde.

§ i . Jtem/welcherzwarAnfangs nur deßWillens gewest/ einen
zu berauben / er aber sich widersetzet / vnd die Sachen nicht erfolgen
lassen wollen/erauchalsdanngarertödtet worden / vnd ist wenigda-
ran gelegen/ ob der Mörder von solcherseinerThat einigenNutzcnvnd
Gewinn genossen habe/ odernicht.

Anzeigungenzu dem NachforschcnUndLmzichen.
§ 2 . Die Anzeigungen zur Nachforsch : vnd Einziehung solcher

Leuth feynd über die / so hievor vom Todtschlag an die Hand gege¬
ben worden/beyläuffig dise:

Erstlichen/wanndie verdachtePerson im brauch hat bey nächt¬
licher Weil außzugchen/in Hollen Weegen / Gräben / Busch / oder
Wäldern sich auffzuhalten.

Andertens/ wanner in einsammen / vnd zum morden gelegnen
Orthen zu wohnenpflegt.

Drittens/wann raisendt : vnd vilmehr hin vnd hcrschwaiffen-
de Perionen allenthalben in den Wirthshäusern ligen / zehren / vnd
nicht redliche Ursachen solcher jhrer Zehrung wissendt wären/odervon
jhuenangezeigt werden tönten.

Vierdtens / wann einer mit Raubern/Mördern/vnd andem
dergleichen Personen/ wie oben vcrmeldt/ Kundt : vnd Gemcinschafft
hett . ^

Fünfftens / wann einer betretten wurde/dergeraubte Sachen/
so einemEntleibten zugehört/ bey sich hette / oder dieselbe verkaufft/
übergeben / oderin andcrergestallt verdächtiger weiß darmit gehand-
let/vndseinenVerkauffer/vndGewöhrmannnichtanzeigenwolte. .

sz . Auff
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§ z. Iluff ein solchen Mörder können eben die jenige Fragstuck/

welche bey gemainen Diebsstall / vnd Todtschlag gesetzt / gleichför¬
mig gerichtet werden / vnd wann alsdann derselbige entweders be¬
kennt / oder sonst zurecht überrvisen wird/ soll er mit dem Radt von
oben/odcrvnten/nachGcstalltdeßVerbrechens/durchZerstostung sei¬
ner GlidervomLebenzumTodtHingericht / vnd öffentlich auffsRadt
gelegtwerden/ doch daß der Richter in allweg / ob die Thaten inWar-
heitalso sürgangen / sich zuvor wol erkundige.

Mlderende Vmbsiänd.
§ 4. Wannjemandeinenberaubt/vndalsomitSchlägenzuege-

richt hette / daß er jhn für todter ligen lassen/ der Beschädigte aber
gleichwol widerumb davon kombt / ein solcherThäter soll allein mit
dem Schwerd gestrafftwerden.

Weschwäpende Vmbsiänd.
§ 5. Dahingegen schärpffet die Straff/ wann ein Diener / oder

Knecht seinenHerrn auff der Strassen vmbbringt/ vnd beraubt/wie
auch wann Geistliche / oder vnterVnsern Glaidt vnd Versicherung
raffende Personen angegriffen/ vnd ermordet / schwangere Weiber/
wegender Lcibs-Fruchtauffgeschnitten / oderauch wegen einerRau-
bcrey mehrersPersonenvmbgebracht worden.

§ 6. Zn welchen Fällen/bevorab/wann derThäter etliche / oder
vil Mordthaten vollbracht / die Straff deß Viertheiln vorzunem-
men / oderesistdasRadbrechen / mit derglüendenZangenzwicken/
oderRiemenschnitt/nachSchwärederVmbständ/vndStärcke/oder
Schwäche deßThäterS zu vermehren.

8 7. Wann neben dem Morden auch namhaffte Raub besche¬
hen/sollein Galgen/sambt einem Strick zugleich neben dem Körper
auffdasRad gesteckt : Da aber auchMordbrennerey/KirchenDiebS-
stall/oder dergleichen grobe Laster darneben verübt werden/hat man
sich nach deine zu richten/was oben img-s . Articul von VisenLastern
gemeldet worden/rc.
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AEr einenandemmitGifft haimblich vmbbringt/ oder
^ MonstSchadenzuefügt / darzuewissentlich / vnd boßhafftig ge-

holffen / oderdasGiffthierzue auch wissentlich hergeben / verkausst/

Anzeigungen zu der Nachforschung.
§ i . Die Anzeigungen zur Inquisition feynd erstlich / wann der

Sterbende ein gewisse Person bezechet / daß sie jhm mit Gifft verge¬
ben/vnd er hierüber auff ein solche Weiß / wie sonsten bey denen mit
Gifftvergebenen Lcuthenzu beschehenpfleget/gestorben ist.

Andertens/ wann auch gleich der Sterbende vom Vergeben
nichts sagt / jedoch sonsten das gemaine Gcrich t gehet/ auch vermuer-
llich erscheint/ daß jhme vergebenworden/soll man den todten Körper/
ehender er begraben wird/ oder wann er erst kürtzlich begraben wor¬
den / wideraußderErden nemmen / vnd durcherfahrnel^ cäicos be¬
schauen / vnd erkennen lassen / ob siean dem Körper solche Zeichen fin-
den/worauß jhrerKunst nach/vnsehlbar abzunemcn/ daß derMensch
von Gifft/vnd nichtauß andern Vrsachen gestorben scye.

Drittens / kan man aber den Körper nichtmehr beschauen/ soll
manwdenApoteckcndenenkecepwn Nachsehen / ob dieselben wider
Gisst geschriben jeyn.

Vierdtens/die jenigenso jhnecuriere , vnd Leuth so jhme gewar¬
tet/ oderbey seinemTodt gewesen/ jhne auch todter gesehen haben/ be¬
fragen / ob er sich nichtnach genommenerSpeiß/darinnen vermueth-
lichGifft gewesen / gebrochen habe/oder er zum brechen genöthigek
worden.

Fünfftens/ ob ergelb oder blau worden.
Sechstens / ob derLeib äuffgeschwollen/ vnd dergleichen.

Anzeigungen zu der Gefängnuß.
? i . Wann nun auß glaubwürdigerErkantnuß der Arßncy -Er-

fahrnen scheint/daßdie Person nicht von Gifft / sondern auß andern
Zue-



IO5 .

zu thuen : Sagen aber die Achncy-Erfahrne/ daß dem Verstorbenen
Gisst beygebrachtworden/ vnd er von demselbensterben müssen/ bene-
benö erwe .ßlich wäre/ daß die vcrdachtePerson Gisst gekaufft / oder
sonst damit vmbgangen / vnd der Verdachte mit dem Vergifften in
Vneinigkcit gewesen / oder sonst von seinem TodtNutzen vndVortl
zugewartcn : sonderlich wann vnter denEheleuthen der beschuldigte
Theil mit einer hievor verdächtig gewesten Person sich in Heyrath
eingelassenhette : vnd er sonsten ein leichtfertige Person/ zu der man
sich der That versehen möchte:

Dise vnd dergleichen Vmbständ seynd genuegsame Vrsachen
zur gefänglichen Verhasstung.

Anzeigung zur peinlichen Kag.
§ z . Wann über dises der Verdächtige glaublich nicht darthuet/

daß er das Gisst zu andern Sachen gebraucht/ oder brauchenwollen/
vnd noch etwo vor disem gegen der Obrigkeit gelaugnet / daß er Gisst
gekaufft / hernach dessenüberwisenworden / so soll manjhn über vor-
gehendes Bey - Vrtl vngefähr auff nachfolgende Puncten peinlich
fragen.

§ 4 . Ober nicht dem N . vergeben?
Durch was Mitl ? .
Was cs für ein Gisst/ vnd wievil dessen gewesen?
Wieerszugericht?
Wie er jhms eingeben?
Wann es geschehen?
AnwelchemOrth?
Wie sich der N . nach vnd nach darauffverhalten?
Wie lang er nach dem eingenommenenGifft gelebt?
Was er für einen Todt genommen?
Ob nichtnach demTodt das Maul geschaumet?
Ob der Leibnicht ausigeschwollen / oder gar auffgebrochen?
Ob dieNägel nit blau/ oder schwach worden?
Ob erjhme öffter Gisst beygebracht/ vndwasGestallt/
Was jhn zu solchen bewegt?
Wo er das Gisst genommen ?

ObO
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Obers selber gekausst?
Wer es geholt?
Auff wessen Bestich?
Wer sonsten darzuegeholffen / odergerathen?
Ob der Apotecker/odcrder es hcrgeben/gewust/ daß mans zum

vergeben brauchenwolle ?
Dannwann dergleichen auff dieMichelster/ oder Apotecker er¬

weislich herauß kombt / müssen sie ebenfalls als Gifftgeber eingezo¬
genwerden.

End-Vrtl.
§ 5. Wann nun einer in der peinlichen Frag sich zu solcher Giffts-

bcybringung / oder/ daß er wissentlich/vnd boßhafftiger Weißdarzue
geholffenhabe/ bekennet/vndsich wie oben gemelt befindet / daß der
Todte von dem beygebrachtenGisst gestorben ist / sollederVbelthä-
ter ( vmb Willen es schwarer geachtet wird/ einem mit Gisst als son¬
sten vmbzubringen ) vndzwareinManns-Person mitdemRadt/ein
Weibs-Person aber mit dem Schwcrd vom Leben zum Todt hinge¬
richtet / jedoch andern zu mehrerer Forcht / vnd Abschrecken / solche
boßhaffteLeuch / vor der endlichen Todts-Straffgeschlaipfft/ oder et¬
licheGriffam Leibmit glüendenZangen/vil oder wenig/ nach Ermäs-
sungderPerson/ vndTödtung / gegeben werden.

Beschwärende Pmbständ.
§ 6 . Hiebey ist zu wissen / daß folgende Vmbstand/ als wann ein

Kind demVatter / oderMuttcr/ einLhon- Perfon der andern / ein
Diener seinem Herrn/oder Frauen vergibt / dieStraffschwarer ma¬
chen/ vnd zwar noch schwarer / wann sich einer / oder mehrUnmensch¬
licherWeiß vnterstehet die Brunnen/Getranck/ oderSachen/ sodie
Leuth ins gemain anrühren/ vnd gebrauchen müssen / boßhafftig zu
vergifften/also daß hierdurchvilMenschenvmbsLebcn gebrachtwur¬
den : In solchenFallen solle gegen dergleichenVbelthäter jetzt-gemelte
Straffnachvcrnünfftiger Ermässung deßRichtcrs geschärpfft werde.

Mlderende Vmbsiänd.
§ 7 .

' Dahingegen,stdie Strafflcichter/ wann das Gisst entweder
nicht starck genueg gewesen / oderkein Würckung gethan/also daß der
Todthieraussnicht erfolgt ist. Ôder



Oderwann man nichtaigentlichwissenkan / daß der Verstor¬
benevon dem Gisst gestorben:

Oder wann man einem zu Bewegung der Lieb/vnd nicht zum
Todt etwas beygebrachthctte / davon er aber gleichwvlgcstorben:

Bey disenvnd dergleichen Vmbstanden/soll man den Thatcr
zu einer geringerenextraoräinarlStraff/ auch nach Beschaffenheit
noch mehrer bcschwarlicher Vmbständ ( als wann der jenige/ so ei¬
nem dasGisttbeygebracht / solches ingenuegsamer «̂ uanütet gege¬
ben / vnd derentwegen sovilanjhme gewesen / alles vollbracht / das
Gisst aber auß einem andern zuefälligen Vmbständ nicht gewürckt
Kette ) zu dcmSchwerdverurtheilen.

Wie dann die Apotecker / so das Gisst/ zwar nicht wissentlich
zum vergeben/jedoch ohnegenucgsameAuffsichtverkaufft/auch nur
extra orcknarie , nach gerichtlicher Erkantnußzu straffen.

; 8. Hieher gehören auch die jenigen/welcheVich / vnd Waiden
vergifften/ dieselben ( wann kein Zauberet ) mitvnterlausst) sollen nach
Beschaffenheit deß hierdurchverursachten/vnd sich in fleissigerErkun-
digung befundenen Schadens/ bevorab / wann sie solchennicht guet-
machen tönten/nach vernünfftigemGuetbcduncken deß Richters/
scharpffer / oder ringergestrafft/ vndwann der Schaden sehr groß/der
Thäter mit dem Schwcrd hingerichtet/ vnd der Körperverbrennt/wo
aber der Schaden nicht erfolget/ oder nicht gar groß / mit Ruethen
außgestrichen/ vnd deß Landgerichts verwisenwerden.

er Arep önd Slbenzigtste Articuk.
nkeuschheit wider die Matur / oder

8oäomia.

mit Mann/ Weib mit Weib / oder aber ein Mensch mit ei-
nem vnvernünsttigen Vich / der fallt in dieLandgerichtlichehernach

? i . Dises abscheuliche Laster wird gcmainlich an verborge¬
nen Orthen verübet / daß es also selten käntliche Warzeichen hin¬
ter sich lasset / doch dienen nachfolgende Anzeigungen zur Nach-
forschung. G 2. An-



ro8 Anderker THcil/der
Anzeigungen zu der Nachforschung.

^ Erstlich/wanndie verdächtigePerson inö gcmain diftö Lastersyalberbeschreyt.
Andertens/ ein gailc vnschambahre/ auch dergleichen Person

Ware/zu der man sich solcher Vbelthatversehen möchte/ benebrns:
, . Drittens/an den verdächtigeOrthen in AbwesenheitderLeuth
haimb ich/bevorab zu nächtlich : vnd finstereZeitauß : vnd eingehen¬
tergeschehen worden.

Vierdtens / Zeichen dises abscheulichen Lasters / entwedersan : bey : odervmb sich / oderbey dem Dich verlassen hette.
Anzeigung zu der Gefängnuß.

§ 2. Da der Verdachtgegeneinen Knabenwäre/sollderRichter
durch hierzu verordnete bäcäicos . Barbierer/ vnd dergleichen / ge--
buhrcndeBschau Vorkehren/ befindetsichnun eines / oderdasander
tvurcrllch Inder That/ oderaber derThäterwurde in der Tbatbetret¬ten : sobderRichter ausseine solche verdächtige Person greiffen / die-
käme/dH d̂

weniger auch / da noch über dises allesvor-

Anzeigung zur peinlichen Kag.
hmjuÄ «rg-fmd? ,!

^ EE » l> S-sch-n/s° h>V^

^ „Dstttens / von denen/mit welchen er dises abscheulicheLaster^ ^ r>^ rmgen begehrt / wie recht ist/ wäre überwisen worden / vnd
nichts destoweniger dessen in laugnen stunde/seine Vnschuld aber

geben könte ; gegen einen solchen auffein or¬
dentlich geschopsstesBey-Vrtl die peinliche Frag / nach vorhergan-
genen gemarnen : auch vngefähr folgende Fragstück für die Handnemmenr

§ Z . Ob
Wie offt?

ragstuck.
r

geben? ? ( oderKnaben? ) wie das die Anzeigungen
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Wo ? vndanwelchemOrth?
Zu welcher Zeit?
Wem das Vich zuegehvre?
Mit was Gelegenheit?
Ob er dieThat würcklich vollbracht habe ?
Obdamahls die Leuth imHauß gewesen?
Ob er niemand gemerckt / der solches etwo gesehen?
Was jhn darzue bewegt / oder angetriben ? .
Ob jhns jemand gelchrnet / oder ob ers von andern gesehen

habe?
Wer dieselbe seynd?

End-Vrtl-
§ 4. Vnd wann nun ein solche verdachte Person dkses greuliche

Laster güt : oder peinlich vmbstandiglich bekennete/ oder dessen / wie
recht ist/ überwisen/auchalleVmbständ durch fleissigeNachforschung
warhässtig erfunden/ derThäterauch in ordentlicherBestattungda-
rauffverharrcnwurde / solle dergleichenVbelthäter/ so sich mit ein/
oder mehrern vnvernünfftigen Dich vergriffen/ vnd die That voll-
bracht / zusambtdem Vich / so es anders noch verhanden / durchdas
lebendige Feuer von derErdcn vertilgt / vnd die Aschen in die Lasst/
oder aber / nachGelegenheitdeß Orths / in ein fiüssendes Wasserzer-

§ 5. EinKnabenschander / oderaberdasonsteinMenschmitdem
andern Sodomitische Sund getriben hektc / soll anfangs enthaub-
tek / vnd folgenks dessenLörper sambt dem Kopffverbrennt/niemah»
len aber in den Vrklen / das jenige/ so Ergernußgeben möchte/ öffent¬
lich abgclesen werden.

Beschwäreude Vmbständ.
; 6. Die Vmbstand / so dises Laster beschwaren / seynd dift:

Wann der grausameThäter vecheyrath / oder bey zimlichen Alter/
vnd hohen Stands ist / auch disesLaster vilmahl/ vnd vnterschidlich
begangen hätte ; wiewol es doch jederzeit wenigist bey erst-gemelter
Straffverbleibt r

Ondetungö -DmWnd.
§ 7. Fallt aber bey den Vmbstanden deßThaters Jugend / Vn-

O ; M-



uv Andetter Theil/der
verstand/ oder dises mit ein / daß er sich derSünd zwar angcmast/
selbige aber nicht vollendet hette/ soll man alles fleissig erwegen / vnd
nachGestalltder Sachen die Gelindigkeit der Scharpffe vorziehen/
jedoch sich vorhero / wie in dergleichen zu verfahren sey ^ bey denen
Rechtsverständigen Raths erhollen /rc.

er Vier vnd SibenzigisteNrticul.
lon der Mluetschand.

Je Bluetschand wird begangen zwischen denen jeni-
Rgen Personen/welche einander mitBluetsFreund : oderSchwa-

erschafft so nahendt verwandt / daß sie nicht zusammen heyrathen
können.

Vermuettungen zur Nachforschung.
§ i. Dieweil aberdises Laster auch einesauß denen ist - sokeinbe-

ständigeöZeichen hinter sich lasten / als soll man zu Erkundigung der
Sachen / die jenige Vermuettungen so wol der Inquisition als der
gefänglichenEinziehung halber/ welchedey dem Ehebruch/ vnd an¬
dern fleischlichen Sünden angezaigt worden/in achtnemmen : Allein
gibtdises hierinnen ein absondcrlichesNachdencken/wann bey solchen
Personen/welche sonstengegen einander ein grosse Ehrerbietung tra¬
gen sollen/ ein vngewöhnliche Vertreulichkcit vcrspührtwird.

Vermuettungen zu der Gefangnusz . -
« 2 . Da nun ein RichtergenuegsameAnzeigung hat/ soll er bee-

de Personen einziehen / in abgesonderten Orthen verwahren / vnd
nach gütiger Frag / wann ein Theil laugnete / sie gegen einander zu
Red stellen.

§ z. Zum Fall aber beede die Bluetschand in der güte bekennten /
so ist solcheBekantnuß zu Vorkehrung derStraffgenucgsam:

Peinliche Urag.
z 4. Woferneine/oderbeedeVerhafftedieThatlaugneten/vnd

über die gemaineAnzeigungen/ die sich nichtzu genügen von sich abgc-
kehrt/vnd verantwortet hetten/noch andere zu Fürnemmung derpein¬
lichen Frag in fleischlichen Sünden genuegsame Incüciz beykämen/

solle



solle derRichter zuErfahrungder gründlichenWarheitauffgeschvpff-
tesBey -Urtl die 1 'ortur vngesähr mit folgenden Fragenfürnemmen:

Kagstuck.
r 5. Ob nicht N . mitN . vnkeusche Merckverübt?

Ob diseNichtseinBluetsverwandte / oder verschwägert scye/
vndwienahend/ auchobsiesolchesgewusthaben?

Wieofftesbeschehen?
An welchen Orthen?
Zu was Stund/Tag vnd Zeit?
MitwasGelegenhcit?
Oberste/ odersiejhndarzueangereitzet?
Ober sie durch Verhaissen / Versprechen / oder Betrohungen

darzuebewegt?
Ob die Sünd nüchter : oder vollerWerß vollbracht worden ?
Ober sich nicht auch mitandern dergleichen seinen Verwand¬

ten vergriffen ? vnd dergleichen so die Vmbständ der Misscthat einem
vernünfftigen Richter an die Hand geben.

End-Vrtl.
8 6 . Da nun auff die peinliche Frag beede beschuldigte bckenne-

ten ( dann eines Bekantnuß allein diß Orths zu der peinlichen oräi-
nariTodts -Straffnicht genuegist ) auch in dergcbräuchigen Bestat¬
tung auffjhrer Außsag beständig verbliben / oder der ander Theil ge-
nuegsamüberwisen wurde/wollenWir / daß dergleichenVbelthäter/
da sie dise / GOtt vnd der Natur / abscheuliche Sünd in auff: oder
absteigenderLini vollbracht hetten / mit dem Schwerd vom Leben
zum Todt gestrafftwerden sollen.

8 7 . Wann aber Personen im ersten / vnd andern Grad der sei¬
ten Line« / als Schwestervnd Brüder / sie seye gleich ein : oder zwey-
bändig / ingleichem da einer mit seines Brüdern / oder Schwester-
Tochter / deßVatters / oder der Mutter Schwester / oder Brüdern/
Vnkeuschheitpflegen wurden / nichtweniger auch die im ersten Grad
der Schwagerschafft / nemblichen da ein Stieff - Vatter sein Stieff-
Tochter / ein Stieff Sohn sein Stieff -Mutter / er Schwäher seine
Schnuer / einTochter -Mann sein Schwiger/wie auch da einer seines



n2 Andetter THeil / der
leiblichen Bruders Weib/ oder seines Weibs Schwester beschlaffen
wurde / alle dergleichen mißthärigePersonensollen mit Nuethen ge¬
strichen / vnd deßLandgerichts ewig verwisen werden.

§ 8 . Die übrigen in weitern vcrbottenen Grad der Bluets-
Freund : oder Schwagerschafft sich befindente Personen sollen will¬
kürlich / doch schärpffcr / als sonsten gemaine Vermischungen/ abge¬
strafft werden.

Beschwörende Vmbständ.
z y . Dises Laster beschwärt.

Erstlichen / die all zu vilsältigeWiderhollung:
Andertens/ da es bcnebens ein einfach / oder doppelter Ehe¬

bruch ist:
Drittens/wann sich einer mit mehrern als einer Befreundtin

versündiget hette. »
Gnderende Vmbständ.

s 10. Herentgegen mündert Vorgesetzte Straffen / wann
Erstlichen/ die Verbrecher vmb die Verwandtschafftnichts

gcwust / vnd solches glaublich dargcthanhetten.
Andertens / dieTochter / soetwo auß Vnverstandt/Jugend/

oder Einfaltvermaint/ sie müste dem Vatter gehorsamen.

!er Kliff vnd GlbenzigisteArticul.
Mn der Kothzucht.

Er einer vnverleumbten Jungfrauen / Wittib / oder
^Ehefrauen mit Gewalt / vnd wider jhren Willen / jhr Jung¬

fräulich : oder Weibliche Ehr nimbt / der begehet das Laster Per
Nothzucht.

Anzeigungen zu der Nachforschung.
§ i . Die vornembsteAnzeigungzumNachforschen ist/wann der

Nothzüchtiger durch die benöthigte Jungfrau / Weib/ oder Wittib
angeben wird.

Anzeigungen zu der Gcfängnuß.
§ r . Wann nun derRichter vmbständiglichbefände/daß

Erstlich/dieAngeberin eines ehrlichen vntadelhafftenWandls
je:
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je : vnd allzeit : der Bezüchtigte hingegenein vnschambahrcr/ vnd sol¬
cher Mensch ist / zu deine man sich deß Lasters versehen möchte.

Andertens/ die Jungfrau / Frau/ oder Wittib/alsobalden nach
derThat sich dessenbeklagte.

Drittens / solche Bcnöthigung durch die in Sachen verständi-
geWeibcrbezeuget/vnd

Vierdtenö/ die anderwärtig an die Hand gegebene Vmbstand
sich also befinden wurden/solle derRichter den Nothzüchtigergefäng¬
lich anhalten/denselben gütig befragen/vndmit dcrBenöthigten / so
er dessen in Abred stunde / vor allenDingen conkroliLiern.

AnMungen zu der peinlichen Kag.
tz z . Bekenneter die vollbrachteMisscthat/ so hat es seinengewei¬

ften Weeg : da er aber entweder die That/oder den angegebenenNoch-
zwang laugnete / dieBenöthigte hingegen beständig auff jhrerSag
vcrblibe / vnd deren genucgsame Anzeigungenzu geben hette.

Andertens/ oder einvnverleumbder Zeug / so dieBenöthigte
vmb Hülst hette schreyenhören/widerden Verhassten verhanden wä¬
re / vnd er das widrige rechtmässiger Weiß nicht darchucn könte/aüch
noch darüber laugnete/solleer zuErkundigung der wahrenBeschaffen-

setzteZragstuck gehöret werden.

Kagsiuck.
§ 4 . Ob ernitdie N . zu vngebührlichenWercken benöthiget?

An welchem Orth?
Zu was Zeit?
Ob er mitjhr zuvor bekant gewest?
Wie offr er solches Übel mit jhr vollzogen ?

WodamahlsdieLeuth ( V . G . der Vatter / Mutter / Mann/
oder Weib) gewesen?

Was er Anfangs mit derBenöthigten geredt?
Ob er jhr nicht erstlichen mit Schanckungen/Hernach mitThro-

worten zugesetzt?
Wie dieselbige Wort gelautet?
Was sie jhm hierüber zur Antwort geben?

P Vnd

i
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Vnd was etwan die Klag / vnd Nachforschung dem Richter

mehrere an die Handgibt.

Erid-Vttl.
§ 5. Bekennte nun hierauffder Verhasste die That gütig/ oder

peinlich / oder wurde sonsten dessen/wie recht ist/überwisen/ solle er
hierüber bestättiget/vnd so dann einem Rauber gleich mit dem
Schwerd vom Lebenzum Todt gerichtetwerden.

Beschwärende VmWnd.
s 6 . Beschwörende VmbständdisesVerbrechensseynd:

Erstlich / wann einer ein vnmannbahreöMägdlein / oder aber
ein Kind nothzüchtigte.

Andertens / wann es voneinerPerson / welche anstattderEl-
ternden Kindernvorgesrtzt ist / beschehe/ oder sonst in einerBlutsver-
wandschafftbegriffen wäre.

Drittens / da einObrigkeit/oderGerhabsich gegen seinerUn-
terthanin / oderPupillin dergleichen vnterstünde.

Vierdtenö / wann ein Diener seines HerrnTochter oder Frau
benöthigte.

Fünfftens / so ein schlechte Stands -Person/ eine von hohenGe¬
schlecht übergewältigte.

Dahingegen ist die Straff leichter.

Mldepende Vmbsiänd.
§ 7. Erstlichen/ wann die Benöthigte von dem Nothzüchü

'
ger

durchfichselbsten / oder andere / errettetworden.
Andertens/wann einer die Frauen / oder Jungfrauenallein

darumben / weilen sie seinem Willenwiderstrebt / verwundete.
Drittens / wann dieThat nicht völlig vollbracht worden.
Vierdtens/so die Benöthigtesür deß benöthigtersLeben batte.
Fünfftens/wann derThäterzwarbekennete/ daß erdieNoch-

zuchtwürcklich vollzogen / vnd die Benöthigte vmbjhr Ehrgebracht/
sie aber solchesverneinte.

In solchen / vnd dergleichen Fällen / solle der Nothzwingermik
einem gantzenSchilling abgestrafft/ vnd mit Vorwissen VnsererN.
Oe . Regierung deß Lands verwisen werden.

§ 8 . Die



kanjhr auch solches zu keinerVnchr angezogen/ vil weniger sie best»
wegen gestrafftwerden.

ser Sechs vnd GtbenzigtsteArttcul.
Mn dem Webruch.

^
Er Ehebruch/ welcher zwischen einem Ehemann/ vnd

. seines andernEheweib/oderauchzwischen einer ledigenManns-
Person/ vnd einem Eheweib begangen wird / ist ohne Mittl Land-
gerichtlichzu bestraffen. ^

Anzeigungen zu dem Nachforschen.
§ i. Die Anzeigungen zum Nachsorschen seynd vngcfährlich

bist : . .
Erstlichen/ wann die verdachtePerson ins gemain bey denen

LeuthendeßEhebruchshalbenglaubwürdigbeschreyetwäre . .
Andertens/ wann solche auch zuvor dessen bezüchtiget/vndmit

demVerdachten noch im ledigen Stand vnehrbareGemainschafft ge-
habtherte . .

Drittens / wann in eines verdächtigen Weibs Hauß derglei¬
chen Manns -Personen / zu denen man sich dcß Ehebruchs versehen
möchte/ sowol beyTagals zu Nacht/ bevorab in deß Manns Abwe¬
senheit auß : vnd eingchen gesehen worden.

Vierdtens / da sich ein Eheweib ohne sonders Abscheuen von
dem Verdachten vnehrbar berühren / oder küssen liesse.

Fünfftens/wann ein Eheweibjhren beschuldigtenAnhang mit
Geld/oder sonsten kostbarlich außhielte.

Sechstens / wann zwischen den VerdachtenheimblicheGaste-
rey / vndZusammenkunffteninvcrborgcnenWinckeln/vndOerthern
abwesend! der andern Eon-Personangestelltwurden.

Sibendens / wann die verdachte Person sonsten auch üppig/
frech/vnschambarin Worten / auch der Trunckenheitergeben wäre.

§ 2 . Da nun die vnschuldigeLon -Person/bey so befiudlichenVer-
muettungen nachzuforschen verlangte/ oder dcrRichter vonAmbtö-
wegcn solches für nothwendig erachtete/sollman gewahrsam gehen/
vnd ehender nicht zu Vcrhafftung der verdachten Person schreitten/
er habe dann Affe» noch klarere Anzeigungen/ das ist/ wann etwa

^



n6 Ändertet TheLl/der

§ z . Erstlichen/ so Briefsvorkämen / in welchen eines den andern
das Lost/ Zeit vnd Stund / oder Gelegenheit dises Laster zu vollbrin¬
gen / an die Hand gäbe / diePerson sich auch folgendesder Orthen be¬
funden Helte.

Andertens / wannbewisenwurde / daß die zwo verdachtePer¬
sonen einanderverdächtigeVcrbindnuß-Zaichengegeben hetten:

Drittens / wann der Verdachte auffdrß Manns Ankunfft die
Flucht gäbe:

Wierdtens/wann beede in würcklicherThat betretten/vnd des
sen mit einem würcklichen Zeichen überwisen wurde.

Fünfftens / da der belaydigte Theil ein ordentliche / vnd auß ge-
gründten Ursachen gestellte Klag wider den Beschuldigten einraichte.

Gütiges
? 4 . Alsdann solle der Richterauff solche Person grciffen / sie gm

kig befragen/so danngebräuchigermassenmiteinander/wieauch die
vorkommendeZeugenmit denselbenconkrontiem.

§ 5. Da aber noch ferrer über die Verhasste / entweder auß dero
Bekanknuß / oderandern redlichen Anzeigungenvorkäme : das;

Erstlichen/sie zwar im Merck ergriffen/nichts destoweniger der
würcklichen Vollziehung in Abred stünden.

Andertcns/daß/das Weib in langer Abwesenheitdeß Manns/
oder in dessen grossen Schwach : vnd Kranckheit schwangcrworden/
vnd noch den Ehebruch nicht bekennen wolte / noch genuegsame Vrsa-
chcn ihrer ehrlichen Schwängerundg geben könte.

Drittens / wann einer in ein Haust / allwo ein verdächtiges
Weib wohnete/einschliche/vondemMannvermerckt/derVerdachte
aber von der Beschuldigten versteckt/ vnd verlaugnet/ hernach aber
gesunden wurde.

vernainten.
ein jede
inson-



dieVnschuld nichtgenuegsamb erweisentönte / soll derRichtcrnach
- em ordentlichen Bey -Vrtl dieselbe güt : vnd peinlich etwann auff
folgende Weiß befragen:

Kagsiuck.
s 6 . ObN . nichtmit N . sich in Ehebruch begriffen ?

Wann?
Wieofft?
An welchen Orthen?
Wo zur selben Zeit die andereLon -Person gewesen?
Wie N . mit N . seye bekantworden ?
Ob N . der N . nicht Brieffgeschriben?
Wann ? wieofft?
Was darinnen vermelt worden?
Wie der Brieff hin vnd hergetragen ?
Was N . seinem Anhang destwegen versprochen / geschenckt

odergekaufft/sollman alleswol verzaichncn ?
Ob sonst niemand nichts darvongewust?
Werdarzuegeholffen / vndGelegenheitgcmacht?
Ob sie nicht einander ins künfftig die Ehe versprochen?
So es durch Kupplerey Hergängen / soll man jhn fragen:
Wer der Kuppler / oderKupplerin sey ?
Wiesiehaisse?
Wo sie anzutreffen?
Wie er dieselbe belohnet?
Vnd was die Vmbständ der Thal ; auch die Nachforschung

mehrere anTag geben.
§ 7 . Wurden nun becde durch/ oder ohne die peinliche Frag zur

Vekantnuß/ auch die in benenntenFragstucken erforschteVmbständ
inErfahrung gebracht / oder dessen sonsten/wierecht ist / überwisen/
solle der Richternachfolgender Massen die ernstliche Straffen fürder-
sich fürkehren : >

s 8. Die gemainenMann : vnd Weibs -Personen/ so in doppelten
P z Ehe-



Slnderter Thal / der
Ehebruch begriffen / sollen zum Erstenmal jhrer Betrettung mit Rue-
thenaußgestrichen / vnd deßLandgerichts verwisen : Zum Anderten-
mak aber/ demnach sie schoneinmal gebüst/vnd zwar/da der Ehebruch
zwischen cinemEhemann/vndeinesandernEheweib / weilen solches
ein doppelter Ehebruch ist / oder auch zwischen einer ledigen Manns-
Person / vnd einem Eheweib vollbracht / mit dem Schwerd vom Le¬
ben zum Todtgericht:

Die höhern Stands - Personen aber / ausser Vnserer Land-
Leuth / überwelchekeinLandgerichtzuvrtlen/sondern sich deß / von
Vns jhncn ertheiltcnLrimmal privileAij zu betragen haben/zum
erstenmal mit dem Thurn : oder anderer Gefangnuß mit Wasser vnd
Brod auffein gewisse Zeit/ vnd noch darzuemit einer Geld-Straffbe¬
legt / auff die anderteBetrcttungaber / nachgestallt derPerson / ein
noch scharpffereStraff/oder wol auch gar nach denenUmbständendeß
Verbrechensmitdem Todt : nach vernünfftigerErmäffung dcrObrig-
keit gestrafft werden.

„ Was aber den Ehebruch zwischen einemEhemann/vndledigen
Werbs-Person betrifft/wollenWir/daß dessen Bestraffung zum er¬
stenmal nachdeß VerbrechersVermögen mit Gelt / höchstens aber
mitZweyvnd Dreyssig Gulden/zum andertenmalmitGefangnuß in
WasservndBrod / oder Arbeit in Eysenvnd Banden / vnd zum drit¬
tenmal mitder Ruethen-Straff bcschehe/ doch daßdißOrths die ledi¬
ge Weibs-Person in derBestraffungetwas leichter gehalten werden /
vnd doch hiebey vnd durchgehend zu wissen / wann der Landgerichts-
Herr jemanden deßEhebruchshalber abgestrafft/daßderselbe fcrrers
von niemandenabgestrafftwerden könne.

Beschwörende VmWnd.
§ p. Beschwörende Vmbständ deß Ehebruchsseynd : wann

Erstlich / derselbe in doppelter Ehebeschicht.
« .v Andertens/ der Thöter über beschehene Verbott / vnd öfftere
Abstraffungenhieriim betretten/vnd

Drittens / von einem fast alten Mann / oder einem / der den
Leuchen zur Obrigkeit/vnd gutem Exempel vorgesetzt ist/ begangen

Mit-
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Mldercnde Pmbständ.

? w . Dahingegen lindert die ordentlicheStraff deß Ehebruchs
in etwas.

licheStraff befreyetwurden . -
. ^

Drittens / die allzugroß gegebeneVrsachen gegen emer Per¬
son/die sonsten jhr Lebenszeitzüchtig gelebt. . ^ ^

Vierdtens / wann der ledige Thäter nichtgewußt/daß diePer¬
son/mit welcher er gesündigct/verehlicht . . , . . . ..

Fünfftens/ eines / oder andernTheilö vihahrlgeKranckheit.

>er SibenbndWdenzigisteAtticul.
-on zweyfacher Khe / zu Katein

LiZÄMia genandt.
Er dasLaster der zweyfachenEhe wissentlich begehet/

, ^
'als wo ein Ehemann ein anders Weib / oder ein Eheweib ein

andcrnMann / oder ein verheyrathe ein ledige Person/ beyLebzeiten
eines/ oder deß andern Ehegatten/ in Gestalltder heiligenEhe nimbt/
istdesthalbcnhöher / danneinLhebrecherzubestraffen.

Anzeigungen zu der Nachforschung.
§ i . Die Anzeigungenzur Inciulütion seynd:

Erstlichen/ wann der Beschuldigte destwegen ins gemarn be-
schreyt / oder sonstenein leichtsinnig ; streichendePerson wäre/ zu der
man sich dergleichen versehen möchte.

Andertens/daerinRedcnvnbeständtg . , ^
Den rechten Namen verlaugnete / ein anders Geschlecht vnd

Vatterlandangäbe . >
. , . . . . . .

Drittens / wann sich ein solche Person mttmehrern leichtsinnig
versprochen hette / vnd dergleichen.

Anzeigungen zu der Gefängnuß.
8 2. Befunde nun der Richter imNachforschen/ neben derLeicht-

sinnigkeit deß Verdachten: .
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Erstlichcn / daß selbigeranderstwo ein Weib sitzen lassen / oder

da es ein Weibs -Person/ mit einem andern auffvnd davon gezogenwäre.
Andertens/der beschuldigte Theil auch/so jhme ( daß sein vori¬

ger Ehegenoß warhafftig gestorben seye ) zu beweisen aufferlegt wur¬
de / sich nichts desto weniger würcklich mit einanderverehlichte.

§ z. Soll bey so gestallten Sachen/ das Landgericht auff der¬
gleichen Verbrecher greiffen / dieselben zu Red stellen / auch da dest-
wegenein / odermehrZeugen/ oderaucheinAngeberverhanden/sol¬
che mitjhmconkromiern.

Anzeigungen zu der peinlichen Lrag.
§ 4 . Es erschine nun Erstlichen/ auß den Verhassten gütigen Be-

kantnuß eine Vnwarheit.
Andertens / wanckendesGemüth/ oder sonstenda er
Drittens/ Vorgabe / es wäre jhme nicht bewust gewesen / daß

sein voriger Ehegenoß noch im Leben seye / solle jhm nicht stracks ge¬
glaubt/ sondern wannerdiseSseinVorgebennichtklärlich beweiset/
vnd der Richterauß obgeseßten sich wider den Thäterbefindcndenver-
muettungen / desselben Leichtsinnigkeit abnemmenmöchte/zumFall er
seine Vnschuld / nit wie recht ist / beweisen wurde / mit jhme peinlich
auffgebräuchigeö Bey-Vrtlverfahren.

Kagstuek.
§ 5 . Die Fragen können also gestellet werden:

^ Ober ( oder sie) nichtzumänderten/ odermehrmalen / vndin
Lebzelten seines Ehegenossens sich verheyrathetk

Wo sein voriger Ehegenoß sich der Zeit befinde?
Vnter was für einerHerrschafft/ Stadt/ Dorff/ oderGebiet?
Wiestchaisse?
Ob er Kindermitjhr gehabt?Wievil?
Wie lang er mit derselben gehaust?
Warumb / vnd auß was Vrsachen er sie verlassen?

. Ob er zurZeit der änderten Verheyrathung gewust/ daß sein
vongerChegcnoß imLeben?

^ p'
- Ob er nicht nachgefragt?

Warumb ? G,e
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Wie er mit der änderten inKundtschafftgerathcn?
Was erjhr / dieselbe zu überredenvorgesagt?
Ob siegewust / baß er allbereit vcrheyrathetgewesen?
Ober/ oder siesich für ein ledige Personaußgeben?
Wie seine Wort gelautet?
Wer beyStifftung der vermainten andertenHeyrathgewesen?
Wie selbige haissen?
Ob er mit der andertenzurKirchenvnd Strassen gangen ? vnd

sich ordentlichzusammen geben lassen ? auch von wem? vnd an was
für einem Orth ?

Ob er sie als sein Eheweib ehelich erkennt?
Vnd was mehr bey solcherThat etwanvorbey gangen.
DiseFragstucksollen sowol auffManns : alsWeibs-Personen

gericht werden. :
§ 6. Doch ligt dem Richter sowol vor/ als nach der peinlichen

Frag in allweg ob/allen möglichenFlcißanzukehren/damit er deßVer-
brechens halber eine Gewißheit von den jenigenOrthenhabe/allwo
deßThatersverlassenerEhegatt wonhafft seyn solle ; damiterjhn al¬
so in der Tortur desto atgentlicher befragen / auch nach allerseits cin-
geholtem warhafftigcn Bericht desto sicherer zu dem End - Vrtl
schreittenmöge.

End-Vrts.
§ 7 . Dergleichen Verbrecher/ wann er boßhafftig : wissentlich:

vnd betrüglicherWeiß dieThat vollbracht/soll ins gemain mit dem
Schwerd vom Leben zum Todt hingerichtet/ oder wol auch bey her¬
nachfolgenden beschwarendenVmbstanden dasVrtl nachvernünff-
tiger Ermessungdeß Richtersgeschärpfft werden.

Weschwärende Pmbständ.
§ 8. Beschwarcnde Vmbständ können seyn:

Erstlichen/wann die verhasste Person solches nicht nur ein;
sondern mehrmalswiderhollt.

Andertens/ da er/ oder sie auch solches Laster wider mit einer
verehelichten Personbegangen.

Drittens/ selbiges öffentlich / vnd in Ansehung der Kirchen
vollbracht.

Q Vier-
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Vierdtens/da ein geringe Stands »Person ein vornehmes

Geschlechtüberführt hette.

Cinderende Pmbsiand.
Z9 . Dannoch werden hingegen was leichtcrögezüchtiget.

Erstlichen/ welche zwar durch den Priester zusammen geben
worden/jedocheinander fleischlich nicht erkennet haben.

Andertens / die/so vermuethlich/ geglaubt/ daß jhre Ehege¬
nossen gestorben seyn.

Drittens / die jenigen/ so vor dem Beyschlaff jhres vnrechts
sich erindert / vnd freywillig einander verlassen haben.

Vierdtens / wann der / so sich mit zweyen würcklich verheyra-
thet / die ehelichePflicht zu laisten / vndichtigwäre.

O

er Acht ond WbentzrWe Atticut.

on gewaltthätiger Mntführung der
AungftauenvndEheweiber.

Er ein ehrliche Jungfrau / oder Eheweib wider deß
Leiblichen Vatters / Ehemanns / oder der VormundterWil-

len / wie auch eine Wittib / oderLlostcr-Frau / mit Gewalt boßhaff-
tigerWeiß zurSchmach/vndVnehr entführet / oder zu derEntfüh-
rungwissentlich hilffet / der istmit hinnach gesetzter Strass zu belegen.
"

Anzeigungen zu der Nachforschung.
§ i . Die Anzeigungenzum nachforschen können seyn.

Erstlichen/wann der/aust welchen diegemaine Jnzüchtgehet/
ein solche Person wäre/ zu der man sich dergleichen That versehen
möchte.

Andertens / er sich dergleichen vorheroverlautenlassen.
Drittens / Roß / oderWagen vmb die Zeit/ als die Entfüh¬

rung beschehen / bestellet hette . .
Vierdtens / wann er in wahrenderNachforschung die Flucht

gäbe.

flüchtig durchgehen wolte.



Beydisen/vnd dergleichen Vermuettungen/ sonderlich wann
einer noch auffdem Weeg mit der Entführten wäre betretten worden:

Solle das Landgericht solchen alsobald sambt seinenHelffern
gefangen nemmen / vnd in der güte befragen.

Anzeigung zu der peinlichen Kag.
§ 2 . BekenneterdieThat/so hates seinen richtigen Weeg/blcibt

er aber halsstarrig im laugnen/vnd doch die Entführte auffjhn beken¬
nen : oder ein vntadlhaffterZeug wider jhn außsagen wurde/ er auch
solcheMuetmaffungen / wie rechtist / von fich nicht abkehren könte/
solle das Landgericht über geschöpfftes Bcy -Urtl/ die peinliche Frag
vornemmen/ vnd den Verdachtenvngefährlich also befragen:

Eragstuck. -
§ z. ObernichtdieN . gewaltthatigerWeißentführt?

AußwasfüreinemOrth ? ^
Zu welcherZeitvnd Stund?
Ob solche Entführung zuRoß / oderWagen geschehen?
Wessen die Roß gewesen?
Wohin er sie führen/vnd mitderselben verbleibenwollen?
Zu was End / vnd Vorhaben erste verführet?
WasjhnzusolcherThatangetriben ? ^
Ob er sonstenauch jemanden entführethab?
Wohin / vnd durch was für Orth er mit der Entführten den

Weeg genommen?
Beywemsieeingekchrt?
Was er für Helffcr gehabt?
Wie sie haissen? vnd ob sie bewöhrtgewesen?
Wosolche anzutreffen? .
Vnd was etwo auß vorgeloffenerThat mehrersbeyzubringen.

End-Prtl.
? 4 . DanunderEhemann/Vatter/Gerhab/oderandere/sodie

Entführte in der Gewalt gehabt/klagen / oder auch vonAmbtswe-
gen wider jhn verfahren wurde/vnd die Warheit durch peinliche
Frag / oder sonsten/ wie sichs zu rechtgebührt/an Tag käme/solle der

Qr Tha-
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Thaler darüber aigentlich bestattet/ vnd auss sein Bekantnuß / oder
UberweisungmitdemSchwerdvomLcbenzum Todt gerichtet / oder
nach Beschaffenheitder beschwörenden Vmbständ das Vrtl noch et¬
was mehrerögescharpfftwerden.

Beschwörende Pmbsiänd.
s 5. Dises Laster wirdgrösser.

Erstlichen/ wann darmit Mord / vnd andere Tätlichkeiten
vnterlauffen . . ^ ^

Andertens/ da die Entführung einer geweychten Person auß
einem geweychten Orth/oder vngeweychtem ; Item einer andern
Person/außeinemgeweychtenOrthgeschicht.

Drittens / wann ein schlechter Mensch ein Adeliche Person
entführet:

Vicrdtens / soesvoneinemöffterverübtworden:
Fünfftens / wann es von einem beschicht/ so denen Eltern der

Entsührtenbrdient/ odersonstenmitPflichtenzuegethan.

Cmderende Vmbsiänd.
§ 6 . HerentgegenhatdieLebens-Straffnichtstatt.

Erstlichen/ wann die Entführte sich mit demRauber freywillig
verehelicht/ oder —

Andertens/ die Entführte nichtmehr indeßVatters / Manns/
oder jhrerGerhaben Gewalt ist.

Drittens / da die Entführte nicht mit Gewalt / sonderndurch
gute Wort ist verführtworden.

Vierdtens / da einer ein vnehrlichePerson entführt.
Fünfftens/ wann derRauber die Schmach an der Beraubten

mit fleischlicher Vermischung vor der eoxularion nicht würcklich
vollbracht . .

Dergleichen/wieauch diejenige/so nicht haubtsächlich/ son¬
dernallein mitlbar darzue geholffen / sollen willkürlichnach vernünff-
tigerErmessung deß Richters / cntwedersmitRutthen / vnd Land¬
gerichts -Verweisung / oderauffein andere Weiß/ doch dem Verbre¬
chen gemäß/ gestrafft werden.



125Landgerichts-Ordnung.

Der Neun vnd Stbenztgtste Arttcuk.

Won haimblichen Wheberedt : vnd Untfüh-
rungen der Löchcer ohne Vorwissen der

Ekern/oder Serhaben. -

UMAchdem es sich wol zutragen möchte / daß Adeliche/
MMWvnd anderer ehrlicherLeuth Töchter / ausser der Eltern / oder
Gerhaben Vorwissen / vnd Einwilligung/ haimbtich zum Heyrathen
beredt/vnd entführt werden / wardurch denen Eltern / Gerhaben/
vnd Adelichen : oder andern ehrlichen Freundschafften grosser Ge¬
walt / vnd Vcrschimpffungzuegefügtwird / auch dises ohne das de-
nen guten Sitten / schuldigem KsspeÄ . vnd Gehorsam / nicht weni¬
ger Vnsern/ vnd VnsercrhochgeehrtenVorfahrer außgangenenHe-

(jäten , VNd Resolutionen SUiVtdek M
Verhütt : vnd Abstellung dergleichenFravel/vndVngebühr/daß c§
hierinnen folgenderGestalltgehaltcn werde.

§ i . Wann eines Landmanns Tochter ohne jhrcr Eltern / oder
Gerhaben Vorwissen/vndEinwilligen von einem Landmann haimb-
lich zur Ehe beredt / vnd entführet wird / ob schon dieEntführung mit
bcedcr Theil Willen beschehen/ vnd Stands halben zwischen ihnen
keineVngleichheitist/so solle doch derEntführer / vnd die Entführte
Weibs - Person hinfüran für das Vnsern beeden obcrn Politischen
Land-Standen eingcraumbte Adeliche Lriminal -Gericht gezogen/
darübererkennet/vnd nachGestallt derSachen/entwedermitGesang-
nuß/ Verschaffung auffein Gränitz-Hauß / oder sonsten nach vernünff-
tiqerErmässungdeßGerichts / gestrafft/vnd benebcnö zurAbbitge-
gen denen Eltern/Gerhaben / oder in derenErmanglung denen nech-
sten Befreunden angehalten werden.

§ 2 . Ebnermassensolleesgehaltenwerden/wann einLandmann
eine Tochter von geringem Stand also haimblich zur Eheberedt/ vnd
entführet. ^ . .

§ z . Wannabereines Landmanns Tochter von emer geringem
vnadclichenManns -Person haimblich zur Ehe beredt vnd entführet
wird/ weilen darnach absonderlich die Adeliche Geschlechter m ih¬
ren Würden/ Stand / vnd Weesenhöchst verschimpfft/vnd verkler-

Qz nett
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nett werde» / auch allerhand andere gefährlicheAngelegenheit : vnd
Tätigkeitendaraußentstehen können : So sollen beedeManns : vnd
Weibs - Personen/ wann gleich zwischen jhnen die Ehe richtig vom
Landgericht/ in welchem sie betretten / in Verhasst genommen / vnd
nach Beschaffenheitder Sachcn/vnd Personen/ insonderheitder Ent¬
führer/ entweder mit Gefängnuß in Wasser vnd Brod / öffentlicher
Arbeit in Eysen/vnd Banden : oder sonsten willkürlich abgestrafft/
auch nach vernünfftiger Ermassung deß Richters / welcher dann hie-
bey / die in nächst vorgehendem Articul gesetzte beschwärende Vmb-
ständwolzubeobachten hat/solchcStraff mitVerlängerung derIeit/
Entziehung der Speisen / mehrern Anhaltung zur Arbeit/ vnd der¬
gleichen geschärpfft / vndgegcnder entführten Tochter zwar auch ge¬
bührende Leibs-Straffcrkennet / jedoch derselbenwürcklicheVollzie-
hung dem Valter auffBegchrenüberlassen werden.

Wie dann auch eine solche Landmanns Tochter/ die sich also
liederlich / vnd leichtfertigerWeiß zurEhe bereden/ vnd entführen las¬
set / dardurch jhres gehabten Adelichcn Namens/vnd Wappens/
auch sambt jhren in selbiger Ehe erzeigenden Kindern alles künfftigen
von jhrer Ädelichen Freundschafft herrührenden Erbfalls / vnd Zue-
tritts entsetzt seyn solle / vncrachtet sie etwann bey der haimblichen
Verheyrath : vnd Entführung überFünffvndZwaintzigJahraltge-
wcsen ; sie könte dann erweisen / daß sie an ehrlichen Standsmässigen
Hcyrathen von jhren Eltern / oder Gerhabcrnverhindert/ oder jhr die
hierzue nothwendigeHülffwäreverwaigcrtwordcn.

Wann aber der Entführer vnd die Entführte noch nichtmitein¬
ander verehelicht/ so solle der Entführer von dem Landgericht / »Dar¬
innen er ergriffen wird / wie jetzt gcmclt/ an Leib gestrafft/ vnd die
Entführtevon dem Adelichcn LrimlnLl -Gerichtauchzu einergezim-
mcnden Straff erkennet / jedoch die Lxecuüon vnd Vollziehung
solcher Straff / wann nicht andere erhöblichc Bedencken verhan-
den wären / gleichfalls dem Vatter auff sein Begehren überlassen
werden:

^ 4 - Jngleichen/ wann die haimbliche Ehcberedt : vnd Entfüh.
rungzwischen Personen/ sonichtLand -Leuthseynd / fürgehet / sollen
sie alle becdc auch in dem Landgericht/wo sie betretten / in Verhasst¬
genommen/ vnd nach Beschaffenheitder Vmbständ mit Gefängnuß
in WasservndBrod / offentlicherArbeit / Kirchm-Bueß/nachAuß-

, spruch
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Entführer schärpffcr/ als die Entführte gestrafft / auch benebenszur
ArbeitgegendenenEltern/ Gerhabern / oderBefreundten/ vnd Er¬
stattung der- etwann verursachtenVnkosten auffBegehren/ angehal-
ten werden.

§ 5. Zu mehrern Abscheu vnd Verhüttung solcher haimblichen
liederlichen Eheberedt : vnd Entführungen/ setzen / vnd ordnen Wir/
daß auch alle diejenigenManns : vndWeibö-Personen/fowissentlich
-arzue geholffen / vom Landgericht nach vernünfftiger Ermässung/
entweder mit Gefängnuß in Wasservnd Brod / Stellung anPranger/
Landgerichts -Verweisung/oder sonsten schärpffer / oder linder / dem
Verbrechen gemäß / abgestrafftwerden.

§ 6. Wir wollen auch durchgehent/daß in disen Mißhandlungen/
weder von der Zwey obern Politischen Stand habenden Adclichen
erlmmal : noch andern Landgerichtern jemahlen einige Gelt : son¬
dern jedesmahls eine gebührendeLeibs-Straff gegen einem/ vnd an¬
dern Verbrecher erkennet vnd fürgenommenwerde.

ser AMWe Articul.
^ jon der Kupplerey»

'Er sein argen Eheweib / Tochter/ oder sonst jemanden
^ ^ vmbsGelt / oder Gewinns wegen boßhafftiger Weiß zu vn-
keuschen Wcrckenvcrkuppelt/oder in seinerBehausung/Hülff/Rath/

Anzeigungen zu der Nachforschung.
^ 1. Wann einer bey Männiglichen der Kupplerey halben im

Verdacht / auch sonsten ein solche Person wäre i welche vnter dem
Vorwand ehrlicher Verrichtungen beschreyte Weibsbilder wissent¬
lich auffhielte : ^ ^ .Andertens / da einergeduldete/ daß rn seinerGegenwart ver¬
dächtigeManns-Personen mit seinerTochter / oder Ehe-Weib vnge-
bührlich vmbgiengen. , , ^

Drittens / wann einer wiffentlich in fernem Haust / oder Be-
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Anzeigungen zu der Gefangnuß.

8 2. Wann nun neben discm der Richter im Nachforschen erfueh-
re/daß

- Erstlichen/ die verdachte Person Buelbrieff hin vnd her ge¬
tragen/oder

Andertens/ mit Schanckungen die vnverstandige Weibsbil¬
der zu dergleichen verbottenen Werckenanzuraitzenpflegte.

Drittens / ein Ehemann/oder Vatter zur Zeit da verdächtige
Mannsbilder sein WeiboderTochter befürchten/sich von ihnen voll-
trincken ließe / oder sonst beyseitsgienge.

Vierdtens/wissentlicheHuerereyin einem Hauß verübt wur¬
de : Solle man ein solche beschreytePerson verhassten / dieselbe vinb-
standiglich in dergüte befragen/ vnd wo vonnöthen / mit denen hierin-
nenintereMertenvonallenDiNgcnconL -ontiern.

Anzeigungen zu der peinlichen Mrag.
§ z . Wofern der Verdachte hierdurch zur Bckantnuß gebracht/

bedarffcs keinerpeinlichenBefragung/ widerspricht er aber die That/vnd wurde solche entweder durch einen vnverleumbten Zeugen auff

sonen / beharrlichwider jhn außgesagt / so solle die verdachtePerson
aussdas gebrauchige Bey -Vrtl / folgender Massen peinlich befragtwerden.

Uragstuck.
Z 4 . Ober / oder sie nichtdie N . demN . verkuppelt?

ObsolchesMündlich/durchBrieff/oderandereWeißbeschehe?

WelcherOrthen?
Wie offt?
Wer sie darzue bestellt ? soll die Person benennen?
Ob er ihr Kupplerin Gelt versprochen ?
Wievil?

. „ Da es aber Kleyder / Kleynodien/ oder was anders gewesen/
solches m beschreiben:

Wohin sie die Jufammenkunfft angcstellt?

beschel
^

E lhrkm oderBestand-Zimmer/ oder wo sonsten



Leuch gewesen?
Wersieseyen/vndwiesiehaissen?
WievilPersonen sie sonst verkuppelt ?
WannderKuppler/oder Kupplerin mehr Personenbekennet/

müssen sie derentwegen/ vndwas noch mehr bcy vorkommendenAn¬
zeigungen fürfallen möchte / darüber auch vmbständiglich befragt
werden.

End-Vrtk.
§ 5 . WarenunhierauffdiePersonderKupplereygestandig/oder

wurde dessen genuegsambüberwisen/ solle selbige auff nochmahlige
Nachforschung hierüber bestättiget / so dann mitRuethen gestrichen /
vnddeßLandgerichts auff ewigverwisenwerden.

Weschwärende Vmbständ.
r 6. DieRuethen-StraffistkeinesWeegsnachzusehen/sonder»

zu schärpffen.
Erstlichen/wann ein Vattcr/oderMutterjhrTochter : :
Andertens/einMann sein Weib:
Drittens/ein Bruder sein Schwester : ,
Vierdtens/ ein Vormundter sein Pfleg -Tochter boßhafftig

verkuppelt.
Fünfftenö/ so einer/ oder eine jhrer vil durch Kupplerey ver¬

führt/vndineinvnehrbaresLebengebracht . oder
Sechstens / die Kupplereyin der Kirchen verübthette.
Es kan auch nach Grösse deß Verbrechens vnd derVmbständ

dieLebens-Straff statt finden.
Mlderende Vmbständ.

§ 7. Da aber erstlich/ ein oder die andere obgedachte Person/
jhren Kindern / Weibern / oderPsteg-Töchtern ohnehabendenGe-
nuß allein auß Nachlässigkeitdergleichen Lebengestatteten.

Andertens/ diseS zwar bey den Weibsbildern allein gesuecht
Helten / diePerson aber nichtwärezum Fall gebracht : oder

Drittens / die Kupplereynichtan ehrbarn/ sondern ohnedas
vnehrlichen Weibsbildern begangen/ solle der vernünfftige Richter
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ling / zeitlicher Landgerichts - Verweisung / Gelt -Straff / oder Ge-
sijngnuß abstraffen.

Ver Em vnd Achtzigiste Articul.
on gemainen Kuererey : vnd andern

Ann ledige Personenin vnchrlicher Beywohnung leb-
Z ten / sollen sie zum ersten von jhrcr Grund : oder Dorff -Ob¬

rigkeit/weichet auß jhnen jedwedem Orthö dergleichen fleischliche
Sünden bißhero abzustraffen in Übung ist / davon abzustehen / vnd
diePersonhinwegkzuschaffen/mit Ernst vermahnet/ zum anderten-
mal durch scharpfe Gelt : oder Leibs-Straff abgeschröckt / vnd drit¬
tens so dann von dem Landgericht mit scharpfer Leibs -Straff be¬
legtwerden.

8 i . Wann ein oder die ander Person in disem Laster so sehr be-

bösen Lebennicht abstehen wolte / alsdann sollen dergleichen Perso¬
nenwegen gar zu offt gegebner Ergernuß durch das Landgericht zu
schärpfererBestraffung / als mit halben / oderauch gantzen öffentli¬
chenSchillingen/ gezogen werden.

Mer Awey vlld WtztM Arttcuk.
WonderWuetschand/Kothzuchk/Khebruch/
vnd andern ssetschlichen Sünden / so sich zwischen Lhri-

sien vnd Juden/ Mrcken/ oder andern vnglaubrgen
zuegerragen.

Bluetschand.
8 l.

ein ungläubiger gewest / sich mit einer jhme befreundten Jü¬
din/Türckin / oder anderer ungläubigen Weibs -Person vergriffen/
sollen beede / da die Bluetschand in auff : oder absteigender Linia
beschehen mit dem Schwerd von Leben zum Todt gericht/ vnd jhre
Körper zu Aschen verbrennet : wann aber solche Bluetschand im

ersten/



ersten / vndandern Grad der seiten Lim / wie auch im ersten Grad der
Sckwagerschafft beschehen/mit einem gantzen Schilling öffentlich
gezüchtiget / vnnd so dann deß Landgerichts auff ewig verwisen
werden. -

§ r . Zngleichem wann auch ein Jud / Türck / oder anderer Vn-
gläubiger eine Lhristin / oder auch ein Schrift eine Jüdin / Türckin/
oder anderevnglaubige Weibs -Person notzüchtigt / ist derselbe mit
dcmSchwerdvomLebenzumTodtzu straffen/vnd im erstenFali deß
Juden : Türcken / oder andern vnglaubiger Manns -Person Körper
auch zu Aschenzu verbrennen.

Ehebruch.
§ z . Dafich ein Ehebruch zwischen einem Juden/Türcken / oder

andern vnglaubigen/vnd einer Lhristin/ oder aber zwischen einem
Christen / vnnd einer Jüdin / Türckin / oder anderer vnglaubrgen
Weibs -Person zuetruge/ sollen beede Personen / sie seyen gleich alle
beede/ oder nur eines außjhnenvcrheyrath/ auff die ersteBetrettung
vom Landgericht mit einem gantzen Schilling am Pranger abge¬
strafft/ vnd so dann deßLandgerichts auffewig verwisen werden.

Da sie aber schon einmal gebiest / vnd sich zum andernmahl be¬
tretten liessen / odersolchesLaflerzwischeneinem verheyrathen/vnd
eines andern Eheweib / oderaberauch zwischen einem ledigen Gesel¬
len/vndeinemEheweib vollbrachtwurde / sollen beede Personen nut
dem Schwerd vom Leben zum Todt Hingericht werden.

Entführung.
ß 4 . Wann ein Jud / Türck - oderein anderer Vnglaubiger / ein

Lhristin mit Gewalt boßhafftiger Weiß zur Schmach / vnd Vnehr /
entführet / der ist auch mit dem Schwerd vom Leben zum Todt hm-
zurichten / vnd wann er die Schmach an jhr vollbracht / sein Korper
zuAschen zu verbrennen.

Gemame ßuererep.
§ 5 . DieqemaineVermischungen/zwischeneinenJudcn/Türcken

oder andern Vnglaubigen/ vnd einerLhristin : oder herentgegenzwi¬
schen einemChristen / vnd einer Jüdin / Türckin/ oder anderer vnglau-
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bigen Weibs-Person/sollen von beedenVerbrechernmit einem öffent¬
lichen halben Schilling am Pranger / vnd ewiger Verweisung dcß
Landgerichts/gedüstwerden.

§ 6 . Wie dann in allen oberzehlten Fallen / wegen besonderer Ab¬
scheulichkeit derley Vermischungen/keinLandgerichrs-Herr ohne Vn-
sergnädigistes Vorwissen vnd Befelch diegesetzteStraff in eine gerin¬
gere zu verändern nichtMacht haben solle:

? 7 . Wie sonsten in Visen Mißhandlungen der Ordnung nach zu
verfahren / vnd das darben für Vmbständ in einem vnd andern zu
beobachten/ wollen Wir Vns auff die Vorgesetzte Articul/ von der
Bluetschand / Nothzucht / Ehebruch / gewaltthätiger Entführung/
vnd gcmainer Huercrey / wie auch sonsten in andern Lastern bezogen
haben.

er Arep vnd AchMste Articul.

on den Mordbrennern.
Elcherhaimblich oder öffentlich / boßhafftig r vnd für-
ffätzlicher Weiß Feuer einlegt/ er werde gleich darzue bestellt/

oder aber auß Feindschafft / oder Begierd bey währenderBrunst zu
stehlen angetriben / ist Landgerichtsmässig einzuziehen / vnd solches
wann der Thater auffder That ergriffen wird.

§ i . DaaberdieBrunstostenbahr/dochdcrThäternurincinem
Verdacht ware / solle man auff folgende Anzeigungen nachforschen.

Anzeigungen zum Nachforschenvnd GefangmA
Erstlichen/ wann der Verdachteein Landstreichendcr Müssig-

gängcr/garttenter Landsknecht/ schweiffender Steigbcttler / Zigeu¬
ner/ odersonsteneinsolchePersonwäre / zu der man sich dergleichen
Vbel versehen möchte.

Andertens/dabeyeinem solchen/soer seinesThuens/Weesens/
vndWandels befragt wurde/kein beständigegleicheAntwort / oder
benebens / vngewöhnlicheWöhren/Feuerzeug / oderander argwön-
liche Sachen vermerckt / vnd befunden wurden / solle er von Stund
an gefänglich angenommen/ in der Güte nothdürfftiglich befragt/
auch mit Fleiß allenthalben befürcht werden.
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Anzeigungen zu der peinlichen Hag.

§ 2 . Befinden sich nun bey einem solcher gestalltverdachtenMen-
schcn / Pulver/ Bech / Zündstrick / Feuer - Schwamen / vnnd an¬
dere dergleichen zumBrand/ dienstlicheSachen / oder aber er wur¬
de überwiscn / daß er kürhlichvor dem Brand / entweders mitWor-
ten / oder schrifftlicher Bephedung tröhlich gewesen/auch mitvn-
gewöhnlichen verdächtigen Feuerwcrcken / damit man haimblich zu
brennen pflegt/ vmbgangen / vnnd der verdachte mit keinemglaub¬
würdigen Schein darthuentönte/daßersolcheDingzulässiger Weiß
verübt/ oder sonsten seine Vnschuld an Tag geben möchte/ solle er über
vorhero geschöpfftes Bey - Vrtl / auff nachgesteüte Fragen peinlich
zuRedgestclltwerdrn.

Oragstuck.
§ z . Ober nicht dasFeuer eingelegt?

Durch was Gelegenheit?
Wo erS hingelegt?
Zu was Zeit?
Was es für ein Feuerwerck gewesen?
Vonwemeözugericht?
Wo er die Materi/Pulver/Zündstrick/Feuerschwamen/vnd

dergleichen genommen?
Obersgemacht / oder gekaufft/vndbeywem?
WaSihndarzue bewegt?
Ob man jhü darzue bestellet? wer ? vnd was chme destwegen

versprochen worden?
Ob ernichteinigcGcseüschaffthabe?
Wie dieselbe haissen? wiesiegekleydet/ vnd gestaltet?
WasThuenö dieselbenseyen?
Wosiesichauffhalten?
Wo sie zu erfragen?
Dann wo sich solches auff die Helffer / odcrMitgesellen befun-

dc / sollen sie ebnermassen in Verhasst genommen/ vnd gegen densel-
ben Landgerichtömässig verfahren werden.

End-Vrtl.
§ 4 . Wann sich nun ein solcher Thäter in der peinlichenFrag zu

R , dem
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. . . . . . . . . ge¬
hoben hette/sich auch dieSach auffeingezogeneErkundigunginWar-
heit also befunde / solle ein solcher boßhafftiger Brenner mit dem
FeuervomLebenzum Todt hingerichtetwerden.

; 5 . Vnd hat erstbesagte Straffauch statt bey denjenigen / so die
Früchte auffdem Feld / Fuettercy/ oder gantze Wälder mitFeuer boß-
hafftig : vnd fürsctzlich verderben. '

Beschwörende Vmbständ.
§ 6. Man solle sonderlich zur Zeiten / da die Brenner von

Feinden/ bcvorab von denTürckenaußgeschickt werden/ solche böse
Leuth vnd Landbrenner / so andere durch Gelt/ vnd Darreichung
der Zünd - Strick vnd dergleichen zum brennen angeraitzt/vnd be¬
sagter Massen Feuer in Städten/ Märckten/ oder aber an solchen
Orthen eingelegt / daß nicht allein die Gcbäu / sondern auch vil
Menschen durchs Feuer verderbt / oder sonsten ermordet werden/
mit glüenden Zangen zwicken / die Glider mit dem Radt zerflossen/
vnd so dann lebendig in dasFeuer werffen lassen.

rGtlderende Vmbständ.
§ 7. Herentgegen wird die Straff deß lebendig verbrennens

nachgesehen / vnd an statt derselben der Thäter vorhero mit dem
Schwerd hingerichtet/ oder nach Gestallt der Vmbständ extra or-
ämariL , wie dann auch noch leydentlicher bestrafft/ wann er in der
ersten That nach gelegt: vnd auffgehenden Feuer die Reu erzeigt/
vnd solches mit seinem zuthuen ohne sonderlichen Schaden gedämpfft
worden / oder aber sonsten ein Vrsach vorwendete/warauß ein ver¬
nünftiger Richter abnemmen kunte / daß er die Brunst nicht so gar
boßhafftiger Weiß erweckt hette : jngleichen wann der Thäter noch
jung wäre/vnd derRichter an jhm kein so grosse Boßhcit/als etwan
bey einem andern befunde / solle ein solcher Brenneranfangs mit dem
Schwerd gerichtet/ dessen Körper aber nichts destowenigerdurchs
Feuer verzehrtwerden.

? 8. Noch leydentlicher/vnd keines Weegs zumTodt/ sondern al¬
leinwillkürlich sollen gestrafft werden / diejenigen / so nicht auß bösen
Vorsatz/sondernallein auß einer dochstraffmässigen Verwahrlosung/
oder Trunckenheit eineBrunstverursachen.

ver-
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vorgeloffenen Vmbständ/etwan zu einer Gelt-Straff / vnd Abtra¬
gung deß Schadens angehalten/vndwann sie den Schaden zu ersetzen
Nichtvermögen / ihrer Vbertrettung halber / entweders mit einem hal¬
ben / oder gantzen Schilling / deß Landgerichts verwisen / oder son¬
sten/Wierechtist/abgestrafft werden.

»er Vier 6nd Achztgiste Articul.
-om Webstall.

Er haimMch / oder öffentlich Mt / esseye nun Gelt/
AWVich / oder andereFahrnuß/ wie die Namen haben mag/wann

solches boßhafftigerWeiß/wider deß aigenthumberöWillen beschicht/
vnd der Diebstall sich über ZehenGuldenbelaufft/ oderaber im Dieb-
stall / wann sie gleich weniger antreffen/ zum drittenmal betretten/
oder dessenüberwisenwird / der ist als ein Dieb Landgerichtlich zu be¬
straffen.

Anzeigungen zu der Nachforschung.
§ i . Die Anzeigungenzum nachforschen seynd-

Erstlichen / wann der Verdachte ein faullenßende Herrnlose.-
vnd ins gemain wegen Diebstallö beschreyte Person/ oder starcker
gesunder Bettler / Zigeuner / oderdergleichen Landfahrer wäre/ also
daß man sich gegen jhme deßDiebstallöversehen könte.

Andertens/ wann einer zur Zeit deß beschehenen Dicbstalls
bey / oderauß denselbigen Orth gehenderwar gesehenworden.

Anzeigungen zu der Gefängnujz.
? 2. Da nun dcrRichter imnachforschen ( in welcher die Person

deßbezüchtigten / wie auch sein vorigesLeben/vndWandlwolzube-
dencken ) entweder.

-M - . , „ . . . . . .
chenzum einbrechcn gerichte Sachen U)ey jhmevorhero gesehen/ oder
aber

. .

aberLaitern/ vnd anders/
den wurden . ^

An-
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Andertens/ da ein schlechte »ermögliche Person mitvilen Gelt

boche / vnnd brangcte / oder köstliche Sachen/ so jhm vermueth-
lichnichtzuegehören/vmbeinen Spott außfailte / wie auch/wann
er auffder That ergriffen / oder noch im Haust/ oder auffder Gas¬
sen mit dem gestollenen Gutt/ oder bey dem Fenster/ oder andern
Orthen deß Hauses hcrauß steigender wäre ersehen/ oder er dessen
überwisenworden.

Anzeigung zu der peinlichen Kag.
? z . Solle er denselben gefänglicheinziehen lassen /anfangsgütig

befragen/ auch da er sich nicht/ wie recht ist / von der Inzucht kursie¬
ren möchte/vndda über diß allesder Gefangene / wegen der bey jhme
gefundenen Sachen seinen Gäbcr nicht zeigen wolte/oderkönte:
Item/wann derselbe schon einsmahls wegen Diebstalls wäre abge¬
strafft / oder bey jhme verdächtige Diebschlüssel/Dietrich/vnnd
Brechzangen / würcklich wärengefundenworden.

Jngleichen da ein grosser mercklicherDiebstall geschehen / vnd
derVerdachte nach der Thal mit seinem Außgeben reichlicher sich er¬
zeiget/ als er sonsten ausserhalbdeß Diebstaüs imVermögengehabt/
er auch hierüber nicht andere glaubwürdige Vrsachen anzeigen kun-
te/ woher das argwöhnischeGuttkäme/zumahlenein solche Person
wäre/zu der man sich derMissethat/wieofft gemelt/ versehen möchte/
vnd dann dieSummadeß Diebstalls so groß/ daß er derentwegen/ z
wann es auffjhne erwisen / am Leben zu straffen wäre/ solle derselbe
auffferrers laugncn / vnd ordentliches Bey -Vrtl an die l orwr ge-
worffen / vnd nach den gemainenFragstuckcn jhme vngefährlich fol-
gendePunctenvorgehaltenwerden.

Lmgsiuck.
§ 4- Ob er nichtdas Gelt ( oder was es ist ) gestollen?

Wann? beyTag / oderbey derNacht?
Vmb welche Stund?
Vonwelchem Orth?
Wie er in dasOrth / Haust/ oderZimmer kommen?
Obs offen gestanden/oderverspertergewesen?wannsverspert/
Wie / vnd mit wemer solches eröffnet?
WoerdasselbigeInstrument genommen?
Woersjetzthingkthan?



Ob jhn niemand gesehen?
Wo die Leuth damahls gewest?
Durch wem ers außkundtschafft habe ?
Wie er gewust / daß das Gelt/oder anders an dem Orth/Ka¬

sten/oder Truhen lige?
Wer jhms gesagt?
Wem er das gestolleneGutt verkaufft?
Solls benennen mit allen Vmbständen/ der Zeit Orths vnd

Person:
Was er für Gelt darumb eingenommen ?
Ob er Dieb vormahls vmb Diebstall willen nie eingezogen/

vnd bestrafft worden?
Wie/ vndauffwasWeiß er gestrafftseye worden
Hat erGeltgestollen:
Soll man jhn fragen/wicvil?
Was sottenGelt/ obesgrobe/oderkleineMüntzgewesen?
Bekennet crKleyder/ Vich / oder anders:
Soll man fragen die Färb/ Gestalt/ vnd also von allenSachen

derentwegen der Gefangene eingezogen worden:
§ 5 . Bekennete nun der Verhasste ein : oder mehr Diebstall/solle

den / allesFleißNachfragen.
End-Vrtl.

Befunde er die Vmbständ / wie solche außgesagt / wahr
zu seyn / soll der Dieb / jo ers endlichen nochmahlen bestehet/
nach Beschaffenheit seines Verbrechens/ als wann der erste Dieb¬
stall auffFünffvnd Zweintzig Gulden / oder darüber kombt / wie
auch / wann etliche Diebställ zusamen kommen / oder derDieb schon
vorher»/ wegen eines kleinen Diebstalls zweymahl abgestrafft wor¬
den / vnd doch sich nicht gebessert / sondern widerumb gcftollen
hette / ob sich gleich solche Diebstall nicht gar auff Fünff vnnd
Zweintzig Gulden erstrecken : der Mann mit dem Strang i vnnd
das Weib mit dem Schwerd / wann aber der Diebställ nicht über
Zehen Gulden außträgt / vnnd über zweymahl nicht geschehen/

S oder
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oder sonsten nachfolgende milderende Vmbstand / darzue kommen/
durch seinObrigkeitwillkürlichbestrafst werden.

Weschwärende Vmbstand.
§ 6. Die Vmbstand so den Diebstallbeschwaren / seynd:

Erstlich/ wann der Diebstallbey der Nacht:
Andertens / mit gewöhrter Hand : oderzumMord tauglichen

Instrumenten:
Drittens/ mit einsteigen oder hinunterlassen:
Vierdtens/ Erbrechung der Thüren / vnd Schlösser beschehen.
Fün fftens / Der Hauß-Diebstall/ oder der jenige/ so zurZeitei¬

ner Brunst : eines Schiffbruchs : oder im Bad : wie auch durch Her-
außziehung durch dieFensterbeschicht.

Sechstens / ein Diebstall der jcnigen Sachen / so man
nicht wol verwahren kan / als Hönnig / Binnen / Traydt - Dieb¬
stall / so von Dröschrrn begangen wird / vnd dergleichen / istauch
schwärrr.

Sibendens/ wann durch einen kleinen Diebstall ein grosser
Schaden entstehet / oder auch/

Achtens / der Dieb schon vorhero gestrafft / vnd jhme solches
nicht zurWahrnunggenommen/ sondern zum andern : vnd dritten¬
mahlwider käme / sollederRlchter/ obgleich die vorgehenden Dieb-
ställ schon anderer Orthen wilkürlich abgestrastt worden / eines zu
dem andern nemmen/ vnd darbey mcrcken/ daß er den Diebstall/was
er an sich selbsten werth ist / nitaber / wie erdemDiebzuNutzen kom¬
men/ schätzen vnd nach solchen Vmbständennoch fchärpferals sonsten
verfahren werden solle.
< rMlderende Vmbsiänd.

§ 7. Herentgegen wird die Todts-Straff nachgesehen/vnd der
Dieb was leichtersgestrafft:

Erstlich/wannderDiebstallvnterFünffvndZwcintzigGulden.
Andertens / wann das gestolleneGütl den rechten Herrn von

demDieb sechsten/ oder durch andere wider geben / auch denen Kaust
ferndurch den Dieb der Werth wider erstattet wird.

Drittens / wann der Dieb truncknerWeiß/ sonst aber niemah¬
len gestollm Helte.

' ^ ' ' - Vierd-
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Fünfftcns / oder nach verzehrtem Diebstall zur Widererstat-
tungancrbotte / solche auch thuen tönte.

Sechstens / wann der Richter durch Nachsorschen auff den
Grund deß Dicbstalls nit kommen kan / da gleich der Dieb densel¬
ben bestünde.

Sibendens/wannder Dieb vnter/ oder bcy Vierzehen Jahren
wäre / vnd die Boßheit das Alter nit übertrifft / oder der Diebstall
nicht mit einer fridbrüchigen Gewaltthätigkcit / oder andern bösen
Vmbständen begangen wäre.

Achtens / wann eineraußmercklicherArmuet/oder obligender
Noch/Brod/Lebens: vndKleydungs -Mitlstulle/vnd zum arbeiten
vndüchtig/oder da er gern wolle r kein Arbeit haben tönte.

Neundtenö / wann einervon einer Erbschafft etwas/nichtgar
grosses entziehet.

Zehendenö/ jngleichem die Edlen werden wegenDiebstall mit
demSchwerdgericht. . , ^ „

Ailfftens / wann einer zwar angebrochen/ aber mchtsgestollen
hette.

Zwölfftenö / wann einer zum Diebstall vor / oder nach der
würcklichcn Thal nur etwaswenigS geholffcn hette.

Dreyzehendens / wann einer wissentlich gestollne Sachen
kaufst / darauß aber kein Gewonheitmacht/ oderjhme daö gcstollene
Gutt zuzutragen / den Dieb nit angelehrnet hette. . ^ ,

Dise/ vnd dergleichen sollen allein willkürlich/ nach Beschaf¬
fenheitdeß Diebstalls/ mitgantzen/ oder halben/ offent : oder haimb-
lichen Schillingen/ Landgerichts -Verweisungen / Gefängnuß / oder
Gelt-Straffen belegt werden.

Won dem Dirchen Mebstall.
NEr auß einer Kirchen / oder andern geweichten Or-
Mhen / geweichte Sachen stillt / ist höher als ein gemainer Dieb

zu bestraffen.
Anzeigungen zu dem Nachsorschen.

§ i . Die Anzeigungenzum nachsorschen kommen mit den gemai-
S 2 nen/
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NM / vnddenm vom Raub vnd Diebstall über ein ; Esgibt aber auch
diseö ein grosse Vcrmuettung / wann sich ein Person zu der Zeit / als
die Sachen in einerKirchen verlohren worden/ wie auch vorhero lan¬
ge weilenwider Gewonheit in selbigerKirchenbefunden: auch sonsten
kein Handthierung / oder Gewerb hat / vnd gleichwol hernach mit
Gelthcrfürkombt.

Anzeigungen zu der Gefangnuß.
§ 2. Crfuehrenun der Richter imNachforschen hierüber/daß der

Beschuldigte sich haimblich in derKirchen verspörren / oder von dem
Meßner an verborgenen Orthcn betretten lassen : Item / wann erauff
ostenerThat ergriffen : Im gleichem da bey jhm geweichte/oderandere
Kirchen -Sachen befundenworden : oder er solche den Juden / oder an¬
dern angefailt: solle er ohne Verzug inVerwahrung genommen/ in
der Güte nothdürfftiglich befragt/ vnd auff dessen gütigeAussag / an
Orth vnd End / wo er geraubt/sonderlichder H . Hostien halber fleis-
sige Nachforschung gehalten werden.

Anzeigung zu der peinlichen Umg.
§ z . Könte sich nun der Gefangene / nicht wie recht ist / entschul¬

digen / auch über die vorige Vermuettungen bey dem Verdachten
argwöhnische Brech : vnnd Spörrzeug gefunden / oder jhne je¬
mand würcklichdieKirchen-Thür/Sacriilex , 8g,crLmclit-Hausel / '
oder Stock Hecke auffbrechen sehen / oder aber es wurde sonsten
durch einen vnverleumbten Zeugen auff jhn crwisen ; solle man den
Gefangenen / woserrn er laugnete / vnd solche Inzücht nit / wie
recht ist / von sich ablainenkönte / auff geschöpfftes Bey - Vrtl / mit
der peinlichen Frag zur Bekantnuß der Warheit anhalten / vnd
vngefährlich also fragen.

Kagstuck.
§ 4 . Ob ernicht indise / oder jene Kirchen / oder Stock ( davon

dieAnzeigungenmelden ) gebrochen?
Ob er nicht den Kelch / Monstrantz ( oderwas etwan sonsten

verlohren worden ) entsrembdet?
Wann?
Wie offt er Kirchen beraubt?
Zu welcherZeit/ bey Tag/ oder bey derNacht? ^

Ob
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Ob die Kirchen/ 83LMe/ , 8LcrLlncnt-Haufel/ oder Stock

verspörrt/ oder offen gewesen? So es verspörrt / fragt man
Womit er discs Orth erbrochen?
Wo er dieselben Werckzeug genommen?
Was jhn darzuegetriben?
Wievil dises Kirchen-Raubs in allemgewesen?
Wo er denselben hingethan? '
Wem er die entfrembdeSachen verkaufft?

Soll es benennen:
Wiethcuer?
Was man jhme für Gelt darfür geben?
Ob jhmejemand geholffen?
Wer dieselben seyen? / " ^
Wo sie anzutreffen?

? 5. Wann ein Kirchen - Rauber bekennet/oder Anzeigungen
Derhauden / daß er Kelch / Libona , vnd anders/
worinnen Heil . Sachen aufibehalten werden / geraubet/ soll man
Hn fragen.

Ob sich das hochwürdigeSacramcntdarinnen befunden?
In wievilTheil/oderkurüculli?
Wo ers hingethan?
Obers genossen?
Ob ers mit sich genommen? ^
Wem ers geben?
Obs nicht er/oder andere verunehrct ? '
Obs nichter / oder andere zurZaubereygebraucht/oder brau¬

chen wollen? 1
Zu was für Zauberey?
Ob er nicht etwas von den H . Hostien auffbehaltcn / oder son¬

sten an Orth vnd End/ wo sie noch zu finden seyn möchten / versteckt/
verworffen/oder vergraben Hab ? -

An welchen Orthen sie seyn ? damits der Priester an selbigen
Orthen erhöben kan : / ,

Vnd was etwa» die Vmbständ der That mehrers mit sich
bringen?
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Nachforschung über seineBekantnuß bestättct/vnd zu der verwürcktcn
Straff ohne Verzug angehalten werden. -

§ 7 . Vmb Willen aber der KirchenDrebstall auffdreyerlcy Weiß
begangenwird/nemblich: ^ ^

Erstens/ sojemand etwas heiliges / oder geweichtes stillt / an
geweichten Orthen.

Andertens/ wann einer etwas heiliges / oder geweichtes an
vngeweichtenOrthen stillt . . . ^

Drittens / wann einer vngewerchte Ding an geweichten Or¬
then stillt/ also gehört fast auffein jeden absonderliche Straff.

End-Vttl.
§ 8. Vnd erstlichzwar der jenigc so. ein käonürLnrcn , cidori-

um , oder Kelch/worinnen das hochheilige bLcrLmenr jnnen ist/

Kelch/silberne Gefäß sambt den Heiligthumbern/ ohne Veruneh¬
rung deß H . 83cramcnt8 stulle / der solle vorhero mit dem Schwerd /
oder an einem über den Scheuttcrhauffen gemachten Galgen / mit
demStrang Hingericht / hernach aber ebnermassen / durch dasFeuer
verzehrt werden/ vnd solches / wann auch der Diebstall diserDmgen
nicht angeweichten Orthen / sondern etwo auß einer Schatzkammer

§ io .
'

Die jenigenaber/so da an geweichten Orthen vngeweichte

nünfftigerErmessung allerVmbständ/vnd zwar in Ansehen deß Kir¬
chenraubs etwas schärpfers als andere gemaineDiebgestrafftwerde.

Beschwärende Vmbständ.
§ n . Es werden wol auch dieKirchen-Rauber noch schärpfcr hin-

qmchtet : ,
Erstlichen / wann einer sehr vil Kirchen erbrochen/ vnnd be¬

stellen / auch das hochheilige SacrLment zu mehrmahlen lasterhaff-
tigberührt/genossen/odersonstverunehrthctte.

Andertens/ wann einer auß der cntfrembden ktonitrunren.
eidorio,oderKelch dieH.Hostien ncmme/vnd solche denZauberern/
oder Juden verkauffte / dergleichen GottloseLeuth sollen vor der endli-
chenLcbknöfttaff/entwederSmitZangegeriffen-. geschleipfft:jhnenbec-



de Hand abgehauet : vnnd so dann sambt dem Körper verbren¬
net : über die Juden / oder Zauberer aber / die cs jhnen abkaufft/
oder zurZauberey gebraucht haben / ein absonderlichesVrtl gesellt/
auch die vorgemelte Straff nach Erwegung der Vmbständ ge-
fchärpfft Verden.

Drittens / wird der Kirchen-Diebstallauch beschwart/ wann
ermitEinsteigen / oder Einbrechen/ oder von denen Personen/wel¬
chen dergleichen Kirchen-Sachen anvertraut gewest/beschehem

Emderende Vmbstand.
? i2 . Wann aber der Kirchen-Raub.

Erftlichen/ durch einen gar jungen einfältigen Menschen:
Andertens/ sehr alt vnd kindischenMann:
Drittens / ein dergleichen Weib : oder
Vierdtens / auß Hungersnoth nur einmahl begangenwurde:
FünfftcnS / wann einer bey Verübung desselben bloß Schild¬

wacht gehalten : oder ^ „
Sechstens / die geraubte Sachen / allein verkaufst/ oder er¬

kaufst hette rauch
Sibendens / die Sachen wider bekommen : oder
Achtens / erstattet worden / oder
Neundtens i eines geringschätzigen Werths wäre:
Solle der Richter den lindern Weeg erwöhlen / vnd nach ge-

stalltderVmbständ / jhne zwarnit amLeben / jedoch sonstenam Leib
scharpss bestraffen.

Aer Sechs ßnd AchMste Micuk.
Uon Ukraffenrauberey.

die jenige/ welchedie Leuth auff fteyer Gassen/vnd
E ^ Strassen / gewaltthätigerWeiß berauben / ob sie gleich diesel-
bige an jhremLeib vnd Leben nicht beschädigten / sollen alle Landge¬
richte flüssigeObacht haben / vnd wannman in einer Gegentnur et¬
was weniges vom rauben / oder Vnsichcrheit der Strassen höret/
odervermerckt/ zusamenstehen/vndsolchen Strassen -Raubern nach¬
stellen / damit selbige außgerottet/ oder abgcschröckt/ dieSicherheit
der Straffen / vnd hierdurchfteyer Handl vnd Wandl im Land erhal¬
ten werde . - ,,

Mtl -,
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Anzeigungen zum Nachforschen önd Gefängnuß.

z i . DicAnzeigungenzum nachforschen scynd:
Erstlich/ wann der Verdachtean Orth vnd End/wo die Stras¬

sen gemainiglichvnficher scynd/ sich befindet:
Andertens/ wann er eines bösen Berueffö/ oder sonsten be-

züchtigetwäre/daß er den LeuthenGeltabzunöttige imBrauch hette :
Drittens / wann verdächtige Gesellen / sie seyn Raisige/

Fueß-Knecht / Zigeuner / oder sonst Herrnloß : vnd Landstreichen-
deö Gesindl / in Wirthshäusern ligen / kostbarlich zehren / vnnd
nicht redlich Dienst : Handthierung/oderMittl / davon sie solche
Zehrung zimblich thuen mögen/ anzeigen können / oder aufffrischer
That deß Raubens ergriffen werden / solle man sie sambt allem ih¬
ren Gutt gesanglich anhalten/ Anfangs gütig befragen/vnnd da
es vonnöthen mit einander / wie auch mit denen angegebenen be¬
raubten zu Redstellen.

Anzeigungen zu der peinlichen Kag.
§ r . Befindetsichnunbey einem/oder mehrern argwöhnisch ge¬

raubtes Gutt/ auff welchesderBeraubte zaigen tönte/ oderauch bey
seinem Ayd wider die Gefangene / oder aber ein anderer Rauber in
der peinlichen Frag wider einen aussagte / dieBeschuldigte hingegen/
jhrer Gaber deß Guettö halben nicht zu nennen wüsten / oder in der
LvlikrolitLltiori wanckcnt/ vnd vnwarhafft sich erzeigten / sollen sie
auff ferrers laugnenmit der lortur nachdem Bey-Vrtl belegt/ vnd
ein jeder besondersbeyläuffig also befragt werden.

Eragstuck.
Ob er m

't auffoffener Strassen geraubt?
Wie offt solches beschehen?
Zu welcher Zeit?
An welchen Orth : vndEnden?
Ob erdiejenigen / so er beraubtkenne ? solle sie benennen/wiesie

gestaltet/ oder bekleydct gewesen.
Ob er die Belaidigte mitWaffen angriffen?
Mit was für Waffen t
Was er dem Beraubten genommen?
WievilGelt ? oder was für andereSachen?

Was



Was Sorten?
Was er mit dem Raub gethan ?
Wem er dieselbenSachen verkaufst?
Wietheuer?
Wo er das Gelt hat hingethan?
Bey wem ers verzehrt?
Wie lang er sich alldortauffgehalten?
Wer seine Gesellen seynd?
Wiesiehaissen?
Soll sie von Person / vnnd allen jhren Aigenschafften be¬

schreiben :
Wo sie sich auffhalten ? vnd was dergleichen mehr die Anzei¬

gungen geben.
Ob er nit auch Leuth auffder Strassen vmbgebracht?

End-Prtl.
§ 4 . Auff die bekantliche / oder sonsten crwisene That / vnd einge-

holte Erkundigung ob der Raub sich also befinde / solle der Thatcr be

mit dem Strang / oder mit dem Schwerd / oder wie an jedem Orth/
in disenMenmitgueterGcwonheit Herkommen/ doch amLeben ge¬
strafft werden.

§ 5. Bcschwärendc Vmbstand seynd : LL-
Erstlichcn / wannderThater dcmRaubencin lange Zeit erge¬

bengewest / vnd gleichsamb ein Handwcrckdaraußgemacht:
Anderten / wann er andere zum rauben angeführt/vnd jhnen

die Gelegenheit gczaigt:
Drittens / die zusammen gerottiertcnStrasscn -Rauber seynd

au ch schwärer/ als einer alleinzu straffen:
Vierdtens / wann er mit Verwundung der Raffenden / oder

auch seinenHerrn/ oderObrigkeitberaubthette. -
Wilderende Bmbsiänd.

s 6.
tig:

Anderten/nicht offtr
Drittens/ohne Waffen:

T

vv
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Vierdtens / auß grosserNoch / vndArmuet beschche:
Fünfftens / der Raub gering:
Sechstens / wann der Gefangene außBefclch seines Herr ge¬

raubet : ^
Sibendens/da einer allein bey den Räubern gewesen/dreHand

aber nit angelegt : Znglcichem
Achtens/wannsich derRaubermitdem beraubten verglichen/

solle man dieselbe mitgantzen/oder halben Schillingen/ vnd Landge¬
richts Verweisungen abstraffen/ oderaber zur öffentlichen Arbeitver-
mrhcilcn.

er Wben önd AchtzigisteArücul.

Mn Wüntzfälschern.
Er Vnser als Römischen Käysers vnd Lands-Für-
lstens Müntz/ auffwas Weiß es jmmer seyn kan/ ohneFrcyheit

nachmüntzet / ob gleich solche an Schrott / vnd Korn der Vnse¬
ligen gleich / oder noch haltiger wäre / der ist in das Laster Vnscrer
belaidigten Majestät gefallen/vnd derentwegen von dem Landge-

Regierunganzuzcigcn / vnd deroselben auff erfolgende Verordnung/
zu übcrliffern. —.

Wer aber sottsten andere außländische falsche Müntz macht/
oder ins gemaiv falsche Müntzauffwechslct / mitFleiß an sich bringt/
solche auch widerumb dem Nechsten zumNachthcil wissentlich auß-
gibt / jngleichcm wer der guten Müntz jhre rechte Schwäre benimbt/
solche in Dügel wierfft / vnd geringeMüntzhierauß macht / mit deme
folldas Landgcrichtvcrfahren.

Anzeigungen zu der Nachforschung.
§ I . Zum Nachforschenhat ein Richter Vrsach / wann

Erstlichen / vil neu verdächtiges Gelt vnter der Gemain / be-

Andcrtcns/ wann ein
neues Gelt außgäbe.

Drittens/da ein solcherdas gute alteGelt auffwechsleke / vnd
entgegengrvb/vnd neu beschnittneö Gelt vnterdie Leuthbrächte/auch
- - Vicrd-
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Virrdtcns / ein sonst arme doch den MüNtzettS kündig! vnd E r-

fahrne / auch derentwegenbeschreytePerson / wäre/zu welcherman
sich derThatgar wol versehen könte.

Anzeigungen zu der Gefängnujz.
. § 2. Auff solche vorkommende Muethmassung kan der Richter/

wann ereinenfalsch an dem neuen Gelt befunden/ haimblich gewisse
Leuth verordnen/so mit dem verdachtenKauff . oder

'
andere Gelt-

Handlungen treiben sollen/ befindt er nun daß selbiger solch falsch/
oderbeschnitteneMüntzaußgibt/ oderwann vorkäme/ daßeinerdas
gute Gelt / auffwechslete/ dahingegen geringe/vnd außländische
Müntz vnter die Gemain brächt/ oderaber bey einem vil auß andern
Orthen hergebrachte/vndüchtige Müntz wäre gefundenworden/solle
er ein solchen gefänglichanhalten/vnd vor allenDingen/dessenHauß/
Wohnung / oder bey stch habende Sachen durchfurchen/ jhne hier¬
über zu Red stellen/ vndwoesNoth / mit denen verkommenen Zem
gkNcolitrontieren.

Anzeigungen zu der peinlichen Krug.
§ z . Kan nun derVerdachte seinen Gäber nicht benennen / oder

wurde in seinemZimmer / Hauß/Vorhauß / oderFahrnuß / Werck-
zeug / oderanderezum Müntzen gehörige Sachen/ nit weniger vnge-
tige Müntz gefunden/ vnd noch darüber/ der falsches Gelt außgibt /
von seinerHandthierung ein Müntzer wäre / solle er nach dem Bey-
gestrengt werden. . Omgstuck.

; 4. Ober nitfalschesGelt -emüntzet?
Wieofft?
Mit was Bildnuß?
Wievil Stuck?
Außwas füreinemMetal?
Wo er dasMeta! / oderPräg / vnd anders genommen?
An welchem Orth solches beschehen?
Mit was Werck-Zeugen er gemüntzt/ vnd woher erS ge¬

nommen?
Obsdie Leuth / oderder Herr deß Haußgewust?

T 2 Nu-
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Nutzen / oder Gewinn davon gehabt?
Vonwemersgelehrnet?
Wie derselbig haist?
Wo er anzutreffen?
Ob er das falsche Gelt außgeben?
Wievil?
Wem?
Wo ? soll dasOrthbenennen ?
Was erdarumbkaufft?
Ob er keine Helffer gehabt? solls beschreiben von Person/

Lange / Gestalt/Kleydcr / vnd was sonsten derselben Thucn vnd Las¬
sen seye.

§ 5 . Also auch können die Fragstuckgestellt werden/auff die/so
die Müntzbeschneyden/dieguete vorsätzlich zu dem Ende ausswechs-
len / damit sie dargcgen die böse in dasLand bringen / oder so die gute
inDügel werffen / vmbpragen/ oderauch ohneFreyheitmüntzcn.

Etid-Vnl.
§ 6. Bekennetnun derGefangeneseineVerbrechen / oderwurde

dessen sonsten/ wierechtist / überwisen/ soll man denen Vmbständen
Nachfragen/den Thäter endlich wider befragen/vnd nach Gestalt
der Vbelthat bestraffen.

Vnd zwar der jenige/ so Vnser Reichs : oder Lands -Müntz
nachschlagt/ oder fälscht / istVnsals ein belaydigerVnsererMaje¬
stät / mit Leib / Leben / Haab vndGutt haimbgefallcn.

§ 7. Also auch der außländische falsche Müntz schlagt/ wie auch
falsche Müntz / die in Vnsern / oder andern Namen geschlagen/
auffwechßlet / vnd widerumb gefährlich v »K wissentlich außgibt/
der soll mit dem Feuer vom Leben zum Todt hingerichtet / oder nach
Beschaffenheit der Vmdständ vorher» enthauptet / vnd hernacher
verbrennt werden.

§ 8. Die auch wissentlich jhre Häuserzum falsch Müntzen leyhen/
oder solches darinnengestatten/ dieselbenHäusersollen VnS sie damit
verwürckt haben.

Weschwärende Vmbstätld.
§ 9 - Dise Vbelthat solle man schwärer straffen/ wann der Thäter

dassalscheMüntzenein langeZritgetriben/vil betrogen/vnd in dem



gemainen Weesen grosse Verwürrung / vnd Schaden angerichtet/
auch solche Müntz in Schrott vnd Korn geringer geprägt hette.

Mlderende Vmöstand.
s W . Dahingegen ist die Straff zu mildern:

Erstlichen / wann der Vbelthäter dasMüntzen erst verseucht.
Andertens / deß falichen Gelts wenig/ oder gar nichtsvnterdie

Leuth hette kommen lassen / vnd also nit sehr vil geschadet hette.
Drittens / da einer wissentlich in einer zimblichen Summa da-

rumbdas falsche Gelt wider außgäbe / weilen er vermainte vmb wil¬
len / erbetrogenworden/daß er auch einen andern mit selbigen betrü¬
gen tönte.

lex Acht bttd AchtztMe Attkcul.
!on denen / so falsche Uigel / Urieff/

MMMD vnd dergleichen machen.
WEr falsche Sigil / Schilde / Helm / oder auch falsche

^ ^ ^ Brieff / vndVrkundten wissentlich machet / richtige Inikru-
mcuLL 1 oäieret , vnd verfälscht/ oder sich deren selbst boßhafftig/ vnd
betrüglicher Weiß / einem andern zum Nachtheil/ in oder ausser
Gericht gebraucht oder andern zu dem Ende ertheilt/ ist Landge-
richtsmässig.

Anzeigungen zum Nachforschen/ Gefängnujz /
vnd peinlichen Lrag.

§ i . Die Anzeigungen eines falschen Sigil / oder Brieffs cr-
aignen sich auß dem Augenschein selbsten/ wann mans / schderlich
gegen dem Liecht/ oder eine Handschrifft gegen der andern hält/
welches dann in allweg vonnöthen / wann der jenige / von dessen
Handschrifft man zweifelt/ Todt ist : lebt er aber noch / soll man
jhn darüber vernemmen/vnd sein Handschrifft gerichtlich reeog-
notcieren lassen . .

Finden sich nun verdächtigeVmbständ/ vnd eswäre der jenige/
welcher sich eines solchen Instruments gebraucht/ein solchePerson/zu
der man sich dergleichen wol versehen möchte / oder von jhmvorhero
falscheSachen erfahren hette/ soll man jhn in Verwahrung nemmen/
anfangs gütig befragen/ vnd da die Sach von einer so hohenWichrig-

Cz keit/
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keit ware/vndderVerdachte/die in denen falschen Intkrumenecn be-
findente Anzeigungennit / wie recht ist/vonsich abwenden könte : soll
man nach gefällten Bey -Vrtl mit einem solchen peinlich verfahren /
vndnach Gestaltdeß verkommenenBetrugs / auffgewisse Fragstuck
vornemmen / als vngkfähr-

Kagstucf.
§ 2 . Ob er dises / oderjenes gemacht / oder geschriben:

Wie / vnd welcher Gestalt es beschehen?
Wo/vnd wann?
Wer jhndarzuebewegt?
Wer jhm darzuegeholffen?
Was er dardurch erobert / oderwem/ waövndwelcherGestalt

er einem andern geschadet?
Vnd weilen der Falsch vnterschidlich verübt wird/ mueß man

die Fragstuck auch vnterschidlich stellen.

Erid-Vrtl.
"

tz § z.
wie recht ist / übrrwisen / solle er hierüber bestattet/ vnd nach dem

nach Rarh der Verständigen/ entweder mit Abhauung der Hand/
öffentlichen Schilling / vnd Landgerichts - Verweisung/vnnd in
den gar schwären Verbrechen / auch wol gar an dem Leben gestrafft
werden.

BeschwärendeVmbstand.
8 4? Doch verdienet in allwecg der jenigeein grössereStraff/wel¬

cher dißLaster öffter begangen/oder da einer zurZeit seines tragenden
AmbtS dergleichen verübet hette.

Oder aber daß es vmb grosses Gutt / Land vnd Leuth / oder
abervmbeineSvnschuldigenLeibvnd Leben zuthuenist.

Ltlidekung6- VmWnd.
§ 5. Dahingegen wann hierdurch ein schlechter Schaden entste¬

het / oder derThäter solches außNoth / Armuet/ Jugent / oder nit

nommen werden.



WMWWWWWMWWUW
. erNeun vndAchezigtsteMicul.

vn denen / welche W ^ g / T ^wicht/ Wllen/
. Waajz / Kauffmarms Maaren/ vnd andere

Wachen verfälschen.
Er Soßhafftig / vnd gefährlicher Weiß/Maß/Waag/
Gewicht/Ellen / Specereyen / vnnd andere Kauffmanns-

Waarcn verfälschet / vnd die seinen Nächsten zu betrugen / sut ge¬
recht außgibt/ ist das erstemahl von seinerObrigkeitwillkürlich/ das
andcrmahlaber Landgerichtlichzu bestraffen.

Anzeigung zu der Nachforschung.
' ' °"d d«, O,-

then/wo man eins vnnd anders / zuverkauffen päegt / Maaß,
Ellen / Gewicht-Stein / Zimmenter/Waagen / gesunden werden/
so mit dem gewöhnlichenMarchdeß Orths nit bezarchnet . >

Andertens / der Verdächteauch ein sonders betrogne/vnddes¬
senbeyMänniglichbeschreytePersonwäre/darzueman sich der That
versehen möchte.

Anzeigungen zuder GefangiM . ^
? 2 . Auff solchen Fall solle der Richter die Maaß / Gewicht/

vnnd anders zu sich bringen / oderdasjenige/so nach dem Gewicht/
Ellen / oder Maaß verkaufst wird / durch darzue bestellte Leuth ab-

hollen / wögen/ messen / oder aichten lassen : Befindet er nun dw El¬

len / Gewicht/ oder Maaßvnrecht / solle er die Person verhassten/
bencbens auch das verdachte Gewicht / Ellen / vnd Maaß hrnwegk
nemmen/ gegen der Waar halten / den Verlauster zu Red stellen/
vnd mitdenen so etwo darübergeklagetcontronücren.

Snd -Vrtl.
? z . Bekennet er nun solchen Betrug guetwillig / oder aber es
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Bescßwärende VmWnd.

§ 4. Wann solche Verfälschung über vorhero ergangene Ab¬
mahn : vnd Bestraffungöffterö/ vnd boßhafftig beschicht/kan selbige
wol auch einemDirbstallgleich/ andemThäter mit dem Strang ge¬
strafft werden.

Gnderende Vmbständ.
§ 5. DaabereinermitfalfcherMaaß/oderGewichtwenigScha-

den gethan / kan er zum erstenmahl mit einer xroportiomertca
Straff/ wie obengemeltvonseinerObrigkeitbelegtwcrden.

er NeiinziWc Amcul.
vn Mrruckung der March/ zu lakein

cke termino moto.
MM Er Wlich/hndgefährlicherWetß/Mahl oderMarck-
VMstein / Baum / oder Hager / verrücket / abhauet / abthuet/
oderverändert / wie auch der/ so Marckwasser an andereOrth laitet/
ist Landgerichtlich/ nach Beschaffenheit deß Verbrechens/vnd den
herauß erfolgenden Schadens : Der aber seinem Nachbarn nur zu
nahent ackert/ oder hauet / oder auch ein Gehäg/oder Zaun/über
keit willkürlich zu straffen / vnd zu Erstattung deß Schadens/ auch-aß er alles in vorigen Stand setze / anzuhalten.

er Em vnd Nemiztgrste Amcul.
-on dem Wainaydt.

c solle
Ungezogen / vnd Landgerichtlichabgestrafftwerden.

§ i . Dochmueßerdeffenvorherogenuegsambüberwisen/vndvor
einenMainaydigen durch Vrtlvnd Recht erkennet werden.

§ 2. Bekennet .aber der Befragte den Mainaydt selbsten/ oder
aber er wurd dessen durch genuegsamme Zeugen überwisen/ solle erE ) Gelegenheit der Vmbständ/ vnd Schwäre deßMainaydtS sol¬
cher Gestalt gestrafft werden.

End-



End-Vttl.
Nemblich / wer vor Gericht einen falschen Aydt / jemand

hierdurch zur peinlichen Straff zu bringen / schwört / derselbe soll
mit der Straff / die er fälschlich auff einen andern darzue bringen
begehrt/belegt/oder so der Aydt zeitliches Gutt / oder die Vero
letzung der Ehr antrifft/ welches dem jenigen/ der also fälschlich
geschworen / zu Nutz / oder dem Nächsten zum Schaden kommen/
der ist zu vorderist / wo er das vermag/solch fälschlich abgeschwo¬
ren Gutt/ oder Ehr dem Verletzten wider zuckehren schuldig ; er
solle auch darzue verlcumbdet / vnd aller Ehren entsetzet scyn/ oder
nach schwäre der Sachen die fordern zween Finger / mit welchen er
geschworen / abgehauct / oder nach Grösse deßMainaydtS auch die
Zungen abgeschnittenwerden.

Beschämende Vmbständ.
§ z. Die Vmbständ so denMainaydt grösser machen/seynd vn-

gefährlich dise:
Erstlichen/ wann dcrMainaydtzumössternmahlwolbedächt-

lichbeschehen.
Andertens/ wann der Thätcrüber vorhergangcne Erinderung

deßMainaydtö/vnddcrdaraussberukhendenStraffgleichwolfälsch-
ltch geschworen . '

. . ^ ^ 5/G
Drittens/ wann der Mainüydt gar mit einem sonderbaren

Frävel/ oder Vermessenheit beschehen.
Vierdtenö / wann vil wegen desselben jhr Haab vnd Gutt/

oder auch Ehr/ Leib vnd Leben verlohrcn.
Einderende Vmbständ.

§ 4. Dahingegenwird die Strass gelindert r
Erstlich/ wann einer außVnbedachtsamkeit falschgeschworen.
Andertens/ wann darauß ein kleiner / vnd gar kein Schaden

geschehen.
Drittens/ wann die mainaydige Person die Straffdeß Main-

Aydtö nitgewust / vnd auch derer nit erindcrt worden.
Vierdtenö / wann derMainaydige den zuegefügten Schaden

kan vnd will erstatten / re.
Fünfftens/ wann der so geschworen gar ein einfältige Person

wäre / sodenMainaydt nit fassen könte.
V Aex
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etFwep vnd Neunzrglste Articul.

traff deren / so geschworne Urphede
brechen.

81 .
'Nicht einer ein geschworne Vrphede mit Sachen vnd
Thaten/darumb er ohne das am Leben zu straffen wäre/

dieselbe Todtstraffsollean jhmevollbracht werden.
§ 2 . So aber einer ein Vrphcde mitSachrn / darumb er dasLe¬

ben nit verwürckt hat/ fürsätzlich/vnd fräventlich bräche/ der solle
erstens als einMainaydiger mit einem gantzen Schilling/zum ander-
tcnmahl mit Abhauung der Hand/ oder Finger / Mit welchen er ge¬
schworen / drittens / mit dem Schwer- vom Leben zumTodt gericht
werden / rc.

DerDrep vndNeunzigiste Micu!,
itraff der jenigen / so Uchmachkarten wider

andere machen / vnd Mbratten.
Elcher jemand durch Schmachschrifften / oder Ge-

. ^ /mahl boßhafftig an Ehren lästert / der solle in geringem Sa¬
chen nach Errnässung von seinerObrigkeit / in den schwären aber von
dem Landgericht abgestrafft werden.

Anzeigungen zum Nachforschen bnd GefangM.
8 1 . Die Anzeigungen zumNachforschenseyndvngesährlichdise:

Erstlichen / wann die verdachte Person sonsten leichtlich
Schmach -Wort außzugiessen im Brauch / auch gegen dem Geläster¬
ten ein Widerwillen/oder Throwort wider jhn außgegossen hette/
es küntenauch die Vrrmuettungen auß der Schrifft/ Papier / vnd an¬
dern genommenwerden / absonderlich aber ist der jenige/ bey welchem
man ein Schmachkarten findet/sein Gäber/vnd derselbewider denje¬
nigen/von wem erö hat/ so lang biß man auff den ersten Anfänger
kombt / zu benennen / vnddarzuthuenschuldig / man solle auch einen
solchen/ so lang vnd vil/ biß er seinenGäbcroffenbahret/ ( wann er an¬
derstein solcher Mensch wäre / zu dem man sich dergleichen That verse¬
hen kvntc ) in Verhasst nemmen/ vndwann Zeugen verhanden / mit
denselbenconkrontleren.

An-
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Anzeigung zu der peinlichen Kag.

§ 2 . Da nun die bezüchtigte Person keinen Gaber zu zargen
wüste / vnd bcnebens ein vntadelhaffter Zeug / oder andere zur
i oitur genucgsame Anzeigungen verhanden/ die Schmachkarten

auch also beschaffen/ daß dardurch hohePersonen angegriffen/ oder
darauß ein grosses Vnhail der Gemain / oder einem gantzen Land
entstanden wäre / kan man sie peinlich ohngefähr auff dise Weiß
befragen.

oder ein anderer?
Werderselbigeseye?
Wo er zu finden?

außgebraittet?
Durch wem?

Wohin?
Zu wasLeuthen?
Was jhn zu allen dem bewogen ?

End-Vrtl. M
§ 4. Wann nun derThäterdieThat selber bekennet/oder deren

genuegsam überwisen wäre / solle er nach Vmbständ seines Verbre¬
chens / entweder mit Stellung an den Pranger / außstreichen / vnd
Landgerichts-Verweisung/ Abhauung derFinger / mit welchen ers
geschriben / oder gemahlet / auch wol gar an dem Leben / alles nach
Schwäre der Schmähung/vndWürden der geschwächtenPerson/
vnd darauß ersolgtenSchaden/gcstrafitwerden.

8 5. Dann wer Schmachbrieff von solchen Personen machet/wcl-
che allzeiteines gutenNamens / vnd in hohen Ehren gewesen/ vnd sie
jhres guten Namens vnd Ehrentituls beraubt/ selbige weit außbrai-
tet/odcr hierdurch vilTodtschläg/oder andersgrossesUnhailimLand/

V 2 oder



156 Ändertet Thal / der
oderVnfrid zwischen grossenHerren verursacht hette / ist schwärsich
zu straffen.

Mlderende Vmbstand.
tz 6 . Da hingegenwird die Straffgelindert :

Erstlichenwann einerzwar dergleichenSchmachbrieff / so ein
grosses Vnhail der Gemain/ oder einem gantzen Land verursachen
möchten/ gefunden/ vnd dieselbe andere sehen lassen.

Andertens/ wann der Thäter in seinerSchmachschrifft ein ge-
ringePersoneines kleinenLasters bezüchtiget.

Drittens / endlich das Laster / welches einer durch ein Paßquill
außbraitet / fichinWarheit also befunden hat / wie wol diseö Laster
die Straffnit gar vil lindert.

Wer dergleichen Thäter / vnd Jntercsiierte anzaigt / daß sie
zur Straffgebraucht werden / dem solle von deß VerbrechersGurt/
nach Beschaffenheit seines Vermögens / ein zimbliches von der einge¬
hendenGelt -Straff gegeben werden.

er Vier ßnd Neunzigiste Articul.
ondem sonders hinterlistigen fortlhaffkenMe-
truZ / welchen auch eln Verständiger nit wol für-

sehen/ oder verhüten kan / zu lakein /
SteliionLtus genannt-

Achdeme auch bey täglich zuencmmender Boßheit
. , der Menschen die Betrüg vnd Vortl also wachsen / daß

man denenselben fast keinen absonderlichen Namen geben kan / in
deme sich böse Leuth finden / welche vnter dem Schein deß Gelt-
wechslens/oder zehlens selbes vnvcrmerckter Weiß in die Ermel
stecken ; Zn Versetzungvorgezaigter guterPfändter andere haimb-
lich vnterrucken: ein Sach zu mehrmahlen verkauffcn : ein bezahlte
Schuld nochmahlen einfordern : jhre Namen zu dem End gefähr¬
lich verleyhen / damit man den rechten Kontrahenten nicht wissen/
vnd also den Dritten dardurch betrügen/ vnd in Schaden bringen
möge. ,

§ r . Disevnd dergleichen schädlicheBetrüger sollen schwärer als

vnd
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vnd Lebengestrafft : vndwider solchederOrdnung nach / wie oben bcy
dem DiebstaUvnd Verfälschung geordnet/ verfahren werden.

Mer Wnff bnd ^ eunztWeArticul.
HonKuthMuffangern/ zu Satein/

§ 1.
Elche die Leuch / Wann: oderWeißs-Personen/auch
' Kinder auff offener Strassen / zu Feld/ in denen Weingär¬

ten / oder sonsten auffangen / entführen / oder aber vmbs Gelt ver¬
kauften / sollen von den Landgerichts : vnnd Grund - Obrigkeiten
durch fleißige Nachforschungen in Verhasst gebracht / vnd durchdie
Landgerichts mit dem Schwerd vom Leben zum Todt gestrafft

§ 2. In disemVerbrechen vermehrt dieStraff/wann einer§hri-

lichaberwann solches von dencnEltern / Gerhaben / krLccpwrn.
vnd dergleichen beschehe / oder wann durch- Juden Lhristen-Kinder
auflgefangci» werden.

ser
VN denen/ dieaußder KfängnußvndUyftn

brechen / oder entlauffen.
§ 1.

Jeauk der Gefängnuß brechen/ odersichderselben/wie
^ .auch der E»)sen enledigen / wann sie widerumb betretten wer¬
den / sollen nach Gestalt deß Verbrechens/vnd der Vmbstand/
nach deß Richters vernünfftiger Ermessung / der Gebühr nach be-
straßt werden.

Weschwärende Vmbstand.
? 2 . Vnd zwar desto schwärer/ wann der Gefangene Leuth be¬

stellt / welche ihn mit Gewalt auß der Gefängnuß genommen/ oder
wanner dieWächter belaidiget/ angebunden / beschädiget/oder gar

N , W.



158 Ändertet THeil / der
Giiderende Vmbständ.

§ z. Dahingegen ist der Gefangene ringet zu bestraffen / wann er
gar nachlässig verwahrt/oderbewacht worden.

Oder sich derentwegenfrcywilligwiderumb gestellt hette.
§ 4. Warbey zu beobachten / daß / wann ein solcheraußgerissener

hernach in einem neuen Verbrechen wider einkombt/ man eines zu
dem andern nemmen / vnd die Straff schärpfen solle.

§ 5 . WclcherGestaltdieFlucht/oderAußbrechcneinAnzcigUng
zur peinlichen Frag gibt/ ist Hieoben Art . 35. zu finden.

ierWbktipndNeutiztgtsieArttcul.
ondem iuetstock / vndMerichts-

rierri / welche die Gefangene außtaffen.
§ i.

re-

d
x hilfft/ der solle nach Gestalt deß entwichenen Verbrechens/

entwederSwillkürlich/ oderda deß außgelassenen Verbrechen / Leib
oder LebenS Straffauff sich truege i am Leib / oder Leben / auch in
gar schwären Fallen wol gar mit gleichmäßigerStraff/ so der entwi¬
chene verwürckt/ belegt werden.

§ 2 , Daß die Außlaffung mitWillen/vnd boßhafftiger Weißge¬
schehen / ist vngefährlichen miß nachfolgenden Vmbständen zu ver-
muettcn . Wann nemblichen ein solcher Gerichts-Diener mit dcmGe-
fangenen absonderliche Gcmainschafft gemacht / vnd sie miteinander
gute Freund warengewesen.

Oder wann er einem Gefangenen mehrer Freyheit/als andern
zuegelassen/ oder auch sich öffter mitdem Gefangenen übertruncken.

Absonderlich aber Wan zu beweisenwäre/daß er Geschänck vnd

gebrochen / an dieHandgegeben / vnd zuegelassenhette.
§ z . Auff welche vnd dergleichen Anzeigungen/ solle ein Land-

gerichtS -Herr den Diener / wann er nit genuegsame Vrsachen sei¬
ner Entschuldigung gibt / vnd der entloffene sonsten das Leben ver-
würcket hette / im Fall erö nit gütlich bekennet / mit der peinlichen
Frag angreiffcn.

DieVmbstand deßAußbrechens/vnd darzüe gebrauchtenMitl
steif-



flelssig erwegen/ auß denenselben dieFragstuckstellen/ vndjhnehier-
auff vnter andern auch darumbrnbefragen:

Was jhnhierzue bewegt?
Was er für Schanckung/ oderVerhaissungempfangen?

-Wer sonstenhicrumben gewust/ vnd darzuegeholssen habe? vnd
dergleichen.

s 4 . Findet man nun den Gerichts-Diener schuldig/ solle er wie
obstehet nach Beschaffenheit der Sachen verurtheilt vnd bestrafft
werden / absonderlichwann er bekennet / oder sonsten überzeuget ist/
-aß er dem Gefangenen die Gefängnußselbst helffen auffbrcchen / oder
jhm solch freywillig auffgcspörrt / oder selbst mit dem außgelassenen
entwichen / vnd alsdann widerumb bekommen worden / oder aber
auch in der Entlassung etwan ein Mord begangen/ damit er nit ver-
rathen wurde . . . . .

s «
» . Gleiche Beschaffenheit hats mit denen Mgen/ welche die

Gerichts -DiencrHandcn gewaltthätig entledigen/oder auch dieDie-
ner an derFahung gewaltthatiger Weißverhindern / dannnachdeme
deß Gefangenen Verbrechen groß / oder der Gewaltmit schwären
Vmbständen verübtworden/ nach dem solle auch die Straff linder/
oder schwärergebraucht werden. .

8 6 . Kommen aber solcheVmbständdarzuc / welche den Gewalt
Lands-Fridbrüchig machen/sollen dergleichenLands-FridbrecherUns
zuscharpfer Leib vndLebcns Bestraffungüberlifertwerden.

§ 7 . Wann aber kein Boßheit/ sondern nur etwo ein Vberse-
hen / oder Nachlässigkeit vorüber gangen / oder der Entlassene das
Lebennichtverwürckt / solle er allein willkürlich/ doch in allweg ent¬
weder mit Außstrcichen/ oder einer andern excra oräman Straff
belegt werden.

Ber Acht vnd Neunzigrste Articul.
Ms einem Mandgericht / zur Weit eines gra5-
üerenten Pbelo/ als dadieAlgeuner/ Brenner/oder an¬

dere schädliche Leuch im Land vermerckc werden/
zu chuensepe.

Eilen durch dise Landschädliche Leuth Vnsere Än-
M terthancn vilmahls hart belästiget worden : Als haben

Vnsere Lobseeligiste Vorführer / wie auch nicht weniger W,r
erst



i6a Andetter THei ! / der
erst neulich durch gemessene scharpfe OenerLüen .unter 6 -im Sechs-
Menden jumj , deß abgewichenen Sechzehenhundert Vier vnnd
Fünffzigisten Jahrs / allen Landgerichtern vnd Obrigkeiten mit
Ernst befohlen / auff dieselbige ein wachtsames Aug zu haben / auch
da sie in dem Land betrctten wurden / dero Person ( sonderlich wann
sie sich zurWöhr stellen) mitsambt allen den jhrigen Preiß gegeben/
selbige zu verhassten / vnd gegen denselben mtt gezimmenter Straff
zu verfahren . 4

§ i . Es solle auch allen vnd jeden Obrigketten/discm bösenGesindl
wegen jhres vorgebnenWolverhaltens paffierZetl ( welche Wir hie-
mit für krafftloß/vndnichtig erklären) zuertheilen / bcy Vnsercrho¬
hen Straffvnd Vngnad verbotten seyn / alles nach Außweisung Vn-
serS obbemeltenGeneral-Mandats.

§ r . Wegen der Brenner / solle man das Landgericht durchsue-
chen/ Wächter bestellen/ vnd alles fleißig außkundtschafftenlassen.

§ z . Auff die Bettler / garttende Landsknecht/ vnd andere derglei¬
chen müffig vmbschwaiffende Leuth/ aberwolAcht haben/ j hrcr Zeug-
nussenvnd Paßporten abfordern / examinieren , vnd da sie eines fal¬
sches verdächtig seynd / an das Orth schreiben / wo sie außgefertiget
worden / sich dessen erkundigen / entzwischen aber die verdachte in lcy-
dentlicherVersicherung behalten.

erNeun sind NeunztWe Articul.
je es mit denenMastern / so allhie nit ordent¬

lich auszgeführt / soke gehalten werden.
Er jenigen Lasier Halber / so Wir in diser Vnserer
Landgerichts -Ordnung nit absonderlich benennet / oder auß-

geworffen/ solle es bey Anordnung der gemaincn Rechten verblei¬
ben.

Der Sundemsie Articul.
eschluß diser peinlichen Mand-

Gerichto-Grdnung.
L Achdem dise Malefitz - Ordnung allermaisi zu'

stellung der bißhero in peinlichen Sachen vorgeloffcnen
schwä-
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schwären vnnd vnverantwortlichen Anordnungen denen Landge-
richtern zu guetcn fürgenommen ist ; Als befehlen Wir dabey allen
vnyd jeden / daß sie in den peinlichen Fragen vnnd Erkantnussen si¬
cher gehen / vnnd der Sachen weder zu wenig / noch zuvil thuen/
noch auch sich einiger widerrechtlichen Schärps : oderGütigkeitan-
maffen / sondern mit wolbewogenen / vnd absonderlichenBedacht/
solcherGestalt verfahren vnnd vrthcilen / wie es die Vmbständ der
That/vnnd dise Vnsere peinliche Landgerichts - Ordnung an die
Hand gibt/ vnnd außweist / derowegen sie dann jhr Vertrauen/
nicht nur auff Pfleger/ Beambten / Burger vnnd Bauren / die in
einer so wichtigen Sach nicht genuegsam erfahren seynd/ fetzen/
sondern darzue auch Rechtsgelehrte/vnnd zwar solche/welche in
lpeciL in denen LriminLllbus erfahren seynd / gebrauchen/ vnd
nicht nur / wann es schon zum Vrtl kommen / sondern auch vorhe-
ro jhresRaths pflcgen/wieder procclgssowol mitVerhörung dcß be¬
schuldigten / vnnd zu der Zeugen / als auch mit Nachfragung der
kliäwien , vnd Anzeigungen an andern Orthen / sonderlich proprer
Lorpus äeliL , vnnd vor allen / wann es zu der peinlichen Frag
kommen solle / zu formier» , auch was sonsten nach Gestalt vnnd
Vmbständ der Sachen dabey bedacht werden mueß : Ingleichen
sie auch die Vrtl / so von den vnpartheyischen Geding geschöpfft
werden / nicht gleichexe^uiercn , sondern vorherowo! berathschla-
gen lassen sollen/ widrigcnfals/da Vns kundtbarwurde ( wie dann
zu dem End nicht vnterlassen werden solle / Nachfrag zu halten /
vnd bißweilen auch die Lrimmal - ? roccl8 vnversehens abzufor¬
dern ) daß diservon Vnsgcmachten Ordnung nit nachgelebt/ vnd bey
einem / oder andern Landgerichtvnrecht / oder nachlässig solte verfah¬
renwerden/Wir alsdann solche Landgerichts -Herrn nach Gestaltder
Sachen nicht allein mit Einziehung der Landgerichter / sondern noch
auffandere Weiß bestraffen/ vnd hierinncn keines verschonen werden:
wie Wir Vns dann auch in allweg Vorbehalten/ wo sich über kurtz/
oder lang in einem / oder mehr ArticulIrrung vnd Beschwärung zu-
Iruege/daß Wir dieselbe durchgründlicheErfahrenheit/vnd mit zeiti-
genRath nachGklegknheitderSachenvndNotturfft/bessern/mchre/
mindern / oder gar widerumb auffhöbcn mögen . Hat sich also ein je¬
der vorNachtl vnd Schaden zu hüten/vndbcschichtauch hieran Unser
gnädigstervnd ernstlicher Müen vnd Mainung . Geben in Vnscrer

X ' ' Stadt:



i6r AndttkerTheil/derLandgmchks-Ordtiung.
Stadt Wienn / den Dreyssigisten veccmber , im Sechszehcnhun-
dert Sechs vnd Fünffzigisten / Vnserer Reiche deß Römischen im
Zwainzigisten / Heß Hungarischenim Zwey vndDreyssigisten/ vnd
deß Böhaimbischen im DreyssigistenJahren.

Johann Franß Trauthson/ Gräffe
zu FalckenstrinStMhalter.

' ' ^
^ ^

- ^

dommMo Oomim NtzÄj
Imperstorism LoliEo.

^ -
° ' -

' l

JohannBaptkstaSuttinger / ' Johann Heinrich Hörwart/
Kantzier . von Hohenburg.

Bernhardt Ottcrstrtter/D.
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Eandgenchcs - Grdnung.
In welchem die Erste Ziffer das Blak / die Änderte den gantzen Anttz

cul / vnd die Drirre den § die .Vlarginal.Zifferaber den Ersten/
oder andern Lheü bedemrer . ^

A.

^ ^ sBhandlung / über der selbstMörder Verlassen-
^ schafft/habendie Grund -Herm . 96 . 69 . 5.

2 . Absager/ fallendem Lands -Fürsten in die Straff.
71 . 61. 1.

2 . Abtreibung der Leibs-Frucht / d ero Straff/vnd was
ein Richter in disem krocels zu thuen. 90 . 67.

^ clvocaren sollen zur impuZnierun § der kur ^s-
kion - Schrifft von Ambts wegen bestellt werden.

i z . 19 . 6.
> . ^ clvocaren ausser der kur §at!onen denenMalefitz-

Thätern nicht leichtlich zuezulassen. 1 4̂ . 20.
r . Adeliche vnverleumbdePersonen / wie auch die / bey

welchen deßAußtrettens wenig Gefahr / sollen nik
leichtlich srreüiert werden » l y . r 6 . i.

F . -lAZravsnns viäe beschwärende Vmbständ.
1 . Alte Leuth von 60 . Jahren / nicht leichtlich zu tor-

quiern » z 4 . Z8 , z.
r . Anklag in peinlichen Sachen / mueß schrtfftlich vnd

ordentlich beschehen. 6 . 91.
r . Zlnkläger ist dem beklagten Landgericht / satsambr

Caurion vnd Versicherung zu laisten schuldig.
7 , 10.

r . Ankläger / soauß vuerhöblichenVrsacben/ oderzu
Vnterdruckung der Warheit von seiner Klag ahste-
het/ist straffmäffrg . 9 » 5-

Anklägerso nichts bcwisen / ist benebensdaß er dem
Beklagten alle Schmach / Schaden / vnd Vnko-
sien abzutragen schuldig / auch straffmässig.

12 . 18 . z.
Anklag wegen der LandgertchtS -Vnkosten / auff die

Vnterthanen verkokten . 57 . 54. r.
Anzeigungen zur Gefängnuß / vnd Liferung eines

Malefitz -Thäters müssen erhöblich seyn. 4' 5 - r.
. . Anzeigungenzur ln^ uistrion in §enerc . 17, r z .

Anzeigungenzur Gefängnuß ins gemain. 19 . 26 . 4.
r . Anzeigungen zur peinlichen Frag ins gemain.

r ? - Z5»
r . Anzeigungen zur peinlichen Frag/seynd keinem fah-

renden/ wol aber denen / so ctwo zur kur ^aüon zu
lassen schrifftlich zu ertheilen. . »7 - 34 '

Anzeigungen zum Nachforschen / Gefängnuß / vnd der
peinlichen Frag / seynd in dem Anderten Thetl
diser Landgerichts -Ordnung allen Malefitz -Thaten
kpecisliterbeygeruekt.

r . Appellation hat in Sachen die auffö Leben gchen/
ntt Statt . 52 . 50.

r . Apotecker / so ohne qenuegsame Auffsicht Gisst ver-
kaüffen / zu bestraffen . 107 . 72 . 7.

r.

r.

r

r . ^ llassinium dessen Straff vnd gantzer krocels . "

98 . 70.
1 . Anßsageinesgepeinigten/ soll erst/ wann er von der

lorrur gelassen worden/ angenommen vnd auff!
geschriben werden . ZZ . Z7- r 5.

2 . Aydt wird in kur ^atiöns kroceffen sonderlich da
ein Noch - Wöhr zu erweisen / dem beschuldigten
aufferlegt. 79 « 6z . 7»

i . Atzung nochwendige mueß denen Gefangnen/son¬
derlich Krancken / vnd Kindlbetherinen geraicht
werden. ro . 27 . i.

B.

r

r.

r»

r . Bader / Barbierer vnd Wunbärtzt seynd schuldig/
da sich ein schwangers Weib selbst vmbs Leben
brächt / selbige auffzuschneyden » 98 . 69 . 1 r.

Beklagter mueß sein Entschuldigung vnd Einreden
beweisen . 8 . 11.

Beklagter so vmbs Leben sitzet / kan auff Camion nik
loß gelassen werden - r z . zo -.

Begnadung stehet allein bey dem Lands -Fürsten.
4z . 44 . » 8,

i . BeschwärendeVmbständ / so ins gemain die Straff
schwärer machen . . 44 . 45.

r . Beschwörende Vmbständ / so sich bey jederVbekchar
in 5pecie eraignen/seynd einer jeden Malefitz-That
im andern Theil diser Landgerichts -Ordnung bey-
geruckt.

i . Bestättigung der Bekantnuß mueß zween oder drey
Tag nach der ? orrur , ausser der Gefängnnß vnd
rn Beyscyn der jemgen/ so selbige angehört/ besche-
hkn. z 5 . ^ 0.

r » Bestellter Mörder / wie auch der Besteller / seynd
schärpffer / als ein gemainer Lodtschläger zu be-

^ straffen . 98 . 70 . 6.
Li^amia viele zweyfache Ehe.
1 . Bey -Vrtk / müssen die Lands -FürstlichenStädtvnd

Märckc der N . Oe . Regierung vor der Lxecmion
übergeben. r6 . z ^>

Betrug mit absonderlichen vortheilhafftigen Hin¬
terlist / zu Latein Lrellionsrus » vnd dessen Be¬
straffung. 156 . 94»Bettler landstreichende / wie auch gartende Soldaten
sollen wol examiniert , vndjhrePassaportenvnd
Zeugnussett fieiffig durchsehen werden. 160 . 98 . 5L

2 . Bluetschand / zwischen was Personen selbige began-
gen / vnd wie sie gestrafft werde . , 10 . 74.

Bluetschand zwischen einem Christen / so zuvor ein
Türck/Iud / oder sonsten ein Vnglaubtqer gewe¬
sen / vnd sich mit einer jhme befreunden Türckin /

T 2 - Jüdin

2.

r.

2 .



» <»

Register.
Jüdin oder Vnglaubigen vergriffen/wird hart ge¬
strafft . - zo . 82. - .

Brenner/ viäe Mordbrenner . .
- . Mueß Geistliche / mueß die Geistliche Obrigkeit be¬

nennen. 55» 5r - iZ'

L.
csutionäenonoikenäenäo , oder Dr Gewalt wird

vnterschidlichgelaist . / z . zi.
i . cauüon anffStellung wird in geringenVerbrechen/

von einem Beklagten angenommen. rz . zo . r.
circuinttamiL aZAra vames , viäe beschwären de Vmb-

ständ . . E. ,
LircumLsnÜL I»imitame § , viäe LmderungS - Vmb-

ständ.
Klag/viäe Anklag.
I » Lonfromsiion oder Gegenstellungist offt nutz / vnd

offt schädlich. ^ zr . zb . i.
x . corc »u8 äeliüi oder Vbelthat / mueß ehe man zur

Inquisition , Gefangnuß / ^ rrur oder Vrtheil
schreitet/am Tagseyn. 18 . 14 . 2.

Irem . 16 . z z . 1.
Item . z r . z ? , i.

r . crimen 1- 5« ^ sjeüstis whd vom Lands -Fürsten ge¬
strafft . 7l - 6i.

D.
r. Venuncianten ist kein Richter zu offenbahren schul¬

dig . 14. 11 . 5.
r , Oenuncimiones müssen von ehrbahrn Leuthen / nit

auß Haß oder Feindschafft/sondern einem gerechten
Eyfer Herkommen. 14 . 21 . 1.

Was zur Oenuncisrion erfordert werde / ibiäem.
i . Diener so wider jhre Herrn die Wöhr zucken / oder

Büchsen rucken / seynd Landgerichtsmässig.
77 . 61 . rz.

r . Diebstall / dessen Straff / vnd wie man mit den Die¬
ben verfahren soll. i Z5 ' 84 »

ViKästores . viäe Absager.
E.

r . LSraSores der Gefängnussen / wie auch die / so auß
den Eysen brechen werden vnterschidlich gestrafft.

157 . 96.
1 . Ehebruch verjährt sich in fünffJahren . 40 . 4z»
2 . Ehebruch/ dessen Bestraffung vnd wie man hierinnen

verfahren soll. 115 . 76.
r . DoppelterEhebruch / wird schärpffer als der einfache

gestrafft . 115 - 76 . 8.
r . Ehebruchs Straff / eines Christen mit einer Jüdin

oder Vnglaubigen / vnd hingegeneines Juden mit
einer Christin. izi . 81 . z.

r . Ehebered : vnd haimbliche EntführungderAdelichen
vnd andererehrlichen LenthTöchterstraffmassig.

IL5 . 7Y . 1.
r . Einziehung der Angesessenen/ wie auch der jenigen

Lhater / so nicht auffoffenerThat betretten werden/
fall mit Ordnung beschehen. 4 ^ 5.

1, Entführung einer Christin von einem Juden / Tur-
cken / oder Vnglaubigen / vnd dero Bestraffung.

izr . 81. 4.
Entteibung seiner selbst / viäe Mörder.

F.
2 . FalscheMüntzer/viäe Müntzfälscher.
r . FalscheMüntzer/ so die Käyserl. Müntz verfälschen

oder nachschlagrn / fallen in deß Lands -Fürstens
Strass . 7r . 61 . r-

r.

2.

r.

2.

l.

Falsche Waag / Gewicht/ Maaß oder Elen zu gebrau¬
chen / beyGeld : vnd Leibs- Straffverbotten.

151» 89 . z.
Von kslsarijs , welche falsche Sigel / Brieff / vnd

Vrkunden machen . 149 . 88.
i . rams , oder daö gemaine Geschrei) gibt ein Anzei¬

gung zum nachforschen . 17 , r Z- r.
Findel-Kinder/ sollen in den Spitalern / m Ermaug-

lung aber derselben von jedesOrths Obrigkeit er¬
zogenwerden. 95 . 68 . 11.

Fluechen vnd schwören/so auß Gewonhen beschicht/
können auch Dorff : vnd andere Obrigkeiten ab-
straffen . 6 z . 59»

i . Form allerVrtl in Lebens- Straffen . 46 . 48.
1 . FormderVrtlinLeibS -Straffen » 50 . -i 9 '
1 . Form einer Vrphed . 60 . 56.
1 . Fragstuck in senere . ^ 4 - Z 2 -
i . Fragstuck/sollen wol erwogen / vnd derVberfiußauß-

gelaffenwerden. 25 . Z ^ - 9»
Fragstuck auffein jede Malefitz-That in lpecie , seynd im

Anderten Theil / allwo der maisten Vbelthater,
^ krocels kürtzlichentworffenwird / zu finden.
Frid deß Scharpffrichters/vor derLxecmion außzU-

rueffen» 54 - 51 - 8.

G.
r . Galgen/Stock/Pranger/vnd Stockhöltzer/ zuvor

Creutz genant / seynd Zatchen der Landgerichtlicherr
suiisäiüion . r . r»

r , Galgen muß 14 . Elln von deß Landgerichts -Herm
Nachbaurn Grund gesetzt/ vnd solle allzeit erhobt
seyn. 61 » 58 . r.

Galgen auffzubauen/ können sich die darzue gehörige
Handwerckernitwaigern . 61 . 58 . 1.

Gefangene nicht in alte tieffe Thurn/vnd stinckende
Kotter legen . 10 . 17.

Gefangene/ sollen gleich Anfangs besuecht/vnd ihnen
nichts / so zum außhrechen dienstlich ist / gelassen
werden . 11 . 17 . z.

Gefangnuß ist oräinsrie nit zur Straff/sonder allen
zur Verwahrung angesehen . ro . 17.

Gegensiellung der consrommion ist offt nutz / vnd
offt schädlich. zi . z 6 . 1.

Geistliche Bueß / setzt die Geistliche Obrigkeitauff.
55 . 51 . rz.

Geld -Straff/da einer Adeliche/oder sonsten ehrlicher
Leuth Töchter heimblich zur Ehe beredt vnd ent¬
führt / soll nit statt haben. 1 r 7 . 79 . 6.

GerichtschreibersAmbtbey derlonur . zz . z 7 . 14.
Gerichts -Diener Straff/so die Gefangene ledig las¬

sen. 158 . 97»
Gestohlnes Gutt / gebührt gegen Raichung deß Für¬

fangs seinem Herrn. 5 - 7»
Gifft bcybringen. viäe vergeben.
Glaidbruch strafft der Lands -Fürst . 71 . 61.
Glaid sichere wird alleinvom Lands -Fürsten/ vnd dec

N . Oe. Regierung ertheilt. ir . r8.
Glaid sichers wird keinem ertheilt/ so er allbereit im

Verhasstvnd wie sich ein Verglaiter zu halten.
11 . 18 . z.

Glaid sichere/ wehret allein biß zum End -Vrtl.
11 . 28 . 4°

Gnad / kan in Lebens- Straffen nach gefälltem Vrtl
memaiid als der Lands -Fürst errheilen . 565z.

i . G- ttS?

r

i.

i.

i.

1.

i.

2.
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i . Gottskästerung beschicht vnterschidlich . 62 . 59.
r . Gottölästerung Straff / vnd wie man in disem ab¬

scheulichen Laster verfahren soll . 62 . 59.
i . Grund : Dorff : vnd Vogt - Herrn müssen dieMalefitz,

Thäter in drey Tagen liffern . Z- 4 » i-
i . Oraclus der peinlichen Frag / seynd nach Beschaffen¬

heit der Person / so zu peinigen / vorzunemmen.
Z2 . z7 - 7 . vnd9.

I . Gutt eines Hingerichten Vbelthäters / wann er nit
zugleich Leib vnd Gutt verwürckt/soll nic cingezo-
gen/ sondern dessen Erben gelassen werden.

59 - 55- ! .
I . Gutt eines flüchtigen Thäters / soll beschriben / vnd

biß zu Außtrag drser Sachen / ausser der Vnterhal-
tung Weib vnd Kind / nichts darvon entwendet
werden . 59 » 5 5 - r»

r . Gutt der selbstMörder/wann keine Schulden / Km-

der noch gewisseErben verbanden : fallet dem Land¬

gerichts,Herrn haimb . 96 - 69 - z » vnd 4.
r . Gutt eines / der sich auß ^ elanckole ^ Kranckhett,

oder Vnvernunfft entleibt / bleibt dessen Erben.
97 . 69 . 7.

r . Gewaltthätige Entführung deroStraff / vnd was em

Richter hierinnen zu thuen . 122 . 78.

H.
r . Haimbliche Ehebered r vnd Entführung der Adelrch:

vnd anderer ehrlicher Leuth Töchter / Landgerichts-
massig . ^ ^ f » 79»

r . Hinwegklegung der Kinder / vnd die darauffgehörige
Straff . 9 Z . 68.

Hochgericht / viele Galgen.
r . Huererey vnter ledigen Personen / vnd drro Be-

straffung . ^
i ; o . 82 . 1.

r . Huererey zwischen Iuden/Türcken/oder andern Vn-

glaubigenvnd einer Christin » i § i . 82 . 5.
Huetstock / viele Gerichts -Diener.

Incliciaviöe Anzeigungen.
Inf3ncliciclium,viäc Kinder -Mord vnd Verthuett»
r . Inquisitiongegen den Vbelthätern anzustellen / lrgt

denen Landgerichtern vonAmbtswegen ob.

i . Inquisition ist alsdann / wann man cle corpore cle-
Uüi versichert ist / erst vorzunemmen . 16 . 22 . z.

Irem . 18 . 24 . 2.

i . Inquisition von Ambtswegen vnd ein rechtliche Klag
hindern ein andern nicht . 16 . 22 . 4.

r . Insirumemazur ^ rrur , sollen allcrmassen rn disem
Land herkomen/gebraucht werden -. i ' 12 ' ) 7 . .ir'

L » Insirumenta rocliern vnd verfälschen / auch selbige
betrüglicher Weiß gebrauchen / ist Landgerichts¬
massig. 149 - 88.

Interrô aroria , vicle Fragstuck.
^ ^

12. Inventur , vnd Abhandlung der selbstMörder Ver-

lassenschafft/ gebürt dem Grundherrn . 96 . 69 . 5.
L . Juden seynd in derGottslasterung absonderlich ver¬

dächtig . 6z . 59 . 2.
r . Juden / Zigeincr / vnd vergleichen hartnäckige Leuth /

seynd in der lor rur etwas schärpfer / als andere an-

zugreiffen . Z 5 » Z 9 - 5 »
Furamenrum , viele Aydt.

K.
r . Kinder,Mord oder verthueu / dessen Straff / vnd

wie man darinnen zuversahre ». 86 . 66.

r . Kinder der selbst Mörder / haben von ihres Vatters
Gutt nach Abzahlung der Schulden / allein die L.e-
Aitimam . 96 . 69 . 4.

r . Kinder / welche an die Eltern Hand anlegen / vnd sel¬
bige schlagen/könnendie Eltern selbst / oder durch
das Landgericht straffen lassen. 85 . 65 . io.

2 . Kirchen Diebstall / dessen Straff/vnd was ein Richter
darbey in obacht zu nemmen . i Z9 . 8 5.

r . Kirchen Diebstall beschichtauffdreyerleyWeiß.
142 . 85 . 7.

1 . Kirchtag Behuet / wem selbige gebührt . r . z.
Klag / viele Anklag.
2 . Knabenschänder/werden anfangs enthaupt / vnd

hernach verbrennt . 109 . 7z.
i . Knaben von vierzehen / vnd Weibs , Personen von

Sechzehen Jahren / können schärpfer nicht / als
etwo mit einem Ruethenstreich rorquierr werden.

z ; . z8 . r.
r . Kupplerey dero Straff / vnd wie in disem Laster zu

procecliprn » 127 . 80.

L.

2.

i.

r.

r.

i.

Lands Fridbrecher . 71 . 61.
Landgerichts - Herr / kan die verdiente Lebens - Straff/

in kein Leib : oder Geldtstraff sür sich sechstenverän¬
dern » 5» 6 - 1.

Landgerichts -Herr / kan einen offenen Malefitz -Thäter
alsobalden einziehen . z - 4-

Landgerichts -Herrn / sollen in peinlichen Sachen sich
nicht auffjhre Pfleger / Burger vnd Bauren allem
verlassen / sondern sich bey denen hierzue bestellten
Rechtö -Gelehrten erkundigen . 16o . i oo.

Landgerichtliche ) urisäiüion , vnd was ein Landge¬
richt fey. il.

Landgenchtsmässige Fäll / auch was für Landgerichts-
massig zu halten . 1 , r.

Landgertchter können ohne Bewilligung deß Lands,
Fürsten / oder der N . Oe . Regierung niemand in
Stadtgraben allhero / oder auff ein Granttz - Hauß
conclemniern . 5 ^ . 52 . 2.

Landgerichts -Vnkosten / woher selbiger zu nemmen?
auch wann solchen der Landgerichts -Herr allein tra¬
gen soll . 57 - 54 '

Landgerichts -Pnkosten / ist nicht von dem gestohle¬
nen Gutt / wann der rechte Herr den Fürfang be¬
zahlt/zu nemmen . 57 . 54 . 2.

i . Landgerichts -Vnkosten / mueß ein begnadter Vbel-
thater vor der Entlassung bezahlen . 5 8. 54 - 7»

Landgerichts -Diener / viele Gerichts -Diener.
r . Landsknecht gattende / wegen jhren Zeugnussen vnd

Paßporten wol zu examiniern . 160 . 98 . z.
1 . Land-Leuth/seynd wegen Malefitz keinem Landgericht

vnterworffen . Z » 4 - 4 -
i . Land,Leuth / legen jhre Zeugnussen vnter Hand-

schrifft lud Nobili sicle ab . r 0 . 14 . 7.
LandmannsTöchter / so sich liederlichanhencken vnd

verheyrathen / Straff » 126 . 79 . z.
Lands -Verräther . ^ 71 . 61.
Laster der beleydlgten Majestät . 71 - 61.
Laster so gar zu gemain werden / seynd scharpf zu

straffen . 44 » 45 -
Laugnen einesVbelthäters auffderNichtstatt/ob Hier¬

durch dieLxecurion eingestellt werden svll/oder nit.
51 - 51 - 5 .

Lebens . Straffen / so in disem Ertz - Hertzogchumb njk
T z ge-

2.

2.
2.
i.
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gebräuchig nit leicht zu erkennen . 49 - 48 . 7.

s . LedigeWeibs -Personen / da sie sich mit einemEheman
vergiengen/werden nit alsEhebrecherinen/sondern
leichter gestrafft . r 18 . 76 . 8.

r . Leibs -Straff höbt alle Geld - Straff auff . 46 . 46 . 6.
r . Leibs-Straffen/ so mit vnd neben einander beschehe»

können / mögen auch erkennt werden. 46 . 46 . 5.
2 . Leuth- Auffanger vnd Verkauffer/Straff . 157 - 95 »
2 . Leibs- Frucht Abtreibung / dero Straff / vnd was ein

Richter im gantzen krocets zu thuen . 90 . 67.
- . Liferung der angesessenen vnd streichenden Thäter.

5 - 7*
L . Linderungs- Vmbstand / so ins gemain bey den Vbel-

thäteru zu beobachten . 4 ^ » 44 -
r . Linderungs-Vmbständ / so sich in stpecie bey erner je¬

den Vbelthat eraignen / seynd in dem Anderten
Theildiser Landgerichts -Ordnung einem jeden cle-
liüo beygeruckt.

M.
r . Malefitz -Thäter/werden auff dreyerley Weiß erkun¬

diget . 6 . 8.
r . Malefitz -Thäter / sollen allzeit von einander abgesön-

< dert / vnd einjeder allein verwahrt werden.
il . 17 . r.

r . Malefitz -Thäter/eintweders lauffen/oder mit einem
Strohalm oder Faden / bey der Liferung anbinden
lassen/ bey Laube -Fürstlicher Straff vnd Vngnad
verbotten . Z 4 - Z -

2 . Marchstein oder Bäum verrücken / auch Marchwas¬
ser abzukehrnverbotten . i 5 r - yo.

2 . Mainaydts -Straffrstvnterschidlich . 152 . 91 . 2.
2 . Meichel -Mord / dessen Straff / vndwaS 'ein Richter

darbey zu beobachten . 102 . 71.
2 . Mörder seines aignen Leibs/auß Verzweigung / soll

durch den Scharpffrichter vertilgt werden.
95 - 69 . i.

i . Milderende Vmbständ/so in gemain bey allen Vbel-
thatenzu beobachten . 4 * . 44 »

r . Mithelffer einer Vbelthat / den Landgerichten wo¬
rinnen sie sich befinden / namhafft zu machen.

25 . Z2 . 8.
r . Mord/ so an Vatter/Kindern/ vnd vnter den Ehe-

leuthen beschicht/ wird höher / als sonsten ein Todtt>
schlag abgestrafft . 84 . 65 . 2.

r. Mordbrenner dero Bestraffung/vndwie man wider
selbige verfahren soll. i z 2 . 8z.

Item . 160 . 98 . 2.
1 . Mißbrauch in etlichen Panthaydunz -Büchlein abge¬

schafft. 2 , z . 2.
r . Müntzfalscher der Käyserlichen Müntz/werden vom

Lands -Fürsteu gestrafft . 72 . 61 . 1.
r. Müntzfalscher oder falsche Müntzer / dero Bestraf¬

fung / vnd wie man gegen denselben verfahren
soll . 146 . 87.

N.
L . Nothwöhr ist im Rechten zugelassen . 77 - 6r . r.
L . Was zur Nothwöhr erfordert werde / vnd wie ein

Richter gegen dem/ so sich einerNothwöhr berühmt
den kroces8 anstellen soll . 77 - 62.

2 . Nothwöhr hat auchstatt/wann ein Mann von einem
bösen Weib hierzue getrungen wurde . 77 . 62 . z.

2 . Nothwöhr wird durch die Tortur erwisen.
77 . 62 . 7.

2 . Nothzucht Straff / vnd wie man hierinnett zu ver¬
fahren . 112 . 75»

r . Nothzucht/so von einem Juden/Türckeu/oder son¬
sten einem Bnglaubigen / an einer Christin verübet
wird . izi . 82 . r.

O.
P.

katriciäium , villeVatter -Mord.
kahurlamen - Straff / vicle Schmachkarteu.
i . Peinliche Frag/soll ohne genuegsamen Anzeig : vnd

Vermuetungen nit vorgenomen werden . 26 . z z . 1.
Peinliche Frag ist vorzunemmen/allermassen zu sehen.

ZI . Z 7 ^
i . Peinliche Frag / an keinem Freytag / auch ohne son-

derbahre Bedencken / an keinem Nachmittag vorzu-
nemmen . z 1 . 57 . 4.

i . Zur peinlichen Frag eines angesessenenThäters/mueß
man dessen Herrn verkünden . Z r . Z 7 , z.

i . Peinliche Frag/hat bey etlichen Personen ausser ge¬
wissen Fällen nit statt . Z4 . z8 . vnd z 9.

1 . Peinliche Frag/wie offt selbige zu gebrauchen , z 4 . z 9.
i . Peinliche Frag / soll nie über dreymahl vorgenommen

werden . Z5 - ZY - 6.
1 . Peinliche Frag / wann selbige zu widerholen/soll an

vnterschidlichen Tägen/wann der Schmertzen ver-
muethlich vergangen / widerholet werden.

5 5 - Zy. 7.
2 . ? l3Ziarii oder Leuth-Auffanger vnd Verkauffer/vnd

deroBesiraffung . 157 . 95.
1 . ? rocel5 , in peinlichen Sachen sovil möglich zu be-

. schlemigen . 8 . 11 . 1.
1 , kr - kriptio oder Verjährung der Vbelthaten istvn-

terschidlich. 40 . 42.
L . krocelg in der Gottölasterung . 62 . 59.
2 . procelg in derZauberey . 67 . 60.
r . krorellationen , werden bey denen Vcrzweisieten nit

in Obacht genommen . 95 . Hy
1. kur^ 3 tions -krocels,vnd was demselbigen anhängig .

'

12 . ly.

Q.
R.

2. Rauber werden nach jedes Orths Getvonheit / ent-
weders mit dem Strang / oder Schwerd hingerichc.

1 . Radbrechen beschicht auff rweyerley Weiß / von oben
herab/odervnten hinauff . 48 . 48 . r . vnl >4.

iraxrus vicjegewaltthatige Entführung.
2 . irebellion,strafft allein der Lands - Fürst . 77 . 61.
r . Richter sollen wegen der Mithelffer keinemThäter ein

gewissePerson mitNamen vorsagcn / sondern allein
ins gemain befragen .

'
2 5 . z 2 . 7.

r . Richter soll keinemVbelthäter mitVersprechung einer
Gnad zur Bekantnuß anraitzen . 2 5 . z 2.

1 . Richter eines vnpartheyischen Gedinge / nmeß den
Schluß nach den Mehrern Stimmen machen.

i . Richter / soll keinen wider dise Landgerichts ^Ord¬
nung beschwären / sonsten kan sich derGefangene
dessen bey derRegicrung beklagen . 5 ? . 50 . r.

r . Richter ist schuldig bey Publicierung deß Vrtels/
den



Register
den armen Sünder noch etnmahl zu befragen/ ob
die Missethat wahr seye. ; r . 51-

S.
Lscrile §ium, vi6e Kirchen-Diebstall.
r . Schiebung derMalefitz -Lhäter / bey grosser Straff

verbotten. 5 . 6.
i . Schlaiffenzur Richtstatt / ist allein in sehr grossen

Verbrechenzu gebrauchen . 49 . 48 . 8.
1 . Scharpfrichter seyn ins gemain vnbarmhertzigeLeut.

61 . 57.
Sollen nicht neue erfundeneWerckzeug für sich selbstzurlorrur brauchen/ibiclem. 61 . 57 , l.
Solle das geschöpfftc Vrtl wol mercken / vnd die armen

Sünder nicht übereylen. 61 . 57 . r.
Vnd da sie nit recht richten/gestrafftwerden.

61 . 57 . z.
2 . Schlagerey vnd Nauffhändel / warinnen niemand

tödtlich verwundt wird/hat dieMarckt : oderDorff,
Obrigkeit abzustraffen . 76 . 62 . 15.

» . SclZarpffrichter / da er ein verzwetffelte Person ab-
schläHtvnd vertilgt/ soll sich mit seiner Besoldung
begnügen lassen/ vnd im übrigen sich beß geringsten
nichts anmassen . 69 . 6y . r.

r . Schwangere Weiber so sich sechsten ertödtcn/sollen
alsbalden auffgefchnitten / damit tue Frucht eint-

. wederserhalten/oder aber ehrlich begrabenwerden.
98 . 69 . 1 r.

2 . Schmach-Karten / vnd Ehrenrührige Gemähl zu ma¬
chen verbotten/ auch wie dergleichen Verbrecher zu
straffen . » 54 - 95-

Loclomia, vicie Vnkeufchheit widerdieNatur.
r . Stadr -Gericht zu Wienn/vnd andere Lands -Fürstl.

Stadt/ seynd schuldig alle End r vnd Bey -Vrtl der
" N . Oe.Regierung vor derLxecmion zu übergeben»

^ Z 9 - 4 l- 7.
1 . Stabbrechen/soll der Richter nachdem er den armen

Sünder dem Scharpffrichter überantwort / nicht
^ vnterlassen. 55 . 51 . 4.
2 . Lreiüonarus , vnd dessen Straff. 156 . 94.
.r . Straffen vnd Wandel/ so in etlichen alten Panthey-

dungen-Büchel vnvernünfftigverordnet/abgethan.
< r . z . r.
L . Strittigkeitwegen Liferung eines Thäters/solldieLi-

serungnit hindern. , 5 . 4 - 2.
r . Strassenraubervnd dergleichen / können wol auff die

Lasier/ so siegemarmglich begehen / ob gleich keine
- special inciicia verbanden / wie auch wegen jhrer

Helffergefragt werden . 25 . 52 . 6.
r . Straffen so in dtsem Land nicht üblich / vnd nit leicht-

lich zu cliAiern. 46 . 47 . 4.
2. Straff der Kinder so jhre Eltern schlagen . 8 5 .6 5 . 10.
L . Straff der Weibs -Personen / sojhreKindervonsich

legen isivnterschidlich . 95 . 68.
». Straffen : vnd Meichel -Mord/ dessen Bestraffung/

vnd was der Richter in Führung dcß krocels zu
beobachten . 102 . 71.

r . Strassen -Rauber dero Straff/ vnd wie man wider
selbige verfahren soll . 145 . 86.

r . StrassenRauber werden nach jedesOrthsGewonheit
eintwedersgehenckt odevgeköpfft . 145->.ß6 . 4.

T.
r . I 'ellamem eines selbstMörder / ist ausser der pia le-

8->ra nichtig . 97» ^ 9 - 6.

2 . Ve Armins moto. 152 . 90.
i . Thäter so leichtlich entrinnen können / kan das Land¬

gerichtauch vttter den Dachtropfen ergreiffen vnd
hinwegk führen. 4. 5 . 4.

1 . Thäter solle man nicht lang ligen lassen/ sondern sie
geschwindexaminieren . 25 . 52.

i . Thäter sollen auff andere Laster/ derentwegen kein
Inöicig verhandelt/ nicht gefragt werden.

25 . 52 . 5.
r . Thäter so begnadet wird / mueß die Azung vnd Land-

gerichts-Vnkosten vor der Entlassung bezahlen.
58 . 54 . 7.

i . Todten -Befchau eines entleibtenMenschensoll durch
geschworne Wund - Artzt / vnd ehender der Leichnam
begraben wird / vorgenommen werden.

" 19 . 25.
1 . Todt .- vnd Gerichts -Tag / soll den armen Sündern

dreyTagvorderLxecuuon , beschaidenlich ange-
kündt werden . 51 . 51 . 1.

2 . Todtschlagwird vnterschidlich verübt / auch wie ein
Richter darinnen verfahren soll . 72 - 6r.

r . Todtschlag gemaiuer wirb allein mit dem Scl/werd
gestrafft . 76 . 62 . 7.

2 . Todtschlag/ so gar nicht / oder wenigst leydentlich ge¬
strafft werben . 76 . 62 . 8.

2. Todtschlagvon vilen begangen / wird vnterschidlich
gestrafft . 7Z . 64.

r . Tobten Cörper derVerzweiffeltenwird ausser sondern
Fällen kein Straffangethan. 96 . 69 . 2.

r . Todten -Beschau / eines durchGiffthingcrtchtenMen¬
schen/ soll durch l^ ecjicos vnd Erfahrnebeschehen.

104 . 72 . 1.
r . Töchter heimblich zur Che bereden vnd entführen / ist

Landaerichtsmässig . 125 . 7c».
r . Der Tochter so sich liederlich anhencken / vnd wider

den Willen jhrer Eltern / vnd Gerhaben verheyra-
ten/Bestraffung . 125. 79 . z - vnd 4.

i . Trunckeuheit vnversehene/da einer seines Verstands'
gäntzlichen beraubt wird/lindertdie Strass.

45 - 44» » Z-

V.
r . Vatter-Mordvnd dessen Bestraffung . 84 . 65 . 2.
i . Vbelthäker/so in andern Landgerichrern sich befinden/

desselbigen Orths Obrigkeit nambhafft zu machen»
18 . 24 . r.

1 . Vbelthatsoallbereik verjährt / kan man nitstraffcn.
40 . 45 . > ^

1 . Vbergab eines armen Sünders dem Scharpffrichter
beschichtnach publiciertenVrtl . 52 . 5 » -

i . Vbelthätern sollen eyfrigevnd verständigeCatholi-
sche Priester zum trösten zuegesteür werden.

i . Vbelthätern soll das H . Sacrament nicht am Richt¬
tag/ sondern den Tag zuvor geraichtwerden.

5Z . 5 » . » -
1 . Vbelthätern soll man beym Außführen nicht übrigen

Wein geben . 55 . 51 . z.
i . Verjährungder Missechaten beschicht vnterschidlich.

40 . 45.
i . Verzweifflungsovil möglich zu verhüten . 46 . 47. 4.
i » Verjährung ist keinem fiüchtigenVbelthäter / wrder

welchen man nit verfahren können/sondern allein
denjenigen/ welcher Vbelthaten erst nachverfiosse-

X 4 ner



Register.

seiner verjahrungsZeit offenbarwordenvertraglich
42 . 4 . z.

2 . Verletz : oder Verwundung / so durch Schlesien/ Mes¬
ser vnd Stillet / vnd andere vcrbottene Waffen
beschicht/ist Landgerichtömässig . 77 . 61 . l z.

VeneLcium, viele vergeben.
r . Vergeben mit Gisst / vnd was in solchemkrocels z«

beobachten . 104 . 71 . 1.
2 . Vichvnd Wayden vergifften / ist nach Ermessungdeß

Schadens zu bestraffen . 107 . 72. 8.
1 . Vmbständ der Mrssethaten/sollen keinen Thäter vor,

gesagtwerden . 14 . z 1 . 4.
1 . Vmbstand / so ins gemain die Straff schwärer ma¬

chen. 44 - 45-
i . Vnschuld/ kan auch durch tadlhaffteZeugen/Hauß:

vnd Brodgenoffcnebewisenwerden. 10. 14 . 5.
1 . Vnpartheylsches Geding/sottauch über dieAnzeigun-

gen zur peinlichen Frag zu Fällung deß Bey -Vrtls
besetzt werden . r6 . z z.

1 . VnpartheyischesGeding / vnd wie solches zu besetzen
vnd anzustellen . 36 . 41.

i . VnkostenindenenVrtln/so nicht auffs Leben gehen/
nit zu vergessen . 46 . 47 . z.

Vnkosten viele Landgerichts -Vnkosten.
i . Vnkeuschheit wider die Natur/dero Straff/vnd wie

ein Richter darinnen verfahren soll. 107 . 7z»
1 . Vorbitt einer ledigen Weibs -Person / vnterm Vor¬

wand der Ehe/ mildert dieTodtsstraff nit / vilwe-
nigerdieLxecution . 4z . 44 . 15.

Item . 54. 51 . 7.
Vollziehungder Vrtl viäe Lxecution.
r . Vrtl vnd Bey Vrtl / seynd in gewissen Fällen alle

LandgerichterderN . Oe. Regierung vor derLxe-
curion zu überschickenschuldig. z 8 . 4-1 . 6.

r . Vrtl in peinlichen Sachen zu fällen / vnd wie man
sich bey Fällung desselbenzu verhalten. z 9 . 42.

r . Vrtl kan nit alternative gestellt werden . 99 . 41 . 10.
r . Vrtl soll nach Vile vnd Grösse deß Thäters Verbre¬

chen der gestallt gefälletwerden/ daß sovil möglich
auff ein jedes Verbrechen sein gehörigeStraff er¬
folge . 45 - 46-

i . Vch soll das Verbrechen kürtzlichbegreiffen / dasje¬
nige aber / so Ergernuß gibt / in demselbigen nit
gemeltwerden. 46 . 46 . 1.

r . Vrtl in Lebens- Straff / ordentlich zu verlassen.
46 . 4 ^»

1 . Vrtl in Leibs-Straffen / ordentlich zu verfassen.
50 . 49.

i . Vrtl wann einer loßgesprochen wird. 51 . 49 . 6.
i . Vrtl wann einer völlig absolviert wird. 51 . 49 . 7.
1 . Vrtl wann einer von der ordinari Straff loßgespro-

chen / vnd in ein exrra orelinari Straff erkennt
wird . 51 . 49 . 8.

r . Vrtl müssen ordentlich publiciert werden. 51 . 51»
z . Vrtlsprecher sollen sich in Todtschlägen/ vmb Willen

selbige auff vilerley Weiß beschehen / wie auch

andern zweifelhafften Fällen/ Raths erholen.
84 . 64 . in Ln.

i . Vrpheden / wann / wem / vnd wer solche zu geben
schuldig . 59 . 56»

i . VrphedsForm . 60 . 56.
Vrphedsbrecher einer geschwornen Vrphed / ist vmer-

schidlich zu straffen . » 54 . 91»
Uxoris r leu ^isriticielium viele Mord.

W.
r . Wandel vnd Straffen auff Kirchtag Behuetrvnd

Panthaydungen/sollen ehrbar / vnd zimblich be¬
schehen / auch deß Verbrechers Herm hterzue ver-
kündt werden. 1 , z.

i . Wahrsager/geben nicht allein in peinlichen Sachen
kein Anzeigung/ zur Inquisition , sondern seynd
jhrer verbottenenKunst wegen zu straffen.

1 . Weisungs - ? rocess, ordentlichzu führen. 8 . 1 r.
r . Weibsbilder können in peinlichen Sachen Zeugen

seyn . 9 . 14 . 1»
i . Weiber schwangere / vnd Ktndlbetherin / seynd erst

nach vollendter Kindlbeth / vnd zwar auch damals
was leichterszu rorquiern . zg . z8 . i»

i . Willkühr eines Richters / mucßsichnach den Rechten/
vnd diser Landgerichts -Ordnung richten. 54. 51.

i . WillkürlicheStraffen . 54 - 5 r»
r . Verwundung so tödtlich erkennt wird/hat das Land¬

gericht zu straffen . 7 . 61 . r z«

b - .
i . Aangenzwick gläend/ werden allein in grossen aeliüis

vorgenommen. 49 . 48 . 8»
i . Zauberey/ vnd wie hierinnen zu verfahren vnd z»

vrcheiln. 67 . 60.
r . Zeugen in peinlichen Sachen / müssen vntadelhafft

seyn. 9 . 14. i»
i . Zeug mueßvon aigener Wissenschafft außfagen.

9» r 4 - rt
Mueß Zweintzig Jahr alt seyn . 9 . 14 . 4.
Kan zur Außsaggezwungen werden. 9 . 14. 6.
r . Zeug so vntadelhaffttg/ gibt ein halbenBewxißthumb

10 . 15.
i . Zeugen sollen in peinlichen Sachen / mit absonderli¬

chen Fleiß verhört werden. 11 . 16-
1 . Ein Zeug ist zur Inquisition genueg. 17 . 1 z . i.
Ein Zeug so vntadelhafft / gibt ein Anzeigungzur peinli¬

chen Frag . 17 . z 5 . 1»
r . Zigeiner/ Brenner/vnd andere LandschädlicheLeuth /

sollen mit zusammen gesetzter Macht der Landge-
richter verfolgt/ vnd derentwegen fleissigeWachten
bestellt werden. 159 . 98-

Zweifelhafftige Fäll/ seynd auffs besteaußzudeuten.
97 . 69 . 9.

Zweyfache Ehe istkandgerichtsmässig / was gestaltendiseS
Laster beschehe/ dessen Straff / vnd wie sich der
Richter darinnenverhalten soll. 119 . 77,



Dolgen die Kamen der Wyserlichen Werren
Räch / vnd der von einer Löblichen N . Oe. Landschafft er-
küften Herren Außschüssen/ so zuVersaß , vnd Berathschlagung ge-

genwertiger Landgerichts -Ordnung verordnet worden.

Käyserl . Herren Räkh.

Herr Frantz von Lamberg / Frey -Herr.

HerrJoachim vonWindhag/Frey -Hr.

Herr Khriffoph Ehrnreich Geyer von
Edlbach / Land vnter Marschall.

HerrAlbrechtRossy/derRechtenDoct.
Herr Khristoph Hörman / der Rech¬

ten Doctor.

Herr Johann Michael Seitz/derRech-
ten Doctor vnd Landschreiber.

Der N . Oe. Regierung hierzue
verordneter SecrerLriuZ.

Herr Leopold Schnitzer.

Der Löblichen Land-Ständ
Herren Außschüß.

Herr Gregorius Abbt zu Göttweig.

Herr Petrus Abbt zu Schotten.

Herr Stephanus Zwirschlag Thumb-
Probst.

HerrErasmusGrafvonStahrenberg.
HerrWolff PhilippZacob Vnverzagt

Frey -Herr.

Herr Ferdinand Maximilian Graff
vonSprinzenstein.

Herr Paul Sixt Trautson / Graff zu
Falckenstein.

Herr Philipp Jacob Karl vonUarls-
Hofen.

Herr Hannß Fridrich Brasican von
Emerberg.

Herr Frantz Dillherr von Althan.

Der N - Oe . Stand
Vnd 8ecrenij.

Herr Johann Georg Hartman der
Rechten Doctor.

Herr Johann Leopold der Rechten
Doctor.

Dife Ordnung haben zusammen getragen.

Herr Johann BaptistaSuttinger zumThurnhoff/N -Oe .Regiments -Kantzler.
Herr Johann Michael Seitz / N . O . Regiments Rath vnd Landschreiber.
Herr Johann Georg Hartmann / der Rechten Doctor.
Herr Johann Leopold / der Rechten Doctor.
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